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Wohlfahrtspflegen
mit staatlicher Anerkennung und Erfahrung in Familien- 
und Gesundheitsfürsorge für den 1. Febru a r .1929 
gesucht. Besoldung nach Gruppe 121> ber sächsischen 
Besoldungsordnung. Grundgehalt 2500 bis 4800 RM., 
Wohnnngsgeldzuschus; für Ledige in der ersten bis fünften 
Dienstaltersstufe 444.— NM. und von der sechsten Diensl- 

.altersstufe an 606.— RM. Einstellung ans Privatdienst
vertrag. . Unter bestimmten Voraussetzungen besteht An
wartschaft auf Ruhegeld. Bewerbungen mit Lebenslauf, 
Zeugnisabschriften und möglichst Lichtbild innerhalb 
3 Wochen an unser Personalamt erbeten.

©faDfttJf Zwickau/Sa., am 17. Dezember 1928

LeMsürsorgerm
(Familienfürsorge)

füv etwa 10 000 Einwohner großen Teilbezirk der Amts
hauptmannschaft gesucht. Landbezirk mit ziemlich viel 
Industrie. 'Dienstwohnsitz Leipzig. Antritt möglichst 
1. März 1929.

Staatliche Anerkennung als Wohlfahrtspflegerin mit 
Hauptfach Gesundheitsfürsorge und praktische Erfahrung 
vor allem in der Säuglingsfürsorge erforderlich.

Besoldung nach Gruppe 12 d des Süchs. Besoldungs
gesetzes (Grundgehalt 2500—4800 RM. und Wohnungsgeld- 
zuschuß Ortsklasse A) im Augestelltenverhültnis. Aus
wärtige Dienstjahre werden angerechnet. Spätere An
stellung als Beamtin nicht ausgeschlossen.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und 
Lichtbild bis 31. Januar 1929, an das

Mhlsahrks- uns Zugenüaml- 
Ser Amishaiiptmannschask Leipzig,

Leipzig. wilhelm-Seyffert-Skcahe 6

Zum tunlichst sofortigen Antritt ffl 
1. April 1929, suchen wir für das städlisch- 
uud Gesundheitsamt A

1.1 staatlich anerk 
WohlfahrlspflZ
als Bezirks- (Familien-) Fürsorger, 
bildung in der Jugend- oderGesnndhe

e 2 Mrsorgerff
für den weiteren Ausbau der ttäd 
sundheitsfürsorge.

Für diese kommt neben der Außen-(Family 
Tätigkeit in der Lungen- oder Säuglingsfürsör 

Anstellung erfolgt in allen Fällen als Tari 
Vergütung der staatlich anerkannten ^

! Pflegerin nach Gruppe A6. - %
Vergütung der übrigen Fürsorgerinnen ch 

A 6, beim Nachweis der staatlichen Aner" 
Wohlfahrtspflegerin nach Gruppe A6 des T 
des Mitteldeutschen Arbeitgeberverbandes de^ 
Gemeinden (entsprechend den staatlichen Satz 

Für die Stelle der Wohlfahrtspflege 
staatliche Anerkennung iin Hauptfach Jütz 
Gesundheitsfürsorge gefordert; praktische E. 
der Fürsorgearbeit ist erwünscht. ~-;£f 

Für die Stellen der Fürsorgerinnen wird 
pflegerische Vorbildung auf dem Gebiet der^ 
und Kleinkinderpflege oder auf dem Gehl? 
gemeinen Krankenpflege mit besonderer BeM 
der Tuberkulose gefordert und praktische E" 
der Säuglings- und Kleinkinderfürsorge ob 
Tuberkulosefürsorge.

Bewerbungen mit Lebenslauf/ Zeugin^ 
Lichtbild und amtsärztliches Gesundheitszüi 
gehend an den Magistrat der Stadl m

Schluh der Anzeigen-Annahmc 
am 9. jeden Monats

ü

aKa für jungen Manu meiner^ 
tüchtigen, gewandten Kaufin
auch zu anderer Arbeit 
lichst bald paffende Besch

Bevorzugt Stellungen, die Gelegenheit zn chrl 
licher Vertiefung des Charakters bieten, of 
tu Anstalten der Inneren Mission oder?tu Anstalten der Inneren Mission 
Vergütung nach Vereinbarung.
Schenk, Pfarrer in Bornim, Bez^i

Carl §> c y >>> n n n g Verlag in Berlin W 8-

Soeben ist erschien e u:

Fürsorge als persönliche HU
Festgabe für Professor Dr. Christian Zasper Alumker 

zum 60. Geburtstag am 22. Dezember 1928
Herausgegeben von

Dr. Wilhelm Polligkeit Dr. Hans Scherpner
Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche Assistent am Seminar für Fürsorgewese

i.nb private Fürsorge Frankfurt a. M. und Sozialpädagogikder Universität Frankfurts

Dr. Heinrich Webler - H
Geschäftsführer des Archivs deutscher Berufsvormünder, Frankfurt a. M.

VI», 232 Seiten Preis 12 RM, gebunden 13,50,
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Mit vorliegender Nummer ist Herr Ministerialrat Dr. Karstedt, der Mitbegründer 
und bisherige Mitherausgeber unserer Zeitschrift, infolge anderweitiger, starker Inanspruchnahme 
nach vierjähriger Mitleitung von der Herausgeberschast und der Schristleitung zurückgetreten. 
Mir nehmen sein Ausscheiden zum Anlaß, um ihm für das jahrelange große Interesse und 
seine wertvolle sachliche Mitarbeit zu danken. Die Zeitschrift verdankt ihm manche wertvolle 
Anregung für den Aufbau und Ausbau, in einer Zeit, in der die Neugestaltung Deutschlands 
auch eine vollständige Neuentwicklung der Wohlfahrtspflege mit sich brachte. Die Äekämpfung 
sozialer Notstände ist ihm nicht nur eine zwingende Frage der wirtschaftlichen Verhältnisse 
gewesen, sondern eine Aufgabe, die in engster Verbindung mit den kulturellen und ethischen 
Zuständen Deutschlands überhaupt stand. In diesem Sinne hat er auf Inhalt und Wesen 
der Zeitschrift Einfluß genommen und ihr seine Förderung angedeihen lassen. Wir bedauern, 
daß Herr Ministerialrat Dr. Karstedt infolge anderer, wichtiger neuer Arbeitsgebiete aus 
unserem Kreise ausscheidet und hoffen, daß ,-me Ideen für die Gestaltung unseres Älattes 
auch weiterhin ftuchtbar bleiben.

Schristleitung und Verlag.
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Rückblick und Ausblick.
Von S. Wronsky.

Das abgelaufene Wirtschaftsjahr hat die 
Kriscnzeit für weite Kreise der deutschen 
Bevölkerung nicht zu beheben vermocht. Die 
Arbeitslosigkeit ist nach Schwankungen ständig 
angestiegen, der große Wirtschaftskampf im 
Ruhrgebiet hat Wirkungen auf lange Dauer 
gezeitigt. Dabei ist ein Ansteigen der Index
ziffern zu beobachten, so daß der Lebensstan
dard immer weiterer Kreise merklich herab- 
gedriickt wird. Im ganzen sind die Ein- 
konnnensverhältnisse gegenüber den Lebens
haltungskosten sehr knapp, und die großen 
Lasten für die innere und äußere Reparation 
engen die Bewegungsspannc in den breiten 
Volksschichten weiter ein.

Die Wohlfahrtspflege war infolge 
dieser Umstände auch im letzten Jahr vor 
große Aufgaben gestellt, die einmal aus den, 
Gebiet der Sachleistungen, wie auf dem der 
Verbesserung der Organisation und der Me
thode lagen. Wenn die neuesten Veröffent
lichungen der Reichsfinanzstatistik aus de» 
Jahren 1925/1626 ein Ansteigen der Wohl- 
fahrtsausgabcn ini Etat der Städte auf 
5,75 Milliarden Mark (3 Milliarden Mark 
1613/14) angcben, so ist, wie aus den 
einzelnen Haushaltszahlcn zu ersehen ist, in 
den beiden letzten Jahren dieser Bedarf weiter 
gestiegen. Die Bekämpfung der Arbeits
losigkeit stand im Vordergrund des Inter
esses. Vor allem ist durch die Durchführung 
des Gesetzes für Arbeitslosenversicherung und 
Arbeitsvermittlung ') der seit Jahren vorbe
reitete neue Weg bcschrittcn worden. Das ver
gangene Jahr stand fast ausschließlich unter 
dem Einfluß der Durchfiihrungscrfahrungen 
dieses Gesetzes, das einem weiten Kreis van 
Arbeitslosen das Untcrstlltzungs recht brachte, 
ohne daß damit die Verpflichtung zur Rück
zahlung der Beträge verbunden war. Gleich
zeitig wirkte sich aber für die Wohlfahrtspflege 
in besonderem Maße die Tatsache aus. daß 
einmal die Unterstützungssätze in den untere» 
Lohnklassen der Erwerbslosen außerordentlich 
niedrig sind und daß in zahlreichen Fällen 
Ergänzungsunterstützunzen aus der öffent
lichen Wohlfahrtspflege eintretcn mußten, die 
dadurch eine starke Belastung erfuhr. Ebenso

war die Zahl der für die Unterstützung ans 
Grund des Gesetzes nicht mehr in Frage kom- 
menden Gruppen Erwerbsloser (Wohlfahrts
erwerbslose) außerordentlich groß, so daß auch 
hier ein starker Zustrom an die öffentliche 
Wohlfahrtspflege erfolgte. Die Biethoden aus 
diesem Gebiete sind noch durchaus im Stadium 
der Entwicklung. Die individualisierende 
Methode der öffentlichen Fürsorge hat sich für 
viele dieser Gruppen als wertvoll erwiesen. 
Ebenso führen die Maßnahmen der produk
tiven Arbeitssürsorge der Gemeinden durch 
eine planmäßigere Durchführung der No> 
standsarbeiten auf einen zukunftsvollen Weg"). 
Zuni erstenmal ist in diesem Jahr auch der 
Versuch gemacht worden, über die Vergeburig 
von öffentlichen Aufträgen rechtzeitig, unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhäl! 
nisse so zu disponieren, daß ein Teil dieser Auf
träge vorweg vergeben ivird und so der Arbeits
losigkeit des Augenblicks begegnet. Diese Posi 
tiven Versuche sollten entscheidend verfolgt und 
ausgebaut iverden. Die besonderen Maß
nahmen für die Not der älteren A n g c - 
st e l l t e ii 3), besonders die Kreditgewährung 
zur 'Aufrichtung einer eigenen Existenz, be
finden sich noch im Anfangsstadium und be
gegnen bei manchen- Erfolgen der Schwierig
keit, daß die älteren Arbeitslosen sich schwer 
umstellen, so daß hierüber noch weitere Er
fahrungen gesanmiclt werden müssen.

Die ungünstige wirtschaftliche Lage, vor 
allem die Höhe der Indexziffern, haben auf die 
verarmten und wirtschaftlich gefährdeten 
Kreise weiter herabsetzend in bezug auf ihre 
Lebenshaltung cingcwirkt. Dies spricht sich 
auch in den Richtsätzen^) für die öffentliche 
Fürsorge aus, die besonders in, letzten Quar
tal des Jahres fast überall erhöht und heute I 
vielfach die Untcrstützungssützc in den mittleren 
Klassen der Erwcrbslosenversicherung über 
schritten haben, und in kinderreichen Familien 
bis an die höchsten Klassen herankommcin 
trotzdem vermögen sie in zahlreichen Fällen, 
besonders bei Alleinstehenden, infolge ihrer 
schwierigen und heute teuren Wohnvcr-

s) S. IV. Jahrgang 3. 58 d. Zische. 
-') '3. IV. Jahrgang 3. 20 d. Zische. 
*) 3. IV. Jahrgang S. 20 d. Zische.’) 3. III. Jahrgang 3. 385 d. Zische.
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hältnisse, sowie bei Familien mit Kindern, den 
Lebensunterhalt nicht zu decken. Hier wurde 
eine Zusammenarbeit niit der Erwerbslosen- 
versichcrung zur Schaffung zweckmäßiger, sich 
nicht gegenseitig cincngender Maßstäbe von 
Wert sein.

Die Fürsorge für die K l e i n r c n t n e r") ist 
in dem alten schwankenden Stadiuin geblieben, 
da die Vorarbeiten für ein Reichsversorgungs- 
gcsetz trotz der Entwürfe aller Parteien nicht 
sehr gefördert wurden und eine Unsicherheit in 
den Fürsorgeleistungen und Methoden auf 
dicsein Gebiet besonders hcrvortriti. Diese 
Unsicherheit, die nicht in sachlichen Dingen be
gründet ist, und sich entsprechend ungünstig 
auf die anderen Fürsorgezweige auswirkt, hat 
auch nicht geniindcrt werden können durch die 
Ausschüttung von 23, bzw. 38 Millionen 
Mark Unterstützungsgcldcr, die eine willkom- 
»icne einmalige Beihilfe bedeuteten, aber der 
Gesamtlage nicht gerecht werden konnten. Als 
günstiger Weg in der Kleinrentnerfllrsorgc ist 
die, in verschiedenen Städten betriebene Er
richtung von Klcinrentnerheimcn zu be
trachten, die mit dem schwierigen Wohnungs
problem gleichzeitig eine Erleichterung der 
Lebcnsverhältnisse und eine Verbesserung der 
Lebenshaltung für die Kleinrentner bringt 
und auch aus ihren für sie unzweckmäßi
gen Wohnungen neuen Wohnrauni für Fa
milien frei macht.

Die Fürsorge für die Kriegsbeschä
digten und -Hinterbliebenen, 
deren Zahl für die erste Gruppe noch weiter 
gestiegen ist, ist durch die letzte Novelle") in 
niancher Beziehung, in Hinblick auf die Für
sorge für die Kriegerwitwen und die Minder- 
bcschädigtcn, verbessert worden. Eine besondere 
Aufnierksamkeit sollte in stärkerein Maße als 
bisher das Schicksal der Kricgerwaisen er
fordern, deren Zukunftsentwicklung von Ein
fluß auf die künftige Generation ist. Hier 
haben die außerhalb des Etats zur Verfügung 
gestellten Mittel für Erziehungsbcihilfcn, ab
gesehen von den sich nicht durchaus bewährten 
Instanzenwegen, Positive Werte erzielt. Es 
wäre zu wünschen, daß dieses Gebiet ent
sprechend den früheren Ansätzen im Arbeits
ausschuß für die Kriegshinterblicbcnen- 
fürsorge stärker in bezug auf Schicksals-

°) ©. IV. Jahrgang S. 230 d. Jtschr.
°) S. III. Jahrgang S. 55 d. Ztschr.
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und Entwickluugsforschung durchgearbeiiet 
würde, damit die zur Verfügung ge
stellten Mittel vor allem für die Krieger- 
Waisen im Sinne modernster Jugendfürsorge 
verwendet werden könnten.

Die wirtschaftliche Not war auch im ver
gangenen Jahr vor alleni beeinflußt durch die 
noch immer steigende Wohnungsnot. 
Trotz zahlreicher Neubauten und planmäßiger 
Bemühungen in einzelnen Gemeinden (be
sonders Frankfurt, Magdeburg u. a.) konnte 
vielfach der Neubedarf an Wohnungen nicht 
gedeckt werden, geschweige denn der Altbedarf 
berücksichtigt iverden. In wie großem Umfang 
die Wohnungsnot die Ursache für Gesund- 
heitnot, Jugenduot und sittliche Not ist, zeigt 
die Auswirkung auf Konstitution und Nerven
system, auf Geburteuvcrhütung und Abtrei
bung, auf Zerstörung der Familicngemcin- 
schaft und auf Gefährdung der Kinder. In den 
Kreisen der Wohlfahrtspflege ist nian sich 
immer von neuem bewußt, daß finanziell durch 
eine planmäßige Wohnungspolitik mit einer 
außerordentlichen Herabsetzung der für Wohl
fahrtspflege erforderlichen Mittel zu rechnen 
ist, tveil mit der Vernichtung der Ursachen von 
Notständen zahlreiche Notstände vor der Ent
wicklung erstickt werden und die dann für die 
Linderung der Not zu gewährenden Aufwen
dungen von selbst fortfallen. Daneben ist die 
Vernichtung an körperlicher, seelischer und gei
stiger Mcnschcnkraft, die Tag für Tag durch 
die Wohnungsnot vor sich geht, ziffernmäßig 
nicht zu berechnen. Die Einblicke, die man 
durch einzelne Kriminalprozesse (Mordprozeß 
Wichmann in Frankfurt a. M. und ver
schiedene Mordtaten in Berlin und anderen 
Großstädten) auf Grund der Wohnungsnot 
gewinnen konnte, zeigen die Gefahr der Ver
minderung der sittlichen Kräfte für den ein
zelnen und ihre bedrohliche Auswirkung für 
die Allgemeinheit. Als Grundlage aller Wohl
fahrtspflege deS konimeudcn Jahres ist ein, 
auf einen beschränkten Zeitraum verteiltes 
Bauprogramm in den deutschen Gemeinden 
unerläßlich, das eine finanzielle Entlastung 
der Städte in bezug auf ihre Wohlfahrts- 
budgcts unbedingt zur Folge haben würde. 
Von irgendeiner Lockerung des Mieterschutz- 
gesetzcs für Wohnrauni ist ini Hinblick auf die 
geringe Zahlungsfähigkeit weiter Kreise des 
oeutschen Volkes voin Wohlfahrtsstandpunkt
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zu warnen, da die Obdachlosigkeit ohne Mieter
schutz einen unabsehbaren Umfang annehmen 
würde.
- Im Gesundheitswesen haben sich 
im allgemeinen die Zustände gebessert. Es ist 
ein Nachlassen, sowohl der Säuglingssterblich
keit wie der Sterblichkeitsziffern der Volks
krankheiten zu bemerken. Die Auswirkung des 
Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechts- 
k r a n k h e i t e n7), die in dem abgelaufenen 
Jahr begonnen hat, läßt sich zur Zeit nicht 
überblicken, doch hat sich die Zahl der Ge
schlechtskranken (zum Teil auf Grund der ver
besserten medizinischen Erkenntnisse) und auch 
die Zahl der Prostituierten im allgemeinen 
verringert. Die Vermehrung der Ehe
be r a t u n g s st e l l e n8), die besonders 
in Preußen und Sachsen von den zuständigen 
Behörden gefördert wird, ist als Versuch in 
der Richtung bevölkerungspolitischer Maß
nahmen zu begrüßen. In der Tuberku
losefürsorge") ist bei den fortgesetzten 
Versuchen einer starken Konzentration der 
Durchführung des Heilverfahrens zwischen 
den einzelnen Trägern ein erheblicher Fort
schritt zu beobachten. Auch stellt die Schaffung 
von Übergaugsheimen und die Ent- 
Wicklung der Familienfürsorge 
sowohl bei den Verbänden, die vor allem bei 
den Sozialversicherungsanstalten und den Be
hörden (Reichsbahn) einen anzuerkennenden 
Fortschritt dar. In der Bekämpfung des A l - 
koholismus ist wenig Durchgreifendes 
geschehen. Das Schankstättengcsetz") ist bisher 
nicht zustande gekommen, wenngleich die 
Grundsätze des Deutschen Städtetages zu 
dieser Frage die Beachtung weiter Kreise ge
wonnen haben. In der Einzelsürsorge ist mit 
der Schaffung von Abstinenz-Sanatorien und 
der sehr vermehrten Einrichtung von öffent
lichen Trinkerfllrsorgestellen eine notwendige 
ergänzende Einstellung zu den Logen- und 
Vereinsarbeiten entstanden, die die Trinker
fürsorge als eine Arbeit entwickeln, die nur 
von Arzt und Fürsorger gemeinsam gelöst 
werden kann. Auf dem Gebiet der Jugend- 
f ü r s o r g e ist die Durchführung des Reichs-

') ©. ni. Jahrgang S. 617, IV. Jahrgang S. 22, 
77, 84, 340 d. Ztschr.

°> S. III. Jahrgang S. 811, IV. Jahrgang S. 20, 
82 d. Ztschr.

') S. IV. Jahrgang S. 138,185, 328, 818 d. Ztschr.
S. III. Jahrgang S. 500, IV. Jahrgang S. 175 

d. Ztschr.

gesetzes für Jugendwohlfahrt weiter fortge
schritten. Besondere Schwierigkeiten macht 
vor allem die Frage der Anstaltsfürsorge, die 
in ihren früheren Formen sich den heutigen 
Erkenntnissen immer weniger anpassen will 
und die neue Arbeit auf allen Gebieten fordert. 
Der Gesetzentwurf für das uneheliche Kind ist 
noch im Stadium der Beratung und wird 
zweifellos eine Besserstellung in geringerem 
oder größerem Umfange bringen.

Im allgemeinen ist unter den einzelnen Ge
bieten des Fürsorgewesens die besondere Be
achtung auf die Gruppen Hilfsbedürftiger ge
lenkt worden, deren Hilfsbedürftigkeit als 
Z u st a n d s n o t bezeichnet werden kann. 
Alle jene, deren Kräfte sich nicht an die durch 
wirtschaftliche und politische Gestaltung voll
ständig veränderten Verhältnisse haben an
passen können, werden mit der wachsenden 
Erkenntnis immer weniger als gemeinschafts
feindliche Persönlichkeiten angesehen, sondern 
als in der Entwicklung gehemmte Menschen 
behandelt, deren Kenntnis in allen ihren Vor
aussetzungen und Folgen immer mehr zum 
Gegenstand ernster Forschung und therapeu
tischer Methoden wird"). Von besonderem 
Interesse auf diesem Gebiet sind hier die 
Grundsätze des Reichsministeriums des Innern 
zu einem Bewahrungsgesetz anzusehen 12).*

Die Organisation der Wohl
fahrtspflege stand unter deni Gesichts
punkt der Rationalisierung nach 
innen und der Kontaktgewinnung 
nach außen. Die Rationalisierung nach innen 
ist vor allem durch die starken Maßnahmen 
der Bildung von Arbeitsgemein
schaften erzielt worden, besonders auf dem 
Gebiete der Gesundheits- und Arbeitsfürsorge, 
für die die Richtlinien und Entwürfe 
der Ministerien eine fördernde Grund
lage gebildet haben. Die Verbindung 
mit dem Ausland ist besonders durch 
die Rechtsangleichungsbestrcbungcn zlvischen 
Deutschland und Österreich auch auf dem Ge
biete des Fllrsorgerechtes verstärkt Ivordcn 
und eine Verbindung mit der Wohlfahrts
pflege anderer Länder wurde durch den Pa
riser Internationalen Kongreß für Wohl
fahrtspflege im Juli des Jahres gefördert.

Die Methoden entwickelten sich, wenn auch 
verhältnismäßig langsam, immer stärker in

“) S. IV. Jahrgang S. 72, 113, 443, 453 d. Ztsckir.
”) S. m. Jahrgang S. 613 d. Zische.
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der Richtung des therapeutischen Heilungs
prozesses, der mit der Behandlung des ein
zelnen Fürsorgefalles Heilung und Stärkung 
der eigenen Kräfte des Hilfsbedürftigen je 
nach der Eigenart des einzelnen Falles er
zielen will. Die Frage der Individualisierung 
ist augenscheinlich immer stärker auf Grund der 
Auslegung der Reichsgrundsätze zur Fürsorge
pflichtverordnung versucht worden. Als neue 
Erscheinungen sind die von verschiedenen 
Fällen veranstalteten Erkenntnisforschungen 
im Einzelfalle zu verzeichnen, wo in kleinen 
Arbeitskreisen eine Pionierarbeit geleistet wor
den ist. Auch das System der Familienfür
sorge bringt brauchbare Formen imnicr mehr 
heraus. Besonders die Versuche in München ") 
und Hannover 14) haben auf diesem Gebiet 
Typen durchgebildet, die sich in stärkerem 
Maße durchsetzen als die früheren ange
bahnten, den heutigen Verhältnissen nicht 
mehr Rechnung tragenden Versuche.

Die Methoden haben sich auch stärker der For
derung einer ausreichenden Fürsorge 
angepaßt. Besonders wichtig sind hierfür die 
sächsischen Bestimmungen, die eine gehobene 
Fürsorge für möglichst alle Hilfsbedürftigen 
als erwünscht erscheinen lassen. Auch auf die 
Form der Durchführung der Fürsorge ist viel
fach besondere Aufnicrksamkeit gelenkt worden.

Eine sehr starke Wandlung ist im ver
gangenen Jahre in bezug auf die Forderungen 
an die ausübenden Kräfte der 
Wohlfahrtspflege zu bemerken. Eine 
Vereinheitlichung der Lehrpläne an den sozi- 
allen Fachschulen ist in einer ergebnisreichen 
Konferenz im Preußischen Wohlfahrtsmint- 
stcrium, unter Teilnahme der Vertreter auch 
anderer Länder angebahnt worden. Das Zu- 
sammenstrcben der sozialen Schulen und der 
Ausbau ihrer Beziehungen zu den anderen 
sozialen Ausbildungsanstalten, besonders 
Verwaltungsakademien und Universitäten, ist 
im letzten Jahre mehrfach beobachtet worden. 
Von Interesse ist der Ausbau der Akademie 
für soziale und pädagogische Frauenarbeit 
und die Neugründung der sozialen Akademie 
in Münster. Durch die Regelung der Aus
bildungsbestimmungen für männliche Für
sorge sind eine Anzahl neuer Schulen für die 
Ausbildung der männlichen Fürsorge ent-

--> S. IV. Jahrgang @. 177 d. Ztschr.
"i S. IV. Jahrgang S. 383 d. Ztschr.

standen, meist an Diakonenheime angegliedert. 
Von Interesse ist auch die Gründung der ersten 
sozialdemokratischen Wohlfahrtsschüle durch 
den Hauptausschnß für Arbeiterwohlfahrt. Die 
Gruppen der sozialen Berufskräfte sind stärker 
differenziert worden, der Ausbau der weib
lichen Polizei vollzieht sich laufend und die 
Ausbildung der Gefängnisfllrsorger nach der 
sozialen Seite ist besonders in Sachsen ge
fördert worden. Den großen körperlichen An
forderungen des Berufes entsprechend ist die 
strengere Forderung von Gesundheitszeug
nissen schon beini Eintritt in die Wohlfahrts
schulen ausgesprochen. Von Wert sind auch 
die Grundsätze des Deutschen Städtetages für 
die Voraussetzung der Gemeinden bei der 
Einstellung sozialer Kräfte. Auch in den ver
wandten Berufen ist die Bedeutung der sozia
len Ausbildung Rechnung getragen worden. 
Die soziale Ausbildung der Referendare auf 
Erlaß des Preußischen Justizministers ist viel
fach in Angriff genommen worden, auch die 
Geistlichen haben durch Sondervcranstal- 
tungcn und Arbeiten ein tieferes Eindringen 
in die sozialen Probleme für notwendig er
achtet. Ein Fortschritt ist auch auf dem Gebiet 
der F o r s ch u n g in der Wohlfahrtspflege zu 
erkennen. Ein Ausbau der Forschungsinsti
tute, besonders der sozialen Archive ist überall 
zu beobachten und ihre Benutzungsziffern 
zeigen das große Bedürfnis nach Beratung 
auf diesem Gebiete. Die ständige Ausstellung 
im Reichsarbeitsministerium bietet neues, 
wertvolles Anschauungsmaterial. Die erste 
grundlegende Arbeit über das neue Fürsorge
recht und die erste umfassende Fachbiblio
graphie le) sind erschienen und die ersten 
Arbeiten für die Reichsfllrsorgestatistik sind in 
Angriff genommen worden. Die Vermehrung 
von sozialen Lehrstühlen an Universitäten und 
Hochschulen ist verschiedentlich erfolgt und.die 
Vorlesungen und Übungen an den Universi
täten auf sozialem Gebiet wurden auch im 
letzten Jahre vermehrt.

Das vergangene Jahr kann als ein Jahr 
der Entwicklung der Wohlfahrtspflege be
zeichnet werden, dessen Erscheinungen eine be
sondere Beachtung und die weitere Verfolgung 
planmäßiger und einheitlicher Arbeit er
fordern.

'*) S. IV. Jahrgang ©. 111 d. Ztschr.
") S. IV. Jahrgang S. 187 d. Ztschr.
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Ein Bericht

Dr. g. Fränkcl und Dr. E. Joel. 
Fürsorgearzt und Fachwohlfahrtsarzt Stadtschularzt

für Psychiatrie und Fürsorgearzt
Gesundheitsamt Berlin-Kreuzberg.

Soziale Psychiatrie.

Begriff sozialer Psychiatric.
Begriff und Wesen der sozialen Psychiatrie 

wird deutlich, wenn inan einerseits auf die 
Entwicklung der heutigen sozialen Ver
hältnisse, andererseits auf die Geschichte der 
Psychiatric cingeht.

Die letzten Jahrzehnte mit ihrem immer 
schärferen Existenzkampf, den erhöhten An
forderungen des Arbcitsmarktes, der nur noch 
für völlig gesunde und inöglichst junge Krästc 
offen steht, Krieg und Nachkriegszeit als Jahre 
erhöhter seelischer Anspannung — Krisenfest 
auch in psychischer Hinsicht — haben für viele 
geistig und seelisch Abnorme eine erhöhte Be
dürftigkeit nach Schutz, Betreuung und Auf
sicht erzeugt, die sich früher halbwegs selbst
ständig durchgebracht hatten oder von An
gehörigen behütet, manchmal verborgen, mit- 
geschlcppt lvorden waren.

Und ein zweites folgt aus dem angespann
teren Existenzkampf und dem durch die 
Bau- und Wohnungspolitik der letzten Jahre 
ins Katastrophale gesteigerte Zusammenhauscn 
großer Menschcnmassen mit mannigfachen 
Reibungsmöglichkeiten, nämlich, das; über die 
engeren Familienkreise hinaus vcrnichrter 
Schutz vor Gemeingefährlichen und Gemein- 
schädlichen beansprucht wurde.

Zur Vermehrung der Zahl psychiatrisch zu 
behandelnder Fälle führen »nettere Er
kenntnisse, deren eine der pädagogischen, 
die andere der juristischen Praxis entstammt. 
Im Kamps gegen Vcrivahrlosung Jugendlicher 
hat das traditionelle System schematisierender 
Zlvangsmaßnahmen, wie es in der Fürsorgc- 
erziehutig in der Regel zuni Ausdruck kommt, 
so gründlich versagt, das; cs heute immer 
stärkere Zurückhaltung oder Ablehnung er
fährt, wartet ja jene oft erhobene Mindest
forderung nach Trennung der bereits Ver- 
wahrlesten von den Gefährdeten noch immer 
auf Durchführung. Man hat Angesehen, daß 
ohne die psychologische Erfassung des cinzclncti 
und daraus abgeleitetem Erziehungsplan das 
Ganze ein Masscnbctricb mit ztveifellosen 
Mißerfolgen bleiben muh.

In der juristischen Praxis des Strafrechts 
und Strafvollzuges ist zum Teil durch die Ein

wirkung der positiven Strafrechtsschule eine 
Entwicklung angcbahnt, die versucht, der 
Persöillichkeit des Täters mehr als bisher ge
recht zu werden, seine psychische Eigenart be
achtet und die Tendenz hat, an Stelle der 
Strafmaßnahmcn bessernde oder therapeutische 
Methoden zu setzen.

Beide — Fürsorgeerziehung und Straf
praxis — sind einig in der Erkenntis von der 
Notwendigkeit psychologischer Vertiefung in 
den Einzelsall, um durch gerechtere Erfassung 
nicht nur des äußeren, sondern auch des 
inneren Milieus der Tat, ihrer psychopatho- 
logischen Bedingungen, zu einem lvirksamercn 
Gcscllschastsschutz zu kommen, als Zwang und 
Strafe darstellen konnten.

Mit diesen Zielsetzungen sind jene mehr 
ökonomisch bedingten verwandt, die '.analog 
den Bestrebungen der Blinden- und Krüppcl- 
ausbildung) auch die seelisch abnormen Kinder 
und Jugendlichen möglichst zu wirtschaft
lich selbständigen Persönlichkeiten ausbildcn 
möchten, Bestrebungen, die durch die jetzt fast 
überall Angeführte schulärztliche Aufsicht in 
ihrer Durchführung begünstigt werden.

Mle soeben angeführten Gesichtspunkte be
deuten praktisch das gleiche: nämlich einen 
stärkeren Anspruch und Appell der 
Gesellschast an den Arzt, an den 
Psychiater.

Dieser Ruf nach dem Psychiater erhält seine 
Rechtfertigung ans der Entwicklung der Psych
iatrie im Lauf der letzten hundert Jahre. 
Sie hat sich, ihren e i g e n st e n Ten
denzen folgend, so vollzogen, daß der 
Psychiater für diese Mitarbeit an sozialen Auf
gaben bereit und berufen erscheint.

Hatte sich die Psychiatrie ehemals haupt
sächlich mit extrem Kranken, Wahnsinnigen» 
Tobsüchtigen, Besessenen, Verblödeten zu bc- 
schäsligcn, Kranken, deren Symptome übrigens 
nicht selten durch die früheren Behandlungs
methoden gesteigert wurden, so erfüllte sich mit 
wachsender psychologischer Erkenntnis die Kluft 
zwischen abnorm und normal mit soviel Zwi- 
schenforinen, daß der Begriff geisteskrank (oder 
seelisch abnorm) nicht ohne ivcitcrcs die Kon
sequenz der Anstaltsbedllrftigkeit in sich barg. 
Früher weniger beobachtete Sclbstbcsserung
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mancher Krankheiten und neuere therapeutische 
Erfolge bei Krankheiten wie bei der Paralyse 
und bei den Neurosen hatten zur Folge, daß 
ein großer Teil der Kranken ihrem Milieu 
zurückgcgcben werden oder in ihm belassen 
,»erden konnte. Der Psychiater, früher aus- 
schließlich in der Anstalt tätig, wird frei prakti
zierender Arzt und kann sich den vorhin ge
schilderten mannigfache» Ansprüchen nicht ent
ziehen. Sein ursprünglicher Ausgangspunkt, 
die Anstalt, ist in manchem System psychia
trischer Fürsorge noch erkennbar: Besetzung 
der Fürsorgcstcllen durch Anstaltspsychiater, 
die nun sozialen Außen dienst versehen.

Die Fürsorge, die Wohlfahrtspflege mit ihren 
aus den sozialen Verhältnissen erwachsenden 
neuen Notwendigkeiten treffen also hier 
mit der Psychiatrie zusammen, die durch eigen- 
bedingte wissenschaftliche Entwicklung in eben 
dieser Richtung schreitet. Durch diese Begeg
nung stehen wir ini Beginn eines Prozesses 
der gegenseitigen Durchdringung, wobei die 
Fürsorge für ihre Aufgaben des Psychiaters 
bedarf, während er für seine neuen Aufgaben 
in vielen Fällen nicht minder auf die sürsor- 
gcrische Mitarbeit angctviescn ist, und ztoar 
nicht nur zur Ausführung oder Überwachung 
seiner ärztlichen Maßnahmen, sondern auch 
wissenschaftlichen Bearbeitung sozial-pfychia- 
trischcr Fragen wie etwa Familien- und 
Schicksalsforschung.

Mit den hier skizzierten, ans der Entwicklung 
der sozialen Verhältnisse wie auch aus der Ent
wicklung der psychiatrischen Zielsetzungen resul
tierenden Aufgaben wird auch die Notwendig
keit der Neugestaltung von Jrrcnrecht und 
Anstaltswesen verständlich.

Die Praxis der Irrenanstalt, die in der Ent- 
tvicklung von kcrkcrähnlichen Einrichtungen zur 
Krankenanstalt im letzten Jahrhundert ihre 
große Reform erlebt hat, steht vor neuen Auf
gaben, insosern, als cs gilt, eine gelvifsc 
Lebensferne, Starrheit und Schcmatik, die aus 
der Besouderhcil ihres „geschlossenen" Cha
rakters verständlich ist, zu überwinden. Diese 
Notwendigkeit der Anstaltsreforin erhält auch 
durch das Mißtrauen des Publikums gegen 
diese Anstalten eine Bestätigung.

In diesem Aufsatz soll nur von d e r o f f e - 
n c n psychiatrischen Fürsorge gesprochen wer- 
den, und zwar unter Verwertung von Er
fahrungen, die wir in den letzten Jahren in 
Berlin sammeln konnten. Dabei wird ge
zeigt werden, daß diese Arbeit aufs engste mit 
der gesamten hygienischen und sozialen Für
sorge verbunden sein soll, daß in ihrem 
Rahmen die Aufgaben der psychischen Hygiene,

der Aufklärung, der Ausbildung, der For
schung liegen und wie diese Aufgaben in einem 
kommunalen Verwaltungsbezirk erfüllt werden 
können.

Beratung und Begutachtung.
Wir berichten zunächst aus den Erfahrungen 

in der seit 1824 arbeitenden Fürsorge st ekle 
für Nerven- und Gemütskranke 
sowie R a u s ch s ü ch t i g c des überwiegend 
proletarischen Verwaltungsbezirks Berlin- 
Kreuzbcrg mit säst 400000 Einwohnern.

Diese Tätigkeit gliedert sich in die fürsorge- 
rische Beratung von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Weit über 2001) Unter
suchungen wurden in den letzten drei Jahreir 
dort vorgenommen, die Zahlen zeigen steigende 
Tendenz, so daß allein auf die ärztliche Tätig
keit wöchentlich etwa 20 Stunden entfallen, 
viel mehr Zeit natürlich auf fürsorgcrische 
Beratungen, Hausbesuche usw. Zwei haupt
amtliche Fürsorger und eine größere Schar 
nebenamtlicher Helfer unterstützen den neben
amtlich angestellten Arzt. Schulkinder und 
Jugendliche bildeten den Kern unserer Pa
tienten. Waren es ursprünglich nur die 
krassen Fälle — schwere psychopathische 
Reaktionen, drohende oder bestehende Ver
wahrlosung — kamen bald die Kinder, 
die „nur" schiver erziehbar waren, zur 
Begutachtung, es kamen die Bettnässer, deren 
Behandlung in der freien Praxis kaum Be
achtung findet. Sic wurden ambulant mit 
gutem Erfolg suggestiver Elektrotherapie unter
zogen. Hier bahnt sich bereits — wie auf allen 
Gebieten sozialhygienischer Fürsorge — über 
die Beratung eine wirkliche Behandlung 
an: daß sie gerade bei den Bettnässen! einsetzte, 
deren Krankheit nicht bloß eine individuelle, 
sondern auch eine soziale Störung bedeutet, ist 
kein Zufall.

Mit gesteigertem Ausivand schulärztlicher 
Fürsorge, zumal nach Einführung des haupt
amtlichen Schularztsyslcms treten neue Aus
gaben an den Psychiater heran. Es wird 
jetzt vom ungezogenen und schwer lernmdcn 
Krnd bis zu den Schwachsinnsformen oder den 
bunten Variationen der Psychopathie die psych
iatrische Begutachtung und Beratung be
ansprucht. Auch in der Jiigcndgcrichtshilsc er
folgt Mitwirkung; die Strasfälligen werden 
bei Verdacht auf psychische Anomalie uns zu- 
gcsührt. Damit, daß den Bcrdacht ein Laie 
ansspricht, ist natürlich die Gcsahr falscher 
Auswahl gegeben. Davon ausgehend, daß jeder 
strassällige Jugendliche psychisch zumindest ver
dächtig ist, soroern wir konscguenlcrwcise, daß 
jeder kriminelle Jugendliche vorgcstellt wird,
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wie schon jetzt fast jeder Strafentlassene zur 
Untersuchung kommt.

Noch nicht schulpflichtige Kinder werden von 
den Säuglingsfürsorgcstellcn überwiesen oder, 
wo es sich um städtisch beaussichtigte Pfleg
linge handelt, voni Jugendamt, Erscheinen 
Eltern aus eigener Initiative, so erfolgt auch 
dann Beratung, Daß die Möglichkeit besteht, 
nervöse und psychische Anomalien immer 
häufiger in den Altersstufen von ein bis sechs 
Jahren zu erfassen, dürfte besonders wert
voll sein.

Bei der Vorstellung und Untersuchung ist 
die Anwesenheit der Fürsorgerin oder des 
Fürsorgers, der den Patienten in Betreuung 
hat, Pflicht, Er vervollständigt mündlich die 
etwa schon in den Aktcir niedergelcgten An
gaben, er erhält unmittelbar vom Arzt Wei
sungen und Ratschläge, Ein enger Konnex 
zwischen Arzt und Fürsorger ivird gepflogen, 
und er ist wichtiger als das Gutachten, das 
zu den Akten gegeben wird.

Die hier geschilderte Tätigkeit ist eines 
weiteren Ausbaus bedürftig, der zurzeit vor
bereitet wird. Es muß für die Begutachtung 
der Kinder, für die das verhältnismäßig rasch 
geivonnenc Qucrschnittsbild der Sprechstunde 
nicht immer genügt, eine Gelegenheit zu 
intensiverem Studium vorhanden sein, ohne 
daß in diesen Fällen stets stationäre Aufnahme 
ersolgen müßte,') Bcobachtungsstundcn in 
Forni von S p i e l st u u d e n, natür
lich unter der Aufsicht besonders geschulter 
Fürsorgerinnen und häufigem Beisein des 
Arztes scheinen uns eine günstigere Methode, 
lebensuähere Berhälmisse hcrzustellcn, als sie 
die Sprechstunde bieten kann. Eine ebenso 
wichtige Ausgestaltung sehen wir in einer In- 
g c n d b c r a t u n g s st u n d e. Die Jugend 
kommt erfahrungsgemäß spontan weder in die 
Sprechstunde für Nerven- und Gemütskranke 
noch in die Serualbcratungsstclle, Sie muß 
irgendwo ihre cigensten Interessen, ihre be
sonderen Nöte Vorbringen können. Die Be
ratung muß sich so unbürokratisch wie möglich 
vollziehen (besonders die Rau m frage ist 
hierbei wichtig, keine abschreckenden Büros, 
sondern wohnliche Zimmer!), die Anonymität 
muß auf Wunsch getvahrt bleibe». Entscheidend 
für die Inanspruchnahme solcher Stelle ist ein 
breiter allgemeiner Kontakt mit der Jugend, 
In unserem besondere» Fall wird er durch die 
Schulärzte, durch die öffentlichen Veranstal
tungen des Gcsundheitshauses, in ivclchem die

') Es fei hier auf die interessanten amerika
nischen behaviour clinics für Kinder verwiesen.

Bcratungsräume liegen (vgl. später) und durch 
den im Bezirk organisierten Ausschuß dcr 
Jugcnd hergestcllt.

Was die E r w a ch s e n e n betrifft, so re
krutieren sie sich aus den Entlassenen dcr 
Jrrenanstalten, aus Patienten, die das benach
barte Krankenhaus (Am Urban) durch seine 
soziale Krankenhausfürsorge überweist, aus 
Unterstützungsempfängern, Erwerbslosen und 
schließlich Rauschgiftsüchtigen aller Art,

Gewöhnlich werden einige typische und ivich- 
tigc Fragen an den Arzt gerichtet, wie: Soll 
zur Kur verschickt tverden? Wohin? Besteht 
Arbeitsfähigkeit? Ist geschlossene statt der 
offenen Fürsorge angebracht? Geeignete Fälle 
können unmittelbar therapeutischer Beein
flussung zugefllhrt werden. Auf die wichtige 
Gruppe von enilasiencn Strafgefangenen sei 
besonders hingewiesen. Es kann auf 
Grund unserer Erfahrungen mit Sicherheit 
behauptet werden, daß die neueren Bestre
bungen des Strafvollzugs cs bisher nicht er- 
reicht^habcn, schwere Schädigungen an Leib 
und Seele als unbeabsichtigte Nebenwirkun
gen zu vermeiden.-) Ohne intensive ärztliche 
Bemühung ist eine soziale Eingliederung meist 
nicht durchführbar.

Wird die Erfassung der nervös und psychisch 
Erkrankten aus der jungen Generation intmcr 
lückenloser, so bestehen in der Betreuung der 
erwachsenen Bevölkerung viel mehr Schwierig- 
kcitcn.

Für erkrankte städtische Beamte oder 
Angestellte ist die Fürsoraestclle Instanz; 
sie nimmt Stellung zu den Fragen der Ein
stellung, des Krankenurlaubs, der Pcnsionic- 
iung u, a, Uber die sozial eminent wichtigen 
Aufgaben für die Kommune und über die hier 
gesammelten Erfahrungen soll besonders be
richtet tverden.

Alle Unterstützungsempfänger — 
also Klein- und Sozialrentner, 
Kriegsopfer (Beschädigte und Hinterblie
bene), Arbeitslose — werden uns zu- 
gesührt, wenn fachärztlichc Entscheidungen er
forderlich sind. Hier ist eine Fülle von Aus
gaben, Das Wohlfahrtsamt tritt au uns heran 
und überweist Fälle, welche aus den Heil- und 
Pflcgeanstalten ivieder „ins Leben" entlassen 
tverden und der ösfentlichen Unterstützung be
dürfen,

Ersordcni die R e n t u e r in der Mehrzahl 
nur eine gutachtlich gerichtete Arbeit, so vcr-

2) Bgl, auch E.Joöl: ArztticheS zum Entwurf 
eines StrafvoltzugSgefeheS, Deutsche Ztfchr, für 
Wohlfahrtspflege, 1928, Nr, 4.
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langen die entlassenen Geisteskran
ken schon viel mehr Fürsorge und Betreuung, 
die ärztlich bestimmt und kontrolliert lverden 
muß.

Noch mehr gilt das von den Sucht- 
fällen, den Morphinisten, den Kokainisten 
und den weit zahlreicheren Alkoholikern. Die 
Arbeit an Süchtigen ist nicht mit Beratung! 
imö Begutachtung erledigt; es mutz für sic 
nachgehend gesorgt werden3).

Wir bringen die Rauschgiftsüchtigen zur 
Entwöhnung und zwar ganz individuell: Ins 
Krankenhaus, in Sanatorien, in Heil- und 
Pslegcanstalten. Wir begnügen uns nicht mit 
der Durchführung von Entziehungskuren, wir 
suchen ihnen bei einem Neuaufbau ihres 
Lebens zu helfen, und mir haben dabei gelernt, 
das; persönlicher Kontakt und moralfrcie Ein
stellung Vorbedingung des Erfolges sind. 
Meist sind sic — vor allem die Morphinisten 
und Kokainisten — durch allgemeine Vor
urteile .entmutigt. Die Süchtigen kommen 
teils spontan, teils gemeldet vom Arbeits
amt, Polizciamt, Familicufürsorgc uslo. Die 
Kritik der Anstalten und Abstincnzsanatorien 
bleibt hier als komplizierte Frage ungelöst. 
Es gibt heute noch keine bcsricdigcudcn An
stalten.

Die ungefähren Formen des Vorgehens in 
unseren Fürsorgcstellen, die amtlichen Maß
nahmen, die Anwendung der Gesetzesbestim
mungen, kurzum die Berücksichtigung des 
dringend notivendigen Auscinanderabgcstimmt- 
scins menschlicher Aushilfe und streng sachlicher 
juristischer Methoden haben mir in der Schrift 
Alkoholkrankenfllrsorge niedcrgelegt *).

Ein Arbeitsfeld, auf dessen Ausbau tvir bc- 
sondcrn Wert legen ist die Fürsorge für 
Lebensmüde, d. h. systematische Beschäf
tigung mit Patienten, die Selbstmord ver
üben wollten. Wir lasse» uns seit 
Jahren, besonders nachdeni tvir auf die 
eigenartigen Zusammenhänge zwischen 
Selbstbctäubung und Sclbstvernichtung auf- 
tnerksam gewordcti waren °), durch die s o - 
zialcKrankenhausfürsorge, jeden 
derartigen Patienten vorstellen. Wir haben 
dabei gesehen, das; in etwa der Hälfte der 
Fülle ärztliche Maßnahmen (vielfach neben 
ivirtschaftlichcu) notwendig sind. Unter all

a) E. Ioöl: Uber die fürsorgerische Behandlung 
Giftsüchtiger, D. Ztschr. f. Wohlfahrtspflege, 1926,

4) E. I o 6 l: Alkoholkranken.Fürsorge, Organi
sation, gesetzliche Bestimmungen, praktische Bei
spiele. Berlin 1928, 56 S.

ft) E. Io 6 l: Selbstbetäubung und Selbstoernich- 
tung, Dtsch. med. Wochenschr., 1926, Nr. 26.

den Aufsätzen und Monographien über den 
Sclbstinord gibt cs merkwürdigerweise keine 
einzige, die dem Schicksal der Lebens
müden gerecht wird, wie überhaupt die Analyse 
voti Fürsorgcfällcn auf Grund ihrer Geschichte 
noch viel zu wenig bearbeitet wird.

Ausbildung der Fürsorger.
Bei der Schilderung der Fürsorgearbeit 

tvurdc bereits die Notwendigkeit einer ver
ständnisvollen Unterstützung durch die Für
sorger betont. Unterweisungen gcleg:ntlich 
eines Einzelfalles reichen aber nicht aus. Syste
matische Schulung tut not. Was sie ver
schiedenartigen Unterrichtsstätten heute ver
mitteln, ist sehr dürftig. Im Bezirk Kreuzberg 
werden deshalb schon seit Jahren vom Für- 
sorgcarzt Vorträge und Kurse für die Für
sorgerinnen abgehalten. In einem größeren 
Rahmen haben wir auf Veranlassung des 
Archiv» für Wohlfahrtspflege, Berlin, damit 
begonnen, Übungen zu veranstalten, die der 
Erkenntnis psychologischer und so
zialer Zusammenhänge dienen. Es 
sollte die gegenseitige Bedingtheit sozialer und 
psychologischer Faktoren für die Entstehung 
abnormer Persönlichkeiten und asozialer Hand
lungen herausgcarbeitet werden, um damit 
sowohl dem einzelnen Falle wie der gesamten 
sozialen Situation in der Großstadt gerecht 
tverdcn zu können.

Der erste derartige Kurs, mit einer Tcil- 
nehmerschast von 120 Fürsorgerinnen, Wohl- 
fahrtsbcaniten u. dgl. fand im Herbst 1927 
unter Leitung von.S. Wronsky und E. 
Joel statt, der zweite mit über 100 Teil
nehmern im Frühjahr 1928, der dritte ist in, 
Gange. Als besonderes Ziel dieser Ausein
andersetzungen schwebte den Veranstaltern die 
Grundlegung zu einer ioziäl-pmmoloqiickicn 
Methodik vor

Das Programm lautete: Sozial-psycholo
gische Betrachtungen über Veranlagung, Mi
lieu und Schicksal. — Die Verantwortung 
des Einzelnen und der Gesellschaft. — In
dividuelle Fürsorge, ärztliche Behandlung und 
Anstaltspflcge. — Psychopathologischc Typen: 
Schwachsinnige, Geisteskranke, Gistsüchtige, 
Sexuell Abnoruie, Neurotiker. — Methoden 
der Erkenntnis und der Bccinslussung bei 
Rücksprache, Hausbesuch und Tchriftlvechsel. — 
Die Entwicklungsmüglichkcitcn der sozialen 
Psychopathologie und die Gestalmng vcr Ge
setzgebung.

") Uber die Ergebnisse dieses Arbeitsgebietes 
wird gesondert berichtet werden.



616 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Hier sei erwähnt, daß in Nordamerika schon 
seit 1926 eine an die psychiatrischen Kliniken 
sich anlehnende Vereinigung der „ksxelri- 
atric social workers“ besteht, die 
aus der sozialen Krankenhaussürsorge hervor
gegangen ist'), ferner, daß in Paris') ähnliche 
Bestrebungen im Gange sind (Vorbereitung 
einer Schule sür psychische Prophylaxe nebst 
Ausbildung psychiatrischer Sozialhelserinnen 
und Krankenpflegerinnen) und daß auch in 
Sowjet-Rußland die Bedeutung psychiatrisch 
geschulter Fürsorger erkannt wird.

Aufklärung der Öffentlichkeit. — 
Geistige Hygiene.

Die Forderung nach psychischer Hygiene ist 
in den letzten Jahren häufiger erhoben 
worden. Es bestehen bei uns seit diesem 
Jahre zwei eigene Organe hierfür: Die Zeit
schrift für psychische Hygiene') und die all
gemeine ärztliche Zeitschrift für Psychotherapie 
und psychische Hygiene"). Da ein wesentliches 
Arbeitsgebiet der psychischen Hygiene Auf
klärung sein muß, so sei hier von einer Stelle 
berichtet, die so planmäßig und großzügig wie 
wohl sonst keine in Deutschland seit Jahren 
solche Ausklärung betreibt. Es ist das dem 
Bezirksamt Berlin-Krcuzberg unterstellte Gc - 
sundheilshaus Kreuzberg"), eine Stätte, 
die die Gesundheitsfürsorge (es enthält die 
wichtigsten Fürsorgestellen, unter anderem die 
erwähnte Fürsorgestclle für Nerven- und Ge
mütskranke sowie Ranschsüchtigc) und die hy
gienische Belehrung durch ständig ivechselndc 
Ausstellungen, össentlichc Vorträge und Kurse 
— all dies bei freiein Eintritt — in neuartiger 
Weise zusamniengesaßt hat. Bei der Themen
wahl der Vorträge wurden Stossc aus der 
seelischen Hygiene von jeher und in weit stär
kerem Maße als anderswo berücksichtigt.

In den letzten Jahren wurden vor an
nähernd 12000 Zuhörern 40 derartiger Vor
träge abgehalten. Themen tvic: „Die Ge
sellschaft und die seelisch Abnormen", „Groß
stadtnervosität", „Schwererzichbare", „Sexuell

Lidali u. Solomon: Am. Journ. of 
Pfychiatry, 7, 629. 1928. — Iarctt: Hospital 
Social Service, 17, 212. 1928. Druckschriften durch 
das National Committee for mental Hygiene, 370 
Seventh Avenue, New Aork, N. ZI.
^ '^Minkowski: Der Nervenarzt, 1928, H. 1,

') Herausgeber N. S o m m e r, Verlag W. de 
Gruyter & Co., Berlin.

I0) Herausgeber N. Sommer, Verlag S. Hir. 
zcl, Leipzig.

") E. I o a l: Ein Gesundheitshaus. Berliner 
Wohlfahrtsblatt, 1927, Nr. 24, und Hygienischer 
Wegweiser, 1928, Hest 8/9.

Abnorme", „Rauschgifterkrankungen" usw., 
ebenso die Hygiene des Geistes, Freizeit, Er
holung, Arbeit und Pause u. dgl. wurden dabei 
besonders betont. Die Zuhörerzahl ist m 
ständigem Ausstieg.

Als bedeutungsvoll heben wir hervor, daß für 
die Vortragshörer im Gesundheitshaus prak
tische Hilfe nichts irgendwo abgelegenes ist, 
sondern daß sie in eben dem Hause, in bem 
sie Aufklärung erhielten, auch individuelle Be
ratung und Fürsorge finden. In der Sprech
stunde für Gemütskranke, in der für Alkohol- 
kranke und andere Rauschsüchtige, in der Ehe- 
und Sexualberatungs-, in der sportärztlichen 
Beratungsstelle, beim Schularzt. Diese Mög
lichkeiten werden gerade im Anschluß an die 
Vorträge besonders wahrgenommen. In den 
Ausstellungsräumen befindet sich u. a. eine 
große Abteilung Alkoholismus, ferner Bilder 
aus mustergültigen Trinkerheilstätten, Er- 
ziehuugshäusern u. dgl. Eine Sonderschau für 
geistige Hygiene — die erste derartige Aus
stellung — ist in Vorbereitung.

Trotz offenbarer Erfolge scheint uns 
doch die Aufklärungsarbeit auf noch nicht 
genügend breiter Grundlage zu ruhen. Wir 
haben deshalb eine permanente Schul 
Wanderausstellung begründet, die in 
dem Veclvaltungsbczirk von Schule zu Schule 
geht und damit planmäßig an 30 000 Kinder 
hcrangcbiacht wird. In ihr ist der Alkohol
srage, der Ausnutzung der Freizeit u. dgl. 
möglichst großer Anteil gewidmet. Um über
dies auch die Eltern zu erfassen, begannen wir 
mit der Einrichtung regclniäßiger hygieni
scher Elternabende, an welchen neben 
Fragen körperlicher Hygiene Themen wie: 
„Das nervöse Kind", „Sexuelle Fragen der 
Jugenderziehung" usw. behandelt werden. 
Diese Abende werden seitens der Elternschaft 
sehr begrüßt und geben ausgezeichnete Möglich
keiten psycho-hygienischcc Belehrung.

Forschungsarbeit.
Es fehlt heute noch gänzlich an gut fun

diertem, sorgfältig durchgearbcitctcm Material, 
aus welchem Erkenntnisse über die Zusammen
hänge und Wechselwirkungen von seelischer 
Abwegigkeit und sozialer Bedürftigkeit zu 
gewinnen sind. Die Arbeit des sozialen 
Psychiaters ist sehr häufig prognostischer 
Art. Aber wir haben noch viel zu wenig 
Gelegenheit, die Nichtigkeit dieser Prognosen 
zu prüfen. Rückblickendc Studien, Schick
sals forschung ist notwendig. Es ist ein
leuchtend, daß derartiges Material nur in Zu
sammenhang mit Stellen gesammelt wer
den kann, die in umfassender und aus-
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sührlicher Weise dieses soziale Schicksal 
ganzer Faniilien durch Jahre hindurch ver
folgen. Als Vertrauensarzt der Zentrale für 
private Fürsorge (Berlin) hat der eine von 
uns (I.) begonnen, ein Archiv seelisch 
abnormer Fürs orgefä llc anzulegen, 
dessen schon jetzt nichrere hundert Akten 
zählendes Material für die Entwicklung der 
heute uns völlig fehlenden planniäßigcn Mc- 
thodik auf diesem Gebiet eine gewissen Beginn 
bedeuten dürfte. Ein solches Zusammenwirken 
wird sich für die Psychiatric auch schon dadurch 
fruchtbar erweisen, dass in der sozial-psychia
trischen Fürsorge Typen und Studien see
lischer Erkrankungen erfasst werden, welche die 
Klinik nicht zu sehen bekommt.

Zusammenfassung.
Wir waren in der Lage, nicht ein 

Programm geben zu müssen, an denen 
meist kein Mangel herrscht, sondern einen Be
richt über bereits geleistete Arbeit, die sich 
in planmäßiger Weise weiter entfaltet. Wir 
haben gezeigt, daß cs bei praktischer Organf- 
sation möglich ist, einen vertikalen Aufbau 
sozial-psychiatrischer Tätigkeit vom Kleinkind

bis zum hospitalbedürftigen Greis durchzu
führen, daß die Organe der Jugendpflege, der 
Jugend- und Schulgesundhcitsfürsorge, der 
sozialen Gerichtshilfc usto. hierbei verständnis
voll zusammenwirken können. Örtliche Fak
toren, wie z. B. eine gewisse Zentralisierung, 
wie sie im Gesundheitshaus Kreuzberg 
gegeben ist, spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Der soziale Psychiater ist aber 
nicht nur beratender, sondern mindestens 
ebensosehr prophylaktischer, vorbeugender 
Arzt. Im Gegensatz z. B. zu Rußland 
ist bei uns, besonders auf psychischem 
Gebiet, die Prophylaxe kaum entwickelt. Eines 
ihrer »nächtigsten Mittel ist Ausklärung. Sie 
beginnt in unserer nächsten Umgebung, bei 
unfern Mitarbeitern, Fürsorgern, Helfern. 
Sie seht sich fort Beim Publikum, besonders 
bei den Eltern, sie geht herunter bis zu den 
Kindern. Die Kenntnisse und Erkenntnisse 
schließlich, die in Therapie und Prophylaxe, in 
Fürsorge und Vorsorge erwachsen, müssen gc- 
sammelt und immer erneuter kritischer Prü
fung unterzogen werden, um aus solcher For
schung Richtlinien zu den: Ausbau einer 
sozialen Psychiatric der Zukunft zu gewinnen.

Wohlfahrtssammlungen.
Von Dr. Wilh. Niemeycr, Frankfurt a.M.

Vor einiger Zeit war in den Tageszeitun
gen eine kurze Notn enthalten, daß in Berlin 
im Einvernehmen mit dem preußischen Staats- 
komniissar für die Regelung der Wohl
fahrtspflege der Berliner Polizeipräsident ab 
15. d. M. keine Samnilungcn von Geld
spenden zu vaterländischen, gemeinnützigen und 
mildtätigen Zwecken (Wohlfahrtszweckcn) auf 
Straßen und Plätzen sowie an sonstigen Orten 
Groß-Berlins mehr bewilligen wird. Das 
Verbot sei darauf zurückzuführcn, daß solche 
Sammlungen in letzter Zeit derart überhand 
genommen haben, daß sic zu einer Belästigung 
des Publikums geworden sind und insbesondere 
bei den zahlreichen Ausländern einen pein
lichen Eindruck hervorgcrufcn haben.

Dieses Vorkommnis gibt Veranlassung, sich 
mit dem Zweck der Organisation, der gesetz
lichen Regelung von Sammlungen überhaupt 
zu beschäftigen, um zu sehen, ob insbesondere 
das Sammlungswcsen für wohltätige Zwecke 
nicht in andere Bahnen geleitet und damit 
fruchtbarer gestaltet werden kann. Sammlun
gen von Geldspenden haben von altcrsher zur 
Finanzierung irgendeines wohltätigen Untcr- 
nehmens gedient. Soweit die freie Wohl- 
fahrtspslege sich in ihrer Tätigkeit nicht aus

ein Stistungsvermögen oder auf regelnräßig 
eingehende Beträge von Mitgliedern stützen 
konnte, beruhte stets ihre wesentlichste Eiir- 
nahmcquclle auf Sammlungen, Kollekten, vor 
allem solchen von Bargeld. Während und vor 
allem in den ersten Jahren nach dem Kriege 
und durch das Entstehen vieler und neuer 
grosser Notstände sind für die meisten Organi
sationen die Sammlungen die wichtigste Finan
zierung geworden. Mindestens einmal im 
Jahre wurde eine Sammlung veranstaltet, die 
naturgemäß zu einer immer stärkeren Kon
kurrenz mit Vereinigungen von ähnlichen und 
gleichartigen Zielen führte. So nimmt es auch 
nicht wunder, wenn die Erträgnisse solcher 
häufigen Sammlungen von Jahr zu Jahr ab- 
nchinen und gleichzeitig die Wcrbungskostcn 
steigen und schließlich ein solches Verbot wie 
eingangs erwähnt in Berlin erlassen 
lvcrdcn mußte. An dieser Stelle sei 
erwähnt, daß von Sammlungen, die 
für das ganze Reichsgebiet gestattet waren, 
den stärkste»! finanziellen Erfolg die Volks- 
spcndc (Ludcndorsfspende) (1918) mit 153 
Millionen Mark auswies, während die letzte 
Rcichssammlung, die Hindenburgspcnde, nur 
einen Betrag von etwa 8,5 Millionen Mark
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brachte. Trotzdem also für beide Spenden iin 
ganzen Reich gcsaminclt wurde, zeigt sich 
bei der letzten ein vennindertes Interesse 
gegenüber Samnilungcn für Kriegsfürsorgc. 
Weiter darf nicht vergessen werden, daß der 
Mißerfolg anderer Sammlungen auch auf die 
parlikularistischc Einstellung einzelner Länder 
und den dadurch verursachten. Mangel an Ein
heitlichkeit und Geschlossenheit zurückzuführen 
ist. Ferner kommt als Ursache für die Ab
nahme der Erträgnisse die Verarmung früher 
wohlhabender Kreise hinzu, sowie die oft ver
säumte Aufklärung über die endgültige Ver
wendung früher gesainmcltcr Mittel, die viel
leicht eine Mißtcancnsstimmuug und auch 
Gebcmüdigkcit der Spender verursacht hat.

Der Erfolg von Sammlungen überhaupt sst 
daher infolge dieser angeführten Gründe mehr 
und mehr zu einer Frage der geschickten Wer
bung geivorden. Aber gerade diese verbrauchte 
bereits in Fricdenszeitcn mindestens 10»/» des 
Ertrags einer Sammlung. Ferner bietet der 
Unkostensatz insbesondere bei größeren Samm
lungen für unlautere Elemente den Anreiz, 
diesen künstlich zu vergrößern und ihn sich 
in irgendwelcher Form zuzuführen. Zuweilen 
wurden sogar Sammlungen eingelcitct, deren 
llnkosten sämtliche Einnahmen verschlangen. 
In der Mehrzahl der Fälle wurde vielfach ein 
politischer Zweck mit vorgeschoben, um so die 
Behörden zu täuschen. Auch gelang cs diesem 
Wohlsahrtsschwindel vielfach, sich der Presse 
zu bedienen').

Die Genehmigung von Sammlungen be
ruht noch heute auf der im Jahre 1917 er
gangenen Bundcsratsvcrordnung (Bekannt
machung über Wohlfahrtspflege während des 
Krieges). Hiernach haben die einzelnen Länder 
die Zuständigkeit für die Erlaubniscrteilnng zu 
regeln. Preußen hat erst im vergangenen Jahr 
«27. April 1927) eine neue Aussührnngs- 
bcstimmung erlassen. Danach ist je nach dem 
örtlichen Sammclbercich eine verschiedene Zu
ständigkeit für öffentliche Sammlungen be
gründet. Im Bereich einer staatlichen Polizci-

') Zar Bekämpfung des Schwindels in der Wohl
fahrtspflege haben sich eine Reihe führender Wohl- 
fahrts- und Unternehmervcrbändc in eine Schutz, 
geiiieinschast znsammengeschtossen, die regelmäßig 
unter Leitung eines Vertreters des Reichsarbeits- 
Ministeriums tagt und ihre Beobachtungen auf denk 
Gebiete der bedenktichen Unternehmen gcineinsam mit 
dem Vertreter des Staatskommifsars zur Bcaufsich- 
ligung der Wohlfahrtspflege anstauscht.

Durch solche Unkernehinnngen, die uor allem 
für Zwecke des Deutschtums, der Kriegsbeschädigten, 
Blinden und ähnliches Sammlungen veranstalten, 
sind viele Kreise in ihrem Vertrauen zu Wvhl- 
fahrtSsaminlurzen erschüttert worden.

Verwaltung, also z. B. in Franksurt a. M., 
ist der Polizeipräsident zuständig. Als weitere 
Instanzen komnicn in Frage: der Regierungs- 
präsijdcnt, Obcrpräsidcnt und schlictzlich für 
eine über den Bereich einer Provinz hinauS- 
gehende Sammlung der vom Minister für 
Volkswohlfahrt ständig ernannte Staats
kommissar. In Frankfurt a. M. ist in de» 
letzten Jahren unter genauer Prüfung, ob ein 
hinreichendes Bedürfnis vorliegt und ob nicht 
sonstige Bedenken bestehen, wobei die öffentliche 
Wohlfahrtspslege niaßgcbcnd gehört wird, nur 
für wenige Sammlungen eine Genehmigung 
ausgesprochen Ivordcn.

Da die Sammlungen an sich aus den an
geführten Mängeln nicht allein ihre Träger 
bzw. Veranstalter finanzieren konnten, ist man 
bereits vor einigen Jahren auf andere Mc- 
thodcn der Mittclaufbringung gekommen. Es 
sei an dieser Stelle nur ans die Einrichtung 
der Wohlsahrtsstundc (Überstunden zu beson
derem Wohlfahrtszweck), auf die Zuschläge zu 
Krankenkassenbeiträgen, auf den Patenschafts- 
gcdanken für die Unterstützung bestimmter 
Personcnkrcisc und nicht zuletzt auf das Lol- 
tericspiel hingewiesen. Ein neuer Weg für 
Wohlfahrtssammlungeu ist durch die Reichs- 
geschäftsstclle der Deutschen Nothilfc veran
laßt worden: die Herausgabe der Wohlfahrls- 
briefniarken, wie sie in der Schweiz seit 1913 
für die schweizerische Stiftung für Kinderhilsc 
„Pro Juventute“ mit Erfolg cingcfiihrt 
ivurdc. Alle diese neuen Methoden lassen je
doch eine umfassende Organisation vermissen.

Es ist daher beachtenswert, tvclche Erfah
rungen im Auslande mit der Finanzierung 
der freien Wohlfahrtspflege gemacht wurden, 
da wir aus diesen Methoden u. U. für uns wert
volle Anregungen gewinnen können. Ich 
möchte ztvci Beispiele aus den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika anführcn. In Nr. 10 
der Frankfurter Wohlsahrtsblättcr (Januar 
1928, S. 1-15) schildert Frau Agnes Wurz- 
niann ihre Ersahrungcn über die Finanzierung 
jüdischer Wohlfahrtsvercinc in PittSburg'') 
(Pennsylvanien):

") In Berlin arbeitet in ähnlicher Weife die 
Sainmlnng „Indische Rot" bei der Zcntrallvvht. 
fahrtsstclle der Deutscheil Juden, die eine große 
Anzahl jüdischer Persönlichkeiten zu regelmäßigen 
monatlichen Abgaben verpflichtet hat und ihrer
seits die Einnahmen planmäßig für die Einrichtun
gen der Berliner Wohlfahrtspflege verteilt. Auch 
die Schlveiz hat mit Sammlungen ihrer Stiftung 
Pro .kuvontnta und Pro Lanactuta eine erfolgreiche 
Form der organisierten Volkssainmtnng gefunden, 
die auch in Holland neuerdings nachgeahmt war-
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„In Pittsburg werden alle Mitglieder der jüdischen 
Gemeinde nach ihrer Einkommensteuer zu einer Wohl- 
tätigkeitsstener veranlagt. Da die Einkommensteuer 
im vorigen Jahre in Amerika erst bei einem Ein- 
koimnen von 2509 8 erhoben wurde und in diesem 
^ahre erst bei einem Einkommen von 3OO0 8 
beginnen wird, sind Leute mit kleinem Einko «en 
von der Steuer befreit. (Bei uns könnte ein -er- 
artige Steuer auch erst bei einer gewissen Höhe 
des Einkommens festgesetzt werden.)

Diese prozentuale Veranlagung geschieht durch 
eine Kommission, die ans den besten und bedeu
tendsten Männern und Frauen der Gemeinde zu
sammengesetzt ist.

Alles Geld geht in die Kasse. Die verschiedenen 
Vereine melden nun ihre Forderungen an Hand 
ihrer Bücher an. Diese werden genau geprüft, 
und wenn die Forderungen als berechtigt aner- 
kannt werden, erhält der Verein die nötigen Mittel 
zugewiesen. Die Verwaltung derselben hat er natür
lich ganz selbständig. Für unvorhergesehene Fälle 
finden sich immer noch vereinzelte Geber; im all
gemeinen bemühen sich aber die Vereine, ihren 
Haushalt im Gleichgewicht zu erhalten.

Bei dieser zentralen Finanzierung stehen sich so
wohl die Geber als die Vereine sehr gut. Werbe-« 
losten, Porti usw. fallen fort, Kraft und Zeit wer
den gespart, und der Geber hat nicht seine Spen
den auf 30 oder noch mehr Postschecks zu verteilen, 
sondern er gibt einmal."

In diesem Aufsatz wird auch an anderer 
Stelle darauf hingewicsen, daß „in San Fran
ziska diese zentrale Finanzierung aller Ver
eine schon seit Jahren dnrchgeführt /wird, 
allerdings mit freiwilligen Spenden". Ich 
glaube, daß hiermit tvohl der tix_ den letzten 
zehn Jahren in den Vereinigten Staaten auf
gekommene Gedanke der „Community ehest" 
gemeint ist, der sich nach Informationen aus 
verschiedenen kalisornischcn Zeitungen jetzt in 
cnva MO Groß- und Mittelstädten cntivickclt 
hat. Auch drüben hatte man die Wahrnchmnng 
gemacht, daß bei Veranstaltung von Samm
lungen durch Wohltätigkcitsvereine auf eigene 
Faust — da bald in jeder Woche solche statt- 
finden, die allmählich lästig werden — bei 
dem recht schwach ausfallenden Ergebnis nicht 
selten für eine loirklich gemeinnützige Anstalt 
die Weitercxistenz in Frage stellen.

Zivcck, Organisation und Finanzierungs- 
Methoden der Community ehest sei im 
folgenden zunächst näher veranschaulicht. Man 
kann die C. Ch. wörtlich übertragen cllva 
mit „Gcmcinschaftskastcn". "Sie stellt gewisser
maßen eine Wiedereinführung der im Ans
gang des Mittelalters in Europa anskommcn- 
dcn „Almoscnkastcn" in modernem Gewände 
dar und tvird gern in den amerikanischen 
Zeitungen auch symbolisch als solch altertüm
licher mit eisernen Bändern und Vorhänge
schloß versehener Kasten dargestcllt. Der Leit
gedanke der C. Ch. ist die planvolle Zu

sammenarbeit aller an der Wohlfahrt betei
ligten Personen und Vereinigungen in einer 
Arbeitsgemeinschaft. In diesem Sinne besteht 
einmal die Haupttätigkeil in der Anregung 
sämtlicher angcschlosscncn Vereine und An
stalten zu einem gemeinsamen Studium der 
sozialen Probleme der einzelnen Stadt, um so 
Doppclarbcit zu vermeiden und ein Zusammen
wirken aller Kräste mit dem Endziel zu er
reichen, allen Bedürftigen eine durchgreifende 
Hilfe (constructive help) zuteil werden zu 
lassen.

Die Community ehest selbst betreibt keine 
Wohlfahrtspflege, die notwendige Hilfe wird 
durch den ciirzelncn angcschlossenen Verein 
gewährt, von denen jeder fein bestimmtes Ar
beitsfeld in dem gesamten Progamm der 
6. Cb. zukommt. So haben sich z. B. in 
Los Angeles im Jahre 1027 allein 154 Wohl- 
sahrtseinrichtungen der verschiedensten Art zu 
einem gemeinsamen Vorgehen der Mittclgc- 
ivinnung zusammcngcschlosscn. Als solche 
Einrichtungen kommen in Betracht Hospitäler, 
Kliniken, Waisenhäuser, Altersheime, Säug
lingsheime, Krippen, Kinderhorte, Bcratungs- 
und Unterstützungsstellen sür Veteranen, für 
gesundheitlich gefährdete Familien n. a. nt., 
kurz Einrichtungen vorbeugender und hel
fender Fürsorge. Deut Büro des C. Ch. 
gemeldete Fälle werden der Vereinigung zu- 
gclcitct, die für diesen Fall am besten gv- 
cignet ist. Der Aufbau der C. Ch. gründet sich 
demnach auf der Voraussetzung, daß die haupt
sächlichste Hilfe der Anstalten und Vereine 
darin besteht, die bestmöglichste Arbeit an 
Hilfsbedürftigen zu leisten.

Der gesunde Gedanke dieses Systems hat 
sich in Los Angeles im vorjährigen Wirken 
als crsolgrcich erwiesen, nachdem zuvor für 
die sorgfältigste Vorbereitung und Unterneh
mung ebenfalls drei Jahre (1921—1924) 
nötig waren. Die mannigfachen Vorteile treten 
dafür aber von Jahr zu Jahr mehr zu Tage. 
Es tvcrden durch die gemeinsame und ein
heitliche Durchführung der Sammlung Tau
sende von Dollar, außerdem Ärger, Verdruß 
sowie Zeit, erspart. Es wird eine gerechte Ver
teilung der Mittel erreicht, außerdem Doppcl- 
organisationcn vermieden, cs ivird das Publi- 
knm gegen Betrügerei geschützt; eine sorgfältige 
Rechnungslegung der Ausgaben und Ver
wendung der Mittel der einzelnen Vereine 
usw. ist durch die C. Ch. zngesichcrt, sic zen
tralisiert die Ansanimlung des Betriebskapi
tals und läßt den einzelnen Wohltätigkeits
anstalten vor alleni mehr Zeit übrig, sich 
ihren eigentlichen fürsorgerischen Zwecken zu
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widmen, indein sie sie von den finanziellen 
Sorgen befreit.

Die Finanzierung sämtlicher in der C. Ch. 
vereinigten Wohlsahrtsiustitutionen obliegt der 
Leitung der C. Ch., in der diese neben 
anderen Vertrauenspersoncn (öffentliche Be
amte und Direktoren von Privatunterneh
mungen) vertreten sind. Dafür müssen sich 
allerdings alle der C. Ch. angcschlossencn 
Vereine eine gründliche Untersuchung ihrer 
Tätigkeit und Verwaltung gefallen lassen. Da
durch ist aber die Gewähr gegeben, daß eine 
jede der C. Ch. angeschlossenen Wohlfahrts
anstalt einer Unterstützung würdig ist. Der 
jährliche Haushaltsbedarf jeder Anstalt muß 
der C. Ch. mitgctcilt werden und wird über
prüft. Der Bedarf an Mitteln für sämtliche 
Anstalten wird dann vor Beginn der eigent
lichen Sammlung bekanntgegeben und der 
während der Sammelwochen erreichte Stand 
regelmäßig initgcteilt. Der jährliche Bedarf 
z. B. in Los Angeles (1,2 Millionen Ein
wohner) betrug fiir 1927 (Sainmlung No- 
vember 1928) 13 Millionen Reichsmark, für 
1928 (Sammlung November 1927) 11 Milli
onen Reichsmark.

Seit 1924 findet alljährlich im November 
der schon das ganze Jahr über vorbereitete 
„Feldzug" der C. Ch. während 14 Tagen 
statt. Er beginnt am Dienstag der ersten No- 
vembcrwochc und endet Freitag nach deni 
Erntedankfest (Erntedankfest in den Vereinig
ten Staaten ani letzten Donnerstag im No
vember). Der ganze Sammelfcldzug wird mit 
allen Mitteln moderner Wcrbckunst fast sports
mäßig betrachtet und betrieben. Wochen vor
her und besonders in der Sammelzeit ver
geht kein Tag, in dem nicht in jeder Tages
zeitung auf der ersten Seite auf die Bedeutung 
der C. Ch. mit entsprechendem Bildwerk hin
gewiesen lvird. Die Namen der Spender 
werden veröffentlicht, Aufrufe führender Per
sönlichkeiten mitgeteilt. Im November 1927 
wurde besonders darauf hingewiesen, 
daß Präsident Coolidgc die „Chcstidce" gut
geheißen habe und sie als „Nationale Chcst- 
Wochc" für den ganzen Bereich der UTA. cin- 
gefühct wissen wollte. In der Tat wurde, wie 
bereits erwähnt, ja auch in mehr als 300 
anderen Städten der Staaten die gleiche Idee 
aufgcgrifsen imd in ähnlicher Weise organi
siert. Die Spender werden gleichzeitig Mit
glieder des Violen Kreuzes. In Los Angeles 
halsen ini letzten Winter 15 000 freiwillige 
Sammler aller Schichten an dem Werke mit. 
In sämtlichen Büros und Geschäften laufen 
Sammellisten um. Durch die Zusammenfassung

und die freiwillige Hilfe der Sammler tvurde 
erreicht, daß 95°/° des Gesamtbetrags tat
sächlich fürsorgerischen Zwecken zugeführt 
tvcrden konnten, tvährend dies früher bei ge
trennter Sammlung für jeden Verein nur 
80—85°/° ausmachtc. Die Leistungen der der 
C. Ch. angeschlossenen Anstalten nur im 
einzelnen aufzuführen, tvürde zu weit führen, 
doch sei crtvähnt, daß im Jahre 1926 allein 
436 200 Personen in Los Angeles unterstützt 
tverden konnten.

Diese Darstellungen mögen genügen, um 
eine Übersicht in großen Zügen über den Zweck 
der C. Ch., ihrer Methoden der Mittelans- 
bringung und -Verteilung und andeutungs
weise der Leistungen zu geben. Sie zeigen aber 
wie in Amerika versucht wird, in planvoller 
Weise unter Verwendung der rationellsten 
Methoden, unter psychologischer Beeinflussung 
der Massen, ein soziales Hilfswerk der freien 
Liebcstätigkcit zu stützen und zu fördern, wie 
auch den Gedanken der Notwendigkeit einer 
Fürsorgelätigkcit der Nächstenliebe zu ver
breiten.

Können wir daraus etwas für die Finan
zierung unserer Wohltätigkeitsinstitutc lernen? 
Und sind diese Formen der Sammlungstechnik 
für uns verwendbar oder umgcstaltbar?

Beiden Finanzierungsmethodcn (Pittsburg 
und Community ehest) gemeinsam ist die 
Nachprüfung des Bedarfs durch eine zentrale 
Instanz (Kommission, Leitung der 0. Ob.). 
Bon vornherein steht also dann in der cigcnt- 
tichcn Mittclaufbriuguug die benötigte Summe 
fest. Bei dem einen System werden nun die 
Mittel durch „private Stenern" berechnet, aus 
Grund der staatlichen Einkommensteuer auf
gebracht, beginnend bei einer bestimmten Ein- 
kommengrenzc. Das andere System (C. Ch.) 
gründet sich vollkommen auf freie Spenden. 
Das System der privaten Stcuem kömmt 
in. E. nur für Fürsorgeeinrichluugen eines 
kleinen geschlossenen Kreises von Personen in 
Frage, die ein gemeinschaftliches Band (Re
ligion, Weltanschauung, Sekten) in engem Zu
sammengehörigkeitsgefühl verbindet. Für die 
in einer Zcntraliustanz znsammcngesaßten 
interkonfessionellen Wohlsahrtscinrichtungcn 
kommt zur gemeinsamen Finanzierung nur 
das System der Sammlung mit sreicir 
Spenden in Frage.

Praktische Vorschläge für unsere deutschen 
Verhältnisse können zunächst nur in großem 
Rahmen gegeben werden. Es muß hierbei von 
der gesetzlichen Genchmignngspflicht, die au 
verschieden große politische Gcbietseiutcilun-
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gen anknüpft, ausgegangen werden. Die in 
diesen Gebieten befindlichen Wohlfahrtsein
richtungen schließen sich zn einer Arbeitsge
meinschaft zusammen, wobei die teilweise be
reits in anderen Fürsorgezweigen in mannig
facher Form bestehenden Zusammenschlüsse als 
Kristallisationspunkte dienen können. Berück
sichtigt muß dabei werden, daß in der Ar
beitsgemeinschaft auch an der Sammlung un
interessierte Parteien (öffentliche Fürsorge, 
Bankiers) vertreten sind. Ob nur Wohlsahrts- 
einrichtungen aufzunehmen sind, die ihre Mittel 
bisher allein durch Sammlungen aufgebracht 
haben, ist vorher zu klären oder von Fall zn 
Fall zu entscheiden. Wichtig ist, daß die an
geschlossenen Wohlfahrtseinrichtungen einen 
kleinen Ausschuß als Treuhänder der Arbeits
gemeinschaft bilden, der zu unbedingtem Still- 
schlveigen verpslichtet ist, dem ihre Bedarfs
meldungen zur Prüfung und Entscheidung vor
zulegen sind. Das Recht zur Beanstandung bei 
nicht wirtschaftlicher oder zweckmäßiger Ver
wendung ist dem Treuhänder dadurch gegeben, 
daß er den Berein bei der Sammlung nicht 
zuläßt oder nur einen Teil der Bedarfsanmel
dung berücksichtigt. Ebenso sind sonst erhobene 
Beiträge eines Vereins entsprechend zu berück
sichtigen. Nach den Prüfungen des Einzel
bedarfs kann der Gesamtbedarf ermittelt 
werden, der bekanntgegeben wird. Alljährlich 
findet dann etwa ein bis zwei Wochen eine 
intensive Sammlung statt, deren Formen im

einzelnen jedes Jahr sestzulegen sind. Gleich
zeitig besitzt die Arbeitsgemeinschaft ein stän
diges Konto, aus das bereits während des 
Jahres sreiwillige Spenden eingezahlt werden 
können, insbesondere können z. B. kleinere 
Strafen und Bußen für wohltätige Zwecke auf 
dieses Konto überwiesen werden. Spenden für 
einen bestimmten Zweck bzw. Verein werden 
sür diesen reserviert und bei der Verteilung 
der Mittel mitgerechnet. Durch die so organi
sierte Finanzierung der einzelnen Vereine 
müssen diese in öffentlichen Subventionen frei 
werden, wie umgekehrt die öffentliche Für
sorge sich der Sammlungen enthalten muß, da 
ihr Mittel aus dem allgemeinen Steuerauf
kommen zur Verfügung stehen.

Um diese Sammlungen recht wirksam zu 
machen und sie zugleich werbend und auf
klärend in den Dienst der Fürsorge zu stellen, 
sind sie zu gleicher Zeit mit einer Fllrsorge- 
tvoche (Wohlsahrtswoche) zu verbinden. Da zum 
erstenmal in diesem Jahre eine durch den 
Deutschen Städtetag in Berlin geplante Wohl
fahrtswoche stattfinden soll, in der alle sonst 
im Lause eines Jahres an verschiedenen Orten 
von den verschiedensten Fürsorgeorganisationen 
veranstalteten Tagungen (im Jahre 1927 allein 
über 100) zusammengefaßt werden, wird sich 
vielleicht schon dieser Gedanke eines plan
mäßigen Sammelwesens zu dieser Zeit in 
manchen Städten verwirklichen lassen.

Neuzeitliche Trunksuchkbekämpfung.
Vo» Laudesrat Dr. K. T h o d e - Kiel.

Ju Nr. 4 dieses Jahrgangs der Deutschen 
Zeitschrift für Wohlfahrtspflege hat Direktor 
Sanitätsrat Dr. B r a tz von den Witteuauer 
Heilstätten der Stadt Berlin einen Aufsatz 
veröffentlicht über „Neue Einrichtungen und 
neue Ziele der Trinkerbehandlung". Es 
handelt sich um ein ungemein wichtiges 
Arbeitsgebiet, dem die Vertreter der Wohl
fahrtspflege ernste Beachtung zuwendeu 
sollten, zumal der Alkoholmißbrauch heutzu
tage wieder außerordentlich stark zunimmt 
und leider auch gerade in den Kreisen der 
Jugendlichen. Die vortrefflichen und auf
schlußreichen Ausführungen von Dr. B r a tz 
bedürfen m. E. einer Ergänzung vom wohl- 
fahrtspflegerischen Standpunkte aus.

Es fehlt in Deutschland leider au einer 
brauchbaren Statistik über die Ursachen der 
Httfsbedürftigkeit. Würde man zahlenmäßig 
feststellen können, ein wie großer Teil der ge

samten Wohlfahrtsausgaben, insbesondere 
der Ausgaben für Kranken- und Kinder
pflege, für die Anstaltsunterbringung von 
Geisteskranken, Geistesschwachen, Psycho
pathen, Fallsüchtigen und anderen Gebrech
lichen, auf Trunksucht zurückzuführen ist, so 
würde mau erschrecken. In Hamburg, wo vor 
dem Kriege einschlägige Erhebungen augestellt 
worden sind, ergab sich, daß volle 50 v. H„ 
also die Hälfte, aller Ärmenlasteu durch den 
Alkoholmißbrauch bedingt waren. Man wird 
annehme» dürfe», daß heutzutage in Deutsch
land mindestens die Hälfte der Fürsorgekosten, 
die die Allgemeinheit belasten, auf den Alko
holismus zurückzuführeu ist.

Wenn es als die Aufgabe neuzeitlicher 
Wohlfahrtspflege erkannt worden ist, vor
beugend und aufbauend zu wirken, so muß der 
Kampf gegen den Alkoholismus mit Ernst 
aufgenommen werde». Es handelt sich bei der
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Trunksuchtbekämpfung wohl um dasjenige Ge
biet fürsorgerischer Arbeit, auf den: die meisten 
Enttäuschungen erlebt werden, und doch ist 
die aufgewandte Mühe reichlich gelohnt, wenn 
cs auch nur in einer begrenzten Zahl von 
Einzelfällen gelingt, die Quelle vielfachen, oft 
namenlosen Elends nicht nur für den ein
zelnen, sondern für ganze Fainilien zu ver
stopfen und damit der Gesamtheit viel Kosten 
zu ersparen. Soll das geschehen, so bedarf 
es eines verständnisvollen Zusammenwirkens 
aller für den Kampf geeigneten und bereiten 
Kräfte. 'Die amtliche Wohlfahrtspflege und die 
freie» Organisationen, insbesondere die alko
holgegnerischen Vereine, müssen zielbewußt 
und harmonisch zusannnenarbeiten.

Der Alkoholismus ist für die Volksgesuud- 
heit mindestens von der gleichen verhängnis
vollen Bedeutung wie die Tuberkulose, wahr
scheinlich von größerer, da er keimschädigend 
und damit verschlechternd auf die Nach- 
komnicnschaft wirkt. Die Bekämpfung des 
Alkoholismus und die Fürsorge für Alkohol- 
kranke muß deshalb gleichberechtigt der Tuber
kulose- und der Kindcrfllrsorgc ausgestaltet 
werden.

Die Trinkerfürsorge mutz durch die amt
lichen Stellen der Selbstverwaltung (Wohl- 
fahrts- oder Gesundheitsämter der Kreise und 
größeren Gemeinden) organisiert werden. Von 
hier aus müssen die in der Alkoholkranken- 
fürsorge arbeitenden Vereine zu gemeinsanicr 
Arbeit zusammcngefaßt werden, denn die 
eigentliche Eiuzelarbeit kann nur von den 
alkoholgegncrischen Vereinen geleistet werden. 
Als ein allgcmcingültigcr Erfahrungssatz muß 
dabei gelten, daß der Trinker, d. h. ein Mensch, 
der die Selbstbeherrschung an den Alkohol 
verloren hat, nur durch völlige Enthaltsamkeit 
zu retten äst. Deswegen gerade ist es möglich, 
in deni Ziele der Trinkerfürsorge alle Vereine 
zusammenzuschließen, ob sie nun die Mäßig
keit oder die völlige Enthaltsamkeit auf ihre 
Fahne geschrieben haben.

Die alkoholgegncrischen Vereine bedürfen 
der moralischen und geldlichen Unterstützung 
aus öffentlichen Mitteln in ganz anderem 
Maße, als cs bisher noch der Fall ist. Die vom 
Reich, von den Ländern und Provinzen zur 
Bekämpfung des Alkoholismus bestimmten 
Mittel dürfen nur den auf diesem Gebiete un
mittelbar tätigen Vereinen und Einrichtungen 
zufließe», nicht aber, wie das jetzt vielfach ge
schieht, als Beihilfen au alle möglichen an
deren Vereine und Anstalten gegeben werden.

Notwendig ist vor allen, auch die Schaffung 
guter, behaglicher, alkoholfreier Gaststätten.

Ohne dasVorhandensein einer solcher Gaststätte 
ist die an sich schon so schwere Arbeit der 
Vereine noch ganz besonders erschwert und fast 
undurchführbar. Die Vereine, die schon seit 
Jahrzehnten laufend ganz erhebliche Geld
opfer zur Bekämpfung der unvorstellbar 
großen Not des Alkoholismus gebracht habe» 
und noch bringen, können gute Gaststätten 
nicht aus eigenen Mitteln schaffen. Gute, be
hagliche, alkoholfreie Gaststätten aber werden 
manchen Rückfall früher Alkoholkranker ver
hüten helfen und damit manch teuren Au- 
staltsaufenthalt unnötig machen.

Die öffentlichen Körperschaften, Gemeinde- 
Verbände, Gemeinden und sozialen Versiche- 
rungsträgcr haben ein lebhaftes Interesse 
daran, daß St^dt und Land mit einem Netz 
der verschiedenen alkoholgegncrischen Vereine 
überzogen werden. Nur durch den Anschluß 
an einen solchen Verein kann dem frühere» 
Trinker der nötige Halt gewährt werden und 
dies naturgemäß auch nur dann, wenn die 
politische, religiöse oder sonstige Einstellung 
des Vereins, dem er sich anschließt, seiner 
eigenen entspricht.

Wenn! in der Vereinsarbeit recht oft Rück
fälle des Trinkers zu verzeichnen gewesen sind, 
so hat das zu der Erkenntnis geführt, daß der 
Vereiusarbeit eine Heilstättenbehandlung vor
aufgehen muß. Die Alkoholkramen sind 
meistens so willenlos, daß sie keiner An
fechtung mehr staudhalteu können. Die 
Organe des Trinkers sind sehr stark durch den 
Alkoholgenuß geschwächt-, die Willenskraft 
ist fast ausgeschaltet; jeder äußere Reiz ver
leitet wieder zum Trinken. Deshalb fallen sie 
so leicht wieder in das alte Elend zurück.

Ich teile durchaus die Ansicht von B r a tz , 
der darin wieder mit Delbrück, Kolb, 
C i m b a l, Fischer und anderen Autori
täten Lbcrcinstimmt, daß ein Stufcnsysten, 
in der Trinkerbehandlung notwendig ist.

Dein heutigen Staude der ärztlichen Wissen
schaft entsprechend darf der Alkoholiker nicht 
ohne iveitcrcs als lasterhafter, vcrkonnneuer, 
strafwürdiger Mensch behandelt werden, 
sondern als kranker, bedauernswerter, dessen 
Willenskraft durch übermäßigen Alkohol- 
gcnuß so gelitten bat, daß er der Hilfe seiner 
Mitmenschen zu seiner Wiederaufrichtuug 
dringend bedarf. Erst hartnäckige, unver
besserliche Trinker, die alle Ermahnungen in 
den Wind schlagen, vielleicht noch obendrein 
sich über moderne, soziale Bestrebungen lustig 
machen, müssen streng angcfaßt, die Alkohol- 
enthaltung bei ihnen erzwungen werden unter
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Ausnutzung aller Möglichkeiten des Gesetzes, 
da die menschliche Gesellschaft sich ein solches 
Treiben nicht gefallen lassen darf.

Der Vater der Außenfürsorge für Geistes
kranke, Obermedizinalrat Dr. Kolb, Er
langen, unterscheidet in seinem „psychia
trischen Entwurf zu Leitsätzen für die Ein
beziehung der Alkoholisten in die öffentliche 
Jrrenfürsorge Bayerns" folgende Grade von 
Alkoholisten und äußert sich dabei über die Be- 
handlungsausjichten in jeder einzelnen dieser 
Gruppen:
A. Alkoholisten, die abgesehen von einer be

ginnenden Schädigung durch den Alkohol
mißbrauch normal sind.

Behandlungsaussichtcn durchschnittlich 
sehr günstig .

8. 1. Alkoholisten, bei denen der Alkoholmiß
brauch durch eine psychopathische Veran
lagung oder durch einen psychopatholo- 
gischcn Zustand (überstandene Psychose, 
Schadel-Trauma usw.) kompliziert ist und 
2. Alhoholisten, die durch schweren oder 
lange dauernden Alkoholmißbrauch 
psychisch erheblich geschädigt sind.

Bei dieser Gruppe hängt die Pro
gnose ab von der Art und dem Grade 
der komplizierenden Momente oder der 
Schädigung, im besonderen Maße von 
äußeren Umständen, vor allem dcni 
Verständnis der Familie, in erster Linie 
der Ehefrau.

Meist gelingt es, mindestens einen 
erträglichen Dauerzustand herbeizu- 
führen, aber nur unter der Voraus
setzung, daß eine offene Fürsorge bei 
Ausschreitungen ein sofortiges Ein
greifen sichert.

6. Diese Gruppe umgrenzt sich nur aus prak
tischen Gründen. Es sind Alkoholisten mit 
kriminellem Vorleben oder mit Neigung 
zu strafbarer Betätigung.

In diesem Falle ist die Prognose 
meist sehr ungünstig. Vielfach ist eine 
längere Anstaltsbehandlung, die not
wendig wäre, infolge unsozialen Ver
haltens des Trinkers undurchführbar.

r>.

Nach Kolb kommen den Alkoholikern 
gegenüber stufenweise folgende Maßnahmen 
in Frage: 1. Verwarnung. 2. Offene Trinker-

ic eigentlich geisteskranken Alhoholisten.
Hier lassen sich Angaben über die Bc- 

handlungsaussicht naturgemäß nicht 
geben, weil jeder Fall anders gelagert ist.

fllrsorge (Beschäftigung im alkoholfreien Be
trieb und ähnliche helfende Maßnahinen). 
3. Offene Trinkerheilstätte. Die Maßnahmen 
1 bis 3 sind fast nur bei Alkoholikern der oben 
bezeichneten Gruppe A wirksam. 4. Offene 
psychiatrische Fürsorge. 5. Geschlossene 
Trinkerhcilstätte. 6. Heil- und Pflcgeanstalt 
(Irrenanstalt). 7. Dauernde Unterbringung 
oder Siedlung in geschloffener Anstalt oder 
deren Umgebung. Die Maßnahmen 4 bis 7 
finden auf Alkoholiker der Gruppe B An
wendung. 8. Geschlossenes Trinkerheim in 
Verbindung mit einem Arbcitshause. 
9. Arbeitshaus. Die Maßnahmen 8 u. 9 sind 
anzuwenden auf wiederholt rückfällige Alko
holiker mit rechtsbrecherischer Neigung, vor 
allem, soweit sie sich in der Irrenanstalt un
sozial verhalten und schlechte Aussichten auf 
eine Anstaltsbehandlung bieten.

Je nach Lage des Falles muß von 
leichteren zu schwereren Maßnahmen fortge
schritten werden. Da, wo die Heilaussichteu 
zu Anfang des Alkoholmißbrauches günstig 
sind, mutz bei Versagen der ersten leichteren 
Maßnahmen in rascher Folge mit energischeren 
vorgegangen werden. Die geschlossene Für
sorge ist auf den unbedingt erforderlichen 
Grad und die unabweisbar nötige Zeitdauer 
zu beschränken. Die Heilstätten für Alkohol- 
kranke müssen nach den Grundsätzen der 
Arbeitstherapie geleitet werden: individuell 
dosierte allmählich zu steigernde Arbeits
leistung von in der Regel mindestens sechs 
Stunden, tägliche Gymnastik und Tiefliegc- 
kur, die das Gehirn mit frischem Blut durch
strömen lassen soll, damit cs sich langsam er
neuere. Gleichzeitig „seelische Massage", um 
den Kranken innerlich von der Gefährlichkeit 
des Rauschgiftes und der Notwendigkeit 
völliger Enthaltsainkeit zu überzeugen. Un
entbehrlich ist Gelegenheit zu Feld- und 
Gartenarbeit, ebenso unentbehrlich enge Ver
bindung mit den alkoholgcgnerischcn Ver
einen.

Die rechtliche Grundlage für die Durch
führung der erforderlichen Maßnahmen ist 
nötigenfalls durch Entmündigung oder durch 
Strafantrag aus § 301 u. 302 RStGB. zu 
schaffen. Es ist dringend zu wünschen, daß 
die Gerichte mit der Entniündigung wegen 
Trunksucht entschlossener Vorgehen, als jetzt 
noch vielfach. Eine schleunige Einleitung vor
läufiger Vormundschaft wirkt oft mehr als die 
eigentliche Entmündigung, weil diese allzu 
leicht zu spät kommt. Die Erfahrung hat er
geben, daß auch hartnäckige Trinker durch
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eine äußerst beschleunigte Eiitlcituug der Ent- 
inündiguug uud der vorläufigen Vormund
schaft derart überascht wurden, daß sie, unt 
vorläufige Aussetzung zu erreichen, Enthalt
samkeit und Anschluß au einen alkoholgegne
rischen Verein gelobten und auch hielten. Die 
Gutachten der amtlichen Trinkerfürsorgestellc 
sollten vom Gericht als maßgebend bewertet, 
vor allem niemals im Widerspruch mit ihnen 
die Entmündigung eines Triitkers aufgehoben 
werden.

Bessert sich der Trinker, so sind die Maß
nahmen wiederum stufenweise zu lockern. Da
bei ist besonderer Wert zu legen auf möglichst 
lange offene Fürsorge, welche Beschäftigung 
in einem alkoholfreien Betrieb, Anschluß an 
einen alhoholgcgncrischcn Verein, Entfernung 
aus ungünstig ivirkender Umgebung, Siche
rung regelmäßiger Erwerbsmöglichkcit anzu- 
streben hat.

Mit volleni Recht und mit großein Nach
druck fordert B r a tz Maßnahmen zur Er
fassung und Behandlung der Früh fälle des 
Alkoholismus. Es liegt das durchaus in der- 
sclbeli Richtung wie die heute angcstrebte 
Früherfassung der Fälle geistiger Erkrankung 
und auch von Tuberkulose. Selbstverständlich 
ist die Aussicht auf Heilung und Verhütung 
der Trinkerschäden im allgemeinen eine 
bessere, wenn die Alkoholiker frühzeitig in die 
Fürsorge kommen. Wenn erst der Trinker 
sehr viele Jahre oder gar Jahrzehnte dem 
Alkohol verfallen ist und entsprechend schwere 
Schädigungen erlitten hat, so ist selten noch 
viel Erfolg zu erreichen.

Zutreffend behauptet auch B r a tz, daß die 
Frühalkoholikcr mn durch dcu Arzt als solche 
erkannt werden und der Trinker von ben an 
sich gesunden Zechern unterschieden werden 
kann. Es mag aber immerhin zweifelhaft er
scheinen, ob von den Ärzten in umfangrcichcni 
Maße die Meldung von Frühfällen des Alko
holismus zu erwarte» ist, nachdem gerade der 
Danziger Ärztetag die Pflicht des Berufs
geheimnisses sehr nachdrücklich betont hat. 
Viele Ärzte werden sich vielleicht ungern zu 
einer Meldung entschließen, weil sie eine Ein
buße für ihre Praxis befürchten. Mir scheint 
cs deshalb mindestens ebenso wichtig, daß die 
Organe der Fürsorge (Wohlfahrtspfleger, 
Fürsorgerinnen, Gemeindeschwestern usw.) 
mit dafür eingesetzt werden, die Frühfälle von 
Alkoholismus zu erfassen. Un> das zu er
reichen, müßten Vcranstaliungen getroffen 
werden, um diesen Organen der Fürsorge die 
nötige Aufklärung zu geben über die Ge

fahren des Alkoholmißbrauchs und die Be
kämpfung des Alkoholismus.

Den von Bratz am Schlüsse seines Auf
satzes ausgestellten Forderungen, denen ich 
mich durchaus anschließe, habe ich meinerseits 
nach den obigen Ausführungen noch die fol
genden hinzufügen.

1. Zur Erfassung der Früh fälle von Alko
holismus müssen ganz wesentlich die 
Organe der Fürsorge (Wohlfahrtspflegcr, 
Fürsorgerin, Gemeindeschwester usw.) Mit
wirken.

2. Es müssen Veranstaltungen getroffen wer
den, um den genannten Organen der Für
sorge über die Gefahren des Alkoholmiss
brauchs und die Bekämpfung des Alkoho
lismus die erforderliche Aufklärung zu 
geben.

3. Die Alkoholkrankcnfürsorge ist amtlich 
durch die gemeindlichen Verwaltungsstellen 
(Wohlfahrts- oder Gesundheitsämter der 
Kreise und der größeren Städte) zu organi
siere». Mit den alkoholgegnerischen Vereinen 
aller Schattierungen ist dabei die engste 
Fühlung zu halten.

4. Die Arbeit der alkoholgegnerischen Ver
eine muß durch die zuständige Behörde 
nioralisch und geldlich stark gefordert 
werden.

5. Die Gemeinden müssen die Errichtung be
haglicher, alkoholfreier Gaststätten unter
stützen.

6. Die vom Reiche, dem Staate, den Pro
vinzen, den Kreisen uud den Gemeinden zur 
Bekänipfung des Alkoholismus ausgewor- 
feucn Mittel müssen beträchtlich erhöht und 
dürfen nur unmittelbar zur Unterstützung 
der alkoholgcgnerischen Vereinsarbeit und 
zur Unterhaltung alkoholfreier Gaststätten 
verwandt werden.

7. Die Praxis der Gerichte hinsichtlich der Ent
mündigung wegen Trunksucht ist noch allzu 
zurückhaltend. Durch entschlosseneres Zu- 
greifcn könnte viel Gutes gestiftet werden. 
Die Gutachten der amtlichen Trinkcrfür- 
sorgestcllcn sollten als maßgebend bewertet, 
vor alleni im Widerspruch mit ihnen die 
Entmündigung eines Trinkers nicht auf
gehoben werden.

8. Mehr als bisher müssen sich die Trinker- 
Heilstätten die Mitwirkung des Psychiaters 
sicher».

0. In den Schulen ist in geeigneter Forni 
unterrichllich auf die Gefahren des Alkohol- 
genusscs hinzuwciseu.
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*> fV Zur Frage der Trinkerbehandlung.
Von Dr. jur. Ernst Iagues, Hamburg.

In dcr Nr. 4 1928 der „Deutschen Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege" finden sich aus 
der Feder des Direktors dcr Wittenauer Heil
stätten, Dr. Bratz, bedeutsame Ausführun
gen über neue Einrichtungen und neue Ziele 
der Trinkerbehaudlung. Es fei mir als 
Dezernenten für Trinkerfürsorge bei einer 
großstädtischen Wohlfahrtsbehörde gestattet, 
einige ergänzende Bemerkungen hinzuzu
fügen. Dabei möchte ich nur wenige Punkte 
herausgrcifeu, ohne auf den eigentlichen In
halt des Aufsatzes, die Behandlung dcr Trinker 
in geschlossenen Anstalten, allzusehr ciu- 
zugehcn.

Wo cs örtlich möglich ist und wo sich 
Mediziner, insbesondere Psychiater finden, die 
sich der Fürsorge für Alkoholkranke und ihrer 
Familien annehmeu, ist cs durchaus zu 
begrüßen, wenn die Fürsorgestcllc einem 
Arzt untersteht. Für unbedingt nötig 
würde ich die ärztliche Leitung nicht halten, 
wenn nur der Leiter der Fürsorgestelle, sei er 
Jurist oder Laie, durch einen Arzt unterstützt 
wird, dcr im Eiuzclfall die seelischen 
und körperlichen Erscheinungen der Trunk
sucht fcststcllt und dadurch dcr Fürsorgcstclle 
einen auf ärztlichen Kenntnissen und Er
fahrungen beruhenden Rückhalt gewährt. Der 
Facharzt ist namentlich unbedingt nötig zur 
Feststellung dcr Notwendigkeit einer Heil
stätten- oder Jrrcnhausbehandlung, zur Fest
stellung der Voraussetzungen für einen Ent- 
mllndigungsanlrag (vgl. Entscheidung des 
Reichsgerichts IW. 92, Beilage 289 -3“) und 
dcr Voraussetzungen für die Heranziehung 
der nach dcr RVO. und dem AVG. ver
pflichteten Vcrsichcrungsträgcr (Krankenkasse, 
Landcsvcrsichcruugsaustalt, Angcstclltcnvcr- 
sichcrung) zu den Kosten einer Anstaltsbc- 
haul lung. Schließlich ist ohne weiteres an- 
zuerkennen, daß der Psychiater, wenn er 
nicht nur Wissenschaftler, sondern wirklich 
Scelcnbchandler und -heiler ist, im allge
meinen leichter das Vertrauen des Alkohol
kranken, das für den Erfolg dcr Behandlung 
so wichtig ist, finden wird als z. B. der nicht- 
ärztliche Vertvaltungsbeamte.

Andererseits vergesse man nicht, daß gerade 
die Trinkcrnirsorge eine Menge VerwaltungS- 
arbcit mit sich bringt, für die doch der Ver- 
waltiingsbcanitc, insbesondere der Pcrwal- 
tungsjurist die gegebene Persönlichkeit ist. 
Ich denke hier au die Samnilung des 
Materials über das Vorleben des Trinkers 
aus Polizei-, Wohlfahrts-, Jugendamts- und

anderen behördlichen Akten, an die be
sonders in den Großstädten so wichtige Her
anziehung aller in der alkoholgegnerischen 
Bewegung stehenden örtlichen Verbände 
zu geincinsamer, sich gegenseitig ergänzender 
Fürsorgetätigkeit, an die aktenmäßige Er
fassung sämtlicher im Bezirk der Verwaltung 
aufkommcnden Fälle von Trunksucht und 
Trunkgefährdung, an die zur Durchführung 
des Entmündigungsverfahrens und zur Ein
richtung von vorläufigen Vormundschaften 
notwendigen Schritte, einschließlich dcr Ein
richtung einer Sammelvormundschaft, wobei 
das Hand-in-Hand-Arbeiten des leitenden 
Juristen mit den zuständigen Entmüudigungs- 
und Vorniundschaftsrichtcrn ja ganz wesent
liche Vorteile hat, alles Notwendigkeiten für 
eine planmäßige Trinkerfürsorge, deren 
Durchführung den Arzt, zumal den An- 
staltsarzt, auch wo er die Fähigkeit dazu hat, 
von seiner eigentlichen fachärztlichcn Tätigkeit 
am Trinker nur ablenkcn würde. Wir scheu 
daher auch nur an verhältnismäßig wenigen 
Orten den Psychiater als Leiter dcr amtlichen 
oder dcr freien Trinkerfürsorge. Die Zu
sammenarbeit mit ihm ist trotzdem unerläß
lich^). Wo aber, wie bereits in mehreren 
Gegenden Deutschlands, der Irrenanstalt ein 
Abstincnzsanatorium angcglicdert ist, und 
durch die Anstaltsärzte auch offene Jrrcnfür- 
sorge betrieben tvirv, die sich uaturgeniäß auch 
auf die Alkoholiker erstrecken würde, da 
ist cs, wie übrigens auch Bratz hcrvorhcbt, 
für die offene Alkoholikcrfürsorgc dcr Irren
anstalten unbedingt notwendig, enge Verbin
dung mit der gemeindlichen Trinkerfürsorge 
zu unterhalten. Ebenso ist ja auch 
offene Jrrenfürsorgc ohne eine gnt aus- 
gebaute allgemeine offene Fürsorge nicht 
denkbar (vgl. Wcndcnburg, Zeitschrift „Psy
chische Hygiene, 2928, 3. 49). Das gleiche 
gilt von den von Bratz erwähnten Fürsorgc- 
stcllcn für Geistes- und Nervenkranke, soweit 
sic sich auch mit den Alkoholkrankcn befassen.

Sehr wichtig ist die Aufstellung genauer 
Statistiken über Erfolge der Trinkerbehand
lung in Heilstätten usw. Hierbei tvird eine 
zweijährige Bewährungsfrist, wie Bratz sie 
vorschlägt, ei» guter und leicht zu über
sehender Maßstab sein. Wer aber soll die Be
währung dcr ans dcr Anstalt Entlassenen be
urteilen? Bratz hat den Gutteinplcrordcn in

') Vgl. meine Ausführungen in der ..Alknhot- 
frnge", 1028, Heft 1/2, S. 02 ff.



526 Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege.

Berlin dazu herangczogen. Soiveit seine 
Pfleglinge sich diesem angeschlossen haben, 
mögen die Logen auch in der Lage sein, ein 
solches Urteil abzugcbcn. Ob aber dieses 
Urteil von privaten Vereinen, denen daran 
liegen muh, ihre Erfolge in nicht zu un
günstigem Lichte erscheinen zu lassen, überall 
zuverlässig sein wird, ist fraglich. Hiermit soll 
allerdings nichts gegen die Zuverlässigkeit des 
von Brat; angeführten Verbandes gesagt 
sein, zumal der angegebene Erfolg von nur 
J/0 gegen die beispielsweise für Hamburg auf- 
gestellte Erfolgstatistik (00 bis 70 v. H. nach 
ein- bis zweijähriger Belvährungsfrist, unter 
Ausschluß der schweren Psychopathen) -) auf
fallend niedrig erscheint. Hinzu kommt, das; die 
Trinker häufig verzogen sein werden, daß die 
Angehörigen ungenaue Angaben machen usw. 
Ohne amtliche Feststellungen und ohne 
gegenseitige Hilfe unter den Behörden ver
schiedener Städte und Länder wird man hier 
nicht auskonimen können.

Die gegebenen Beurteiler des Erfolgs sind 
die Gemeindebehörden, insbesondere die Wohl
fahrtsämter, die auf Grund der Fürsorge
pflichtverordnung die für eine planmäßige 
Trinkerfürsorge zuständigen Stellen sind") 
und diese viclcrwärts, für Norddcntschland 
nenne ich nur Hamburg, Hannover, Kiel, 
Stettin, in cngcni Zusammenhang mit den 
Organisationen der freien Trinkerfürsorge 
(Gnttcmpler, Krenzvereine usw.) erfolgreich 
ausllben. Die Wohlfahrtsämter, die nach der 
ZPO. und den zu dieser ergangenen Landes- 
ausführungsbestimmungen auch in Fällen, in 
denen der Trinker oder seine Familie nicht 
oder noch nicht unterstützt wird, den Antrag 
auf Entmündigung stellen können, und auch 
die Bcrufsvormundschaft durch einen ihrer Be
amten führen lassen sollten, sind sic ge
eigneten Stellen zur Einweisung des Trinkers 
in Trinkcrheilstättcn (Abstinenzsanatoricn) 
oder zur Vermittlung vou Jrrenfllrsorge. Sic 
sind auch dazu berufen, die aus der Äustalt 
Entlassenen, und zwar wieder mit Hilfe der 
freien Trinkerfürsorge, wciterzubctrenen und 
zu beobachte» (Statistik!), ihnen Arbeit und 
llnterkonimen zu vermitteln, kurz, ihnen die 
Wege ins freie Leben wieder zu öffnen. 
Wenn Bratz diese letzte Tätigkeit den An
stalten scheint znwcisen zu wollen, so über
sieht er m. E., daß diese den Trinker erst in

') Ngl. „Jugend, und Pülkswelil", Hamburg 
10-27, Hes, 0, 3. 107 und 11128, Hcsl 7/8, 3.130.
. 3) Agl. Jaqncö, „Trinkerfürsorge im Rahmen deö
öffentliche» OlesnndheitS. und Wohlsuhriswesenö" in 
?er Zeitschrift für da» Heimatwescn, 33 Jahrg,,

dem Augenblick kennen lernen, in dem er ihr 
Jnsassc wird, während die Wohlfahrtsämter 
seine Vorgeschichte und die Lage scincr 
Familie häufig seit langem kennen und am 
besten werden beurteilen können, wie er weiter 
fürsorgcrisch zu betreuen sein wird. Hierbei 
werden sie selbstverständlich die in der Trinker- 
Heilstätte usw. gemachten Erfahrungen mit be
rücksichtigen müssen.

Auch die Erfahrungen der Wohlfahrts
ämter auf dem Gebiet der Trinkerfür
sorge sind noch jung. Sie werden durch 
planmäßige Zusammenarbeit mit allen 
in Betracht koinmendeu Behörden und 
privaten Stellen ihr Augenmerk noch viel 
mehr als bisher auf Erfassung aller Fälle 
insbesondere auch der Frühfälle hinlenken 
müssen, die, worauf Bratz mit Recht hinweist, 
leider noch viel zu wenig beachtet werden. 
Daß hier die Kassenärzte viel Hilfe leisten 
werden, erscheint mir zweifelhaft. Die 
Kassenärzte berufen sich in der Regel 
— de lege lata wohl mit Recht — auf das 
ärztliche Berufsgeheimnis. Vielleicht wird 
hier ein zukünftiges Trinkcrfllrsorgcgesetz, 

ähnlich wie in der Gcschlechtskrankcnfürsorge, 
durch einen gewissen Meldezwang Besserung 
schaffen. Die Krankenhäuser stehen in diescr 
Beziehung als behördliche Stellen, nanientlich 
für Auskünfte an Behörden, etwas freier; 
aber auch von diesen erfährt man in der 
Regel nur von den bereits veralteten Fällen.

Gewiß wäre cs angebracht, die Frühfälle 
vielleicht schon nach l! Monaten ans der An- 
staltspflcgc zu entlassen. Hier berührt Bratz 
aber m. E. eine Frage, die namentlich in 
solchen Trinkerheilstätten, in denen die Pfleg
linge unter Anfcnthaltszwang stehen, auf 
Schwierigkeiten stößt; denn cs wird bei denen, 
die die volle Mindestzeit von !l Monaten oder 
1 Jahr bleiben müssen, immer Aufregung und 
Unruhe verursachen und dadurch dieAnstaltL- 
disziplin gefährden, wenn sic sehen, daß ihre 
„Leidensgcnossen" früher entlassen werde». 
In einer Irrenanstalt, in der Psychiatrische 
imd medizinische Grundsätze ohnehin eine viel 
individuellere Behandlung der einzelnen 
Kranken mit sich bringen, werden sich Früh- 
cntlassungcn bei den übrigen Insassen aller
dings weniger bemerkbar machen.

Die Frage, ob die Trinkerheilanstalt (Absti- 
nenzsanatorinm) soweit sie nicht für sich be
steht, an eine Irrenanstalt oder ein Ver- 
sorgnngsheim oder Arbeitshaus «„gegliedert 
werden soll, oder von diesen getrennt zu er
richte» ist, wird in erster Linie von den ört
lichen Verhältnissen, dann aber auch von den 
Persönlichkeiten abhängcn, die zur Leitung
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berufen sind. Der Anschluß an die Irren- I 
über Nervenheilanstalt wird wesentlich teurer 
sein, als die Anglicücrung au eine Arbcits- 
anstalt, in der eine ernsthaft durchgcführte 
Arbeitstherapie den Pflegling Werte schaffen 
lässt, die auf seine Verpflegungskosten au- 
gerechnct werden können. Gerade bei An- j 
glicdcrung der Trinkerheilstätte an ein i 
Arbeitshaus, wobei ich allerdings nicht an 
eine polizeiliche Arbeitsanstalt im Sinne des 
§ 302 StrGB. denke, sondern an Bewahrungs
anstalten in der Art des Amtlichen Versor
gungsheims Farmsen bei Hamburg, kann das 
Staffelsystem, das sich in der staatliche» 
Trinkerheilstätte in Hamburg schon seit 1!)23 
bewährt hat, am besten durchgefiihrt werden. 
Von dort kann nötigenfalls auch die Über
weisung in eine Irrenanstalt erfolgen.

Im übrigen ist, wie schon betont, eine er
folgreiche Heilstättenpflcgc nur im engen Zu
sammenhang mit der gesamten planmäßigen

Trinkerfürsorge der Gemeindebehörde, sei sie 
bei» Wohlfahrtsamt oder dem Gesundheits
amt unterstellt, denkbar. Dieses Amt ist es 
ja, das den Trinker in der Regel bis zur 
Aufnahme in die Anstalt betreut hat, und das 
seine Betreuung mit dcni Augenblicke seiner 
Entlassung aus der Anstalt fortscht. Die 
Entlassung sollte auch nur im Einvernehmen 
mit der für die Trinkerfürsorge zuständigen 
Verwaltungsbehörde vor sich gehen.

Es ist dankbar anzuerkenncn, daß durch 
den Bratzschcn Aufsatz die Frage der Trinker
heilfürsorge neue wertvolle Anregungen emp
fangen hat, und seine Ausführungen werden 
hoffentlich dazu beitragen, da- Verständnis 
für die Notwendigkeit der Errichtung von 
staatlichen oder städtischen Trinkerheilstätten, 
über die auch bei Erörterung des in Ausstcht 
stehenden Beivahrungsgcsctzcs noch allerhand 
zu sagen sein wird, in den Fachkreisen zu 
fördern.

Die Wohlfahrtspflege in Rumänien.
Von I. B. Dcinetrcscu, Sekretär deS Kgl. Rumänischen Generalkonsulats, Berlin.

Wie in den andere» Kulturländern, so 
unterscheidet man auch in Rumänien eine 
öffentliche und private Wohlfahrtspflege. 
Letztere blickt auf eine längere Vergangenheit 
zurück und entsprach früher mehr dem 
religiösen Trieb zur Unterstützung der Be
dürftigen. Die Klöster und andere christliche 
Gemeinden errichteten schon im Mittelalter, 
aber auch in neuerer Zeit A n st a l t c n f ü r 
K r a n k e, A l t e und Bedürftig c. In 
letzterer Zeit sind durch die Initiative anderer 
Kreise, insbesondere der Franenorgaiiisatio- 
nen, verschiedene E n t b i nd 11 ngsa n stal - 
t e n , Asyle für Alte, T a u b st n m m e 
li ii b W a i s c n entstanden. Die rechtliche 
Grundlage der Wohlfahrtspflege wurde vor 
dem Kriege durch die Bestimmungen des 
Bürgcrgcsctzbuchcs (Fürsorge für die Minder
jährigen) und des Strafgesetzbuches (Land
streicher und Bettler) gegeben. Durch das „Ge
setz für die Unterdrückung des Landstrcicher- 
linb Bcttlcrwcsens sowie für die Kinderfür- 
sorgc"') ist ein einheitliches Gesetz bezüglich der 
Wohlfahrtspflege, welche sich auf das ganze 
Gebiet Groß-Runiäniens erstreckt, geschaffen 
worden. Dieses führt die Ausübung der 
Wohlfahrtspflege als Pflicht ein und über
trägt die Durchführung und die finanziellen 
Lasten den Gemeinden. Die Gemeinden sind

') Legea pentru infranarea vagabondnjului §i a 
cer§ctorici §i pentru protectumca copilului (4. VII. 
1021).

demnach verpflichtet, in ihrem Haushalt einen 
besonderen Posten für die Wohlfahrtspflege 
anfziinehme». Der Distrikt") und der Staat 
sind ebenfalls verpflichtet, sich im Nahmen der 
Möglichkeit an der Wohlfahrtspflege zu be
teiligen, sei cs, daß sie diese den Gemeinden, 
die nicht in der Lage sind, mit ihren Einkünf
ten die Aufgaben der Wohlfahrtspflege ganz 
zu erfüllen, erleichtern, sei es, daß sic An
stalten mit allgemeinem Charakter errichten.

Das ganze Fllrsorgcwesen untersteht in 
Rumänien der Direktion der Wohlfahrts
pflege des M i n ! st e r i n ni s f ü r Arbeit 
und soziale Fürsorge. Diese Stelle 
überwacht und kontrolliert die Wohlfahrts
pflege. In ihrer Aufgabe wird sie von drei 
F ü r s o r g c i n s p c k t o r a t e n in B n k a - 
r c st, Cluj (Klansenburg) und Jassy 
unterstützt. Außerdem befindet sich bei jeder 
Präfektur eine Fürsorgcstelle, die dem Sani
tätsdienst eingcglicdert ist und vom Distrikts
arzt geleitet wird.

Die Fürsorgegebicte der rnmänischen Wohl
fahrtspflege sind:

n) die Mutterfürsorge und die Fürsorge für 
das Kind in dem ersten und zweiten 
Kindcsalter:l);

-) iHiuminicu ist verwaltungstechnisch in 00 Di
strikte einneteilt. Die Verwaltung des Distriktes 
nnterstcht dem Präfekt und dem Distriktrate.

1. Kindesalter: bis 2. Lebensjahr, 2. Kindes
alter: bis 10. Lebensjahr.
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b) Fürsorge für Blinde, Taubstumme und 
Geistcsminderwertigc;

e) Alters- und Arbeitsunfähigcn-Fürsorgc, 
tl) Unterdrückung des Bettler- und Land- 

strcichcrlvcscns, des Minderjährigen- und 
Mädchenhandels;

v) die Bekämpfung der Sozialkrankheitcn; 
k) Überwachung und Kontrolle der Tätig

keit der Privatwohlfahrtsanstaltcn; 
g) Uberlvachung und Kontrolle für die 

Durchführung des AlmoscngesetzcS.
Die W ö ch n c r i n n c n f ü r f o r g e wird 

auf zweierlei Weife gewährt. Erstens durch 
ärztliche Behandlung, zweitens durch Unter
stützung der minderbcniitteltcn Wöchnerinnen 
während und nach der Geburt, insbesondere 
durch die Unterbringung in einer Entbin
dungsanstalt. Es sind in größeren Städten 
insgesamt 25 Entbindungsanstalten vorhan
den. Außerdem stehen dem Gesundheits- 
ministerium 16 Privatwöchncrinnenhcime und 
321 Krankenhäuser zur Verfügung. Die un
bemittelte Mutter kann auch nach der Entbin
dung in einem Mutter- und Säuglingsheim 
untcrgcbracht werden, wo sie außerdem noch 
eine Gelduntcrstützung erhält.

Die Säuglingsfürsorge wird gleich
zeitig mit der Wochcnfürsorgc ausgellbt. Die 
rechtliche Grundlage dieser Fürsorge ist in 
Siebenbürgen durch die Gesetze VIII und XXI 
von 1IJ01 bezüglich der verlassenen Kinder 
und in Alt-Rumänien durch Art. 81 des Gc- 
sundheitsgesctzcs von 1!)10 gegeben.

Die Fürsorge der Kinder i m c r st c n 
Lebensalter wird in geschlossener Pflege 
in Säuglingsheimen und Anstalten für 
Kindcrfürsorge ausgeübt. Hier hat die 
Privatinitiative Vorbildliches geleistet. 
Während die Direktion der Fürsorge nur zwei 
eigene Säuglingsheime besitzt, haben private 
Fürsorgcvcrcinc, insbesondere „Principclc 
Mircca" 127 solche Heime im Besitz. Die 
Säuglingsheime haben außer der eigentlichen 
Pflege des Säuglings auch die Aufgabe über
nommen, die Kindcshygicnc und die allgemei
nen Kenntnisse über die Säuglingspflege in 
den betreffenden Gemeinden zu verbreiten. 
Ferner werden den unbemittelten Wöchne
rinnen durch deren Vermittlung Lebensmittel, 
Kleidung nsw. in Form von Prämien verab
folgt.

Verwaltungstechnisch wird die Kindcrfür
sorge auf folgende Weise ausgeübt: In den 
Distrikthauptstädten sind Vertcilnngs- 
z c u t r e n eingerichtet worden, von wo' die 
cltcrn- und mutterlosen Kinder in Astzlen 
uutcrgebracht, um von dort an Wöchnerinnen

verteilt zu werden, die außer ihrem Kinde 
gegen Entgelt noch ein Kind stillen können. 
Diejenigen Kinder, welche über 2 Jahre alt 
sind, werden an Pflcgccltern abgegeben. In 
geschlossener Wohlfahrtspflege werden die 
Minderjährigen von 2 bis 16 Jahren in ver
schiedenen Waisenhäusern uutcrgebracht, von 
denen im Lande 24 Privatanstalten vorhan
den sind. Zu diesen gehören auch die Ferien
kolonien, welche von der Direktion der Wohl
fahrtspflege subventioniert werden.

Zusammcugefaßt kann man behaupten, daß 
Rumänien bezüglich der Kindcrfürsorge gute 
öffentliche und private Einrichtungen be
sitzt. Tie Zahl derselben ist jedoch noch nicht 
groß genug. Die Bestrebungen gehen dahin, 
diese weiter auszubaucn und neue Anstalten 
zu gründen.

Das Ziel der F ü r s o r g c b c i B l i n d c n, 
Tan bst ii m m c n n n d G c i st c s in i n d c r- 
iv e r t i g e n ist, dieselben entweder in An
stalten untcrzubringcn oder arbeitsfähig zu 
machen. Sämtliche vorhandene Anstalten 
haben Schulen, in denen den Arbeitsunfähigen 
die Möglichkeit geboten wird, nach einer be
sonderen pädagogischen Methode einen ihren 
Fähigkeiten angemessenen Beruf zu erlernen.

Für die anderen Arbeitsunfähigen, 
wie Alte nsw., sind l> öffentliche und 12Privat- 
anstaltcn vorhanden. Außerdem werden Un
bemittelte durch Gewährung von Geld und 
Sachleistungen unterstützt.

Das Land st reich er- und Bettler- 
wescn wird außer durch die in dem be
treffenden Gesetz genannten polizeilichen und 
Verwaltungs-Maßnahmen auch durch Arbcits- 
und Erziehnngskolonien unterdrückt. Die 
M i n d e r j ä h r i g e n beiderlei Geschlechts 
werden in Erziehungsanstalten nntcrgcbracht, 
wo die Fürsorgezöglinge in den Werkstätten 
einen Beruf erlernen können. Ferner ivird 
dort nach dem Programm des Kultus
ministeriums unterrichtet. Da cs sich in den 
meisten Fälle um sittlich gefährdete Minder
jährige handelt, so legt mau großen Wert auf 
eine moralische religiöse Erziehung.

Für die volljährigen Landstreicher und 
Bettler existieren drei Arbeitskolonien, in 
denen Arbeitszwang besteht. Dem nicht 
Arbeitsfähigen wird ebenfalls hier, feinen 
Fähigkeiten entsprechend, ein Beruf beigc- 
bracht.

Die Unterdrückung der Volkskrankhcitcn ge
schieht durch Isolierung der Jnfektionskrau- 
kcn, insbesondere aber der Tnberkuloscn- 
kranken in einer Anstalt. Besonders wird 
für Kinder, deren Eltern lunncnkrank sind, 
gesorgt. Das Gesuiidhcitsininistcrinm ist be-
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strebt, für die Heilung der Tuberkulose noch 
mehrere Anstalten zu gründen.

Die Privatinitiative beteiligt sich an der 
Wohlfahrtspflege mit 91,1%, der Staat da
gegen mit 8,9%. Da eine Zusammenarbeit 
der Privatorganisationcn mit dem Staat er
forderlich ist, hat der Staat bereits die Durch
führung der Organisation der Wohlfahrts
pflege übernommen. Auf diese Weise war es 
möglich, die Fürsorge einheitlich gestalten zu 
können, was selbstverständlich zu einer Er

leichterung der großen sozialen Aufgaben bei- 
gctragcn hat. Die künftigen Haushaltspläne 
werden noch größere Posten für die Wohlfahrt 
aufweisen müssen. Wenn die finanziellen 
Schwierigkeiten, mit denen das Land nach 
dem Kriege zu kämpfen hat, überwunden 
sind, wird die Möglichkeit vorhanden sein, der 
Wohlfahrtspflege, welche von allen Parteien 
als eine nationale und Kulturaufgabe be
trachtet wird, größere Mittel zuflicßcn lassen 
zu können.

Rundschau.
Allgemeines.

Die soziale Gesetzgebung im neueil Jahre wird 
sich mit einer großen Anzahl von Gesetzentwürfen, 
zum Teil erneut, zum Teil ganz neu, zu beschäftigen 
haben.

Im Vordergründe des Interesses steht die Re- 
forin des. neuen Strafrechtes, flür das Ent
würfe für das Einführungsgesetz z u m 
S t r a f g e s e tz b u ch und für das S t r a f v all
zu g s g e s e tz vorliegen, nachdem der Entwurf für 
das Strafgesetz bereits in zahlreichen Sitzungen 
dnrchgearbeitet wurde. Auf dem Gebiete des bür
gerlichen Rechtes ist zur Zeit noch in Arbeit 
die Änderung des E h e g ü t e r r e ch t e s , während 
die E h e s ch e i d u n g s r e f o r m im Reichstag be
reits beraten wird, und auch der Entwurf über 
die rechtliche Stellung des unehelichen 
Kindes. Im Reichsarbeitsministerium wird vor 
allem an dem Entwurf für das Arbeitsschutz- 
g e s e tz gearbeitet und der Entwurf f ü r ein 
Berufsausbildungsgesetz befindet sich in 
fortgeschrittenem Studium. Auch der Entwurf des 
H a u s g e h i l f i n n e n g e s e tz e s wird im kom
menden Jahre seiner Annahme entgegengehe». Eine 
gesetzliche Regelung des T a r i f v e r t r a gs re ch - 
tes, das bisher nur auf dem Verordnungswege 
gestaltet worden ist, steht im kommenden Jahre be
vor. Im Interesse der zahlreichen Gesetzentwürfe, 
auch auf anderen Arbeitsgebieten, isr auf die An
nahme des seit langem bearbeiteten Gesetzentivurfes 
über die Sammlung des Reichsrechtes zu hoffen.

Die Angleichung des deutschen und österreichischen 
sozialen Rechtes erscheint in sachlichem und poli
tischem Interesse von großer Bedeutung. Daher 
beschäftigte sich die Arbeitstagung des Reichsaus- 
schusses für soziale Fragen der Deutsch-Österrei
chischen Arbeitsgemeinschaft, Frankfurt a. M., West- 
cndstraße 18, mit der Frage einer einheitlichen ge
setzlichen Regelung sowohl in der Sozialpolitik wie 
in der Fürsorge. Die praktische rechtliche Anglei
chung ist das primäre Ziel der Arbeiten des Aus
schusses. Eine vergleichende Darstellung der deut
schen und österreichischen sozialpolitischen Gesetz
gebung ist inzwischen von verschiedenen Sachken
nern in Bearbeitung genommen worden und wird 
in einer Reihe von Monographien von dem Aus
schuß veröffentlicht werden. Die Frage einer An- 
gleichung auf dem Gebiete der Sozial
versicherung unter den heutigen staatsrecht- 
liHcn Verhältnissen wurde von deutscher Seite durch 
Ministerialdirektor G r i e s e r und von österreichi
scher Seite von Ministerialrat Kerber behandelt.

Griesers Gedankengänge gingen von der Erkenntnis 
aus, daß die Gestaltung der Sozialversicherung 
abhängig sei von der Eigenart der wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse, unter denen die Arbeiter 
eines Landes leben und so der Ausdruck einer be
stimmten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sei. 
Unter dieser Voraussetzung habe Deutschland und 
Österreich bereits auf einigen Gebieten, so besonders 
irr einzelnen Fragen der Angestelltenversicherung 
und des Krankenwesens, ein einheitliches Recht ge
schaffen. Die nächste Aufgabe ist die vollständige 
Vereinheitlichung im Hinweis ans die örtliche Gel- 
tnngskraft der Sozialversicherungsgcsetze, um den 
Arbeitern der beiden Länder beim Wechsel ihrer 
Arbeitsstätte eine vollständig einheitliche, von den 
Landesgrenzen unabhängige Behandlung zu sichern. 
Kerber wies vor allem auf die wirtschaftliche Seite 
der Verschmelzung der Gesetzgebung hin, die nur 
unter der Voraussetzung möglich wäre, daß sie nicht 
kostspieliger sei als bisher, und daß soziale Er
rungenschaften erhalten und jeweils für das andere 
Land angewandt würden. Als Grundlage für die 
weitere Arbeit wiinschte Kerber ein maßgebliches 
Sozialversicherungs-Grundgesetz, das die Vorschriften 
enthalten müsse, die schon heute übereinstimmen oder 
sich gleichmäßig gestalten lassen.

Auf dem Gebiete des Fürsorgewescns lvurden 
Berichte von Professor Bartsch- Wien und Stadt
rat M u t h e s i u s - Berlin erstattet. Da das öster
reichische Armenrecht zur Zeit einer Neugestaltung 
unterzogen wird, ist die Frage der Angleichung 
an die deutsche Fürsorgepflicht-Verordnung sehr ak
tuell. Es wäre erwünscht, wenn das alte österrei
chische Armenrecht vom Jahre 1863, das noch im 
Heimatprinzip wurzelt und in der Praxis in der 
bestehenden Form kaum mehr durchgeftthrt werden 
kann, sich bezüglich der Zustündigkcitsfragen an die 
Fürsorgepflicht-Verordnung anlehnen und wenigstens 
das Prinzip des gewöhnlichen Aufenthalts erreichen 
würde, während auf den anderen Gebieten die starke 
eigene Entwicklung der Sondergesetze (ähnlich lvie 
in Deutschland zwischen 1914—1924) eine Anglei
chung zur Zeit noch nicht möglich erscheinen läßt.

Die Angleichung des I u g e n d r c ch t e s , über 
die Sektionschef S u ch a n e k - Wien und P o l l i g - 
ke i t-Frankfurt a. M. berichteten, begegnete gerin
geren Schwierigkeiten und ist vielfach durch die tat
sächliche Entwicklung schon stark gefördert.

Die Ergebnisse der in kleinem, sachverständigem 
Kreise in konzentrierter Arbeit durchgeführten Kon
ferenz wurden in einigen Entschließungen zusammen- 
gcfaßt, die wegen ihrer Bedeutung nachfolgend zum 
Albdruck gelangen:
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I. Allgemeine Entschließung.
Der Reichsausschuß für soziale Fragen der Deutsch- 

Österreichischen Arbeitsgemeinschaft beschließt im Einverneh
men mit den Vertretern der Österreichisch-Deutschen Arbeits
gemeinschaft in Wien an die Netchsregierung und die gesetz
gebenden Körperschaften im Reich die Bitte zu richten, in 
der Gesetzgebung aus dem Gebiete des sozialen Rechtes und 
der sozialen Fürsorge Veränderungen oder Neuschöpfungen 
in Zukunft nur nach vorheriger Fühlungnahme und nach 
Verständigung mit der österreichischen Bundesregierung über 
möglichst gleichmäßige Regelung vorzunehmen. Gleichzeitig 
bittet der Reichsausschuß für soziale Fragen die Österreichisch- 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft in Wien, im gleichen Sinne auch 
an die österreichische Bundesregierung und die öfter 
gesetzgebenden Körperschaften heranzutreten.

sterreichischen

II. Sozialversicherung.
Der geschäftsführende Ausschuß des Reichsausschusses für 

soziale Fragen der Deutsch-Österreichischen Arbeitsgemein
schaft wird beauftragt, aus eine baldige Bereitstellung der 
Materialien für einen Angleich der Sozialversicherung in 
vergleichender und kritisch wertender Hinsicht zu sorgen und 
dahrn zu wirken, daß jene Teile der Sozialverstcherungs- 
gesetzgebung, die einer gegenseitigen Angleichung bedürfen 
und dafür reif sind, von den berufenen Stellen zwecks 
Schaffung einheitlichen Rechtes ehestens in Bearbeitung ge
nommen werden.

Insbesondere ist darauf hinzuwirkcn, daß die beider
seitigen Regierungen die Ausarbeitung eines einheitlichen 
Grundsatzgesctzcs der Sozialversicherung in Angriff nehmen.

III. Gesetz für Jugend Wohlfahrt.
Der Reichsausschuß für soziale Fragen, der von der 

Reichsvorstandschaft der Deutsch - Österreichischen Arbeits
gemeinschaft zur Prüfung der Ziele und Möglichkeiten einer 
Rcchtsangleichung aus dem Gebiete der sozialen Fürsorge 
eingesetzt wurde, hat in seiner Sitzung am 27. Oktober 1928 
mit großer Befriedigung davon Kenntnis genommen, daß 
der von der österreichischen Bundesregierung aufgestellte 
Entwurf eines Bundesgesetzcs über die Förderung der 
Iugendwohlfahrt in wesentlichen Grundzllgen mit dem deut
schen Reichsgcsetz für Jugendwohlfahrt übereinstimmt und 
damit auf einem besonders wichtigen Gebiet der sozialen 
Fürsorge eine Rcchtsangleichung zwischen Deutschland und 
Österreich anslrcbt.

Der Reichsausschuß hält übereinstimmend mit den an
wesenden Fachbearbeitern der Österreichisch-Deutschen Arbeits
gemeinschaft in Wien eine baldige Verabschiedung des Ent
wurfes für dringend notwendig und richtet an die Bundes
regierung Österreichs die Bitte, alle Schritte zu unterneh
men, um die Verabschiedung des Gesetzes zu beschleunigen.

Der Reichsausschuß beauftragt die vnterkommission mit 
der Ausarbeitung eines RechlsgutachtcnS, welches darlegt, in 
welchen Punkten/-Änderungen und Ergänzungen der Be
stimmungen des österreichischen Entwurfes notwendig er
scheinen.

IV. 31 e f o r ni des UnehelichenrechtcS.
Anläßlich der Beratung des deutschen Gesetzentwurfes zur 

Reform dcS UnehelichenrechtcS richtet der Reichsausschuß für 
soziale Fragen der Deutsch-Österreichischen Arbeitsgemeinschaft 
auf Grund der Beratungen mit den Facharbeitern der Öster
reichisch-Deutschen Arbeitsgemeinschaft in Wien die dringende 
Bitte an die deutsche ReichSregicrung und den Reichsrat, auch 
bei Verabschiedung dieses Gesetzes die Möglichkeit einer Rechls- 
angleichung an das österreichische Recht nicht außer acht zu 
lassen und insbesondere bei Siegelung der Unterhaltspflicht 
in Fällen, in denen ein Mehrverkehr der unehelichen Mütter 
staltgefunden hat, die im österreichischen Allgemeinen Bürger
lichen Gesetzbuch darüber bestehenden Bestimmungen zum Vor
bild zu nehmen, die seit hundert Jahren in Geltung sind 
und heute noch eine sowohl dem Volksempfinden. wie den 
Bedürfnissen der Fürsorge für Uneheliche entsprechende 
Lösung darstcllca.
V. R esolution zur Frage der Vereinheit

lichung der Armengcsetzgebung. 
l. Der Wunsch, die Freizügigkeit der Arbeitcrbcvölkcrung 

zwischen dem Deutschen Reich und Österreich zu fördern und 
jedermann im ganzen deutschen BolkSgcbiet die Sicherheit zu 
bieten, daß ihm im Falle der Arbeitsunfähigkeit überall die 
nötige Hilfe zuteil werde, läßt es wünschenswert erscheinen, 
daß außer der Sozialversicherung auch das Recht der Für
sorge im ganzen deutschen Gebiet in den Grundzllgen ein-- 
heitlich geregelt werde, während die Ausführung der Grund
sätze und die Verwaltung der Fürsorge wie bisher der 
Maße°b!ctben "fü?I U"b bcr Selbstverwaltung im weitestenße bl lb s ll 1 etiu|iuviiuuuuiiu iui iuciii:

ÄSÄ Su c,
lassendes Grundgesetz über das Armenwescn auszuslellcn:

Armenpflege soll nicht den oft leislungSunsähigei

- ÄSiie'r - ss

eigenem Ermessen Fürsorgeverbände zu bilden, sondern es soll 
grundsätzlich die Bildung von leistungsfähigen Bezirks- 
sürsorgeverbänden, wie sie in Niederösterreich schon derzeit 
bestehen, vorgesehen werden, und zwar von Verbänden, die 
ihrer Ausgabe gewachsen (8 2 Abs. 3, RFD.) und die Körper
schaften des öffentlichen Rechtes sind (8 4 RFD.). Es soll 
nicht ausgeschlossen sein, daß leistungsfähige Großstadt- 
gemeinden für sich allein einen Bezirkssürsorgeverband bilden.

II. Der Grundsatz, daß die Heimatsangchörigkeit über die 
endgültige Tragung der Armcnlasten entscheidet, ist als mit 
den Bevölkerungsverhältniffen der größeren Städte in Wider- 
spruch, ehestens aufzugeben und durch den Ausenthaltsgrund- 
satz zu ersetzen. Sollte dies nicht sofort möglich sein, so 
sollte doch wenigstens durch' Bildung möglichst ausgedehnter 
Fürsorgebezirke und durch Zulassung einer Ersitzung des 
Seimatrechtes binnen höchstens zwei bis vier Jahren dem 
übelstand, daß ein großer Teil der Bevölkerung in einem 
anderen als im Aufcnthaltsbezirke unlcrstützungszuständig 
ist, abgeholfcn werden.

III. Das österreichische Grundsatzgesetz soll sich in den Be
stimmungen über Voraussetzung, Art und Maß der öffent
lichen Fürsorge tunlichst an die Reichsgrundgesetze anschließeu 
und vorsehen, daß für die Höhe der Unterstützung nicht die 
Grundsätze des untersttttzungspflichtigen Bezirks, sondern des 
Ortes maßgebend sind, an dem Unterstützung gewährt wird.

IV. Bezüglich der Fürsorgezweige, deren Verwaltung in 
Österreich dem Bund zusteht (zum Beispiel Kriegsbeschädigten 
fürsorge), soll die österreichische Bundesregierung daraus 
verzichten, die Verwaltung durch eigene Bundesorgane zu 
führen, sondern sie im Wege der mit der Armenpflege be
trauten Landesorgane führen lassen.

V. In Deutschland ist der Österreicher, in Österreich der 
Reichsdeutsche bezüglich der Fürsorge als Inländer zu be
handeln. Dies soll in den bezüglichen Gesetzen unmittelbar 
ausgesprochen und nicht von Staatsverträgen oder Rezt- 
prozitätserklärungcn abhängig gemacht sein. Ein Reichs
deutscher, der in Österreich seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, ist endgültig in Österreich zu unterstützen.

3. Die Angleichung soll sich auch aus die Normen über 
die öffentlichen Wohlsahrtsanstalten erstrecken.

Eine Bibliographie der Sozialwisscnschaften ivird 
von der Social Science. Research School in New 
dork geplant. Die erste Auslage soll im März 1920 
herauskommen. Man glaubt, daß etwa 15 000 wich
tige Zeitschriftenaussätze im ersten Jahr in der 
Bibliographie enthalten sein werden; im zweiten 
Jahr sollen Bücher, Monographien und fortlaufen ie 
Aufsätze gebracht werden. Die Zeitschriftenliteratur 
auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege, die 
ein Niveau erreicht, das den Ansprüchen der Wissen
schaft annähernd genügt, wird auch in die Biblio
graphie ausgenommen.

Das Material auf diesem Gebiet wird unter 
den folgenden Stichworten zu finden sein: „Soziale 
Maßnahmen und Wohlfahrtsorganisationen" mit 
Unterabteilungen, „Individuelle Arbeit an Einzel
personen und Familien", „Kommunale Arbeit oder 
soziale Arbeit in Zusammenhang mit Gruppen", 
„Methoden und Verwaltung in der kommunalen 
Arbeit" und „Soziale Gesetzgebung". Das Teil
gebiet der Wohlfahrtspflege wird unter dem Stich
wort „Soziale Maßnahmen und Wihlfahrtsorgani- 
sationen" bearbeitet werden. Es wird über wichtige 
Literatur aller Sprachen be ichtet werden, die 
Berichte werden in englischer Sprache gedruckt. Man 
steht in Verhandlungen mit europäischen Bearbeitern; 
für Deutschland ist mit dem Archiv für Wohl- 
sahrtspflcgc, Berlin W 35, F.ottwellstr. 1, ein Ab
kommen aus Zusammenarbeit getroffen worden.

Das Archiv für Wohlfahrtspflege hat schon 1928 
eine solche Übersicht für Deutschland unter dem Titel: 
Bibliographie der Wohlfahrtspflege für 1927, bear
beitet von Sofie Götze.

Die Deutsche Invalidenversicherung erscheint als 
neues Organ des NeichSverbandes deutscher Landes
versicherungsanstalten, unter der Schriftleitung von 
Landesrat Dr. Brunn. Das neue Organ der So
zialversicherung will, nachdem alle anderen Organe 
der Sozialversicherung ihre Arbeitsgebiete in perio
dischen Veröffentlichungen behandeln, alle Neuerungen
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auf dem besonderen Gebiet der Invalidenversicherung 
laufend herausbringen, da eine rechtzeitige und ein
gehende Berücksichtigung der besonderen Fragen der 
Invalidenversicherung in den bisherigen sozialpoli
tischen und Sozialversicherungs-Zeitschriften nicht 
möglich gewesen ist. Das erste Heft enthält Ab
handlungen über Goldhortung von Landesrat Gör- 
ling und über Beitragsrückstände in der Invaliden
versicherung von Negierungsrat Dr. Rocktäschel, da
neben Mitteilungen über die Praxis und aus ver
wandten Versicherungszweigen, sowie einen Ab
schnitt aus der Rechtsprechung der deutschen So
zialversicherung.

Eine Zeitschrift für Jüdische Wohlfahrtspflege
wird unter der Schriftleitung von Dr. Fr. Ollen- 
dorff und Dr. Paula Kronheimer an Stelle der 
bisherigen periodischen Veröffentlichungen von der 
Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden im 
Selbstverlag neu herausgegeben. Das erste Heft 
enthält neben einleitenden Worten der Heraus
geber eine grundlegende Abhandlung „Das Pro
blem der inneren Wandlung" von Professor Erich 
Stern, einen umfassenden Bericht über den Wohl
fahrtsausschuß des Preußischen Landesverbandes der 
jüdischen Gemeinden, und Berichte aus der inneren 
Organisation der Zentralwohlfahrtsstelle der Deut
schen Juden und ihrer Unterverbände. Das Heft 
ist vom Standpunkt der jüdischen Weltanschauung 
orientiert und bietet einen interessanten Einblick 
in diesen besonderen Ausschnitt der Wohlfahrts
pflege.

Die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in 
Armcnsachen ist in einem Gesetz vom 20. Dezember 
1928 (RGBl. I Nr. 45 S. 411 ff.) neu geregelt 
worden. Danach treten an Stelle der vollen Ge
bühr Ersatzgebühren bei einem Wert des Streit
gegenstandes :
von mehr als 400 bis 600 Reichsmark einschließlich 

20 Reichsmark,
von mehr als 600 bis 800 Reichsmark einschließlich 

25 Reichsmark,
von mehr als 800 bis 1000 Reichsmark einschließlich 

30 Reichsmark,
von mehr als 1000 bis 1500 Reichsmark einschließlich 

40 Reichsmark,
von mehr als 2000 Reichsmark 60 Reichsmark.

Reisekosten werden nur bei Erfordernis der 
Reise vergütet.

.«mTW
ittfimngä-dungs- und Berussfragen.

M ' Eine Neuordnung 
I^/gogischcn Ausbildung in

der sächsischen sozialpäda-
.. in Dresden ist in einer Denk

schrift' über die Errichtung eines sozialpädagogischen 
Instituts im Aufträge des Verwaltnngsausschusses 
des Stadtverordnetenkollegiums verfaßt worden. Die 
Denkschrift geht von einem weiten Ausblick auf die 
Zukunft, auf die Entwicklung des sozialen Berufes 
ein und erkennt die inneren Zusammenhänge der 
verschiedenen, bisher meist getrennt geführten Aus
bildungsmaßnahmen, die sich zum Teil unab
hängig von einander entwickelt haben. Die Denk
schrift sieht die Schaffung einer neuen einheitlichen, 
dem sozialen Berufe entsprechenden Schulart vor. 
Die Schaffung einer komplexen Ausbildungsstätte für 
den sozialen Beruf soll mit der Zusammenfassung 
der sozialberuflichen Kräfte schon in der Ausbildung 
beginnen. Die gemeinsame Grundlage muß ein Zu
sammenspiel für die soziologischen und psycholo
gischen Besonderheiten ermöglichen. Die Grundlage

für die Ausbildung soll die Erkenntnis des einzelnen 
Falles, seiner sozialen und psychologischen Diagnose 
und der fallgemäße Heilplan bilden. Es wird eine 
Zusammenfassung der Ausbildungsmöglichkeiten für 
folgende sozialen Berufe vorgesehen:

Fürsorger und Fürsorgerinnen, je
Pflege- und Erziehungspersonal der Fürsorge

anstalten,
Gefängnisfürsorger und das andere Gefängnis

personal,
Krankenpflegepersonal und Säuglingspflegerinnen,
Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugend

leiterinnen,
Heilpädagogische Lehrkräfte und andere Kräfte 

an Sonderschulen,
Juristen und andere Beamte beim Jugendgericht, 

Vormundschaftsgericht und im Strafvollzug,
Sozialärzte, Anstaltsärzte,
Verwaltungsbeamte im sozialen Innendienst.
Es wird eine Benutzung der vorhandenen sozial

pädagogischen Einrichtungen Dresdens gewünscht. 
Der erste Schritt zur Durchführung dieses weit 
ausschauenden Planes ist in der Pachtung der Heller
auer Anstalten für die Übersiedlung der wichtigsten 
bestehenden Einrichtungen gemacht worden. Zur 
Leiterin der neuen Anstalt ist Negierungsrat Dr. 
Else U l i ch - B e i l berufen worden.

Die Westfälische Verwaltungsakadcmie, die auch 
Fragen der Wohlfahrtspflege in ihrem Vorlesungs
plan berücksichtigt, hat im Dezember 1928 in 
Bochum ein eigenes Lehrhaus eröffnet, in. dem fort
an alle Vorlesungen stattfinden werden. Zur Er
innerung an die Einweihung wurde eine Denk
schrift mit Aufsätzen von Dozenten der Verwaltungs
akademie herausgegeben.

Die Anstellung von Gemeindehclfern und Ge- 
meindchclferinnen, die durch Beschluß der Synode 
von: 25. Oktober 1928 festgesetzt worden sind, wird 
durch Richtlinien des Hainburger Kirchenrats für 
Hamburg geregelt.

Die Tätigkeit der Gemeindehelfer und -Helfe
rinnen umfaßt vier Hauptgebiete: 1. Hilfe in der 
Seelsorge, insbesondere um die Verbindung 
zwischen der Kirche und ihr Fernstehenden neu 
zu knüpfen, 2. Jugendarbeit, 3. Soziale Arbeit und 
ihre Organisation innerhalb der Gemeinde, 4. All
gemeine kirchliche Arbeit als Mitarbeit bei apolo
getischen und katechetischen Veranstaltungen.

Als Vorbereitung zu dieser Tätigkeit wird in 
bezug auf die Schulbildung mittlere Reife oder 
Obersckundareife verlangt. Die Fachausbildung be
steht in der Absolvierung einer Wohlfahrtsschule 
oder Diakonenanstalt^ und für die besondere kirch
liche Arbeit in der Teilnahme an besonderen Kursen 
der Hamburgischen Kirche, oder entsprechenden Kursen 
in einer Bibelschule, dem Burckhardthaus oder aus 
dem Hanistein. Außerdem wird die Teilnahme an 
einer vom Kirchenrat verfügten Weiterbildung in 
Kursen oder Vorträgen zur Pflicht gemacht.

Die Besoldung erfolgt nach den Sätzen der Klasse 
für Fürsorger des Hamburgischen Besoldungsplanes. 
Nach Ablauf vorl drei Jahren erfolgt die Anstellung 
als Beamte im Sinne der kirchlichen Gesetze. We.

Der Gesundheitszustand badischer Sozialbeam
tinnen ist durch eine Umfrage des Deutschen Ver
bandes der Sozialbeamtinnen im Juli 1926 unter
sucht worden. Es ergab sich ein Material von 184 
Fällen, von denen 54 Fürsorgerinnen im Innen
dienst, 78 im städtischen und 52 im ländlichen Außen-
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dienst arbeiteten. Im allgemeinen wird eine He
bung des Gesundheitszustandes gegenüber dem 
Jahre 1925 festgestellt. Die Zahl der ernsteren Er
krankungen der letzten zehn Jahre betrug 71, von 
denen 32 aus die ländlichen Außendienst-, 26 auf 
die städtischen Außendienst- und 13 auf die Innen-- 
dienstfürsorgerinnen kamen. 46 der gesamten Er
krankungen waren durch den Dienst entstanden oder 
verstärkt, und zwar standen an erster Stelle im 
Gegensatz zu früher die nervösen Leiden, die zu vier 
Fünftel die ernsteren Erkrankungen der Jnnendienst- 
fürsorgerinnen und zur Hälfte bis zu einem Drittel 
diejenigen der Außendienstfürsorgerinnen ausmachten. 
Fast ein Drittel aller Außendienstfürsorgerinnen 
mit acht- und mehrjähriger Dienstzeit haben in den 
letzten Jahren wegen nervösen Zusammenbruchs 
längere Urlaube nehmen müssen. Daneben wurden 
bei den Außendienstfürsorgerinnen häufig Krampf
aderbeschwerden und Unterleibsleiden festgestellt, 
letztere fehlen ganz bei den Jnnendienstfürsorge- 
rinnen. Tuberkuloseerkrankungen traten in den 
letzten zehn Jahren nur im Außendienst ein, und 
zwar wurden bei den noch im Dienst befindlichen 
Fürsorgerinnen 17 Fälle festgestellt, von denen 16 
Fälle zu den leichteren zu rechnen sind, die durch 
längere klinische Behandlung völlig ausgeheilt wurden, 
während ein Fall sich noch in Heilstättenbehandlung 
befindet. Die 16 ausgeheilten Fürsorgerinnen sind 
wieder voll arbeitsfähig geworden. Die unverhältnis
mäßig hohe Zahl von nervösen Erkrankungen läßt 
die Frage nach der Arbeitüberlastung der Fürsorgerin 
bei einem die Seele stark in Mitleidenschaft ziehenden 
Beruf erneut aufwcrfcn, ebenso die Bedeutung des 
ausreichenden Urlaubs und einer zweckmäßigen 
Lebensweise. We.

^ Eine Reichskonsercnz des Personals der Wohl
fahrtspflege wurde von der Reichsfachgruppenleitung 
des Zentralverbandes der Angestellten am 9. De
zember 1928 in Bad Finkenmühle in Thüringen im 
Erholungsheim des Verbandes abgehalten. Die 
Fachgruppe des Reichsverbandes, die zu ihren Mit
gliedern Angestellte und Beamte aller Art, die 
in der Wohlfahrtspflege tätig sind, zählt, nahm auf 
Grund eines Referates von Frau P r o ch o w n i k, 
der Leiterin des Breslauer Pflegeamtes, über „D i e 
Bedeutung der Wohlfahrtspflege für 
die deutsche Volkswirtschaft" Stellung 
zu den eüizelnen verschiedenartigen Gebieten, aus 
denen die Mitglieder des Verbandes tätig sind. In 
einer grundsätzlichen Entschließung sprach die Reichs
konferenz sich für eine erleichterte und loyale 
Durchführung der bisherigen Vorschriften über 
die Zulassung zu den Berufen in der Wohlfahrts
pflege für männliche und weibliche Bewerber aus. 
So sehr auch die Notwendigkeit eines guten all
gemeinen Wissens und besonderer Fachkenntnisse 
anerkannt wurde, dürfe die weitgehende Forderung 
nach Voraussetzung einer höheren Schulbildung mit 
mehrjährigem Besuch von Fachschulen nicht dazu 
führen, daß geeignete Kräfte von diesem Beruf aus
geschlossen werden. Daher ist eine bessere An
passung der Bedingungen für die Laufbahn gegen
über den Bildungs- und Ausbildungsmöglichreiten 
minderbemittelter Kreise der Bevölkerung erforder
lich. Der Zentralverband wurde von der Konferenz 
beauftragt, auf die Wohlfahrtspflege-Gesetzgebung 
Einfluß zu gewinnen und dabei auch die Interessen 
des Personals in der Wohlfahrtspflege besonders 
wahrzunehmen. Ein Ausbau der Venvaltungsein- 
richtungen zur Bearbeitung für diese Fragen wurde 
beschlossen.

Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebe-
nenfürsorge.
Zur Durchführung des Kriegspersoncnschäden- 

gesetzes sind die bezüglichen Akten an das Reichs - 
entschädigungsamt für Kriegsschäden, Berlin-Frie
denau, Rheinstr. 46/46, überwiesen worden, nach
dem die mit der Entgegennahme und Vorprüfung 
von Schadensanmeldungen geschädigter Auslands
deutscher beauftragten halbamtlichen Prüfungsstellen 
ausgelöst worden sind. 61.

Erziehungsbeihilfen für Kriegerwaisen. Nach 
weiteren Erläuterungen, die im Reichsversorgungs
blatt 26, Nr. 19, lfd. Nr. 99, veröffentlicht wer
den, können Erziehungsbeihilfen auch in folgenden 
Fällen gewährt werden:

a) neben der Zuschußrente für von der Republik 
Österreich versorgte Waisen (Reichsversorgungs
blatt 28, S. 9, Nr. 14);

b) neben der Vorschußrente gemäß § 96 VG.
c) neben der Waisenrente auf Grund von Härte

vorschriften;
d) neben der Waisenrente gemäß § 9 Abs. 2 ARG.
e) neben der Versorgung gemäß §9 Abs. 2 ARG. 

oder neben einem Ausgleichszuschuß gemäß 
RVG. 27 S. 34 Nr. 104, Ziff. 9 (RB. Bl. 28 
S. 53, Nr. 70, Ziff. 8 gilt hier entsprechend);

f) wenn nur Rente, aber keine Zusatzrente ge
währt wird;

g) wenn die Weitergewährung der Waisenrente 
gemäß § 41 Abs. 3 Satz 2 RVG. zwar ab
gelehnt, zur Durchführung der Berufsausbil
dung der Waise aber noch ein gewisser Betrag 
erforderlich ist;

b) für Waisen, die auf Grund der Fürsorgepflicht
verordnung in Erziehungsanstalten unter
gebracht sind; in der Regel aber nur bis zur 
Höhe von 25 M. monatlich unter Anrechnung 
etwaiger Hinterbliebenenbezüge aus anderen 
Quellen;

ij) für Waisen, die wegen Gebrechlichkeit nicht für 
einen bestimmten Beruf ausgebildet werden kön
nen, wenn sie ausschließlich auf die Rente und 
Zusatzrente nach dem Neichsversorgungsgesetz 
angewiesen sind, und zwar in Höhe von 10 M. 
monatlich. Bei Unterbringung derartiger Wai
sen in einer Anstalt kann erforderlichenfalls 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres eine 
Erziehungsbeihilfe bis zur Höhe von 25,9N. 
monatlich unter Anrechnung etwaiger 'Hinter
bliebenenbezüge aus anderen Quellen gewährt 
werden.

Solche Hinterbliebenenbezüge aus anderen Quel
len sollen vor den Erziehungsbeihilfen in Anspruch 
genommen werden. Welche Hinterbliebenenbezüge 
anzurechnen sind, wird an Beispielen erläuterit; 
ebenso wird an Beispielen die Art der Anrechnung 
klargestellt. Nach Möglichkeit sollen Beihilfen unter 
3 Mark monatlich nicht gewährt werden. 61.

Die Hauptfürsorgestelle für Kriegsbeschädigte und 
KricgshinteiLlicbette der Provinz Grenzmark Posen- 
Westpreußen befindet sich jetzt in Schneidemühl, 
Jastrower Allee 5, Landeshaus. 61.

Eine Geflügelfarm für Schwerbeschädigte hat die
Hauptfürsorgestelle (der Landesfürsorgeverband) 
Westfalen in Dortmund in Vorbereitung genommen. 
Die Farm soll auf auf einem 13 Morgen großen 
Gelände in der Nähe des Dortmunder Flughafens
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errichtet werden, die Gebäude werden in transpor
tablen Holzhäusern hergestellt, damit sie auch auf 
anderen Grundstücken aufgebaut werden können. Die 
Farm soll mit 600 Hühnern begonnen, durch 1000 
Junghennen erweitert, bis zum Frühjahr 1930 auf 
3000 bis 3600 Hühner gebracht werden. Die Farm 
soll dazu dienen, Schwerbeschädigte in der Geflügel
zucht auszubilden und zu beschäftigen, und zwar 
rechnet man bei 1000 Hühnern auf die Beschäftigung 
von mindestens drei Schwerbeschädigten. Die kauf
männische Leitung erfolgt durch das Wohlfahrtsamt, 
die Leitung des Betriebes wird einem Schwerbeschä
digten übertragen werden, der zur Zeit in einer 
größeren Geflügelfarm ausgebildet wird. Nach voll
ständiger Ausbildung soll je nach Bedarf Schwer
beschädigten, die für eigene Rechnung eine kleine 
Farm betreiben wollen, die Existenzbegründung 
durch die Abgabe der erforderlichen Anzahl Hühner 
ermöglicht werden.

Zugendwohlsahrk.
Inhalt der Januar-Nummer des Zentralblattes für 

Jugend- und Jugendwohlfahrt.
Abhandlungen: Die Neichstagsvorlage über die 

rechtliche Stellung der unehelichen Kinder. Non 
Direktor Dr. Storch Lübeck. — Wieweit ist die 
FE. noch eine Sondermaßnahme und als solche 
notwendig Non 1. Schatzrat Dr. Hartmann, Han
nover. — Die öffentliche Kritik an der Fürsorge
erziehung in Anstalten. Von Dr. Heinrich Webler, 
Frankfurt a. M.

Kleine Beiträge: Erfordernisse für die Jugend
gerichtshilfe. Von Gräfin Bose, Weimar. — Soziale 
Jugendnot. Von Stadtrat Dr. Walter Friedländer, 
Berlin. — Erziehung in der Jugendfürsorge. (Be
richt über eine Aussprache.) Von Hermann Gramm. 
Görlitz.

Umschau: Fürsorge als persönliche Hilfe. — 
Merkblatt über landwirtschaftliche Kinderarbeit. — 
Schutz der Landfahrerkinder durch das JA. — 
Jugendamt und Schule. — Von den Aufgaben der 
Jugendamtsausschüsse. — Körperliche Züchtigung. — 
Strafordnung für Berliner Erziehungsanstalten. — 
Polizeilicher Transport von Fürsorgezöglingen. — 
Die Säuglingssterblichkeit in den Österreichischen. 
Bundesländern. — Entwurf eines Gesetzes über die 
unehelichen Kinder und die Annahme an Kindesstatt 
(Neichstagsvorlage).

Rechtsprechung: Die vorzeitige Entlassung aus 
der FE. nach 8 «3 NJWG.

Gesundheitsfürsorge.
/ /gearbeitet von Mag.-Med.-Rat Dr. G o l d m a n n.)

M/O Rcichszählung der Geschlechtskranken 1927. Das
ly endgültige Ergebnis der in der Zeit vom 15. No- 
' vember bis 14. Dezember 1927 int Deutschen Reich 

durchgeführten Zählung der Geschlechtskranken ist 
im dritten Beiheft zu Nr. 51 dey Neichsgesnndheits- 
blattes vom 19. Dezember 1928 veröffentlicht. Die 
Ergebnisse sind wichtig als Unterlage für die Be
wertung des RGBG. Leider sind in Sachsen und 
Thüringen die Zählungen nicht einwandfrei durch
geführt worden, so daß die Ergebnisse ohne 
diese beiden Länder und ohne das Saargebiet 
angegeben werden müssen. Die Beteiligung der 
Ärzteschaft ist im Gegensatz zu früheren Zählungen 
außerordentlich gut. 93,6<>/o der befragten all
gemeinen Ärzte, 95°/o der Fachärzte und 97,5<>/o der 
Krankenanstalten haben geantwortet. Hierbei ist für

praktische Zwecke nicht ohne Interesse, daß in großem 
Umfange Fehlanzeigen erstattet wurden. Nur ein 
Fünftel der Arzte und Krankenanstalten hatten neue 
Fälle in Behandlung genommen. Die Gesamtzahl der 
in der Berichtszeit erstmalig wegen völlig un
behandelter Geschlechtskrankheit in Behandlung ge- 
tretetenen Personen betrug bei den Männern 18 485, 
bei den Frauen 8456, insgesamt 26 941.

Gegenwärtig ist mit einem Jahreszugang von 
rund 370 000 Geschlechtskranken im ganzen Reich 
oder 8,0 männlichen und 3,5 weiblichen Geschlechts
kranken auf je 1000 Lebende zu rechnen. Die höhere 
Erkrankungshäufigkeit des männlichen Geschlechts im 
Vergleich zum weiblichen ist im wesentlichen durch 
die zahlreicheren Fälle von frischem Tripper bedingt. 
An Tripper überhaupt litten rund vier Fünftel 
der männlichen und fast zwei Drittel der weiblichen 
Kranken. Der Rest wird, da die Fälle von Blen
norrhoe (Augentripper), weichem Schanker und an
geborener Syphilis im ganzen noch nicht 5o/o der 
gesamten Erkrankungen ausmachen, im wesentlichen 
durch die Fälle von primärer und sekundärer Syphi
lis gebildet, wobei im besonderen bei der primären 
Syphilis das männliche Geschlecht wiederum eine 
weit größere Erkrankungshäufigkeit zeigte.

Der Rückgang der Geschlechtskrankheiten dürfte 
eine Folge ihrer systematischen Bekämpfung und ins
besondere der allmählich früher einsetzenden und 
bezüglich der Ansteckungsfähigkeit besser durchgrei
fenden Behandlung der Kranken sein. Dennoch er
weist die Zählung besonders beim weiblichen Ge
schlecht noch immer eine weitverbreitete Behandlungs
verschleppung. Während beim männlichen Geschlecht 
erst auf 17 erstmalig behandelte frische Tripper- 
crkrankungen eine chronische traf, wurde beim weib
lichen Geschlecht ein Fünftel der Fälle erst im chro
nischen Stadium in ärztliche Behandlung genommen. 
Der weiche Schanker scheint beim weiblichen Ge
schlecht vielfach überhaupt nicht wahrgenommen und 
demgemäß nicht behandelt zu werden; auf sieben 
männliche Fälle traf nämlich nur ein weiblicher 
Behandlungsfall. Verderblicher für die Volksgesund
heit ist die Behandlungsverschleppung bei der 
weiblichen Syphilis. Nur ein Zehntel der Fälle 
kam im Primärstadium zur ärztlichen Behandlung, 
beim männlichen Geschlecht dagegen vier Zehntel. 
Häufig waren auch beim weiblichen Geschlecht die 
Fälle von latenter sekundärer Syphilis, die also 
vielfach erst gelegentlich anderer Erkrankungen ent
deckt worden sein dürften, und zwar vor allem wohl 
durch die in vielen Heilanstalten systematisch durch
geführten serologischen Blutuntersuchungen. Beson
ders zahlreich waren die zu spät behandelten Krank
heitsfälle in den höheren Altersklassen bei den ge
schiedenen Personen und in den kleineren Gemeinden: 
hier scheint allerdings die weibliche Syphilis häufig 
auch noch nicht einmal im sekundären Stadium zur 
Behandlung zu kommen.

Etwa die Hälfte der Mästner und ein Drittel 
der Frauen war bei Fachärzten, ein Zehntel bzw. 
zwei Zehntel in Anstalten in Behandlung.

Die Erkrankungshäufigkeit erreichte bei den 
20—29jährigen mit jährlich über 26 männlichen und 
rund zehn weiblichen Erkrankungen auf je 1000 
gleichaltrige Lebende die höchsten Werte. Es war die 
Erkrankungshäufigkeit des weiblichen Geschlechts an 
frischem Tripper nur im Kindesalter, an chronischem 
Tripper bis ins dritte, an sekundärer Syphilis sogar 
bis ins vierte Lebensjahrzehnt höher als beim männ
lichen Geschlecht, doch nahm die Gesamterkrankungs)- 
häufigkeit beim weiblichen Geschlecht von da an 
wesentlich stärker als beim männlichen ab.
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In den Gemeinden mit unter 10 000 Einwohnern 
war die Erkrankungshäufigkeit noch nicht halb so 
groß wie der Reichsdurchschnitt, in den Großstädten 
dagegen fast doppelt so groß und wesentlich höher 
noch- in den Hafenstädten, sowie in Berlin, Frankfurt 
a. M., Hannover, Stuttgart, Karlsruhe, Erfurt 
und Münster.

Die Erkrankungshäufigkeit in der Neichsmarime 
war ziemlich hoch, jedoch noch geringer als in der 
gleichaltrigen Bevölkerung der Hafenstädte, während 
die Erkrankungshäufigkeit im Neichsheer wesentlich 
unter derjenigen der gleichaltrigen Bevölkerung der 
Gesamtheit der Großstädte verblieb. Im ganzen er
gibt sich eine bedeutende Abnahme der Durch
seuchung des gesamten Volkes und besonders der 
großstädtischen Bevölkerung gegenüber der Borkriegs
und ersten Nachkriegszeit vor allem beim weichen 
Schanker und ferner bei der Syphilis.

Lippische Ausführungsverordnung zum RGBG. 
Der Freistaat Lippe hat am 8.Oktober 1928 (Lippische 
Gesetz-Sammlung 1928 Nr. 38) eine Ausführungs
verordnung zum NGBG. erlassen, die sich in den 
wesentlichen Punkten an die bereits früher mit
geteilten der anderen Länder anlehnen.

Wichtig ist, daß die zuständigen Fürsorgeverbände 
verpflichtet werden, die Untersuchung?- und Behand
lungskosten für hilfsbedürftige und minderbemittelte 
Geschlechtskranke zu übernehmen. Als Minderbe
mittelte gelten Personen, die ohne hilfsbedürftig im 
Sinne der NVF. zu sein, infolge ihrer wirtschaft
lichen Lage ohne Gefährdung ihres Unterhalts oder 
des ihrer unterhaltsberechtigten Angehörigen, nicht 
in der Lage sind, die Kosten einer Untersuchung und 
ausreichenden Behandlung aus eigenen Mitteln zu 
bestreiten und die keinen Anspruch auf anderweitigq 
kostenlose Behandlung haben. Die Prüfung der wirt
schaftlichen Verhältnisse ist ohne Engherzigkeit vor
zunehmen. Von der Möglichkeit auf Zurückzahlung 
aufgewandter Kosten zu verzichten, soll weitgehendst 
Gebrauch gemacht werden, vor allem soll in der 
Regel eine Zurückzahlung aus dem Arbeitslohn nicht 
verlangt werden. Als von der Gesundheitsbehordc 
zu benennende Ärzte kommen in erster Linie Fach
ärzte in Frage, die Zeugnisse der Ärzte der Be
ratungsstellen oder der beamteten Ärzte gelten ohne 
weiteres als Zeugnisse im Sinne des § 4, 1 MGBG. 
Für die Behandlung ist grundsätzlich die freie Arzt
wahl eingesührt. Bei der Durchführung einer 
Zwangsbehandlung soll die Behandlung in der 
Regel durch" einen Facharzt erfolgen. Sie muß cs 
auf Antrag des Kranken und wenn ein Facharzt zur 
Verfügung steht, der die Behandlung zu übernehmen 
bereit ist. Die Entlassung eines zwangseingewiesenen 
Kranken aus dem Krankenhaus soll nur erfolgen, 
wenn feststcht, daß eine Ansteckungsgefahr nicht 
mehr vorhanden ist. Ein Verbot, in Gemeinden 
mit weniger als 15 000 Einwohner gewohnheits
mäßig zum Zwecke des Erwerbs der Unzucht nach- 
zugehcu, wird auch hier erlassen.

Reichsbahn und Bekämpfung des Alkoholmiß
brauchs. Die Hauptverwaltung der Deutschen Reichs- 
bahngesellschaft hat durch eine Verfügung vom 
14. August 1928 erneut darauf hingewiesen, daß der 
Genuß geistiger Getränke im Betriebsdienst ver
boten ist und die völlige Enthaltsamkeit des Reichs- 
bahnpersonals in der Dienstbereitschaft und im 
Dienst an Bedeutung gewinnt, je mehr die Reichs
bahn dazu übergeht die ZuggrschwindigUnt zu erhöhen: 
Die Rcichsüahngesellschaft erwartet von Fürsorgemaß
nahmen wie von planmäßiger Aufklärung wesent

liche Fortschritte. Die Aufklärung geschieht im 
Dienstunterricht, durch die Reichsbahnärzte, durch 
Lesestoffe in den Aufenthalts- und Übernachtungs
räumen und durch die Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Verein gegen den Alkoholismus, Ab
teilung Verkehrswesen. Die Aufklärungsarbeit ist 
nachdrücklichst zu fördern, die erforderlichen Ein
richtungen und Materialien sollen beschafft werden. 
Auf dem Gebiete der Fürsorgemaßnahmen wird 
besonders darauf hingewiesen, daß Einrichtungen zur 
Entnahme von Trintwasser ausreichend und in ge
sundheitlich einwandfreiem Zustande vorhanden und 
gebrauchsfähig sind. Dem Personal soll im Dienst 
mehr wie bisher Gelegenheit zum Genuß von Milch 
gegeben werden. Verkaufsstände, in denen Er
frischungen und Milch zu billigen Preisen ab
gegeben werden, sollen nach Möglichkeit zugelasscn 
und gefördert werden. In den Kantinen, die von der 
Eisenbahn eingerichtet oder gefordert werden, dürfen 
Schnaps und schnapsähnliche Getränke nicht seil
geboten werden. Es muß dort überall Gelegen
heit zur Entnahme von Milch, Mineralwasser usw. 
geboten werden. Die Reichsbahngesellschaft hat 
offenbar d?n Mut nicht aufbringen können, ein Ver
bot des Ausschankes geistiger Getränke überhaupt 
zu erlassen. Immerhin regt sie zu einer Prüfung an, 
ob der Ausschank geistiger Getränke nicht besser 
ganz zu unterlassen ist. Für die Einstellung in 
den Reichsbahndienst wird den untersuchenden Ärzten 
anempfohlen, einen besonders scharfen Maßstab bei 
der Prüfung anzulegen, ob Erscheinungen o^er be
gründeter Verdacht auf Alkoholmißbrauch vor
handen sind.

Die Belastung öffentlicher Kassen durch Trinker
wird durch eine Stichprobe bei einer norddeutschen 
Mittelstadt ersichtlich. Dort standen um die Jahres
wende 1927 113 Trinker in der Beobachtung der 
öffentlichen und freien Trinkerfürsorge. 68 Fälle 
davon wurden durch das Wohlfahrtsamt versorgt. 
Bei 15 aus diesen 68 Fällen, die seit dem 1. Januar 
1924 unterstützt wurden, waren ausgegeben worden: 
9813 RM. für allgemeine Unterstützung, 13112 
9813 RM. für allgemeine Unterstützung, 13112RM. 
für Heilbehandlung.

Wenn man annimmt, daß die übrigen 53 Fälle 
dieselben Kosten verursacht haben, so beträgt die 
geldliche Belastung dieser Mittelstadt nur für un
mittelbare Zwecke der Trinkerfürsorge jährlich 
26 000 RM., ohne daß die mittelbaren Schäden 
durch Zerrüttung des Familienlebens, Krankheit, 
Verbrechen usw. einberechnet wurden.

Die Auskunftsstellc für das gesamte Kranken
hauswesen, die seit dem 1. März 1928 vom Deutschen 
Städtctag fortgesührt worden ist, hat in den ersten 
neun Monaten ihres Bestehens im Städtetaghaus 
(Berlin NW 40, Alsenstraße 7) 279 Gutachten,
Äußerungen und Auskünfte erstattet, die sich auf
folgende Gebiete des Krankenhauswesens verteilen:
Bau, Würmewirtschaft, Lüftung usw......................78
Ärztlicher Betrieb .................................................... 37
Pflege- und Wartedienst........................................ 10
Apotheke, Arzneiwaren u. Krankenpslcgeartikel 4
Wirtschaftsbetrieb........................................................ 30
Einrichtung (Inventar)............................................ 17
Verwaltung, einschl. Personalverhältnisse ... 97 
Rechtsauskünste ............................................ .... ■ 6

279
Die besonderen Arbeiten auf den Rechtsgebietcn 

wurden von Beigeordnetem Dr. Memelsdorff er
ledigt. Die zentrale Auskunftserteilung hat sich als
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rationalisierend bewährt, da zahlreiche Einzelrund- 
fragen vermieden werden und eine Übersicht über 
Bedürfnis und Nachfrage geschaffen wird.

Internationaler Tuberkulosckongrcß in Rom.
Vom 25. bis 27. September 1928 fand in Rom 
— zum erstenmal wieder unter deutscher Beteili
gung — eine Tagung der Internationalen Ver
einigung gegen Tuberkulose statt. Von den Haupt
vorträgen bezogen sich zwei auf klinische Fragen, 
der dritte behandelte die „Organisation der Tuber
kulosebekämpfung auf dem Lande". Der Bericht
erstatter, Brand, London, ging im wesentlichen von 
den Verhältnissen in Großbritannien aus. Seine 
Ausführungen über das Meldewcsen, die Aufgaben 
der Fürsorgestellen, Aufklärung, Außcnpflege, Haus- 
behandlung, Tuberkuloseanstalten usw., haben auch 
für deutsche Verhältnisse hohes Interesse, insbeson
dere die Forderung nach hochwertigen ärztlichen 
Kräften und guter diagnostischer Ausstattung in 
den Fürsorgestellen. Von neueren gesetzlichen Be
stimmungen über die Tuberkulose interessieren die, 
nach denen eine städtische oder ländliche Behörde 
einen Gerichtsbeschluß erwirken kann, um zwangs
weise .einen an Lungentuberkulose Leidenden, der sich 
in ansteckendem Zustand befindet, in das Krankenhaus 
zu überführen. Dem Gericht muß nachgewiesen 
werden,, daß der Kranke ansteckend ist, und daß 
seine Wohnung oder Unterbringung derartig ist, 
daß besondere Vorsichtsmaßregeln gegen die Ver
breitung der Ansteckung fehlen und auch nicht er
griffen werden können, so daß eine ernste Gefahr 
der Ansteckung für andere Personen besteht. Die 
Anweisung soll nicht für länger als drei Monate 
getroffen werden, sie kann aber für den gleichen 
Zeitraum erneuert werden. Die Kosten der Über
führung, der Unterbringung müssen von der ört
lichen Behörde getragen werden, die die Anord
nung herbeigeführt hat. Diese muß auch beitragen 
zum Unterhalt der Angehörigen, widrigenfalls sie 
vom Gericht dazu angehalten werden kann.

Außerdem sind im Jahre 1925 Bestimmungen 
in Kraft getreten, die Personen mit Tuberkulose der 
Atmungsorgane von der Übernahme von Beschäfti
gungen, wie sie der Handel mit Milch erfordert, 
fernhalten und die örtlichen Behörden ermächtigen, 
zwecks angemessener Schutzmaßnahmen Personen, die 
in solchen Berufen tätig sind, aufzufordern, davon 
abzulasi'en, wenn sie nachweislich an Tuberkulose 
der Atmungsorgane leiden und sich in einem an
steckenden Stadium befinden.

Die Bestimmungen enthalten Sicherungen, in
dem sie erstens der betroffenen Person das Be
schwerderecht geben, und zweitens den Anspruch auf 
Schadloshaltung sestl. gen.

Bekämpfung der Tuberkulose in Kuba. Ein
Tubcrkulosegesetz in Kuba verlangt in allen Pro
vinzen des Landes die Einrichtung von Kranken
anstalten und Tuberkulosefürsorgestellen. Es finan
ziert diese Aufgaben durch Besteuerung der einge- 
sührten Personenautomobile, von Zigaretten, von 
Schmucksachen, Brillanten, Alkohol, Teppichen, Kunst- 
gegenständen usw.

Arbeitsfürsorge.
Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist auf

Grund von Vereinbarungen zwischen dem Reichs- 
arbeitsministerium, der Reichsbahn, der Rcichspost 
und den Finanzministerien der Länder vereinbart 
worden, öffentliche Aufträge soweit als

möglich umgehend in Angriff zu nehmen. Es han
delt sich vor allem um Bauarbeiten und Befriedigung 
des Sachbedarfes der Reichsbahn, vor allem um 
Bestellung von Schienen und Waggons. 
Ebenso soll mit dem S t e i n s ch 1 a g für den 
Oberbau für die Reichsbahn begonnen werden, 
damit im Frühjahr die Gleisbauarbeiten möglichst 
umgehend einsetzen können. Die Finanzministerien 
wollen nach Möglichkeit die erforderlichen Mittel zu 
den früheren Zeitpunkten flüssig machen. Mit diesem 
Schritt ist zum erstenmal eine shstematische Belebung 
des Beschäftigungsgrades durch planmäßig verteilte 
Aufträge von öffentlicher Seite in Angriff genom
men worden.

Das soziale Programm der Arbeitgeber wurde 
in der Mitgliederversammlung der Vereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände am 14. und 
15. Dezember 1928 fcstgelegt. Als erwünscht 
wurde die Schaffung eines einheitlichen Ar
beitsgesetzbuches, das das individuelle 
Schuldverhältuis mit gegenseitigen Rechten und 
Pflichten zur Grundlage hat, anerkannt. Ebenso 
wurde Sicherung und Ausbau eines Versah- 
r e n s r e ch t e s zur Entscheidung von arbeitsrecht
lichen Streitigkeiten für beide Parteien als er
wünscht erachtet. Die wirtschaftlichen Ver
einigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
als Träger der Selbstverwaltung in der Sozial
politik wurden als zweckmäßig anerkannt.

über die Kosten bei Erteilung von Armutszeug
nissen für die Arbeitsgerichte gibt das 
Preußische Ministerium für Vvl'swohlsahrt (III E 
1788) in einem Runderlaß vom 23. November 1928 
erneut Kenntnis. Die Gebührensätze betragen nach 
8 12 ArbGG. bei einem Wert des Streitgegen
standes von

NM. Gebühr RM.
20 ... . 1 
60 ... . 2 

100 ... . 3
200 ... . 6 
300 ... . 9
400 .... 12 
600 .... 15 
600 .... 18 
700 .... 21 
800 ... . 24 
900 .... 27 

1000 .... 30 
1100 .... 33 
1200 .... 36 
1500 .... 45 
1809 .... 54 
2090 .... 60

Anwaltsgebühren künncil für die erste Instanz 
nicht erwachsen, bei der zweiten und dritten Instanz 
werden für Anwälte die gleichen Gebühren erhoben 
wie im Zivilprezeßversahren.

Arbcilsvcrhältnisse der Hausgehilfinnen. Gertrud 
Israel veröffentlicht durch das Büro für Sozial
politik, W 30, Nollendorsstr. 29/30, ein kleines Heft, 
das die Ergebnisse einer vom Reichsarbeitsmini- 
sterium in Verbindung mit den Hausfrauen- unb 
Hausgehilfinnenverbänden veranstalteten Erhebung 
über die heutige Lage der Hausgehilsen und Haus
angestellten enthält.

Seit 1918 die alte Gesindeordnting aufgehoben 
wurde, ist cs noch nicht zur Einführung eines ein-
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heitlichen Hausgehilfenrechts gekommen, obwohl seit
1920 bereits Vorarbeiten dazu im Gange sind, die 
zunächst durch die Gesellschaft für Soziale Reform 
geleistet wurden. Diese Vorarbeiten wurden zu
sammen mit den Grundlagen des Österreichischen 
Hausgehilfengesetzes von 1920 zu einem Regierungs
entwurf für ein deutsches Hausgehilfengesetz von
1921 verwandt, der jedoch vom Reichsrat nicht ver
abschiedet wurde. Gelegentlich der Beratungen über 
das Arbeitszeitnotgesetz vom 14. April 1927 und 
das Gesetz über die Beschäftigung vor und nach der 
Niederkunft vom 16. Juli 1927 tauchten auch die 
Fragen des zu schaffenden Hausgehilfenrechtes 
wieder aus, und auf Grund der Tatsache, daß die 
Hausgehilfen nicht in die vorerwähnten Schutz
gesetze einbezogen wurden, ist nunmehr die Not
wendigkeit einer besonderen gesetzlichen Regelung 
der Arbeitsverhältnisse des Hausgehilfen und An
gestellten gegeben.

Zu den vom Reichsarbeitsministerium zur 
Schaffung eines Hausgehilfengesetzes neuerdings 
eingeleiteten Vorarbeiten gehört die durch Frage
bogen an die Organisationen der Hausgehilfinnen 
und Hausfrauen durchgeführte Erhebung, deren Er
gebnisse Gertrud Israel schildert. Von etwa 10000 
ausgesandten Fragebogen gelangten etwa 4000 teils 
durch Hausfrauen, teils durch Hausgehilsen aus- 
gefüllte Bogen zur Bearbeitung. Die Hauptfragen 
betrafen 1. die Personalien von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, 2. Arbeit und Freizeit einschl. Ur
laub, 3. Arbeitslohn, 4. Schlafraum, 5. Art der 
Vermittlung der betreffenden Stelle an die Haus
gehilfin.

Eine Allgemeingültigkeit zur Beurteilung der 
Lage der Hausgehilfin kann für die Ergebnisse dieser 
Umfrage aus verschiedenen Gründen nicht bean
sprucht werden. Einmal ist die Zahl der eingegan
genen Antworten im Verhältnis zu der Gesamt
zahl der deutschen Hausgehilfinnen und Angestellten 
außerordentlich gering, und zweitens sind die Ant
worten selbst vielfach ungenügend oder unklar. 
Außerdem muß in Betracht gezogen werden, daß 
die erteilten Auskünfte sich aus Haushaltungen be
ziehen, in denen entweder die Hausfrau oder die 
Angestellte organisiert sind, und die infolgedessen 
verhältnismäßig besonders günstige Arbeitsverhält
nisse haben werden.

Trotzdem sind aus der Umfrage einige all
gemeine Eindrücke zu gewinnen. Im ganzen be
trachtet sind die Arbeitsverhältnisse der erfaßten 
Hausgehilfinnen nicht ungünstig, besonders in bezug 
auf die Frage der Nachtruhe und Freizeiten, und, 
etwas abgeschwächt, auch der Urlaube, obgleich als 
offenbarer Mangel hervortritt, daß die Ruhezeiten 
nicht fest geregelt, sondern dem Belieben der Ar
beitgeber überlassen sind. Die Löhne können als 
mittelmäßig, jedoch nicht unbefriedigend bezeichnet 
werden. Die Frage des Schlafraumes ist uur bei 
3,5o/o in ungenügender Weise gelöst.

In bezug auf den Wert dieser Ermittlungen 
für die Vorbereitung eines „Gesetzes über die Be
schäftigung in der Hauswirtschaft", zu dem eiu Re
ferentenentwurf im Neichsarbeitsblatt 1928, Amtl. 
Teil S. I 195 ff. bereits veröffentlicht worden ist, 
kann gesagt werden, daß der Gesetzgeber Anhalts
punkte daraus entnehmen kann, inwieweit günstige 
Arbeitsbedingungen tatsächlich bestehen, also auch 
tragbar sind uub an welchen Stellen im Arbeits
verhältnis des Hausangestellten sich der Mangel 
einer gesetzlich festgesetzten Regelung am stärksten 
fühlbar macht. We.

Berussfürsorge für blinde Organisten. Der Vex-
band der Deutschen Blindenanstalten und Fürsorge
vereinigungeil für Blinde E. V. in Hamburg läßt 
sich die Arbeitsbeschaffung für blinde Organisten be
sonders angelegen sein, da in den bisherigen 
typischen Blindenhandwerken, wie Flechten, Bürsten
binden usw. der Industrialisierung wegen heutzutage 
weniger Möglichkeiten für Blinde gegeben sind, als 
früher. Daß Blinde oft außerordentlich musikalisch 
sind, ist bekannt. Der Verband sieht nun eine seiner 
Aufgaben darin, den Vorurteilen der Kirchenbehörden 
gegen die Einstellung blinder Organisten entgegen
zuwirken und hat zu diesem Zweck kürzlich eine Ein
gabe an die deutschen Kirchenbehörden gerichtet, in 
-der er ausführt, daß auch ein Blinder nach gründ
licher Ausbildung den Anforderungen des Orga
nistenamtes und des häufig damit verbundenen Kan
torenberufes durchaus gewachsen sein kann. 1926 
waren in Deutschland 115 blinde Organisten an
gestellt, von denen 33 auch das Kantorenamt aus
übten. Jll Hamburg amtieren zurzeit neun blinde 
Organisten. Auch die Schwierigkeiten, die sich 
eineni Blinden bei der Leitung eines Kirchenchores 
zeigen, sind erfahrungsgemäß in vielen Fällen zu 
überwinden gewesen.

Das Rundschreiben hat bei vielen kirchlichen 
Behörden und Kirchenvorständen Interesse und Ent
gegenkommen gesunden. Eine ganze Reihe von Be
hörden erklärte sich bereit, die in der Eingabe an
geführten Bestrebungen nach Möglichkeit zu unter
stützen. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn auf diese 
Weise eine größere Anzahl Blinder einem Berus 
zugeführt werden könnte. Wo eine hauptamtliche 
Organistenstelle nicht in Frage 'käme, würde manchem 
blinden Organisten auch mit einer nebenamtlichen 
Tätigkeit ein großer Dienst erwiesen sein, da chm 
dadurch ein festes Grundeinkommen gesichert wäre, 
das er durch Musikunterricht oder Klavierstimmen 
erhöhen könnte.

Wie bei jeder Art von Behindertenfürsorge muß 
auch beim Blinder der Grundsatz vorherrschen, daß 
Arbeitsbeschaffung die beste Fürsorge ist.

Dr. Peyer, Hamburg.

Sozialversicherung.
Sozialversicherung. 1. Auf dem Gebiete der So

zialversicherung ist eine bemerkenswerte Erweite
rung der Unfallversicherung eingetreten, 
die besonders für das gesamte W 0 h l f a h r t s - 
wese n von Bedeutung ist. Sie ist erfolgt durch das 
Dritte Gesetz über Änderungen in der 
Unfallversicherung von: 20. Dezember 
1928 (RGBl. I S. 405). Durch dieses Gesetz sind 
eine große Reihe von Betrieben, deren Arbeiter 
oder Angestellte oft und leicht besonderen Gefahren 
ausgesetzt waren, aber bisher nicht gegen Unfall 
versichert gewesen sind, jetzt in den Kreis der Unfall
versicherung hineinbezogen worden. Zu diesen Be
trieben gehören in erster Linie diejenigen der 
Feuerwehren und die Betriebe zur Hilfe- 
l e i st u n g bei U n g l ü ck s f ä l l e n (Rettungs- 
ämter, Krankentransportbetriebe u. a. m.), Betriebe 
zur Bewachung von Fabriken (Wach- und Schließ- 
gesellschaften) usw. sowie von Wohnstätten. Ferner 
als besonders wichtig für die Wohlfahrtspflege sind 
jetzt auch unter Versicherungsschutz gestellt alle 
Krankenhäuser, Heil- und Pflegean
stalten, Entbindungsheime und sonstige 
Anstalten, die Personen zur Kur oder Pflege auf
nehmen, ferner Einrichtungen und Tätig
keiten in der öffentlichen und freien
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Wohlfahrtspflege und im Gesundheits
dienst, Laboratorien für naturwissenschaftliche, 
medizinische oder technische Untersuchungen und 
Versuche, Betriebe der Schauspielunternehmungen, 
Schaustellungen, Vorführungen, Musikaufführungen 
und von Gesangs- und Deklamationen, Vorträgen, 
sämtlich ohne Rücksicht auf den Kunstwcrt der 
Leistungen, alle Lichtspielbetriebe mit Einschluß der 
Herstellung und Vorführung der Lichtspielstreifen 
sowie schließlich die Rundfunksendebetriebe. Ferner 
sind den der Unfallversicherung unterliegenden Fa
briken neben den Betrieben, die Motorkraft ver
wenden, jetzt auch diejenigen gleichgestellt, die 
Röntgeneinrichtungen verwenden.

Die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die 
gesamte Wohlfahrtspflege — die geschlos
sene und die offene — bedeutet einen erheb
lichen Fortschritt auf dem Gebiete der sozialen Gesetz
gebung. Jetzt sind alle Fürsorgerinnen, Jugend- 
Pfleger, Schwestern usw. gegen Unfälle, d. h. von 
außen her eindringende plötzliche gesundheitsschäd
liche Ereignisse — also nicht nur äußere Ver
letzungen, sondern eventuell auch Infektionen — ge
schützt und haben Anspruch auf Krankenbehandlung, 
Rente sowie Berussfürsorge. Es hat nach dem Wort
laut des Gesetzes, dessen Erweiterung auf die offene 
Wohlfahrtspflege auf Initiative des Reichstags be
ruht, den Eindruck, als ob auch die im Bürodienst 
der Wohlfahrtspflege tätigen Personen mit zu dem 
versicherten Personenkreis gehören, obwohl sonst in 
Büros tätige kaufmännische An ge st eilte 
bisher überhaupt nicht und nach einer jetzt auf
genommenen neuen Vorschrift (§ 539b) nur dann 
versichert sind, wenn der Betrieb, in dem sie tätig 
sind, als solcher versichert ist, der kaufmännische oder 
verwaltende Teil diesen Betriebszwecken dient und 
zu ihm in einem dem Zwecke entsprechenden ört
lichen Verhältnisse steht. Zweifelhaft kann sein und 
wird der Auslegung bedürfen, was unter „Gesund
heitsdienst" zu verstehen ist. Man hat offenbar einen 
sehr umfassenden Ausdruck gewählt, um auch Heb
ammen und andere im Gesundheitsdienst tätige 
Personen auch wie z. B. wohl Heilgehilfen, Masseure 
(vielleicht auch das Personal der Kurpfuscher!) in 
die Versicherungspflicht hineinbeziehen zu können. 
Inwieweit die im rein ärztlichen Dienst tätigen 
Personen, Assistenten, Gehilfinnen, Aufsichtsdamen, 
Aufwärterinnen, Dienstpersonal usw. mit darunter 
fallen, wird wohl erst die Rechtsprechung klären. 
Dem Wortlaute nach wird man jedenfalls der Ein
beziehung unter die Unfallversicherung eine weit
gehende Ausdehnung geben müssen.

Es ist beabsichtigt und nach besonderer Vorschrift 
(Art. 38) durch Bestimmung des Reichsarbeits
ministers zulässig, für die Betriebe der Wohlfahrts
pflege, soweit nicht bereits Körperschaften des öffent
lichen Rechts (also z. B. bei städtischen oder Kreis- 
Krankenanstalten, Provinzialsiechcnhäusern usw.) als 
Aersicherungsträger vorhanden sind, eine neue 
Berufsgenossenschaft für die Wohl
fahrtspflege zu errichten, die hauptsächlich die 
Betriebe und Tätigkeiten der freien Wohlfahrts
pflege umfassen wird. Bemerkt sei übrigens, daß 
diejenigen Mitglieder geistlicher Ge
nossenschaften und Schwestern von Dia
kon issen-Mutterhäusern sowie von gleich
artigen jüdischen Mutterhäusern von der Unfall- 
vcrsicherungspflicht befreit sein können, wenn ihnen 
nach den Regeln ihrer Gemeinschaft lebensläng
liche Versorgung gewährleistet ist. Das gleiche gilt 
von Rotenkreuzschwestern sowie Personen, die im 
Feuerwehrdienst tätig sind, wenn ihnen, was oft der

Fall ist, eine der reichsgesetzlichen Unfallversiche
rung entsprechende Versorgung gewährleistet ist. 
Scheidet ein Mitglied einer geistlichen Genossenschaft 
oder eines Mutterhauses aus dieser Gemeinschaft 
aus, so kann sie auch nack ihrem Ausscheiden von 
diesen Verbänden die Leistungen verlangen, die ihr 
zustehen würden, wenn sie gegen Unfall versichert 
gewesen wäre. Sie verliert dadurch also niemals ihre 
Versorgung ganz, wenn sie einen Unfall erlitten hat 
und hierdurch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht mehr voll erwerbsfähig ist.

Eine weitere besonders bemerkenswerte Auss- 
dehnung der Unfallversicherung bewirkt die Vor
schrift des 8 553a RVO., wonach alle freiwilli
gen Lebensretter, die hierbei einen Unfall 
erleiden, sowie deren Hinterbliebenen bei hierdurch 
erfolgtem Tode jetzt Anspruch aus Entschädigung 
aus der Unfallversicherung haben, wenn die Vor
aussetzungen hierzu (Erkrankungen, Minderung der 
Erwerbsfähigkeit, Tod) vorliegen. Reichsbeamte oder 
Rcichsbahnbeamte werden in solchen Fällen nach 
den Vorschriften des Unfallfnrsorgegesetzes für Be
amte entschädigt, Wehrmachts- oder Schutzpolizei- 
angehörige nach den Vorschriften des Reichsverl- 
sorgungsgesetzes bzw. Wehrmachtsversor-gungsgesetzes; 
der Unfall, den diese bei Lebensrettungen oder auch 
bei Betrieben zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen 
erleiden, gilt als Dienstbeschädigung.

Für die Unfälle bei Lebensrettun
gen fehlt es an sich an einem besonderen 
Versicherungsträger; Berufsgenossen gibt es hier 
nicht. Infolgedessen ist nach § 627 RVO. das Land 
zum Träger dieser Versicherung ebenso für die Be
triebe der Feuerwehren und zur Hilfeleistung bei 
Unglücksfällen gemacht worden. Der obersten Landes
verwaltungsbehörde ist es jedoch unbenommen — 
und sie wird vermutlich hiervon Gebrauch machen — 
große Städte von wenigstens 250 000 Ein
wohnern, die hierfür als leistungsfähig angesehen 
werden, zu Versicherungsträgern für deren örtlichen 
Bereich zu erklären; sie kann auch mehrere Ge
meinden, die zusammen mindestens die gleiche Ein
wohnerzahl aufweisen, zu einem Verband als „Ver
sicherungsverband" vereinigen und so leistungs
fähige Träger der Unfallversicherung schaffen. Die 
oberste Landesbehörde kann ferner die Umlegung 
der Aufwendungen auf die beteiligten Gemeinden 
oder Gemeindeverbände regeln.

Die neu durch diese Erweiterung der Unfall
versicherung hervorgerufenen Kosten fallen nicht 
alle ausschließlich den Unternehmern zur Last. Ins
besondere und das ist für die Wohlfahrts
pflege wieder von Bedeutung — werden die 
Mittel zur Deckung der Beiträge und 
V e r w a l t u n g s k o st e n , die durch die Versiche
rung des Personals der Krankenhäuser, 
Heil- und Pflegeanstaltcn usw., soweit es sich hierbei 
um Kleinbetriebe handelt, sowie durch die 
Tätigkeit in der Wohlfahrtspflege und dem 
Gesundheitsdienste entstehen, nach de m 
Verhältnis der Volkszahl jährlich auf die 
Gemeinden umgelegt, soweit die Kosten der 
Ausbringung in einem Mißverhältnis zu den Auf
wendungen für die Entschädigung stehen würden.

Das neue Gesetz tritt 'mit einer erheblichen Rück
wirkung, nämlich bereits vom 1. Juli 1928 ab in 
Kraft. Es wird nicht ganz leicht sein, sofort nach 
Erlaß des Gesetzes diejenigen Einrichtungen zu 
schaffen, die nötig sein werden, um ein sofortiges 
reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen. Viele Zwei
felsfragen werden auftauchen und den Verwaltungs
behörden (namentlich den zur Auskunft in erster
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Linie verpflichteten Versicherungsämtern) zu schaffen 
machen, den Spruchbehörden (Oberversicherungs
ämtern, Reichsversicherungsamt sowie Landesversiche
rungsämtern) aber Gelegenheit zur Auslegung der 
neuen gesetzlichen Vorschriften geben. Die zweifellos 
vermehrte Tätigkeit der Oberversicherungsämter und 
des Reichsversicherungsamts wird nur im geringen 
Maße dadurch etwas herabgemiudert, daß eine Reihe 
von Streitigkeiten über Vermögensauseinander
setzungen, über die Zugehörigkeit eines Betriebes 
zu einer bestimmten Berufsgenossenschaft sowie 
Streitigkeiten hierüber innerhalb der Berufsge
nossenschaften nicht mehr der Zuständigkeit der Ver
sicherungsbehörden unterliegen, sondern berufsge
nossenschaftlichen Schiedsstellen übertragen worden 
sind. Eine Vermehrung des Personals der Versiche
rungsbehörden wird sich bei der auch sonst an
wachsenden Tätigkeit nicht mehr umgehen lassen.

2. Am 20. Oktober 1928 ist die Verordnung zur 
Ausführung der Abrede zwischen der deutschen Re
gierung und der Negierungskommission des Saar
gebiets über Angelegenheiten der Sozialversicherung 
des Saargebiets vom 20. Oktober 1928 (RGBl. II 
S. 615) in Kraft-getreten. Sie enthält Vorschriften 
aus dein Gebiete der Unfall-, Invaliden- und An
gestelltenversicherung über die Beitragserstattung.

3. Hinsichtlich der neuesten vorläufigen 
Zahlenergeb nifse aus der Invaliden
versicherung (vgl. die Dezemberausgabe der 
Zeitschrift) ist weiter aus den bisherigen amtlichen 
Veröffentlichungen (Amtl. Nachrichten für Reichs- 
Versicherung 1928, S. IV 393) hervorzuheben, daß 
bei den Landesversicherungs- und Sonderanstalten 
betrugen:

im ersten Halbjahr 1928:
die Einnahmen aus Beiträgen . . 512 Mill. RM.
die Rentenleistungen..................... 453 Mill. RM.

dagegen im dritten Vierteljahr 1928: 
die Einnahmen aus Beiträgen . . 275 Mill. RM. 
die Rentenlei^kungen..................... 259 Mill. RM.

Von den Rentenleistungen trugen im ersten Halb
jahr 1928:

das Reich........................143 Mill. RM.
die Versicherungsträger . 310 Mill. RM.

im dritten Vierteljahr 1928:
das Reich........................89 Mill. RM.
die Versicherungsträger . 170 Mill. RM.

Ober-Reg.-Rat Dr. Behrend.

Die Familicnkrankenhilfe ausländischer Staaten.
Eine der sozialsten Einrichtungen bildet die Be
reitstellung von Krankenhilfe an Familienangehörige. 
Der Gedanke einer solchen Hilfeleistung hat nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen 
Staaten Beachtung und Durchführung gefunden. 
Man hat erkannt, daß die Familienhilfe eine krank- 
heitsvorbcugende Maßnahme bester Art ist, und 
daß sie zur Hebung der Volksgesundheit wesentlich 
beiträgt. Durch rechtzeitige Behandlung eines an 
einer ansteckenden Krankheit' leidenden Angehörigen 
wird eine Weiterverbreitung der Krankheit verhütet. 
In fast allen Staaten, in denen die Familienhilfe 
eingeführt ist, wurde sie notwendig durch die fort
schreitende Industrialisierung, die den Kleinbesitz, 
den Handwerksberuf, und damit das familiäre Zu
sammenleben erschütterte. Die Durchführung der 
Familienkrankenhilfe bleibt im allgemeinen den 
zkrankenkassen überlassen. Diese verteilen die Lasten 
meistens auf die gesamten Mitglieder bzw. derein 
Arbeitgeber und schassen dadurch eineu sozialen 
Ausgleich zugunsten des Ernährers der Familie.

Um einen Vergleich mit der in den ausländischen 
Staaten eingeführten Familienkrankenhilfe anstellen 
zu können, müssen wir zunächst einmal die Ver
hältnisse in Deutschland kurz betrachten. In Deutsch
land ist die Gewährung der Familienhilfe eine 
freiwillige Mehrleistung der einzelnen Kasse. Im 
Jahre 1925 gewährten bereits 82,8<r/o der Kassen 
freie ärztliche Behandlung für Angehörige, ungefähr 
zwei Drittel davon gewährten außerdem Arznei 
und Krankenhauspflege. Die Dauer der Hilfe beträgt 
überwiegend 13 Wochen. Viele ausländische Staaten 
haben jedoch die Familienhilfe als gesetzliche Pflicht
leistung der Kassen festgelegt. Das Internationale 
Arbeitsamt in Genf hat jetzt diesbezügliche Studien 
veröffentlicht, aus denen das Folgende zu ent
nehmen ist.

Als Pflichtleistung der Kassen ist die Fa
milienhilfe eingeführt in Österreich, Norwegen, Polen, 
Portugal, Rumänien, Litauen, im Königreich der 
Serben, Zdroaten und Slowenen, in der Tschechoslowa
kei und in Ungarn. Ungarn hat als erstes Land die 
Familienhilfe im Jahre 1907 zur Pflichtleistung 
erhoben. Bei Rumänien ist bemerkenswert, daß die 
Versicherten alle Lasten allein tragen müssen. Die 
Behandlung der Angehörigen erfolgt dort nur in 
Kassenambulatorien. In Deutschland ist die Fa
milienhilfe zurzeit nur in der knappschaftlicheu Ver
sicherung (Bergwerke) als Pflichtleistung eingeführt. 
Den genannten Ländern stehen die Staaten gegen
über, die es den Versiche-rungsträgern überlassen, 
diese Leistung satzungsgemäß zu gewähren. Von 
diesem Recht haben die Kassen in Deutschland, 
Frankreich, Lettland und Luxemburg sehr weit
gehenden Gebrauch gemacht. In Großbritannien haben 
die Kassen ebenfalls die Ermächtigung, die Leistun
gen einzusühren. Infolge organisatorischer Schwierig
keiten hat aber dort bisher noch keine Kasse diesa 
Mehrleistung ausgenommen. In Bulgarien können die 
Leistungen gewährt werden. Maßnahmen zur Aus
führung dieser Vorschrift sind bisher anscheinend 
nicht getroffen worden. In Österreich, Polen, König
reich der Serben, Kroaten und Sloweuen, Tschecho
slowakei und Ungarn werden auch die Eltern, Groß
eltern, Enkelkinder und Geschwister, wenn sie eine 
bestimmte Zeit in häuslicher Gemeinschaft mit dem 
Versicherten leben und von ihm unterhalten werden, 
'durch die Versicherung erfaßt.

Die Dauer der Hilfeleistung ist in den einzelnen 
Staaten sehr verschieden. Die allgemeine Forde
rung geht dahin, daß den Angehörigen ärztliche 
Hilfe und Arznei in gleichem Umfange zu gewähren 
ist wie den Versicherten selbst. Die Unterstützungs- 
daner beträgt z. B. in der österreichischen Ange
stelltenversicherung 78 Wochen, in Norwegen 26 
Wochen, im Königreich der Serben, Kroaten und 
Slowenen 26 Wochen, in der Tschechoslowakei 
ein Jahr, in der österreichischen Arbeitervarsicha- 
rung 26 Wochen, in Polen 13 Wochen, in Deutsch
land für die der knappschaftlichen Versicherung unter
liegenden Betriebe die gleiche wie für die Versicherten 
selbst, in Ungarn ein Jahr. In Ländern, in denen 
die Einführung dieser Leistung den Kassen übex
lassen ist, ist Umfang und Dauer der Hilfe örtlich 
verschieden.

Eine Erweiterung des Familienschutzes besteht 
in der Gewährung der F a m i l i e n w o ch e n h i l f e. 
Für spätere Generationen ist es gesundheitlich wert
voll, wenn die Entbindung und das Stillen unter 
günstigen gesundheitlichen Bedingungen erfolgt. Aus 
dieser Erkenntnis haben bereits 14 von 23 Ver
sicherungsgesetzen der Länder die Familienwochen- 
Hilfe cingeführt. Sie treiben damit praktische Be-
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völkerungspolitik. Während in einigen Staaten, 
z.B. in Estland, Frankreich, Großbritannien, Litauen, 
Luxemburg, Norwegen, Rumänien, Tscheoslowalei 
und Ungarn nur die Ehefrau Anspruch auf Wochen
hilfe hat, haben andere Staaten, wie Deutschlands 
Österreich, Polen die Gewährung der Wochenhilfe 
noch auf Töchter, teilweise auch auf Enkelinnen und 
Schwestern ausgedehnt. Die Familienhilfe umfaßt 
in allen Ländern, wo sie als Pflichtleistung ein
geführt ist, die unentgeltliche Hilfe der Hebamme und 
des Arztes, sowie die Versorgung mit Arznei und 
Heilmitteln. In einigen Ländern, wie in Deutsch
land, Österreich, im Königreich der Serben, Kroaten 
und Slowenen wird außerdem Wochengeld und Still
geld gezahlt.

Wir müssen hiernach feststellen, daß die Familien
hilfe in Deutschland noch nicht so ausgebaut ist, wie 
in manchen anderen Ländern. Das gilt besonders 
hinsichtlich der Pflicht und der Dauer der Leistungen. 
Nur in der Familienwochenhilfe steht Deutschland 
vielen anderen Ländern gleich.

Georg Heymann, Frankenberg, Sa.

Sozialversicherung in Frankreich. Im Frühjahr 
des Jahres 1928 ist, nachdem die Beratungen sieben 
Jahre gewährt haben, in Frankreich eine allge
meine Sozialversicherung eingeführt worden. Das 
Gesetz trat mit dem 1. Oktober 1928 in Kraft und 
schließt alle Lohnempfänger, soweit sie ein be
stimmtes Einkommen nicht erreichen, ein. Es wird 
geschätzt, daß etwa 81/3 Millionen Versicherter von 
her Versicherung erfaßt werden.

Die Leistungen dieser Versicherung erstrecken sich 
auf die Fälle der Krankheit, Mutterschaft, Inva
lidität, des Alters und des Todes. Die Alters
rente wird normalerweise mit 40% vom Durch
schnittslohn des Versicherten nach Vollendung des 
60. Lebensjahres fällig sein. Die Beiträge betragen 
10% des Lohnes und sind zur Hälfte vom Arbeit
geber zu tragen. Ferner sind Zuschüsse seitens des 
Staates, der Departements und der Gemeinden 
vorgesehen. — Die Verwaltung wird von einheit
lichen Departementskassen und Grundkassen durch - 
geführt.

Rechtsprechung des Bundesamts für das Heimalwesen.
Mitgeteilt von Ministerialrat R u p p e r t, Mtglied des Bundesamts *).

8 7 Abs. 3, 8 15 FB.

Hat sich ein fortgesetzt hilfsbedürftiges Ehepaar, 
das bei Eintritt seiner Hilfsbedürftigkeit im BFB. 
A. Wohnung und Haushalt hatte, aus dem BFB. A. 
in den BFB. B. begeben, wo eö indessen zunächst 
bis auf weiteres ohne Wohnung und Haushalt lebt 
und erst später Wohnung und Haushalt wieder neu 
vcgründet, so geht mit dieser Neubegründung von 
Wohnung und Haushalt die endgültige Fürsorge- 
Pflicht von dem BFB. A. auf den BFB. B. über.

Die endgültige Fürsorgepflicht des BFB. der 
Familienwohnung hinsichtlich der von ihm selbst für 
ein Mitglied der Familie aufgewendeten Fürsorge
kosten umfaßt auch den Bestattungöaufwand.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 17. Oktober 1928, BFB. Stadt Essen 
gegen BFB. Stadt Witten — Ber. L.

Nr. 182.28 —.)

Gründe:
Die Eheleute W. wohnten in Witten und sind 

dort von dem Beklagten seit 21. Januar 1924 mit 
Kleidungsstücken, am 4. Juni 1924 zuletzt auch mit 
12 NM. Mietzins für die Zeit bis zum 17. Mai 1924, 
unterstützt worden. Sie wurden dann durch ein 
Näumungsurteil gezwungen, ihre Wittener Wohnung 
zu räumen und haben sich etwa von Anfang Juni 
1924.an kurze Zeit in Hamburg, Bremen, Hagen, 
Elberfeld, Barmen und anderen Orten aufgehalten 
illld sind im Juni 1924 in Essen eingetroffen, wo

*) Die fettgedruckten Leitsätze sowie die Fuß
noten sind von Ministerialrat Ruppcrt verfaßt. 
Die Slbschnitte „Gründe" geben den Wortlaut der 
Urteilsgründe des Bundesamts wieder. Die 2lb- 
schnitte „Aus den Gründen" beschränken sich auf die 
Wiedergabe der zum Verständnis der Leitsätze erfor
derlichen Teile dieses Wortlauts, der auch hier, von 
gelegentlichen geringfügigen, durch die Kürzungen 
bedingten Änderungen abgesehen, unversehrt ge
blieben ist.

sie bei Verwandten oder in Gasthäusern Aufnahme 
fanden. Dort ist die Ehefrau am 28. Juni 1924 
wegeii eiiies schweren Herzfehlers in das städtische 
Krankenhaus ausgenommen worden. Am 29. August 
1924 wurde auch der Ehemann in das Essener 
Krankenhaus ausgenommen. Am 4. September 1924 
wurde die Ehefrau aus dem Krankenhaus entlassen 
und als arbeitsunfähig und wohnungslos in das 
Versorgungshaus aufgenommen. Am 18. Mai 1925 
wurde der Ehemann aus dem Krankenhaus entlassen. 
Am 20. Mai 1925 hatte der Ehemann in Essen ein 
Zimmer gemietet, in ivelches an demselben Tage 
auch seine Frau aus dem Versorgungshause entlassen 
wurde. Am 21. April 1926 ist Frau W. an ihrem 
Herzleideii in dem Krankenhause verstorben, das 
sie am 17. April 1926 aufgesucht hatte.

Der Kläger verlangt die ihm in der Zeit vom 
28. Juni 1924 bis April 1926 für Frau W. mit 
971,66 NM. entstandenen Kosten von dem Beklagten 
erstattet, indem er behauptet, die seitdem ununter
brochen bestandene Hilfsbedürftigleit der Eheleute W. 
habe in Witten begonnen. Der Beklagte hat da
gegen eingewendet, daß eine Unterbrechung der Hilfs- 
bedürftigkeit eingetreten sei.

Der erste Richter hat den Beklagten zur Zahlung 
von 309,60 NM. verurteilt, die Klage aber im 
übrigen abgewiesen. Er führt aus, es liege ununter
brochene Hilfsbedürftigkeit vor. Da die Eheleute W. 
aber seit dem 20. Mai 1925 in Essen Wohnung 
und Haushalt gehabt hätten, sei der Kläger oou 
diesem Tage an selbst, endgültig fürsorgepflichtig. 
Die tarifmäßigen Kosten für die Zeit vom 4. Sep
tember 1924 bis 20. Mai 1925 betrügen täglich 
1,20 NM.---309,60 NM.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung rügt 
der Kläger, daß der Vorderrichter die Krankenhaus- 
Pflege vom 28. Juni bis 4. September 1924 un
berücksichtigt gelassen habe. Die Abweisung der 
Klage auf Grund des § 7 Abs. 3 FB. sei unbe
gründet. Die Familiengemeinschaft habe in der Zeit 
vom Juli 1924 bis Mai 1925 nur geruht, sei aber 
nicht unterbrochen gewesen. Nach der Entscheidung
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des Bundesamts, Bd. 62 S. 64 *) sei auch bei Be
ginn der Anstaltspflege der Beklagte endgültig für
sorgepflichtig gewesen. Der Kläger fordert insgesamt 
989,35 NM. nebst 4 v. H. Zinsen.

Der Beklagte beantragt, die Berufung, soweit 
sie sich auf die vom 20. Mai 1925 ab entstandenen 
Koste?: bezieht, zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, daß der Kläger seit dem 
20. Ma: 1925 selbst endgültig fürsorgepflichtig sei, 
und daß die Klageforderung bei richtiger Berechnung 
sich nur auf insgesamt 906,58 RM. belaufen würde.

Die Berufung ist nur hinsichtlich der Kosten bis 
20. Mai 1925 begründet.

Der Beklagte bestreitet nicht mehr, daß die Hilfs
bedürftigkeit der Eheleute W. in Witten, ihrem da
maligen gewöhnlichen Aufenthaltsorte, begonnen und 
seitdein ununterbrochen weiter bestärken hat, er 
erkennt daher an, bis zum 20. Mai 1925 end
gültig fürsorgepflichtig zu sein.

Bis dahin sind an tarifmäßigen Kosten entstanden:
1. Krankeuhauspftege der Frau W. in der Zeit

vom 28. Juni bis 4. September 1924, 68 Tage 
je 3 RM.......................................... 204,— RM.

2. Versorgungshauspflege von:
4. September 1924 bis 20. Mai
1925, 258 Tage zu je l,20 RM. 309,60 „ 

zusanrmen . . . 513,60 RM.
Für die Zeit nach dem 20. Mai 1925 ist der 

Kläger auf Grund des § 7 Abs. 3 FV. selbst end
gültig fürsorgepflichtig. Diese Vorschrift hat zwei 
Wohnung und Haushalt vereinigten Familiengemein- 
Voraussetzungen: einmal das Bestehen einer durch 
schaft im Sinne des § 7 Abs. 3 FV. und ferner 
die nicht vorübergehende Bindung von Wohnung 
und Haushalt an einem bestimmten Ort (vgl. BÄ., 
Bd. 68, S. 140* 2 3 4) und Bd. 69, S. 59 2). Wenn nun 
auch die Eheleute W. nach Ausgabe ihrer Wittenev 
Wohnung anfangs noch gemeinsam an verschiedenen 
Aufenthaltsorten bei Verivandten und in Gast
häusern sich aufgehalten haben, so haben sie doch 
bis zum 20. Mai 1925 weder eine eigene Wohnung 
innegehabt noch einen selbständigen Haushalt ge
führt. Bei der Länge der Zeit — fast ein Jahr — 
kann auch nicht von einer nur vorübergehenden un
erheblichen Aufhebung der Familiengemcinschaft die 
Rüie fein^). _ Als dann diese Gemeinschaft in Essen, 
am 20. Mai 1925 neu gegründet wurde, wurde 
nunmehr der Kläger selbst endgültig fiirsorgepflichtig. 
Die Familieugemeinschaft ist auch durch den nur wenige 
Tage dauernden Krankeuhausaufenthalt der Ehe
frau W. vor ihrem Tode nicht aufgehoben worden. 
Auch den Bestattungsaufwand muß der Kläger end-

*) Die Fürsorge 1925, S. 300. Den RechtSstand- 
punkt dieses Urteils hat das Bundesamt inzwischen 
Erlassen (Bd. 67, S. 145, 3. Jahrg. dieser Zeitschrift

2) Lfd. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 142.
3) Lfd. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 250.
4) Anderenfalls würde der Beklagte auch hin

sichtlich der Kosten seit dem 20. Mai 1925 endgültig 
fürsorgepflichtig geblieben sein. DaS Bundesamt 
geht also offensichtlich davon aus, daß der Bd. 65, 
S. 121 (2. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 527) aus
gesprochene Grundsaß der Anwendbarkeit des § 15 FV. 
öeim Verzüge derselben Familie aus denr 
BFV. A. in den BFV. B. nur Platz greifen könue> 
wenn der Zustand von Wohnnng und Haushalt im 
Smne des tz 7 Abs. 3 FV. eine rechtserhebliche 
Unterbrechung nicht erfahren habe.

gültig tragen (vgl. BA., Bd. 67, S. 62) *). Daß 
die Eheleute W. bei Wiederbegründung der Familien
gemeinschaft bereits hilfsbedürftig waren, ist un
erheblich (BA., Bd. 65, S. 63).

Der Beklagte konnte daher unter Abänderung der 
angefochtenen Entscheidung nur verurteilt werden, 
dem Kläger 513,60 RM. nebst 4 v. H. Zinsen seit 
dem 30. Dezeinber 1926 (Tag des Klageeingangs) 
zu zahlen. Im übriger: mußte die Berufung zurück
gewiesen werden. Die Kosten des Rechtsstreits sind 
jeder Partei zur Hälfte auferlegt worden.

8 15 FB.
Die Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit und die 

hiervon bei erneutem Eintritt von Hilfsbedürftigkeit 
wegen gewöhnlichen Aufenthalts zu befürchtende 
endgültige Fürsorgepflicht des früher nur vorläufig 
fürsorgepflichtigen BFV. kann nicht durch Weiter
gewährung öffentlicher Fürsorge (1 RM. wöchent
lich) verhindert werden.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat,oesen 
vom 17. Oktober 1928, BFV. Landkreis Her- 
zogtunr Lauenburg gegen BFV. Stadt
gemeinde Lübeck — Ber. L. Nr. 144.28 —.)

Grün b e:
Der frühere Ortsarmenverband Mölln hat die 

aus Lübeck zugezogeue Ehefrau B. und deren Kind 
unterstützt. Nach anfänglichem Bestreiten hat der 
ehemalige Ortsarmenverband Lübeck am 1. Sep
tember 1922 Unterstützungswohnsitz und Kosten
erstattungspflicht anerkannt. Die Unterstützung hat 
zuletzt 1 RM. wöchentlich betragen und ist von dein 
Ortsarmenverband Lübeck — seit dem 1. Llpril 1924 
von den: Beklagter: — bis zum 13. September 1924 
dem Ortsarmenverband Mölln — seit dein 1. April 
1924 dem Kläger — erstattet worden. Über der: 
13. September 1924 hinaus hat der Kläger zunächst 
keine Forderungen rnehr gegen den Beklagten er
hoben. Erst unter dem 5. November 1926 hat der 
Kläger von dem Beklagten Erstattung der seit 
August 1924 für Frau B. und deren Sohn mit 
3239,95 NM. entstandenen Kosten gefordert und den 
Betrag demnächst eingeklagt.

Der Beklagte hat eingewendet, daß in der Zeit 
vom Mai bis November 1924 keine Hilfsbedürftigkeit 
Vorgelegen habe, da Frau B. in dieser Zeit 11 RM. 
wöchentlich verdient habe, so daß die geringfügige 
Unterstützung von 1 NM. wöchentlich nicht erforder
lich gewesen sei. Für die dem Sohn gewährte 
Krankenpflege sei der Kläger selbst gemäß § 11 FV. 
endgültig fürsorgepflichtig; ein Teil des Klagean
spruchs sei gemäß § 26 FB. verjährt.

Der erste Richter hat die Klage nach Vernehmung 
der Frau B. abgewiesen, er entnimmt aus der Aus
sage der Zeugin, daß eine Unterbrechung der Hilfs
bedürftigkeit Vorgelegen habe.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger unter 
Aufrcchterhaltung seiner bisherigei: Ausführungen 
Berufung eingelegt. Der Beklagte beantragt Zurück
weisung der Berufung. Er macht geltend, daß die 
geringfügigen Unterstützungen nur gezahlt wordci: 
jeien, um der Unterbrechung der Hilfsbedürftigkeit 
entgegen zu wirke,: und behält sich Rückforderung 
der zu Unrecht erstatteten Beträge vor.

Das Rechtsmittel konnte keinen Erfolg haben. 
Da Frau B. und ihr Sohn den gewöhnlichen Auf
enthalt in Mölln hatten, kann sich die Klage nur 
auf § 36 Abs. 3 FV. stützen. Das Anerkenntnis

b) 3. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 569.
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des Rechtsvorgängers des Beklagten würde mit der 
Beendigung der Hilfsbedürstigkeit seine Rechtswirk- 
samkeit verloren haben. Eine solche hat aber un
bedenklich Vorgelegen, Frau B. hat eidlich und glaub
würdig bekundet, das; sie in der Zeit bis zum 1. April 
1924 zwei Jahre hindurch in der Sägerei von B. in 
Mölln gearbeitet habe und von dem Verdienst sich 
und ihre Kinder unterhalten habe. Vom Mai bis 
August 1924 habe sie dann bei dem Gärtner S. 
in Arbeit gestanden und von dem Arbeitsverdienst 
voll 3,20 RM. täglich den Unterhalt für sich und 
ihre Kinder bestritten, ohne eine Unter- 
stützung bekommen zu haben. Es hat also 
lmbedenklich eine Unterbrechung der Hilfsbedürftig
keit stattgefunden, die erst im August 1924 mit der 
Erkrankung des Sohnes der Frau B. erneut ein
getreten ist. Wenn der Beklagte (d. h. der Magistrat 
Mölln für ihn) die Familie B. dennoch mit 1 RM. 
wöchentlich unterstützt haben soUte, so ist dieser Be
trag gegenüber dem wöchentlichen Verdienst der 
Frau B. von 19,20 RM., von dem sie mit zwei 
Lkindcrn leben mutzte, so geringfügig, das; aller
dings der Verdacht besteht, er sei nur gezahlt worden, 
um die Hilfsbedürstigkeit als fortbestehend erscheinen 
zu lassen.

Die Berufung mutzte daher auf Kosten des 
Klägers zurückgewiesen werden.

8 17 Abs. 1 FB.

Eine Fürsorgebehörde, die eine hilfsbedürftige alte 
Frau auf dem Lande bei Besitzern auf 3 bis 
4 Monate reihum in Pflege gibt, handelt pflicht
widrig im Sinne des 8 17 Abs. 1 FB.

\ (Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 25. September 1928, BFV. Land
kreis Stallupönen gegen BFV. Landkreis 

Goldap — Ber. L. Nr. 154. 28 —.)

Gründe:
Der am 22. März 1843 geborenen Witwe M. 

wurde für Rechnung des Beklagten in der Weise 
öffentliche Fürsorge gewährt, daß sie von der Ge
meinde Blindischken bei Besitzern auf drei bis vier 
Monate reihum in Pflege gegeben wurde. Am 
9. September 1926 wurde sie von ihren Kindern 
— Oberpostschafsner A. und Faktorfrau A. — 
nach Eydtkuhnen geholt, wo sie alsbald der öffent
lichen Fürsorge anhcimgcfallen ist. Der Kläger 
verlangt Erstattung der ihm bis zum Tode der 
Witwe M. mit 104 RM. entstandenen Kosten von 
dem Beklagten, indem er behauptet, daß fortgesetzte 
Hilfsbedürftigkeit vorliege. Der Beklagte hat ein- 
gewendet, daß der Kläger selbst endgültig fürsorge
pflichtig sei, weil die Witwe M. in Eydtkuhnen 
Mitglied der Familie ihres Sohnes geworden sei.

Der erste Richter hat die Klage nach Vernehmung 
des Oberpostschaffners A. abgewiesen, indem er aus- 
führt, die Witwe M. sei in Eydtkuhnen Mitglied 
der Familie ihrer Tochter, Frau A., geworden. Den 
Beweis einer etlvaigen Abschiebung sei der Kläger 
schuldig geblieben.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung macht 
der Kläger geltend, die Witwe M. habe in einem 
besonders für sie gemieteten Zimmer gewohnt, sei 
also nicht Mitglied der Familie A. gewesen. Es 
liege aber auch Abschiebung vor, gleichviel, ob der 
alten Frau zugemutet worden sei, ihr Essen sich 
reihum bei den Besitzern zu holen, oder ob sie 
reihum in Pflege gegeben worden sei.

Der Beklagte bestreitet unter Bezugnahme uns 
eine Erklärung des Besitzers K. II, daß in der Reih

umpflege der alten Frau eine Abschiebung ge
funden werden könne. Er behauptet, daß sie in 
Eydtkuhnen Mitglied der Familie ihrer Tochter ge
wesen sei und macht geltend, datz sie dort nicht 
hilfsbedürftig gewesen sei, da sie bei ihrem Zuzug 
nach Eydtkuhnen 53 RM. als Erlös für Kartoffeln 
und von der Forstkasse in Tollmingkehmen im Ok
tober 1926 50 RM., vom 1. Dezember 1926 ab 
jährlich 270 RM. erhalten habe.

Die Berufung ist begründet.
Wenn sich der Beklagte einer Abschiebung schuldig 

gemacht hat, kann er sich nicht darauf berufen, datz 
die Witwe M. in Eydtkuhnen Mitglied der Familie 
ihrer Tochter und daher der Kläger selbst nach 
§ 7 Abs. 3 FB. endgültig fürsorgepflichtig geworden 
sei (Bd. 67, S. 177) i) Im Gegensatz zu der 
Auffassung des Vorderrichters ist die Annahme ge
rechtfertigt, daß eine Mschiebung vorliegt. Es 
steht mit fürsorgerechtlichen Grundsätzen in unlös
lichem Widerspruch, wenn der Beklagte seiner Für
sorgepflicht gegenüber einer alten, 83 jährigen Frau 
in der Weise genügen zu können glaubte, daß er 
sie abwechselnd bei den einzelnen Besitzern in Pflege 
gab. Daß diese Pflege eine vollständig ungenügende 
war, ergibt der Bericht des Gemeindevorstehers L. 
vom 13. Juli 1926. Es kann darauf verwiesen wer
den, daß auch die in Bayern früher stellen
weise übliche sogenannte Umkost durch Artikel 6 
des Bayerischen Armengesetzes vom 21. August 1914 
(Gesetz- und Verordnungsblatt S. 551) für die 
Regel verboten worden ist. Daß die ungenügende 
Art der Fürsorge für die alte Frau deren Kindern 
die Veranlassung gegeben hat, sie nach Eydtkuhnen 
zu nehmen, ergibt der Brief des Faktors A. vom 
28. August 1926, die Erklärung des Besitzers K. I 
vom 9. September 1926, des Schöffen K. II vom 
3. Januar 1927 und des Obcrpostschaffners A. vom 
10. September 1926.

Aber auch für -beix Fall, daß keine Abschiebung 
Vorgelegen haben sollte, ist der Beklagte gemäß 
8 15 FB. endgültig fürsorgepflichtig geblieben. Die 
Bezugnahme des Beklagten auf 8 7 Abs. 3 FB. 
trifft nicht zu, weil die Witwe M. nach der eidlichen 
Aussage ihres Sohnes nicht in der Wohnung der 
Frau A., sondern in einem besonders für sie ge
mieteten, wenn auch in demselben Hanse belegeuen 
Zimmer gewohnt hat (vgl. Bundesamt Bd. 66,
S. 229, Bd. 68, S. 224)2). ,

Auch der von dem Beklagten jetzt erhobene Ein- 
wand der mangelnden Hilfsbedürstigkeit greift nicht 
durch; die angeblich an die Wittve M. geleisteten 
Zahlungen sind dem Kläger ohne sein Verschulden 
unbekannt geblieben* 2 3), würden aber auch kaum bei 
der Pflegebedürftigkeit der alten Frau den verhält
nismäßig geringfügigen Betrag von 26 RM. monat
lich, den der Kläger ihr gewährt hat, entbehrlich 
gemacht haben.

Der Beklagte mußte daher unter Mänderung 
der angefochtenen Entscheidung zur Zahlung von 
104 RM. verurteilt werden.

8 15 PrAB. zur FB.

Ein preußischer Landkreis, der von der Befug
nis des 8 15 PrAB. zur FB., die Durchführung der 
ihm als BFB. obliegenden Fürsorgeaufgaben den 
kreisangehörigen Gemeinden zu übertragen, keinen

x) 3. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 624.
2) Lfd. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 251.
3) Zu vgl. Bd. 67, S. 4, 3. Jhrg. dieser Zeit- 

schrlft, S. 572.
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Gebrauch gemacht hat, muß für die ordnungsmäßige 
Ausübung der Fürsorge durch das Kreiswohlfahrts
amt Sorge tragen. Er muß insbesondere die Mög
lichkeit des Eingreifens dieses Amtes zu jeder Zeit 
und in Einzelfällen sicherstellen.

8 17 Abs. 1 FB., 8 20 Abs. 1 PrAV. zur FB.

Gemäß 8 20 Abs. 1 PrAB. zur FB. muß der 
Gcmeindevorstand des Aufenthaltsorts einen bei 
ihm gestellten Antrag auf Fürsorge an die für die 
Entscheidung über den Antrag zuständige Stelle 
unverzüglich weiterleiten. Insoweit ist daher der 
Vorstand einer preußischen kreisangehörigen Ge
meinde kraft Gesetzes Organ seines Landkreises als 
BFB., auch wenn der Kreis der Gemeinde weder 
gemäß 8 15 a. a. O. die Durchführung von Fürsorge
aufgaben übertragen noch sonstige besondere An
weisungen zur Sicherstellung einer ordnungsmäßigen 
Fürsorge im Kreise erteilt hat. Ein preußischer 
Landkreis kann daher als BFB. in jedem Falle 
wegen Abschiebung in Anspruch geuommen werden, 
wenn die Unterstützungspflicht eines anderen Ver
bandes dadurch entstanden ist, baß ein Gemeinde- 
Vorstand seines Bezirkes es pflichtwidrig unterlasien 
hat, einen Fürsorgeantrag an das KrciSwohlfahrts- 
amt unverzüglich weiterzuleiten.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 2. November 1928, BFB. Stadt 
Gelsenkirchen-Buer gegen BFB. Landkreis 
Schlüchtern — Ber. L. Nr. 296. 28 —.)

G r ü nde:
Der Arbeiter Josef F. ist am 2. Februar 1926 

mit seiner Frau von Gelsenkirchen nach Ulmbach 
in den Bezirk des Beklagten gezogen, um sich dort 
mit Hilfe seiner Geschwister ein Haus zu bauen.. 
Am 24. März 1926 ist er nach Gelfenkirchen zu
rückgekehrt und hat dort unter Überreichung einer 
von dem Bürgermeister zu Ulmbach am Tage zuvor 
ausgestellten Bescheinigung Unterstützung beantragt, 
die ihm von dem Kläger gewährt worden ist. Der 
Kläger verlangt von dem Beklagten Erstattung der 
verauslagten 776,11 NM. nebst 25o/o Mehraufwand 
mit der Behauptung, daß sich der Beklagte eine 
Abschiebung habe zuschulden kommen lassen.

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Er 
führt aus, F. sei auf Veranlassung des Arbeitsamtes 
Gelsenkirchen nach Ulmbach gezogen, worin eine 
Abschiebung seitens des Klägers zu erblicken sei. 
Den gewöhnlichen Aufenthalt in Ulmbach habe er 
nicht gehabt, da er dort keine Existenzmöglichkeit 
gehabt habe. In Ulmbach sei F. nicht hilfsbedürftig 
gewesen. Der dortige Bürgermeister sei kein Für- 
forgcorgan, da der Beklagte von der Befugnis des 
8 15 PrAV. zur FV. keinen Gebrauch gemacht habe.

Der Kläger hat bestritten, sich einer Abschiebung 
schuldig gemacht zu haben. Dem F. sei, weil er 
durch eine Bescheinigung des Bürgermeisters von 
Ulmbach dort Unterkommen und Arbeit nachgewicsen 
habe, von dem Arbeitsamt Gclsenkirchen eine Um
zugsbeihilfe bewilligt worden.

Der erste Richter hat die Klage nach Vernehmung 
des F. abgewiesen. Er führt aus, F. habe un
zweifelhaft den gewöhnlichen Aufenthalt in Ulmbach 
besessen, habe diesen aber am 24. März 1926 mit 
seiner Rückkehr nach Gelsenkircheu aufgegeben. In 
Ulmbach sei seine Hilfsbedürftigkcit keinem Für
sorgeorgan bekannt geworden. Ausweislich der Akten 
des Beklagten habe F. am 16. März 1926 bei dem 
Bürgermeister von Ulmbach Erwcrbslosenfürsorgc 
beantragt, dagegen keine andere Fürsorge, insbe

sondere nicht für seine kranke Frau. Der Bürger
meister von Ulmbach sei überdies kein Fürsorge
organ, da der Kläger von der Befugnis des § 16 
PrAV. zur FE. keinen Gebrauch gemacht habe.

Die von dem Kläger gegen diese Entscheidung 
rechtzeitig eingelegte Berufung ist begründet.

Für die Frage der Abschiebung ist es unerheblich, 
ob F. den gewöhnlichen Aufenthalt in Ulmbach ge
habt hat, dies kann aber auch unbedenklich mit dem 
ersten Richter nach dem Ergebnis der Beweisauf
nahme bejaht werden.

Die Einwendungen des Beklagten sind wider
spruchsvoll; einmal behauptet er, F. sei von dem 
Kläger in hilfsbedürftigem Zustande nach Ulmbach 
abgeschoben worden. Dann macht er geltend, F. sei 
dort nicht hilfsbedürftig gewesen. Tatsächlich ist er 
dort ohne öffentliche Fürsorge ausgekommen. Es 
liegt aber auch eine Abschiebung auf seiten des Klä
gers — abgesehen von etwaigen anderen Gründen 
(Band 65, S. 9U), Band 67, S. 78 -) — schon 
deshalb nicht vor, weil sein Arbeitsamt dem F. auf 
die Bescheinigung des Bürgermeisters von Ulmbach 
hin, er habe dort Unterkunft und Arbeit, Reisegeld 
gewährt hat. Daß F. in Ulmbach nicht nur Er
werbslosenunterstützung, sondern auch öffentliche 
Fürsorge nachgesucht hat, ergibt die am 23. März 
1926 von dem dortigen Bürgermeister ausgestellte 
Bescheinigung, die folgenden Wortlaut hat: •

„Dem Josef F., welcher am 30. Januar 1926 
von Gelsenkircheu hier zugezogen ist, wird beschei
nigt, daß seine Frau schwer erkrankt und er ge- 
gezwungen ist, wieder nach Gelsenkirchen zurück
zuziehen, da dort die Mutter wohnt und diese ihre 
Tochter pflegen kann und die zwei Kinder in Ob
hut nimmt. Die Frau ist hier fremd und hat nie
mand, der sich um sie kümmert und sie pflegt, 
ebenso die Kinder. Die Frau muß unbedingt in die 
Heimat zurück. Da die Familie sehr bedürftig ist, 
wird gebeten, däese zu unterstützen. Falls die 
Familie hier bliebe, würde sie der größten Not 
ausgesetzt sein und die Frau und Mutter von zwei 
kleinen Kindern würde hier nicht mehr lange leben. 
Eilige Hilfe wird nötig sein."

Nun macht der Beklagte zwar geltend, der Bür
germeister von Ulmbach sei kein zum Eingreifen bei 
der ersichtlich dringenden Notlage verpflichtetes Für
sorgeorgan gewesen, weil er von der Befugnis des 
8 15 PrAV. zur FV., den Gemeinden die Durch
führung der Fürsorgeaufgaben zu übertragen, keinen 
Gebrauch gemacht habe. Der Beklagte überläßt aber 
jede Angabe darüber, in welcher Weise er für die 
jederzeitige ordnungsmäßige Durchführung der Für
sorgeaufgaben durch die Zentralstelle des Bezirks- 
fürsorgeverbandcs Sorge getragen hat. Aber auch 
abgesehen davon war der Bürgermeister von Ulm
bach gemäß 8 20 PrAV. zur FV. gesetzliches Organ 
des Beklagten für Entgegennahme von Anträgen 
Hilfsbedürftiger. Wenn der Bürgermeister den An
trag pflichtwidrig nicht an die zuständige Stelle 
weitergegeben und nicht deren schleuniges Eingreifen 
veranlaßt hat, so ergibt sich daraus die Haftung 
des Beklagten gemäß 8 1" Ms. 1 FV. (vgl. BA. 
Bd. 67, S. 103) b).

*) 3. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 423.
-) Lfd. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 93.
3) In diesem Rechtsstreit war Beklagter der 

preußische VFB. Landkreis Stormarn, der gleich
falls von der Befugnis des 8 15 PrAV. zur FV. 
keinen Gebrauch gemacht hatte. Sein Vertreter 
schilderte die Organisation des Fttrsorgcwescns im 
Kreise Stormarn wie folgt:
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Der Beklagte mußte daher unter Abänderung 
der Vorentscheidung nach dem Klageanträge ver
urteilt werden.

Verfahren.
Die durch die Oldenburgische Verordnung vom 

15. November 1926 neu errichteten Fürsorgeverbände 
sind mit dem Inkrafttreten der Verordnung von 
selbst an Stelle der bisherigen Verbände die 
Parteien schwebender Fürsorgestreitverfahren ge
worden; der dieS ausdrücklich bestimmende Art. 3 
der Verordnung ist rechtsgültig.

(Urteil des Bundesamts für das Heimatwesen 
vom 22. Juni 1928, BFB. Amtsverband 
Brake gegen BFV. Amtsverband Elsfleth 

— Ber. L. Nr. 287/27. —)

Aus den Gr ünbcn:
Die Oldenburgische Gemeinde Hammelwarden hat 

als BFV. das am 2. März 1926 unehelich ge> 
borene Kind Klara Hanna $. seit dem 1. August 
1926 durch Gewährung eines Pslegegcldes von 
25 NM. monatlich unterstützt. Sie hat gegen die 
oldenburgische Gemeinde Oldenbrock als BFV. auf 
Grund das § 8 FV. Klage mit der Behauptung er
hoben, die uneheliche Mutter habe im zehnten Monat 
vor der Geburt den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Oldenbrock gehabt. Der erste -Richter hat durch 
Verfügung vom 2. Dezember 1926 die BFV. Amts-

„Die Gemeindevorsteher im Kreise seien nur be
rechtigt, Anträge entgegenzunehmen und an das 
Kreiswohlfahrtsamt weiterzugeben, aber nicht selb
ständig darüber zu befinden. In Eilfällen hätten 
sie sich durch Fernsprecher mit dem Kreiswohlfahrts
amt in Verbindung zu setzen, das dann die Ent
scheidung treffe. Durch Krankenhäuser, Entbin
dungsanstalten und Krankenautos, die auf Fernruf 
zur Verfügung ständen, sei für ordnungsmäßige 
Durchführung der Fürsorge auch in Eilfällen Sorge 
getragen. Sollte wirklich einmal in einem Eilfall 
die Genehmigung des Kreiswohlfahrtsamtcs nicht 
rechtzeitig zu erreichen sein, so werde die Hilfe
leistung der Gemeinde, wenn sie berechtigt gewesen 
sei, nachträglich genehmigt. Sonst würden den Ge
meinden Betrüge, die sie ohne Bewilligung des 
Kreiswohlfahrtsamtes verauslagt hätten, nicht er
stattet. In der Regel würden den Gemeindevor
stehern Formulare zur Aufnahme von Unter- 
stützungsanträgcn nur für jeden einzelnen Fall über
sandt; es könne aber Vorkommen, daß sich mehrere 
Stücke in den Händen der Gemeindevertreter be
fänden."

Das Bundesamt hat hierzu ausgeführt:
„Wenn von der Befugnis des 8 15 PrAV. zur 

FV. nicht Gebrauch gemacht worden ist, muß für 
die ordnungsmäßige Durchführung der Fürsorge- 
aufgaben durch die Zentralstelle Sorge getragen 
sein. Es muß insbesondere die Möglichkeit des 
Eingreifens dieser Zentralstelle zu jeder Zeit und 
in Eilfällen sichcrgestellt sein. Nach den Ausfüh
rungen des Vertreters des Beklagten ist dies auch 
der Fall, wenn auch den Gemeindevorstehern nur 
das Recht zugestandcn ist, Anträge von Hilfsbedürf
tigen entgcgcnzunehmen, nicht aber, darüber zu 
befinden. Dieses Recht,. welchem eine entsprechende 
Pflicht gegenüberstcht, ergibt sich gesetzlich aus 8 20 
PrAV. zur FV. Insoweit sind die Gemeindevor
steher kraft Gesetzes Organe des beklagten Bezirks- 
fürsorgevcrbandeS."

verbände Brake und Elsfleth darauf hingewiesen, 
daß sie gemäß Artikel 3 der Verordnung für den 
Freistaat Oldenburg vom 15. November 1926 zur 
Abänderung des Gesetzes vom 7. Juli 1924 zur Aus
führung der Neichsverordnung über die Für
sorgepflicht und zur Ausführung des Gesetzes vom 
8. Juni 1926 über Abänderung der Neichsverord
nung als Rechtsnachfolger an die Stelle der Par
teien getreten seien. Er hat die neuen Parteien um 
Mitteilung ersucht, ob sie den Rechtsstreit aufnehmen.

Der Oldenburgische BFV. Amtsvcrband Brake 
hat daraus folgendes erklärt, daß er den Rechts
streit aufnehme und den Gemeindevorstand Hammel
warden mit der Prozeßführung bevollmächtige. Da
gegen hat der Oldenburgische BFV. Amtsverband 
Elsfleth es abgelehnt, in den Rechtsstreit einzu
treten. Er führt aus, es sei rechtlich unmöglich, 
einen Fürsorgeverband, der durch eiue rechtliche Rege
lung „in einem laufenden Fürsorgefall" unter
stützungspflichtig geworden sei, zu nötigen, in den 
Rechtsstreit des bisherigen, den er vielleicht gar nicht 
ausgenommen hätte, einzutreten. Sodann sei der 
BFV. Amtsverband Elsfleth gar nicht an Stelle 
der Gemeinde Oldenbrock zum Fürsorgeverband be
stimmt. Denn nach der Entscheidung des Olden- 
burgischcn Oberverwaltungsgerichts in Sachen Stadt 
Elsfleth gegen Amtsvcrband Elsfleth wäre zwar 
die Gemeinde Oldenbrock als zum Fürsorgeverband 
bestimmt anzusehen trotz des entgegcnstehendcn 
Wortlauts des Ansführungsgesetzes vom 7. Juli 
1924, aber diese Entscheidung sei von dem Bundcs- 
amte aufgehoben worden. Danach liege die Sache 
so, daß in Oldenburg ein endgültig verpflichteter 
Fürsorgcverband für Minderjährige überhaupt noch 
nicht bestimmt gewesen sei. Die Gemeinden hätten 
bis zur endgültigen neuen Regelung in Oldenburg 
mit ihren Ansprüchen warten müssen. Die Gemeinde 
Hammelwarden müsse die trotzdem erhobene Klage 
zurücknehmen und sich nunmehr au den BFV. Amt 
Elsfleth wenden. Dieser sei aber nicht berechtigt, 
in den Rechtsstreit an Stelle Oldcnbrocks einzu- 
tretcn.

Der Vorderrichter hat den BFV. Amtsvcrband 
Elsfleth als Rechtsnachfolger des BFV. Oldenbrock 
verurteilt, dem BFV. Amtsverbaud Brake als 
Rechtsnachfolger des BFV. Hammelwarden die für 
das Kind Klara Hanna K. vom 1. August 1926 ab 
monatlich gezahlten 25 RM. Unterstützungskosten 
und die weiter notwendig werdenden Unterstützungs
kosten zu erstatten und die Kosten des Rechtsstreits 
zu tragen.

Der Vorderrichter führt aus, das Bundesamt 
habe die Aufteilung der verschiedenen Fürsorgcauf- 
gaben zwischen Amtsverbänden und Gemeinden als 
im Widerspruch mit der FV. stehend bezeichnet. 
In Berücksichtigung dieser Auffassung sei auf Grund 
des 8 57 der Landesverfassung die Notverordnung 
vom 15. November 1926 erlassen worden, die der 
Landtag in seiner öffentlichen Sitzung vom 23. Fe- 
brnar 1927 bestätigt habe. Diese Verordnung habe 
den Fehler der Einsetzung der Gemeinden als BFV. 
mit Wirkung vom 1. April 1924 durch Einsetzung 
der Amtsverbände als BFV. beseitigt. Folgerichtig 
habe die Verordnung auch die neuen Träger der 
schwebenden Prozesse bezeichnet, nachdem die bis
herigen Träger beseitigt worden seien. Darin liege 
keine Unbilligkeit gegen den neuen Träger, der 
den Prozeß nach seinen Intentionen leiten, ge
gebenenfalls sofort fallen lassen oder anerkennen 
könne. Wenn der Amtsvcrband Elsfleth sich trotzdem 
geweigert habe, die Rolle des Beklagten zu über
nehmen, so komme dieser Weigerung keine Bedeutung
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bei. Da auch gegen die Anwendung des § 8 FV. 
keine Bedenken beständen, rechtfertige sich die Ver
urteilung des Bellagten nach dem Klageanträge.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung macht 
der Beklagte geltend, es sei rechtlich unmöglich, daß 
in einem Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Ham
melwarden und der Gemeinde Oldenbrock ein Dritter, 
nämlich der Beklagte, verurteilt werde. Die Klage 
sei nach der Entscheidung des Bundesamts vom 
18. Januar 1926 in Sachen Elsfleth gegen Elsfleth 
ohne weiteres unbegründet gewesen, weil der Kläge
rin die Aktiv- und der Beklagten die Passivlegtti^ 
mation gefehlt habe. Die Aufwendungen der Ge
meinde Hammelwarden für das Kind seien daher 
auch keine Aufwendungen nach der FB. gewesen 
und deshalb habe hinsichtlich ihrer kein Erstattungs
anspruch bestanden. Ebensowenig sei die Gemeinde 
Oldenbrock ein nach § 8 FB. erstattungspflichtiger 
Fürsorgeverband gewesen, da sie überhaupt kein 
Fürsorgeverband gewesen sei. Diese Lage des Rechts 
und des Rechtsstreits habe durch die Notverordnung 
vom 15. November 1926 nicht die von dem Vorder
richter angenommene Änderung erfahren können. 
Die Landesgesetzgebung könne rückwirkende Bestim
mungen, wie sie in Artikel 2 unjb 3 der Verordnung 
enthalten seien, nicht treffen, insbesondere nicht 
nachträglich Handlungen und Verhältnisse unter das 
Recht der FV. stellen, die darunter nicht gestanden 
hätten. Dazu sei nur die Reichsregierung befugt. 
Ebensowenig habe die Verordnung die Rechtsnach
folge in schwebende Prozesse, sogar im Verfahren vor 
dem Bundesamt, anordnen können. Der Artikel 3 
bestimme einen Rechtsnachfolger, wo es an einem 
Rechtsvorgängcr fehle. Denn vor der Notverordnung 
habe es in Oldenburg überhaupt keine Fürsorge- 
Verbände gegeben. Wenn die Aufwendung der Ge
meinde Hammelwarden für das Kind keine Auf
wendung nach der FB. gewesen sei, so könne sie auch 
mit Eintritt der Rechtsnachfolge des BFV. Amts
verband Brake nicht dazu werden. Soweit es sich 
um Aufwendungen nach dem 29. November 1926, 
dem Tage des Inkrafttretens der Notverordnung 
handle, komme ein ganz anderer Anspruch in Frage. 
Es sei unbillig, ihn, den Beklagten, zum Eintreten 
in einen Rechtsstreit zu nötigen, den er vielleicht 
gar nicht ausgenommen hätte und in dem ihn auch 
ein sofortiges Anerkenntnis nicht von Kosten be
freit haben würde. Wenn der Vorderrichter sein 
Urteil vor dem 29. November 1926 gefällt hätte, 
hätte weder die Gemeinde Oldenbrock noch der 
Amtsverband Elsfleth verurteilt werden können.

In sachlicher Hinsicht bestreitet der Beklagte das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 FV.

Der Kläger hat entgegnet, die Ausführungen 
des Beklagten zu Artikel 2, 3 der Notverordnung 
seien nach der Rechtsprechung des Bundesamts un
zutreffend. Zum Beweise dafür, daß die Mutter 
des Kindes im zehnten Monat vor der Gcbllrt den 
gewöhnlichen Aufenthalt in Oldenbrock gehabt habe, 
bezieht sich der Kläger auf eine Erklärung der Dienst
magd Johanna K. und des Landwirts Johann M.

Die Berufung ist unbegründet.
Das Bundesamt hat in verschiedenen Entschei

dungen die Gültigkeit des durch die Oldenbnrgische 
Notverordnung vom 15. November 1926 (Gesetzbl. 
für Landesteil Oldenburg S. 1055) geschaffenen 
Rechtszustandes anerkannt (vgl. Band 65, S. 111 
und Urteil vom 29. Januar 1927 in Sachen Sege- 
berg gegen Lübeck, Ber. L. Nr. 223/26). Die Aus- 
führungen des Beklagten bieten keine Veranlassung 
zu einer abweichenden Stellungnahme.

Das Bundesamt hat sich in wiederholten Ent
scheidungen auf den Standpunkt gestellt, daß die 
in den oldenburgischen Landesteilen Lübeck und 
Oldenburg früher auf Grund des Oldenburgischen 
AG. zur FV. vom 7. Juli 1924 bestehende Auf
teilung der verschiedenen Zweige der Fürsorge aus 
verschiedene BFV. (Landesverband und Gemeinden) 
dem Reichsrecht widerspreche und daß es daher in 
diesen Landesteilen keine BFV. gebe, die auf Grund 
der FV. Ansprüche erheben oder selbst in Anspruch 
genommen werden könnten (Bd. 63 S. 37 und 
S. 511)). Dieselbe Auffassung hat das Bundesamt 
gegenüber den Ausführungsverordnungen von 
Bayern, Württemberg, Baden und Waldeck vertreten. 
Diese Rechtsprechung wirkte sich in Oldenburg dahin 
aus, daß für die den Landesteilen Lübeck und Olden
burg angehörenden BFV. eine Rechtsverfolgung im 
Berufungsrechtszuge praktisch auch dann ausge
schlossen war, wenn es sich um Ansprüche dieser 
Verbände gegeneinander handelte; denn Oldenburg 
hat von der in § 52 UWG. gegebenen Befugnis 
Gebrauch gemacht, die Berufung auch in Landes
sachen dem Bundesamt zuzuweisen. In Bayern, 
Württemberg und Baden ist dies nicht geschehen. Und 
die dortigen obersten Verwaltungsgerichtshöse haben 
die Aktiv- und Passivlegitimation der landesrecht- 
lichen BFV. bei Streitigkeiten unter ihnen bejaht. 
Letztere Rechhsauffassung hat das Reichsgericht in
zwischen in dem auf Grund des Artikels 13 der 
Reichsverfassung ergangenen Beschluß vom 26. No- 
vember 1927 (RGZS. Bd. 119 S. 33, Bundes
amt Bd. 66, S. 2322)) gebilligt, soweit die Länder 
Bayern und Württemberg in Betracht kommen. Es 
kann dahingestellt bleiben, ob dieser Entscheidung 
allgemein oder für die davon ausdrücklich be
troffenen Länder die Bedeutung zukommt, daß nun
mehr auch für die Vergangenheit die fürsorgerecht
liche Parteifähigkeit der Verbände feststeht, denen 
sie bisher vom Bundesamte abgesprochen worden ist. 
Auch wenn diese Rückwirkung für das oldenburgische 
Recht verneint wird, ist die Vorentscheidung be
gründet.

Der Beklagte sucht auszusühreu, daß Artikel 3 
der Oldenburgischen Nvlverordnung vom 15. No
vember 1926 rechtsungültig sei, weil er eine Rechts
nachfolge für Verbände schaffe, die niemals zu 
Recht bestanden hätten. Artikel 3 lautet:

„Soweit durch diese Verordnung andere Bezirks- 
oder Landessürsorgevcrbände bestiinmt werden, als 
durch das Gesetz vom 7. Juli 1924, treten sie mit 
Wirkung vom 1. April 1924 prozessual und außer
prozessual als deren Rechtsnachfolger ein."

Gegen die rechtliche Zulässigkeit dieser Bestim
mung bestehen keinerlei Bedenken. Das Bundesamt 
hat sich für das Qbergangsrecht in wiederholten 
Entscheidungen dahin ausgesprochen, daß die BFV. 
gesetzliche Rechtsnachfolger für die bis zum 1. April 
1924 entstandenen Rechte und Pflichten der Armen- 
verbände seien, deren Aufgaben nunmehr auf die 
BFV. übergegangen seien. Diese BFV. seien in 
schwebenden Rechtsstreitigkeiten auch ohne beson
dere Übernahmeerklärung von Rechts wegen an Stelle 
der bisherigen, nicht mehr bestehenden Armenver- 
bände getreten. Nur für die Zeit vom 1. April 1921 
bis zum Erlasse der Ausführungsverordnungen der 
Länder zur FB. seien dje bisherigen Träger der 
Armenlasten aktiv und passiv legitimiert geblieben, 
die durch die FV. gegebenen Recht und Pflichten für 
die noch unbekannten neuen Träger der F-ürsorge-

1) I. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 566.
2) III. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 520.
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lasten auszuüben. Diese Legitimation sei jedoch von 
selbst erloschen, sobald die neuen Rechtsträger be- 
tannt gemacht worden seien. Es sei auch nicht etwa 
anzunehmen, daß sie weiter bestehe, wenn die landes
rechtliche Gesetzgebung zwar BFV. als Träger der 
neuen Fürsorgeaufgaben geschaffen habe, die jedoch 
nicht, wie in Bayern, Württemberg, Baden und 
Waldeck, früher auch z. B. in Oldenburg, .dem 
Reichsrecht entsprächen (vgl. Baath, FV., 5. Auflage, 
A. 1 zu 8 36 und die dort angezogenen Entschei
dungen sowie Entscheidung Bd. 05, S. 208).

In den oldenburgischen Laudesteilen Lübeck und 
Oldenburg waren durch das AG. zur FV. vom 
7. Juli 1924 zwar Fürsorgeverbände geschaffen 
worden, denen die in der FV. bestimmten Auf
gaben oblagen. Diese Fürsorgeverbände entsprachen 
nach der Ansicht des Bundesamts nur nicht dem 
Reichsrecht. Daraus folgt nicht, daß diese Für
sorgeverbände niemals Rechtspersönlichkeit besessen 
hätten und daß die Erfüllung fürsorgerechtlicher 
Aufgaben durch sie nicht die in der FV. vorgesehenen 
Nechtswirkungen haben könnte. Es wäre vollkommen 
untragbar, wenn Leistungen, die Jahre hindurch 
von landesrechtlichen Fürsorgeverbänden gemäß den 
Vorschriften der FV. gewährt worden sind, nicht 
die in dieser Verordnung vorgesehenen Nechtswir
kungen haben und nur so bewertet werden könnten^ 
wie etwa die Leistungen der privaten Fürsorge. Daß 
den hier fraglichen Verbänden die Parteifähigkei.t 
abgesprochen werden mußte, hindert nicht, in übriger 
Hinsicht ihr sürsorgerechtliches Dasein zu bejahen. 
Wenn also an Stelle der landesrechtlichen Für
sorgeverbände, die nach der Rechtsprechung des 
Bundesamtes nicht dem Reichsrecht entsprochen 
haben, von den Ländern Fürsorgeverbände ge
schaffen worden sind, gegen die nicht die von dem 
Bundesamt erhobenen Bedenken bestehen, so treten 
diese Verbände ebenso kraft Gesetzes an die Stelle 
der früheren Fürsorgeverbände, wie diese an die Stelle 
der Armenverbände getreten waren. Es besteht für 
die frühere Zeit nicht etwa ein Zwischenraum, der 
fürsorgerechtlich vollkommen in der Luft schweben 
würde. Dies hat Artikel 3 der Notverordnung vom 
15. November 1926 zum Ausdruck bringen wollen, 
wenn er bestimmt, daß die in dieser Verordnung 
in Abweichung von dem AG. zur FV. neu be
stimmten Fürsorgevcrbände mit Wirkung vom 
1. April 1924 nicht nur prozessual, sondern auch 
außerprozessual als Rechtsnachfolger der bisherigen 
Fürsorgeverbände zu gelten hätten. Soweit damit 
eine Rückwirkung ausgesprochen morden ist, mußte 
sie ausgesprochen werden, um einen unhaltbaren 
Zwischenzustand zu vermeiden. Wenn Gesetze und 
Verordnungen auch an sich keine rückwirkende Kraft 
haben, so sind sie wohl befugt, sich eine solche Kraft 
ausdrücklich beizulegen.

Daraus folgt, daß der Beklagte mit dem In
krafttreten der Notverordnung vom 15. November 
1926 ohne weiteres und kraft Gesetzes in den Rechts
streit als gesetzlicher Rechtsnachfolger des oldcn- 
burgischen BFV. Gemeinde Oldenbrock eingetreten 
ist und daß er auch die fürsorgerechtlichen Maß
nahmen des BFV. Gemeinde Hammelwarden gegen 
sich gelten lassen muf}* 1 2 3 * * * * 8).

3) Insbesondere auch die vor dem Inkrafttreten 
der Verordnung vom 15. November 1926 vorge
nommenen Anmeldung des Verlangens nach Kosten
ersatz gemäß 8 18 Abs. 1 FV. bei seinem Rechts- 
Vorgänger, der Gemeinde Oldenbrock (Urteil des 
Bundesamts in Sachen derselben Parteien vom 
2. November 1928).

Wenn der Beklagte keine sachlichen Einwendungen 
gegen den Klageanspruch erheben tvollte und konnte, 
hätte er den Klageanspruch anerkennen und dadurch 
wenigstens zum Teil Kosten vermeiden können. Der 
Beklagte hat aber auch die sachliche Berechtigung 
des Klageanspruchs bestritten. Seine dagegen er
hobenen Einwendungen sind jedoch nach der glaub
würdigen Angabe der Mutter des Kindes, die durch 
die Angabe ihres Arbeitgebers unterstützt wird, 
unbegründet. Daraus folgt gemäß % 8 FV. die 
endgültige Fürsorgepflicht des Beklagten für die seit 
dem 1. August 1926 für das Kind aufgewendeten 
Pflegelosten. Gegen die Höhe dieser Kosten und die 
Hilfsbedürftigkeit des Kindes bestehen keine Bedenken.

Die Berufung des Beklagten mußte daher auf 
seine Kosten zurückgewiesen werden.

Verfahren.
Der Beschluß deö Reichsgerichts vom 23. Novem

ber 1927, der di: Parteifähigkeit der bayerischen und 
württembergischen Ortsfürsorgeverbände für das 
Fürsorgestreitverfahren bejaht, hat Gesetzeskraft und 
bindet die Gerichte*). Er berührt aber nicht die 
zuvor gefällten rechtskräftigen Entscheidungen. Eine 
Wiederaufnahme der durch diese Entscheidungen ge
schlossenen Verfahren findet daher nicht statt. Eine 
Klage, die vor dem Beschluß des Reichsgerichts 
mangels Parteifähigkcit des klagenden oder be
klagten bayerischen oder württembergischen Orts- 
sürsorgeverbandes rechtskräftig .rbgewiesen wurde, 
kann indessen in einem neuen, vor dem ersten 
Richter beginnenden Verfahren wiederholt werden; 
ein Einwand der Rechtskraft ist dann nicht ge
geben s).

1) Ebenso Urteile des Bundesamts vom 2. No
vember 1928, Harcheim gegen Weißenfels, und Bd.68 
S. 16. In letzterer Entscheidung stellt das Bundes
amt klar, daß die zutreffende Parteibezeichnung 
eines bayerischen BFV., der nicht eine kreisunmit
telbare Gemeinde sei, zu lauten habe: „Bayerischer 
BFV. (Ortsfürsorgeverband), Gemeinde £", oder 
„Bayerischer BFV., Amtsbezirk X".

2) Zwar ist auch ein Urteil, das die Klage ledig
lich mangels Parteifähigkeit abweist, der materiellen 
Rechtskraft fähig, d. h. der Wiederholung der Klage
steht der Einwand der rechtskräftig entschiedenen
Sache entgegen, sofern seit dem maßgebenden Zeit
punkt der Präklusion (Schluß der mündlichen Ver
handlung oder bei Entscheidung ohne mündliche 
Verhandlung Zustellung der Entscheidung, Stein- 
Jonas, ZPO., 14. Ausl., Anm. VIII 3 und 4 zu
8 322) neue Tatsachen nicht eingetreten sind. Vor
liegendenfalls ist aber eine neue Tatsache einge
treten an dem Tage, an dem der Beschluß des 
Reichsgerichts vom 23. November 1927 Gesetzeskraft 
erlangt hat, also am 14. Januar 1928 (—14. Tag 
nach dem Ausgabetag des RGBl. I S. 513, das die 
den Beschluß mitteilende Bekanntmachung des Neichs- 
justizministers vom 20. Dezember 1927 enthält — 
zu vgl. den entsprechend anzuwendenden Art. 71 
RV. —). Hieraus folgt, daß der Wiederholung 
einer mangels Parteifähigkeit des klagenden oder 
beklagten bayerischen oder württembergischen Orts
fürsorgeverbandes rechtskräftig abgcwiesenen Klage 
der Einwand der rechtskräftig entschiedenen Sache 
nur entgegen steht, wenn die Präklusion vor dem 
14. Januar 1928 eingetreten ist: andernfalls greift 
der Einwand der rechtskräftig entschiedenen Sache 
wieder durch.
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(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 25. September 1928, BFV. Amts
körperschaft Böblingen gegen BFV. Landkreis 

Meiningen — Ber. L. Nr. 96. 27 —.)

Gründe:
Die Berufung des Klägers gegen die Entschei

dung des Thüringischen Kreisverwaltungsgerichts für 
den Landkreis Sonneberg vom 15. November 1926, 
durch welche die Klage abgewiesen worden war, ist 
durch die Entscheidung des Bundesamts vom 
19. März 1927 mit der Begründung zurückgewiesen 
worden, daß der als Kläger auftretende „Württem- 
bergische BFV. Stadt Böblingen" kein der FV. 
entsprechender BFV. sei. Demnächst hat das Bun
desamt durch Entscheidung vom 15. Oktober 1927 
auch den Antrag des Württembergischen BFV. 
Amtskörperschaft Böblingen auf Herbeiführung einer 
Entscheidung in der Streitsache dieses Verbandes 
gegen den Thüringischen BFV. Landkreis Meinin
gen abgelehnt. In den Gründen dieser in der 
Sammlung der Entscheidungen des Bundesamts 
Bd. 66 S. 214 3) abgedruckten Entscheidung wird 
ausgeführt, daß auch der Württembergische BFV. 
Amtskörperschaft Böblingen kein dem Neichsrecht 
entsprechender Fürsorgeverband sei.

Inzwischen hat das auf Grund des Art. 13 der 
Rcichsverfassung in Verbindung mit dem Gesetz 
vom 8. April 1920 zur Ausführung des Art. 13 
Abs. 2 der Verfassung des Deutschen Reiches (RGBl. 
S. 510) von den Regierungen der Länder Bayern 
und Württemberg angerufene Reichsgericht unter 
dem 23. November 1927 für Recht erkannt:

16 der Württembergischen 
über die Fürsorgepflicht 

ürtt. Reg.-Bl. S. 247) und 
die Art. 1 und 3 der Bayerischen Vorläufigen Aus
führungsverordnung zur Verordnung über die Für- 
sorgepslicht vom 27. März 1924 (Bayer. Gesetz- und 
Verordnungsbl. S. 126) sind mit dem Reichsrecht 
vereinbar."

Diese Entscheidung ist im RGBl. I S. 513 ver
öffentlicht 4).

Der klagende Württembergische BFV. Amtskör- 
pcrschaft Böblingen hat nunmehr unter Bezugnahme 
aus diesen seine Aktivlegitimation beweisenden reichs
gerichtlichen Beschluß vom 23. November 1927 seine 
Berufung gegen die Entscheidung des Thüringischen 
Kreis - Verwaltungsgerichts fü/r den Landkreis 
Sonneberg vom 15. November 1926 bei dem Bun
desamt „erneuert".

Der Beklagte hat Zurückweisung der Berufung 
beantragt.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Der auf Grund des Art. 13 Abs. 2 der Reichs

verfassung erlassene Beschluß des Reichsgerichts be
sitzt allerdings Gesetzeskraft und wirkt daher nicht 
wie ein anderes Urteil nur zwischen den Parteien, 
sondern für jedermann und bindet auch die Ge
richte. Dagegen berührt der Beschluß des Reichs- 

'gerichts nicht die zuvor erlassenen rechtskräftigen 
Entscheidungen (vgl. darüber ausführlich Triepcl, 
Streitigkeiten zwischen Reich und Ländern, Fest
gabe der Berliner juristischen Fakultät für Wilhelm 
Kahl, Tübingen 1923, S. 112 ff., 113, Anm. 3). 
Der Kläger ist daher nicht in der Lage, seine

„Die Art. 14 und 
Ausführungsverordnung 
vom 31. März 1924 (B

frühere Berufung zu „erneuern", über welche durch 
das Bundesamt endgültig entschieden worden ist.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Wiederauf
nahme des Verfahrens ist der Antrag des Klägers 
unbegründet. Die Rechtsprechung des Bundesamts 
hat bisher die Zulässigkeit des Wiederaufnahme
verfahrens für Streitigkeiten unter Fürsorgever
bänden abgÄehnt (vgl. Bd. 64 S. 148 s). Wollte 
man aber auch die Rechtsgrundsätze der Zivilprozeß
ordnung über das Wiederaufnahmeverfahren zur An
wendung bringen, so würde sich aus dem reichs
gerichtlichen Beschluß keiner der in § 580 der Zi
vilprozeßordnung erwähnten Wiederaufnahmegründe 
ergeben. Ein ähnlicher Wiederausnahmegrund ist 
nur in § 66 Abs. 1 Nr. 12 des Neichsgesetzes über 
das Verfahren in Verordnungssachen in der Fassung 
vom 20. März 1928 (RGBl. 1 S. 71) gegeben. 
Dort heißt es: „Ein durch eine rechtskräftige Ent
scheidung abgeschlossenes Verfahren kann auf An
trag oder von Amts wegen wieder ausgenommen 
werden, wenn:

12. das Neichsversorgungsgericht in einer ver
öffentlichten grundsätzlichen Entscheidung (§ 141) 
nachträglich eine andere Rechtsauffassung ausspricht, 
als der Entscheidung zugrunde gelegen hat."

Dieser neu aufgeführte Wiederaufnahmegrund ist, 
wie die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes 
über das Verfahren in Versorgungssachen (Nr. 2856 
der Drucksachen des Reichstags, Wahlperiode 1920, 
S. 36) erwähnt, aus die eigenartige Lage des 
Versorgungswesens zurückzuführen (vgl. Arendts- 
Fuisting, Verfahren in Versorgungssachen, 2. Ausl., 
S. 115, Abs. 13 zu § 66). Einer ausdehnenden 
Auslegung auf das Verfahren in Fürsorgestreit
sachen ist daher dieser Wiederaufnahmegrund nicht 
i-chig.

Dagegen ist das Bundesamt für das Heimat
wesen in Übereinstimmung mit dem Bayerischen 
Staatsministerium des Innern (Schreiben an den 
Präsidenten des Bundesamts vom 23. Dezember 
1927, Nr. 4110 d 128) und den Ausführungen von 
Ministerialrat Schmidt, Rechtsgültigkeit der süd
deutschen Fürsorgeverbände, Zeitschrift für das Hei
matwesen, 1928, S. 2) der Ansicht, daß die Für
sorgeverbände, die wegen eigener mangelnder Aktiv
legitimation oder wegen mangelnder Passivlegiti- 
mation des Beklagten mit ihren Ansprüchen in bun
desamtlichen Entscheidungen unterlegen sind, ihre 
Klagen erneut bei der für den ersten Rechtszug 
zuständigen Stelle anbringen können, ohne daß sie 
auf Grund des Einwandes der Rechtskraft abge
wiesen werden können. Denn das Bundesamt hat 
nicht über den Anspruch des Klägers entschieden, 
sondern die Klage nur wegen Fehlens der Prozeß- 
voraussetzung der Parteifähigkeit für unzulässig er
klärt. Diese Voraussetzung ist jetzt durch den Be
schluß des Reichsgerichts vom 23. November 1927, 
der Gesetzeskraft hat, gegeben c). Es muß dem 
Kläger daher überlassen bleiben, erneut bei dem 
Richter des ersten Rechtszuges Klage zu erheben, 
wenn er sich Erfolg davon verspricht.

8 9 Abs. 1 FB.
8 9 Abs. 1 FV. bestimmt nur, daß durch den 

Eintritt in eine Anstalt am Anstaltsorte ein ge
wöhnlicher Aufenthalt nicht begründet werde; er be
sagt aber nicht etwa, daß der Eintritt in eine An-

3. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 471.
4) Sie ist mit Gründen RGZ. Bd. 119 S. 33, 

Bundesamt Bd. 66 S. 232, 3. Jhrg. dieser Zeit- 
schrift, S. 620, abgedruckt.

5) Ebenso Urteil vom 24. Januar 1925 Cammin 
gegen Pommern, Fürsorge 1925, S. 111.

«) Zu vgl. hierzu Fußnote 2 zum Leitsatz dieses 
Urteils.
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statt auch den Verlust eines vor Eintritt in die An
stalt am Anstaltsorte bereits vorhandenen gewöhn
lichen Aufenthalts zur Folge habe. Diesen Verlust 
kann vielmehr erst das tatsächliche Verlassen des 
Anstaltsortes bewirken *).

(Urteil des Bundesamts für das Heimat
wesen vom 2. November 1928, BFV. Stadt 
Hamburg gegen LFB. Landesteil Lübeck — 

33er. 2. Nr. 258. 28 —.)

G r ü ndc:
Durch die Vorentscheidung ist die Klage ans Er

stattung von 1008,70 RM. nebst 8«/o Prozeßzinsen 
für die Kur und Verpflegung der am 13. Juli 1908 
geborenen Hertha S. in dem Allgemeinen Kranken
haus St. Georg zu Hamburg in der Zeit vom 
8. Juli bis9. November 1926 nach Beweisaufnahme 
mit der Begründung abgewiesen worden, Hertha S. 
habe während der Zeit vom 23. Mai bis 8. Juli 
1926, die sie außerhalb der Krankenanstalt in Hasf- 
krug bei ihren Eltern zugebracht hat, dort den ge
wöhnlichen Aufenthalt nicht begründet, habe viel
mehr auch in dieser Zeit den gewöhnlichen Auf
enthalt in Hamburg, den sie bei ihrem ersten Ein
tritt in die Krankenanstalt im Januar 1928 nicht 
aufgegeben habe, beibehalten.

Mit der Berufung madjt der Kläger geltend: 
Hertha S. habe den gewöhnlichen Aufenthalt in 
Hamburg verloren gehabt, da ihr ihre Dienststelle, 
in der sie sich bis Februar 1926 befunden, nicht 
osfengehalten worden sei. Ihre Beziehungen zu 
Hamburg seien abgebrochen gewesen; sie habe bei 
ihrer Entlassung aus der Krankenanstalt am 23. Mai 
1926 kein Obdach gehabt. Wolle man aber anneh
men, sie habe in der Zeit vom 23. Mai 1926 bis 
8. Juli 1926 den gewöhnlichen Aufenthalt in Hass
krug begründet, so sei der Beklagte in seiner Eigen
schaft als der zuständige BFV. zu verurteilen.

Der Beklagte hat Zurückweisung der Berufung 
beantragt und erwidert: Nach Inhalt der Mittei
lung des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg zu 
Hamburg vom 18. Oktober 1926 an das Wohl
fahrtsamt daselbst sei Hertha S. am 22. Mai 1926 
aus der Krankenanstalt mit der Weisung entlassen 
worden, sich nach kurzer Zeit (etwa sechs Wochen) 
zur weiteren Behandlung wieder einzufinden; in der 
Zwischenzeit sei, was ihr Hllftleiden anlange, keine

*) Diese Rechtslage kann für das Anwendungs
gebiet des § 12 FV. Bedeutung haben, soweit nach 
dieser Vorschrift der BFV. des letzten gewöhnlichen 
Aufenthalts innerhalb des letzten Jahres vor dem 
Austritt aus dem Reichsgebiet endgültig fürsorge- 
pflichtig ist. Beispiel: Ein Deutscher trat im Jahre 
1924 in A., wo er auch seinen gewöhnlichen Auf
enthalt hatte, in eine Anstalt ein, blieb in dieser 
Anstalt bis Mitte Juli 1926, von da ab befand er 
sich bis ans weiteres in einer Anstalt in B., aus 
der er sich zu nicht nur vorübergehendem Auf
enthalt am 1. Januar 1927 in das Ausland begab. 
Noch im Lause, des Jahres 1927 kehrte er als hilfs
bedürftig in das Reichsgebiet zurück: Endgültig 
f ü r s o r g e p f l i ch t i g i st der BFV. d c s O r t c s 
A., denn der Deutsche besaß noch innerhalb des 
Jahres 1926, des letzten Jahres vor seinem Austritt 
aus dem Reichsgebiet, den gewöhnlichen Aufenthalt 
in A.; ihn verlor er nicht etwa schon im Jahre 
1924 mit seinem Eintritt in die Anstalt in A., 
sondern erst im Juli 1926, als er A. tatsäch
lich verließ und sich in die Anstalt in B. begab.

ärztliche Behandlung, besonders nicht mit Arzneien, 
erforderlich gewesen. Zur Zeit der zweiten Aus
nahme- in das Krankenhaus habe Hertha S. den 
gewöhnlichen Aufenthalt im Bezirk des Beklagten 
nicht gehabt. Auch als LFB. könne der Beklagte 
nicht in Anspruch genommen werden. Es sei so an
zusehen, als wenn der Aufenthalt in der Anstalt 
nicht unterbrochen gewesen wäre. Hertha S. hätte 
unbedingt in der Anstalt verbleiben müssen, wenn 
ihre Eltern, die in einem Badeorte gewohnt hätten, 
nicht zufällig in der Lage gewesen wären, sie zu 
pflegen. Den Entschluß, wieder in das Kranken
haus einzutreten, habe sie bereits in Hamburg 
vor ihrer Entlassung am 22. Mai 1926 gefaßt ge
habt. Der Aufenthalt in Haffkrug sei von vorn
herein zeitlich begrenzt gewesen. Da der erste Ein
tritt in die Anstalt von Hamburg aus erfolgt sei, 
fct der Kläger gemäß § 9 FV. endgültig fnrsorge- 
pflichtig.

Die Berufung ist unbegründet.
Daß Hertha S. in der Zeit vom 23. Mai bis 

8. Juli 1926 den gewöhnlichen Aufenthalt in Hasf- 
krug (im Bezirk des Beklagten) nicht begründet hat, 
hat der Vorderrichter zutreffend festgest.llt; der 
Aufenthalt daselbst stellte sich nur als ein besuchs
mäßiger dar. Der weiteren Annahme des Vorder- 
richters, Hertha S. habe auch während ihres Auf
enthalts in Haffkrug den gewöhnlichen Aufenthalt 
noch in Hamburg gehabt, konnte dagegen nicht bei- 
gctretcn werden. Da sie nach der Feststellung des 
Ermittlungsbeamten des Klägers keine Aussicht 
hatte, die Stellung, die sie in Hamburg gehabt 
hatte, zu behalten, und sie auch' keine sonstigen 
Beziehungen an Hamburg banden, hatte sie den 
gewöhnlichen Aufenthalt daselbst zwar nicht schon 
mit dem Eintritt in das Krankenhaus in Hamburg 
am 6. Februar 1926, wohl aber mit ihrer Abreise 
nach Haffkrug aufgegeben (Bd. 62 S. 222) 2 3); § 9 
Abs. 1 FV. betrifft nur die Begründung, nicht aber 
auch den Verlust des gewöhnlichen Aufenthalts am 
Anstaltsorte. Wer am Anstaltsorte vor Eintritt in 
die Anstalt den gewöhnlichen Aufenthalt hatte, kann 
diesen gewöhnlichen Aufenthalt erst mit dem tat
sächlichen Verlassen des Anstaltsortcs verlieren. Da
gegen ist die endgültige Fürsorgepflicht des Klägers 
auf Grund des 8 9 Abs. 2 i.B.m. §7 Abs/ 2 
Halbs. 1 FV. gegeben. Hertha S. ist von Hamburg 
aus, wo sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, 
im Februar 1926 in das Krankenhau. daselbst als 
Pflegling eingetreten. Dadurch, daß sie sich in der 
Zeit vom 23. Mai bis 8. Juli 1926 in Haffkrug 
befand, hat der Anstaltsaufenthalt keine Unter
brechung erfahren. Sie war dorthin nur zum Be
such ihrer Eltern entlassen, nach Verlauf weniger 
Wochen hatte sie zum Zweck einer Operation und 
Nachbehandlung sich wieder einzufinden. Es stand 
also von vornherein fest, daß sie demnächst wieder 
in das Krankenhaus, in dem sie sich zuvor bereits 
81/2 Monate befunden hatte, zurückkehren mußte 
(zu vgl. auch Bd. 63 S. 11 3) und S. 201 4), 
Bd. 64 S. 164») und S. 202). Ihr Aufenthalt 
in der Anstalt ist unter diesen Umständen für die 
kurze Zeit vom 23. Mai bis 8. Juli 1926 als 
fortbestehcud auzusehen.

Hiernach war die Vorentscheidung ausrcchtzu- 
erhalten.

2) 2. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 31.
3) 2. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 40.
i) 2. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 207.
-') 2. Jhrg. dieser Zeitschrift, S. 528.
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Eingemeindung.
Der gewöhnliche Aufenthalt kann nicht nur in 

einer Gemeinde, sondern auch in einem bestimmten 
Hause einer Gemeinde begründet werden. Die 
Grundsätze, die das Bundesamt für den Wechsel 
der endgültigen Fürsorgepflicht bei Eingemeindung 
einer Gemeinde aus einem BFB. in einem anderen 
BFB. aufgestellt hat, gelten daher auch bei Ein
gemeindung nur eines Hauses aus einem BFB. in 
einen anderen BFB. Die auf dem gewöhnlichen 
Aufenthalt in dem Hause beruhende endgültige Für
sorgepflicht geht deshalb mangels anderweitiger 
Regelung mit der Eingemeindung des Hauses von 
dem BFB., dem das Haus bisher angehörte, auf 
den BFB. über, in den das Haus eingemeindet 
wurde.

(Urteil des Bundesamts für das Heimat- 
wesen vom 23. November 1928, BFV. Land
kreis Insterburg gegen BFV. Stadt Inster

burg — Br. L. Nr. 270. 28 —.)

Gründe:
Die unverehelichte Klara C. ist aus der im Guts

bezirk Althof, Landkreis Insterburg, gelegenen Villa 
S. in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Kortau 
untergebracht worden. Der Kläger erstattet der An
stalt zwei Drittel der Kosten, während das restliche 
Drittel von Verwandten getragen wird. Durch Be
schluß des Bezirksausschusses Gumbinnen vom 
23. September 1921 und des Provinziälrats der 
Provinz Ostpreußen vom 1. Mai 1925 sind Teile 
des Gutsbezirks Althof, darunter die S.'sche Villa, 
mit dem Stadtbezirk Insterburg vereinigt worden. 
Der Grundstückseigentümer, Kaufmann S., hatte 
unter dem 15. Mai 1922 sein Einverständnis mit 
der Eingemeindung erklärt „sofern die bisher an 
den Gutsbezirk Althos gezahlten öffentlichen Ab
gaben mit der Eingemeindung fortfallen und die 
Kosten der Eingemeindung die Stadt Insterburg 
trägt". Der Kläger ist der Ansicht, daß mit der 
Eingemeindung auch die Fürsorgelasten auf die 
Stadt Insterburg übergegangen seien und verlangt 
daher von der Beklagten Übernahme der Fürsorge
lasten für Klara C. vom 1. Juli 1925 an. Der Be- 
tlagte ist dagegen der Ansicht, daß durch die Um
gemeindung eines verhältnismäßig geringfügigen 
Teiles des Gutsbezirks Althos ein Übergang der 
Fürsorgelasten nicht stattgefunden habe; der Kläger 
sei daher nach §§ 15, 36 FV. endgültig fürsorge- 
pflichtig geblieben.

Mw erste Richter hat die Klage abgewiesen. Er 
führt aus, das geltende Recht enthalte für die 
Frage der Einwirkung von Umgemeindnngen auf 
die Verteilung der Fürsorgelasten keine ausdrück
lichen Vorschriften. Die von dem Beklagten ange
zogenen 88 15, 36 FV. träfen nicht zu. Nach 8 7 
Abs. 2 FV. bestimme die örtliche Zugehörigkeit des 
gewöhnlichen Aufenthaltsortes zu einem Fürsorge
bezirk zur Zeit des Eintritts der Hilfsbedürftigkeit 
den endgültigen Träger der Fürsorge. Solche Trä
ger seien nach der PrAB. die Stadt- und Land
kreise und infolge des internen Lastenausgleichs 
inittelbar auch die Gemeinden und Gutsbezirke. 
Nur zwischen diesen Körperschaften und dem Hilfs
bedürftigen werde durch die Entstehung der öffent
lichen Fürsorgepflicht ein öffentlich-rechtliches Rechts
verhältnis begründet. Der Wechsel der kommu
nalen Zugehörigkeit einzelner Grundstücke könne 
daher nur dann eine Änderung jenes Rechtsver
hältnisses bewirken, wenn durch ihn der kommunale 
Bestand der genannten Körperschaften berührt werde.

Es müsse sich um eine Umgemeindung ganzer Ge
meinden oder Gutsbezirke oder Bildung neuer Kom
munalkörperschaften aus abgetrennten Teilen han
deln, wenn ein Anspruch auf Änderung in der Ver
teilung der Fürsorgelast entstehen solle. Da eine 
solche Änderung auch nicht im Wege der freien 
Vereinbarung getroffen sei, müsse die Klage abge
wiesen werden.

Mit der Berufung gegen diese Entscheidung 
macht der Kläger geltend, nicht nur die S.'sche Villa 
allein, sondern das gesamte Hafengelände sei in 
den Besitz d»r Stadt Insterburg übergegangen, 
wodurch sie größere Einnahmen erziele, die dein 
Restgutsbezirk Althof verloren gingen. Aus § 7 
FV. folge, daß die endgültige Fürsorgepflicht man
gels anderweitiger Vereinbarungen auf den Be
klagten übergegangen sei.

Der Beklagte beantragt Zurückweisung der Be
rufung. Er macht geltend, daß durch die Einge
meindung nach Insterburg der Gutsbezirk Althos 
nur um einen verhältnismäßig geringen Teil ver
kleinert worden sei. Die Rechtsprechung des Bun
desamts beziehe sich nur auf Gemeinden, nicht aber 
auf Teile von Gemeinden.

Die Berufung ist begründet.
Die Rechtsprechung des Bundesamts zur FV. 

hatte sich allerdings bisher nur mit den Fällen zu 
befassen gehabt, in denen eine Gemeinde aus dein 
Bezirk eines Fürsorgeverbandes in den eines anderen 
übergegangen war. Das Bundesamt hat hier in 
ständiger Rechtsprechung auf dem Standpunkt ge
standen, die fürsorgerechtliche Zugehörigkeit eines 
Hilfsbedürftigen werde durch die örtliche Zugehörig
keit der Gemeinde, in der der Hilfsbedürftige bei 
Beginn der Hilfsbedürftigkeit seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, zu einem BFV. bestimmt. Wenn 
daher der Ort, in dem der Hilfsbedürftige bei 
Eintritt der Hilfsbedürftigkeit den gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, von dem BFV. losgelöst werde, 
so löse sich damit auch die Zugehörigkeit des Hilfs
bedürftigen hinsichtlich der endgültigen Fürsorge- 
Pflicht von diesem BFV. und gehe auf denjenigen 
über, dem der Ort nunmehr infolge Umgemeindung 
angehöre (vgl. B. A. Bd. 62, S. 206*), Bd. 65» 
S. 167). Hierbei ist gemäß 8 9 Abs. 2 FV. der An
staltseintritt dem Begcnn der Hilfsbedücftigkem 
gleichzusetzen. Diese Regelung greift nur dann Platz, 
wenn die Beteiligten kein anderweitiges Abkommen 
getroffen haben.

Ein solches Abkommen haben die Beteiligten 
auch in diesem Falle unterlassen. Das Bundesamt 
hat allerdings (Bd. 64, S. 227-), Bd. 65, S. 363)) 
den Grundsatz aufgestellt, der gewöhnliche Aufent
halt sei, wenn er auch die endgültige Fürsorgepslicht 
eines weiteren Verbandes bestimme, nicht von dem 
Aufenthalt in einer politischen Gemeinde losgelöst 
zu betrachten. Der gewöhnliche Aufenthalt könne 
daher verneint werden, wenn sich jemand inner 
halb eines BFV. aufhalte, ohne jedoch seine Lebens 
bezichungen mit einer politischen Gemeinde zu ver 
knüpfen. Damit ist aber noch nicht verneint worden, 
daß die Frage des gewöhnlichen Aufenthalts eine'- 
Person sich nach dem Aufenthalt in einem be
stimmten Gebäude innerhalb einer politischen Ge
meinde richten könne. Der gewöhnliche Aufenthalt 
wird vielmehr durch den Aufenthalt in bestimmten, 
zur Unterkunft geeigneten Räumlichkeiten, insbeson
dere in einem Hause, bedingt sein. Wird dieses

3) I. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 523. 
-) III. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 30.
3) II. Jahrg. dieser Zeitschrift S. 631.
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Haus in den Bezirk eines anderen Fürsorgever
bandes eingemeindet, so wechselt damit ebenso die 
örtlich bedingte Zugehörigkeit der Bewohner zu 
einem BFB. als wenn die ganze Gemeinde, in 
der das Haus liegt, umgemeindet würde. Die von 
dem Bundesamt für den Fall des Übergangs einer 
ganzen Gemeinde in den Bezirk eines anderen BFV. 
ausgestellten Grundsätze können daher auch für den 
vorliegenden Fall Anwendung finden.

Es liegt darin auch keine Unbilligkeit; die mit 
dem Beklagten übereinfallende Stadtgemeinde hat 
die Eingemeindung betrieben, um das Gelände des 
neu angelegten Hafens industriell verwerten zu 
können und dadurch finanzielle Vorteile zu erreichen.

Der Beklagte muß daher auch für die mit den um
gemeindeten Grundstücken örtlich verknüpften Lasten 
aufkommen, was auch in dem Sinne der Zustim
mungserklärung des Grundeigentümers Kaufmanns 
S. liegt. Wenn das Bundesamt früher bei Um
gemeindungen von Teilen eines Armenverbandes 
zu anderen Ergebnissen gelangt ist (vgl. Krech-Baath, 
Erläuterung des Unterstützungswohnsitzgesetzes, 15. 
Aufl., A. 5 zu b—d § 30, S. 158) so ist dies auf 
das anders geartete, Rechtsverhältnis des UW. zu
rückzuführen.

Der Beklagte mußte daher unter Abänderung 
der Vorentscheidung nach dem Klageanträge ver
urteilt werden.

Entscheidungen des Reichsversorgungsgerichtes.
Zustellungen rönnen auch iur vcrsorgungsrecht- 

lichcn Verfahren in der Regel nur an den Bevoll
mächtigten der Partei, nicht aber an dessen Ver
treter sUntcrbcvollurächtigte.ft wirksam erfolgen.
(1. Senat vom 20. November 1928.)

Der Kläger hatte eine Prozeßvollmacht erteilt, 
die den Zusatz enthielt, daß die Vollmacht weiter 
übertragen werden dürfe. Eine solche Übertragung 
der Vollmacht war erfolgt. Das Urteil war nun an 
den Unterbevollmächtigten zugestellt worden. 
Zwischen dieser Zustellung und der Einlegung des 
Rekurses war eine Zeitspanne verstrichen, welche die 
dem Verfahrensgesetz entsprechende Frist überstieg.

Der 1. Senat sah aber die Zustellung als un
wirksam und den Rekurs des Klägers infolgedessen 
als rechtzeitig an. Er ging davon aus, daß ebenso 
wie im Zivilprozeß auch im versorgungsrechtlichen 
Verfahren Zustellungen in der Regel nur an de» 
Prozeßbevollmächtigten der Partei wirksam erfolgen 
können. Der Bevollmächtigte ist, wie das Reichs
gericht in ständiger Rechtsprechung angenommen hat, 
nicht befugt, die Prozeßvollmacht mit der Wirkung 
zu übertragen, daß er selbst aus dem Vollmachts
verhältnis ausscheidet und der andere an seine 
Stelle tritt, da dies mit der Vertrauensstellung 
unvereinbar wäre, die der Bevollmächtigte der Partei 
gegenüber einnimmt.

Im Spruchverfahren der Reichsversorgung mus. 
dies um so mehr gelten, als es hier an einer Be
stimmung bezüglich der Einsetzung eines Unter
bevollmächtigten überhaupt fehlt, die Bestellung 
eines Vertreters oder Unterbevollmächtigten viel
mehr auf einer bloßen Rechtsübung beruht. Der 
Grundsatz der Unübertragbarkeit der Vollmacht gilt 
allerdings nur für den Regelfall; er ist insbeson
der'.' dann nicht anwendbar, wenn die Weiterüber- 
tragung mit Wissen und Willen der Partei geschieht. 
Das wurde im vorliegenden Falle nicht angenom
men, da der Hauptbevollmächtigte den Schriftverkehr 
mit der Versorgungsbehörde weiterführte.

Die Zustellung an den Unterbevollmächtigren 
setzte daher die Frist für die Einlegung des Re
kurses nicht in Lauf. Der Rekurs erschien als 
rechtzeitig eingelegt. El.

Leitsatz, betr. Zulässigkeit des Rekurses.
In Fortführung der in dem Urteil des 1. Se

nats vom 8. Mai 1928 M. 8820/26 (Grundsatz 
Nr. 426) (vgl. Nr. 7 S. 362 dieser Zeitschrift
ausgesprochenen Rechtsgedanken ist der Rekurs auch 
dann als zulässig anzusehen, wenn 
das Versorgungsgericht über einen

Streitpunkt entschieden hat, über den 
im S p r u ch v e r f a h r e n der Reichsversor
gung nicht entschieden werden darf, 
das Verfahren vor den Spruchbehör- 
d e n der R e i ch s v e r s o r g u n g also zu Un
recht für zulässig erachtet hat. (5. Se
nat vom 14. November 1928.)

Der Kläger, früher wegen einer Rente für 20°/o 
Ecwerbsbeschränkung abgefunden, hatte für ein neu 
hinzugetretenes Leiden Anerkennung der Dienst
beschädigung, Gewährung einer Rente und der Heil
behandlung beantragt.

Das Versorgungsamt hatte den Kläger abschlä
gig beschieden, weil ein Zusammenhang des neuen 
Leidens mit einer Dienstbeschädigung nicht gegeben 
sei. 'Gegen diesen Bescheid hatte der Kläger Be
rufung eingelegt. Das Versorgungsgericht hatte die 
von dem Kläger aus Grund des neuen Leidens gel
tend gemachten Ansprüche abgelehnt, dagegen den 
Beklagten verurteilt, dem Kläger für sein altes 
Leiden Heilbehandlung gemäß § 4 des Reichsver
sorgungsgesetzes zu gewähren.

Gegen dieses Urteil hat der Beklagte Rekurs 
eingelegt mit der Begründung, daß eine Verurtei
lung zur Gewährung von Heilbehandlung nicht aus
gesprochen werden dürfe, da darüber von der Kran
kenkasse zu befinden sei. Der Kläger hat zum Re- 
kursvcrfahren keinen Antrag gestellt.

Der 5. Senat prüfte zunächst die Frage, ob der 
Rekurs in diesem Falle zulässig sei. Nach § 92- 
Abs. 2 des Verfahrensgesetzes ist der Rekurs aus
geschlossen, soweit es sich um Heilbehandlung han
delt, es sei denn, daß der ursächliche Zusammen
hang des Schadens mit einer Dienstbeschädigung 
streitig ist. Im vorliegenden Falle ging der Streit 
nicht um die für das alte Leiden anerkannte Dienst
beschädigung, sondern lediglich um die Heilbehand
lung. Trotzdem wurde der Rekurs für zulässig er-

Jn der obengenannten grundsätzlichen Entschei
dung Nr. 426 hat der 1. Senat ausgeführt, daß der 
Rekurs unter allen Umständen zugelassen werden 
muß, wenn die wichtigste und grundlegende Vorfrage 
für die Entscheidung des Versorgungsgerichtes, näm
lich die Zulässigkeit des Verfahrens vor den Spruch
behörden überhaupt, streitig ist.

Ist aber der Rekurs stets für zulässig zu erachten, 
wenn um die Zulässigkeit des Verfahrens gestritten 
wird, so kann er auch daun nicht ausgeschlossen 
sein, wenn das Versorgungsgericht die Zulässigkeit 
des Verfahrens zu Unrecht angenommen und eine 
Entscheidung gefällt hat, für die das Spruchver
fahren der Neichsversorgung keinen Raum bietet.
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Dementsprechend hat der 5. Senat das Urteil 
des Versorgungsgerichts insoweit aufgehoben, als 
es den Beklagten zur Gewährung von Heilbehand
lung verurteilte, und die Berufung gegen den Be
scheid des Versorgungsamtes auch insoweit zurück
gewiesen. El.

Der Rcchtszug im Versorgungsverfahren ist ge
geben, wenn Schadensersatzansprüchc aus dem Ver
züge des Fiskus bei der Lieferung eines Hilfs
mittels zur Erleichterung der Folgen der Dienst- 
bcschädigung oder aus der Schadhaftigkeit eines 
solchen Hilfsmittels hergelcitet werden.

Der Rekurs ist aber unzulässig. (1. Senat vom 
13. November 1928.)

Der Kläger beanspruchte im Versorgungsstreit- 
verfahren Schadensersatz für Beschädigungen seiner 
Bekleidung usw., die ihm durch Verzögerung der 
Lieferung eines Selbstfahrers und durch Lieferung 
eines schadhaften Selbstfahrers entstanden waren.

Der 1. Senat erkannte in Übereinstimmung mit 
der Rekursentscheidung Nr. 26, Band 3, S. 82, an, 
das; der Kläger seine Ansprüche aus Schadensersatz 
im Spruchverfahren vor der Reichsversorgung ver
folgen könne. Nach § 92 des Versahrensgesetzcs, 
Abs. 2, sei der Rekurs jedoch ausgeschlossen, soweit 
es sich um Heilbehandlung handele.

Hierzu gehört auch die Lieferung von Hilfs
mitteln zur Erleichterung der Folgen der Diensl- 
beschädignng. Der Rekurs sei deshalb unzulässig, 
insoweit der Kläger mit seinen Schadensersatzan- 
sprüchen Nebenleistungen der Heilbehandlung fordere.

Sollte sich aber der Anspruch des Klägers etwa 
auch auf pflichtwidriges Verhalten der Beamten 
des Beklagten und demnach auf Artikel 131 der 
Reichsverfassung in Verbindung mit § 839 des Bür
gerlichen Gesetzbuches stützen, so würde zu seiner 
Verfolgung nur der Rechtsweg vor den ordent
lichen Gerichten offenstehen.

Der Rekurs konnte mithin in keinem Falle 
Erfolg haben. El.

Rechtsauskunft«.
Anfragen unter dieser Rubrik sind zu richten an Direktor K ü r s k e, Nerlin-ReukSsin. Lkalfer-Frledrlch-Str. 189,'90. — Oie Auskünfte

werden unverbindlich erteilt.

Endgültige Fürsorgepflicht für ein in einer Anstalt 
geborenes Kind.

Anfrage des Vorsitzenden des Kreis
ausschusses I.

Die von ihrem Manne getrennt lebende Arbei
terin Dora H. begab sich von L., hiesigen Kreises, 
zwecks Entbindung in die Prov.-Hebammenlehr- 
anstalt in C., wo sie am 11. August v. I. ein Kind 
geboren hat. Nach der Entlassung aus der Anstalt 
hat die Frau H. das Kind im Kinderhospital in C. 
untcrgebracht und sich zu ihrem früheren Arbeit
geber zurückbegeben.

Der Bezirksfürsorgeverband Stadt C. fordert vom 
hiesigen Bezirksfürsorgeverband in der Annahme, 
das; das Kind den Aufenthalt der Mutter teilt, Er
satz des Fürsorgeaufwandes.

Ich beabsichtige, den Anspruch im Hinblick auf 
den Rechtsgrundsatz der Entscheidung des Bundes
amts für das Heimatwesen vom 28. Juni 1926 
— BezirkSfürsorgeverbaud Stadt Bonn gegen 
Landesfürsorgeverband Nheinprovinz — Ber. L. 
Nr. 155. 25 — abzulehnen. Das Kind wird dauernd 
fremder Pflege bedürfen. Beide Elternteile sind un
bekannt wohin verzogen.

A n t w o r t.
Der dortige ablehnende Standpunkt ist richtig.

^ Die Annahme des Bezirköfürsorgeverbandes 
Stadt C., das; das Kind den Aufenthalt der Mutter 
teilt, widerspricht den Grundsätzen des neuen Für- 
sorgerechts, durch das die frühere sogenannte 
armenrechtliche Familiengemeinschaft beseitigt wor- 
den ist. Es sind vielmehr die Aufenthaltsverhältnisse > 
des unterstützten Kindes selbst maßgebend. Ta das 
Kind in einer Anstalt geboren ist, ist 8 9 Abs. 1 
FV. in Betracht zu ziehen, wo>mch daö Kind durch 
den Eintritt in die Anstalt (Eintritt durch die Ge
burt) an dem AnstaltSorte den gewöhnlichen Auf
enthalt nicht begründen konnte. Das Kind war da- 
her bei Eintritt der Hilföbedürftigkeit als land- 
hilfSbedürftig anzusehen. 8 0 Abs. 2 a.a. O. kommt 
nicht in Frage, weil ein Verband, von dem auS der 
Eintritt in die Anstalt (vor der Geburt) erfolgte, 
nicht vorhanden. K.

Ist Ausländerinnen Wochenfürsorge zu gewähren? 
Anfrage des S t ä d t. W o h l f a h r t a m t s N.

Wir ersuchen um gefl. Mitteilung, ob für die 
Fürsorgeverbände eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Wochenfürsorge für im Jnlande wohnhafte Aus
länder besteht. Auf 8 34 der Reichsgrundsätze vom 
4. Dezember 1924 nehmen wir Bezug.

A n t w o r t.
Auf Grund des Artikels I der preußischen 

2. Verordnung über Fürsorgeleistungcn vom 22. Juni 
1928, nach der die öffentliche Fürsorge für Aus
länder in Preußen im Umfange des 8 34 der ReichT- 
grundsätze über Voraussetzung, Art und Mas; der 
öffentlichen Fürsorge zu leisten ist, ist die Rechts
lage wie folgt zu beurteilen:

Die Verpflichtung zur Wochenfürsorge im Umfange 
des 8 12 der Reichsgrundsätze besteht gegenüber 
Ausländern -licht. Ausländern ist vielmehr im 
Falle der Hilfsbedürftigkcit nur Lebensunterhall, 
insbesondere Unterkunft, Nahrung, Kleidung und 
Pflege sowie Krankenhilfe zu gewähren. Nötigen
falls ist der Bestattungsaufwand zu bestreiten (8 31 
Reichsgrundsätze). Eine diese Fürsorgepflicht er
weiternde Bestimmung der Neichsregierung oder ent
sprechende Staatsverträge liegen unseres Wissens 
nicht vor.

Bemerkt sei hierbei aber noch, das; Geburtshilfe 
(Hilfe durch eine Hebamme) auch Ausländerinnen 
nicht etwa versagt werden darf, denn diese Leistung 
wird man, wie das auch schon unter der Herrschaft 
des früheren Armenrechtö in der Rechtsprechung des 
Bundesamts für das Heimatwesen anerkannt wor
den ist, als zum notwendigen Lebensunterhalt ge
hörig ailsehen müssen. K.

Kosten für Schulbücher für bedürftige Kinder.
A n f r a g e d e S A ü r g e r m e i st e r S von H.
Gehören die Kosten für Schulbücher, die an arme 

Killder geliefert werden, zu den Kosten, die von der 
l öffentlichen Fürsorge zu tragen sind, und können 
I derartige Aufwendungen dem Bezicksfürsorgever



Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 561

band zu 70% in Rechnung gestellt werden? Der 
hiesige Bezirksfürsorgeverband, dem derartige Kosten 
von hier zu 7/io in Rechnung gestellt worden sind, 
lehnt die Erstattung ab, da nach seiner Ansicht der
artige Aufwendungen nicht als Pflichtleistungen auf 
Grund der NFV. zu gelten haben.

Antwort.
Nach § 6 der Neichsgrundsätze über Voraus

setzung, Art und Matz der öffentlichen Fürsorge, die 
nach der Zweiten Verordnung über Fürsorgeleistun
gen in Preutzen anzuwenden sind, gehört die „Er
ziehung Minderjähriger" jetzt zu den Aufgaben der 
Bezirksfürsorgevcrbände, soweit nicht die besonderen 
Bestimmungen für anstaltspflegebedürftige Blinde, 
Taubstumme und Krüppel (§ 6 ff. pr. Ausf.-B. z. 
RFB.) in Betracht kommen. Andererseits ist aber 
durch 8 7 des prcutzischen Volksschulunterhaltungs
gesetzes vom 28. Juli 1006 (GS. S. 335) bestimmt, 
das; in den Gemeinden die Schullasten als Gemeinde
lasten aufgebracht werden. Es fragt sich aber, ob zu 
den durch § 7 des Volksschulunterhaltungsgesetzes 
den Gemeinden auferlegten Lasten auch die Auf
bringung der Kosten für Lernmittel im Falle der 
Mittellosigkeit der Eltern gehört. Vor Inkrafttreten 
des neuen Fürsorgerechts ging in Preutzen die 
herrschende Ansicht dahin, datz cs Aufgabe der Schul
verbände sei, die erforderlichen Lernmittel bei 
Mittellosigkeit der Eltern zu beschaffen. Bei deren 
Weigerung, so wurde angenommen, konnte die Lei
stung im Wege des Anforderungsgesetzes vom 
20. Mai 1887 (GS. S. 175) erzwungen werden (s. 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 
25. Januar 1921, Zentralblatt für die Unterrichts- 
Verwaltung 1922 S. 305, auch Ministerialerlatz vom 
7. Mai 1921 ebenda 1921 S. 57). An dieser Rechts
lage ist unserer Ansicht nach auch nach Erlas; der 
Fürsorgeverordnung festzuhalten, weil grundsätzlich 
die öffentliche Fürsorge nur subsidiär einzutreten 
hat und durch die preutzische fürsorgerechtliche Gesetz
gebung die preutzische Schulgesctzgebung in bezug 
auf die Erziehungskostenfrage nicht ausdrücklich auf
gehoben worden ist

Wir sind daher der Meinung, datz die Kosten für 
Schulbücher, die an arme Kinder geliefert werden, 
nicht zu den Kosten der öffentlichen Fürsorge gehören 
und diese Kosten nicht dem Bezirksfürsorgeverband 
zu 70% zur Last fallen, sondern in vollem Umfange 
von der als Schulverband in Frage kommenden Ge
meinde getragen werden müssen. K.

Zu 8 14 Abs. 2 PrAB. z. FB.
Anfrage des Kreisausschusses B.
Der Schmiedelehrling L. war bei einem Schmiede

meister in der Stadt Sch., einer kreisangehörigen 
Gemeinde des hiesigen Bezirksfürsorgeverbandes, in 
der Lehre. Während der Lehrzeit erkrankte L. an 
Lungentuberkulose. Der hiesige Kreiskommunalarzt, 
der L. in der Tuberkuloscsprechstunde in Sch. unter
suchte, hielt die sofortige Durchführung einer Heil
stättenkur für L. für erforderlich. Die notwendigen 
Matznahmen zur Durchführung einer Kur für L. 
wurden vom hiesigen BFV. sofort eingeleitet. L. 
gab jedoch einige Wochen vor seiner Unterbringung 
in einer Heilstätte seine Lehrstelle in Sch. auf und 
zog zu seinem Stiefvater nach B., einer gleichfalls 
im Bezirk des hiesigen BFV. gelegenen Gemeinde. 
Es ist nun strittig, welche Gemeinde zur Tragung 
des 30proz. Gemeindeanteils verpflichtet ist, die 
Stadt ^-ch., in der die Hilfsbedürftigkeit des L. hervor
getreten ist, oder die Gemeinde B., von wo aus die 
Unterbringung des L. in einer Heilstätte erfolgt ist.

Es fragt sich nun, ob der sachliche Fürsorgeauf
wand des hiesigen BFV. für L. in der Stadt Sch. 
oder in der Gemeinde B. entstanden ist. U. E. ist die 
Stadt Sch. zur Tragung des 30proz. Gemeinde
anteils verpflichtet, da L. in der Stadt Sch. seinen 
gewöhnlichen Aufenthaltsort hat und krank und 
hilfsbedürftig geworden ist. Dadurch, datz L. sich 
einige Wochen vor der Unterbringung in einer 
Heilstätte zu seinem Stiefvater nach B. begeben hat, 
dürfte m. E. die Pflicht zur Tragung des 30proz. 
Gemeindeanteils von der Stadt Sch. auf die Ge
meinde B. nicht übcrgegangen sein. Eine solche Re
gelung dürfte auch vom Gesetzgeber durch den 8 14 
Abs. 2 PrAV. z. FB. nicht beabsichtigt gewesen sein, 
da dieselbe zu unbilligen Härten führen würde.

A n t w o r t.
Unser Standpunkt ergibt sich aus der im 3. Jahr

gang Seite 476/477 unserer Zeitschrift abgedruckten 
Auskunft, der ein ähnlicher Fall zugrunde lag. Im 
vorliegenden Falle sind wir also der Meinung, datz 
die Gemeinde B. diejenige ist, in der der sachliche 
Aufwand entstanden ist, da die Fürsorge erst ein
setzte und durchgeführt wurde, als der Hilfsbedürftige 
sich in dieser Gemeinde befand. Wo der Lehrling 
den gewöhnlichen Aufenthalt hatte oder wo das Be
dürfnis zum fürsorgerischen Einschreiten erkannt 
wurde, ist unerheblich. Es kommt u. E. stets nur 
auf den tatsächlichen Aufenthalt an zu der Zeit, wo 
die Unterstützung wirklich gewährt wird. K.

Tagungskalender.
24. Januar, Berlin-Zehlendorf, l 

Heimathaus, Glockenstr. 6. Ordentliche Hauptver
sammlung des Evangelischen Diakonievereins. 
«Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin-Zehlendorf, 
Heidestr. 20.)

25. Januar, B e r l i n - E h a r l o t t e n - 
b n r g. Rathaus. V. Wohlfahrtsverband. Konferenz, 
Die Not der 1—3jährigen. Bon der Not des Klein
kindes, Vorschläge zur Abhilfe.

25. b ' s 27. Januar, B e r l i n. 44. Balneo- 
logenkongretz. Thema: Wissenschaft nnd Forschnng 
in der Balneologie.

31. Januar b i s 1. Februar, Berlin, 
Künstlerhaus, Bellevuestr. 3. 32. Hauptversammlung 
des Deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrts
und Heimatpflege. Themen: Wirtschaftliche und so

ziale Faktoren als Ursachen der Landflucht und als 
Mittel ihrer Bekämpfung. — Die Kulturnot auf dem 
Lande. — Die Erleichterung der Not der Bäuerin 
durch die Technik. (Näheres in der Geschäftsstelle, 
Berlin SW 11, Bernburger Str. 13.)

26. b i s 27. März, F r a n k f u r t a. M. Reichs- 
konserenz der Arbeiterwohlfahrt über Ausbildungs- 
fragen. Themen: Der Stand der wohlfahrtspflege- 
rischen nnd sozialpädagogischen Ausbildung. — Un
sere Forderungen an die berufliche Ausbildung in 
der Wohlfahrtspflege: u.) Besondere Fragen sozial- 
hygienischer Ausbildung. I>) Wohlfahrtspflegerische 
Ausbildung und Laufbahn des mittleren Beamten, 
c) Wirtschaftsschulung und Wohlfahrtspflege. 6) Aka
demiker nnd Wohlfahrtspflege, e) Forderungen an 
die Leistungen der Ausbildungsstätten. — Demo
kratisierung der Wohlfahrtspflege.
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29. März bis 1. April 1929, Berlin. Bun
destag des Internationalen Bundes der Opfer des 
Krieges und der Arbeit. 10 Jahre proletarische So
zialpolitik. Kriegsgefahren, Rentcnabbau und Auf
gaben des Internationalen Bundes. Abbautendenzen 
in der Sozialversicherung. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin 6 2, Neue Friedrichstr. 38—40, 
Aufgang I.)

April 1929, Thüringen. Tagung des Deut
schen Schulkinderpflegeverbande-I. (Näheres in der 
Geschäftsstelle: Berlin-Charlottenburg, Goethe
straße 22.)

April 1929, Nom. Internationale Städte
baukonferenz. (Näheres durch die Internationale 
Vereinigung für Wohnungswesen, Frankfurt a. M.)

10. bis 12. Mai, Bonn a. Nb. Bundestag 
des Bundes erblindeter Krieger e. V. (Näheres in 
der Geschäftsstelle: Hof a. d. S.„ Haus Schmalfuß.)

21. bis 23. Mai 1929, Frankfurt a. M. 
36. Tagung des evangelisch-sozialen Kongresses. 
(Näheres in der Geschäftsstelle, Leipzig - Gohlis. 
Ulanenstraße 4.)

9. b i s 12. I u n i 1929, Wien. Vorkongreß für 
Blindenfürsorge. Veranstalter: Blindenstudienanstall 
in Marburg.

17. bis 23. Juni, Berlin. Frauenwelt
kongreß, veranstaltet vom Weltbund für Frauen
stimmrecht und staatsbürgerliche Frauenarbeit. 
(Näheres im Allgemeinen Deutschen Frauenverein 
e. V., Ansbacher Str. 4.)

25. bis 26. Juni, Essen. Deutscher Ärzte
tag. Themen: Die deutsche Sozialversicherung. — 
Das Krankenhauswesen.

Sommer 1929. Reichssektion. Gesundheits
wesen im Verband der Gemeinde- und Staats
arbeiter.

Lehrgänge und Kurse.
Winter 1928/29, M ü n st e r, B o ch u m, B o t - 

trop, Hagen, Bielefeld bzw. Herford. 
Vierte Vortragsreihe für Sozialbeamte und Sozial
beamtinnen, veranstaltet von der Westfälischen Ver
waltungsakademie. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Münster i. W., Johannisstr. 9.)

Januar 1929, Frankfurt a. Main. Nach
schulungslehrgang der Wohlfahrtsschule für Hessen- 
Nassau und Hessen. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Seiterlstr. 32 p.)

21. bis 27. Januar und 18. bis 23. Fe
bruar, Berlin-Lankwitz, Wernerschule vom 
Roten Kreuz. Fortbildungslehrgang für Leiterinnen 
von Schwestern-Erholungsheimen und Altersheimen. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Lankwitz, Froben- 
straße 55.)

Januar — März (Beginn 21. Januar) 
Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. 
Kursus über Einzelfragen aus dem Berwaltungs- 
rechr, Obermagistratsrat Dr. Kobrak. (Montags von 
51/0-7 Uhr.)

21. bis 22. Januar, B e r li n?-C ha r - 
lottenburg, Lehrgang über Trinkerfürsorge für 
Wohlfahrtspflegcr, veranstaltet von der Deutschen 
Gesundheitsfürsorgeschule. (Näheres in der Ge
schäftsstelle: Berlin-Charlottenburg, Frankstraße 3.)

18. bis 23. Februar, B c r l i n - L a n k w i tz, 
Wcrnerschule vom Noten Kreuz. Fortbildungslehr

gang für Leiterinnen von Schwesternheimcn und 
Altersheimen. (Näheres in der Geschäftsstelle: Lank
witz, Frobenstr. 55.)

24. Februar bis 3. März. Reichsunfallver
hütungswoche, veranstaltet vom Verband der Deut
schen Berufsgenossenschaften unter Mitarbeit der 
zuständigen Behörden.

4. bis 9. März, Berlin. Ferienkurse im 
systematischen Aufbau für auswärtige Sozialbeamte, 
veranstaltet von der Verwaltungsakademie Berlin. 
(Näheres in der Geschäftsstelle: Berlin W 8, Char
lottenstraße 50/51.)

21. April, Berlin. Verbandstag des Ver
bandes der Lungen- und Tuberkulose-Erkranklcn 
Deutschlands e. V. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Robert Jursch, Berlin - Reinickendorf, Pankower 
Allee 31, v. HI.)

25. b i s 26. Mai, Berlin. Bundestag des 
Selbsthilfebundes der Körperbehinderten. (Näheres 
in der Geschäftsstelle: Berlin 80, Schmidtstr. 8 a.)

Frühjahr 1929, Köln. Zweiter sozialer Nach
schulungslehrgang für männliche Beamte und An
gestellte zur Erlangung der staatlichen Anerkennung 
als Wohlfahrtspfleger. (Näheres in der Wohlfahrts
schule, Köln, Rheinaustraße 3.)

H e r b st 1929, Rotenburg i. Hann. Ver
kürzter Lehrgang im Kindergärtnerinnen- und Hort- 
nerinnenseminar. (Näheres in der Geschäftsstelle: 
Berlin-WilmerSdorf, Landhausstr. 10.)

Zeikschriftenbibliographie.
Übersicht für Dezember 1928, bearbeitet von So

Allgemeine Fürsorge.
Zum Entwürfe eines bayerischen Ausführungs

gesetzes zur RFV., Blätter für öffentliche Für
sorge, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Das Übergangsrecht nach § 36 FV. und Art. 1 der 
Baden-Badener Abrede, Oberstadtsekretär Emme
rich, Zeitschrift für das Heimatlvesen, Nr. 36. 
21. Dezember 1928.

Reichsfürsorgeverordnung und Freizügigkeitsgesetz, 
Dr. Mayer, Zeitschrift für das Heimatwesen, 
Nr. 34. 1. Dezember 1928.

Personenkreis der öffentlichen Fürsorge und Für- 
sorgekostcn im 2. Vierteljahr 1928, Dr. Hebling, 
Statistische Vierteljahrsberichte des Deutschen 
Städtetagcs, Nr. 2. September 1928.

sie Götze. Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin.
Zuständigkeitsreform in der Fürsorge, Stadtinspek 

tor Kaeßler, Zeitschrift für das Heimatwesc», 
Nr. 34. 1. Dezember 1928.

Die Angehörigen in der gehobenen Fürsorge, Reg. 
Rat Hager, Blätter für öffentliche Fürsorge, 
Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Die Auslegung von 8 16 Abs. 3 FV., Oberstadl 
sekretär Emmerich, Zeitschrift für das Heimat 
wesen, Nr. 35. 11. Dezember 1928.

Die Auswirkung des Aufenthaltsprinzips in der 
Praxis, Dir. Dr. Brachmann, Zeitschrift für das 
Heimatwesen, Nr. 35. 11. Dezember 1928.

Die Richtsätze in den hessischen Bezirksfürsorgever 
bänden, Anton Dey, Arbciterwohlfahrt, Nr. 21. 
15. Dezember 1928.
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Die Auflösung der Gutsbezirke, Die Landgemeinde, 
Nr. 24. 25. Dezember 1928.

Zur Auseinandersetzung bei der Auflösung der Guts
bezirke, Oberregierungsrat Dr. Richter, Zeitschrift 
für Selbstverwaltung, Nr. 14/15. 15. Oktober/ 
1. November 1928.

Die Erstattungspflicht der Unterstützten, Dr. Strick
strock, Die Wohlfahrtspflege in der Rheinpro
vinz, Nr. 24. 16. Dezember 1928.

Die Erstattungspflicht des Unterstützten nach den 
Bestimmungen der Fürsorgepflichtverordnung, Dr. 
jur. Strickstrock, Magdeburger Amtsblatt, Nr. 51. 
22. Dezember 1928.

Rückerstattung der Unterstützung von dem zu hin
reichendem Vermögen oder Einkommen gelangten 
Unterstützten (§ 25 RFV.), Blätter der Zentral
leitung für Wohltätigkeit in Württemberg, Nr. 11. 
November 1928.

Welche Zwangsmittel stehen den Fürsorgeverbänden 
zur Heranziehung von unterhaltspflichtigen An
gehörigen zu Gebote? Wohlfahrtsblatt der Stadt 
Breslau, Nr. 300/301. November/Dezember 1928.

Die Anordnung der Rückerstattung zuviel bezahlter 
Unterstützungen und der vollstreckbare Titel, Dr. 
Lenz, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. De
zember 1928.

Arbeitsfürsorge für arbeitsfähige Hilfsbedürftige, 
Dortmunder Wohlfahrtsblätter, Heft 12. 1. De
zember 1923.

Die Grenzen der Wirksamkeit der Unterhaltsmindest- 
sätze, Stadtrat Burghart, Zentralblatt für Ju
gendrecht und Jugendwohlfahrt, Nr. 9. De
zember 1928.

Nentnerversorgungsgesetz, Der Rentner, Nr. 12. De
zember 1928.

Hat der Reichsarbeitsminister mit seinen Bedenken 
gegen ein Rentnerversorgungsgesetz recht? Amts
gerichtsrat Kroll, Der Rentner, Nr. 12. De
zember 1928.

Neichstagsanträge zum Rentnerversorgungsgesetz, 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 11/12, November/Dezember 1928.

Reichstag und Kleinrentnerversvrgung, Zeitschrift für 
das Heimatwesen, Nr. 36. 21. Dezember 1928.

Material der Reichsregierung zur Kleinrcntnerfür- 
sorge, Zeitschrift für das Heimatwesen, Nr. 36. 
21. Dezember 1928.

Zur Entwicklung der Kleinrentnerfürsorge, Dr. P. 
Martell, Caritas, Heft 12. 1928.

Denkschrift zur Kleinrentnerfürsorge, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. it. priv. Fürsorge, 
Nr. 11/12. November/Dezember 1928.

Die Ergebnisse einer Erhebung über die Verhält
nisse von unterstützten und nicht unterstützten 
Sozialrentnern in den nordwestdeutschen Städten. 
A. Dohrmann, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. November/ 
Dezember 1928.

Verteilung von Reichsmitteln für besonders be
dürftige Kleinrentner, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. 
November/Dezember 1928.

Die Alten, ein Kapitel aus der Geschichte des Un
danks, Dr. Schloßmann, Soziale Praxis, Nr. 51. 
20. Dezember 1928.

Altersnvt und Altershilfe, Stadtrat Kiesselbach, So
ziale Praxis, Nr. 51. 20. Dezember 1928.

Das Wesen der Obdachlosenfürsorge, Kommunale 
Blätter der SPD., Berlin, Nr. 12. Dezember

Das Obdach der Stadt Berlin, Dr. Paul Herzog, 
Der Heimatdienst, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Die Darlehenskasse des städt. Wohlfahrtsamtes, 
Dortmunder Wohlfahrtsblätter, Heft 12. 1. De
zember 1928.

Wohlfährtsrenten, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. November/ 
Dezember 1928.

Restverteilung von Reichsbeihilfen, Wegweiser, Nr. 12. 
1. Dezember 1928.

Bettlergutscheine in Westfalen, Decking, Westfälische 
Wohlfahrtspflege, Nr. 12. 20. Dezember 192L.

Altona in Zahlen (Wirtschaftszahlen von August bis 
Oktober), Amtsblatt der Stadt Altona, Nr. 49. 
8. Dezember 1928.

Aus der Arbeit des Wohlfahrtsamtes im Geschäfts
jahr 1927/28, Wilhelm Busch, Magdeburger Amts
blatt, Nr. 47. 24. November 1928.

Geschäftsbericht des Städt. Wohlfahrtsamts Dort
mund für das Rechnungsjahr 1927, 2. Teil, Dort
munder Wohlfahrtsblätter, Heft 12. 1. Dezember 
1928.

Kommunalpolitisches aus Nürnberg, Der Städtetag, 
Nr. 12. 21. Dezember 1928.

Kommunalpolitisches aus dem Landkreise Ratibor, 
H. Lachotta, Die Provinz Oberschlesien, Nr. 52. 
28. Dezember 1928.

Die Wohlfahrtspflege im Haushaltsplan 1928 der 
Provinz Hannover, Wohlfahrtsblätter für die Pro
vinz Hannover, Nr. 12. Dezember 1928.

Fünf Jahre Nürnberger Nothilfe, Oberverw.-Rat
' Dr. Marx, Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürn

berg, Nr. 3/4. Dezember 1928.
Die Stadtverwaltung Dresden 1918 bis 1928, 

K. Monse. — Breslau, Dr. E. Cichorius. — 
Magdeburg. — Die Entwicklung Stettins von 
1918 bis 1928, Alexander Hausen. — Kiel, die 
Stadt der deutschen Nordmark. — Halle (Saale).
— Augsburg. — Braunschweig nach dem Kriege, 
Oberbürgermeister Dr. Trantmann. — Münster, 
die große gute Wohnstadt im Norden, Stadtver
messungsdirektor Brand. — Ludwigshafcn a. Rh.
— Hagen, Deutschlands jüngste Großstadt, Dr. 
Liebau. — Die Stadt Beuthen. — Liegnitz. — 
Harburg-Wilhclmsburg. — Die Landeshauptstadt 
Weimar in den letzten zehn Jahren, Oberbürger
meister Dr. Mueller. — Gotha, eine Stadt der 
Leibcskultur. — Guben, Oberbürgermeister Laß. 
— Industriestadt Neumünstcr in Holstein, Ober
bürgermeister Schmidt. — Zeitz, Stadtrat Dr. 
Hartwig. — Konstanz am Bodensee, Oberbürger
meister Moericke. — Merseburg, die steinerne 
Chronika vergangener Jahrhunderte, das lebende 
Buch modernen, industriellen Schaffens. — Ent
wicklung und kommunale Arbeit von 1918 bis 
1928, Bürgermeister Dr. Hoffmann. — Goslar, 
Oberbürgermeister Klinge, Zeitschrift für Kommu
nalwirtschaft, Nr. 19. 10. Oktober 1928.

Provinzielle Fürsorge für Kommnnalarchive in West
falen, Dr. Glasmeier, Koinmunalpolitische Blätter, 
Heft 23. 10. Dezember 1928.

Grundsteinlegung des Karlsruher Studentenhanses, 
Dr. Karl Holl, Studentenwcrk, Heft 4. Oktober 
1928.

Die Studentenarbeitskolonie in der Schweiz, E. 
Wolfer, Studentenwerk, Heft 4. Oktober 1928.

Studentcnbüchereien in Studentenhäusern, Dr. Ri
chard Oehler, Heft 4. Oktober 1928.

Ans der Welt der Amerika-Werkstudenten, Stu- 
dentcnwerk, Heft 3. Juli 1928.

Die Amerika-Werkstudenten, Prof. Dr. Georg 
Schreiber, Münster, Studcntenwerk, Heft 3. Juli 
1926.
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Der deutsche Student in Frankreich, Pflichten und 
Aufgaben, Wilhelm Saure, Studentenwerk, Heft 4. 
Oktober 1928.

Der chinesische Student in Deutschland, Dipl.-Ing.
Siao, Studentenwerk, Heft 4. Oktober 1928.

Die Entwicklung der Fürsorge in der Schweiz im 
Fahre 1927, A. Wild, Schweizerische Zeitschrift 
für Gemeinnützigkeit, Nr. 11. November 1928. 

Die soziale Fürsorge in der Union der sozialistischen 
Sowjet-Republiken, Prof. Semaschko, Zeitschrift 
für das Heimatwesen, Nr. 85. 11. Dezember 
1928.

Allgemeine Fürsorge. Grundsätzliches.
Selbstverwaltung — Staat — Wirtschaft, Präsi

dent v. Stempel, Zeitschrift für Selbstverwaltung 
Nr. 8. 15. Juli 1928.

Der unechte Sozialstaat, Edgar Jung, Der Arbeit
geber, Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Neue Wege der Sozialpolitik, Die Wohlfahrtspflege 
in der Rheinprovinz, Nr. 28. 1. Dezember 1928.

Raum und Führung als Grundlage der Sozial
politik, Der Arbeitgeber, Nr. 24. 15. Dezember 
1928.

Fürsorge und Seelsorge, P. W. Wiesen, Caritas, 
Heft 12. 1928.

Fragen deutscher Wirtschaftspolitik, Dr. Dr. Schnei
der,^ Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 51. 22. Dezember

Gewerkschaften — Staat — und Wirtschaft, Ge
werkschafts-Zeitung, Nr. 50. 15. Dezember 1928.

Die Grundfrage der Sozialpolitik, Dr. Potthoff, 
Wirtschaftliche Selbstverwaltung, Nr. 11. November 
1928.

Der neue Geist unseres Soziallebens, Prof. Vier- 
kandt, Der Arbeitgeber, Nr. 23. 1. Dezember

Die Mittel des sozialen Rechtes, Heinz Potthoff, 
Zeitschrift für Soziales Recht, Nr. 1. Oktober 
1928.

Entwicklungstendenzen kommunaler Sozialpolitik, Dr. 
jur. F. Memelsdorff, Zeitschrift für Kommunal
wirtschaft, Nr. 19. 10. Oktober 1928.

Volkshilfe und Welthilfe, Dr. I. Jastrow, Blätter 
des Deutschen Noten Kreuzes, Heft 12. Dezember 
1928.

Metallarbeiteraussperrung und öffentliche Fürsorge 
im Dortmunder Bezirk, Dortmunder Wohlfahrts
blätter, Heft 12. Dezember 1928.

Die Unterstützung der ausgcspcrrtcn Metallarbeiter 
in der nvrdwestdeutschcn Eisenindustrie, Nach
richtendienst d. Dt. Vereins f. öff. n. priv. 
Fürsorge, Nr. 11/12. November/Dezember 1928.

Die Unterstützung bei Ausständen und Aussper
rungen, Dr. Polligkeit, Soziale Praxis, Nr. 51. 
20. Dezember 1928.

Mehr Planmäßigkeit in der Wohlfahrtspolitik, Wohl
fahrtsblätter der Stadt Köln, Nr. 5/8. August/ 
November 1928.

Gegenwartsprobleme der deutschen Wohlfahrtspflege, 
L>. Stcinweg, Die Innere Mission, Nr. 12. De
zember 1928.

Die sozialen Probleme auf dem Deutschen Juristen
tag 1928, Dr. Kiesel, Hamburg, Deutsche Zeit
schrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 9. Dezember 
1928.

Deutsch-österreichische Nechtsausgleichung auf dem 
Gebiet der Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik, Dr. 
Hilde Eiserhard, Bayerische Fürsorgeblätter, 
Nr. 12. 10. Dezember 1928.

Aufgaben der deutsch-österreichischen Rechtsanglei- 
chnng, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. 
u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. November/De
zember 1928.

Rußland und das internationale Sozialrecht, Stefan 
Bauer, Zeitschrift für Soziales Recht, Nr. l. 
Oktober 1928.

Freie Wohlfahrtspflege.
Die private Wohlfahrtspflege unter besonderer Be

rücksichtigung der westfälischen Verhältnisse, Dir.
"Dr. Wolters, Westfälische Wohlfahrtspflege, Nr. 12. 

20. Dezember 1928.
Die innere Mission in Berlin, D. Ulrich, Nach

richtendienst des Evang. Hanptwohlsahrtsamtes 
Berlin, Nr. 7/8. Dezember 1928/Januar 1929.

Die Schulungsarbeit der Inneren Mission für die 
Wohlfahrtspflege, Wally Schick, Die Innere 
Mission, Nr. 12. Dezember 1928.

Der Kongreß für innere Mission in Königsberg, 
Pfarrer Rohde, Evangelisch-Sozial, Heft 4. 
Oktober/Dczember 1928.

Der 42. Kongreß für Innere Mission in Königs
berg i. Pr., Pfarrer Gustav Luntowski, Christen 
tum der Tat, Nr. 6. 1928.

Ans der Geschichte der evangelisch sozialen Be
wegung, Pfarrer D. Herz, Evangelisch-Sozial, 
Heft 4. Oktober/Dezember 1928.

Die Tagung der Berlin-Brandenburger Evangelisch 
Sozialen Vereinigung in Wittenberge, Evangelisch 
Sozial, Heft 4. Oktober/Dezember 1928.

Die Statistik in der Caritasarbeit, Dr. Irmgard 
Dieffenbacher, Caritas, Heft 12. 1928.

Der dritte Württembergische Caritastag, Anton 
Pfeffer, Blätter der Zentralleitung für Wohl
tätigkeit in Württemberg, Nr. 10. Oktober 1928.

Tagung des Fünften Wohlfahrtsverbandes, Luise 
Kicsselbach, Soziale Praxis, Nr. 51. 20. De
zember 1928.

Bericht über die Tagung des fünften Wohlfahrts
verbandes in München vom 20. bis 28. Sep
tember 1928, Waisenhilfe, Nr. 12. Dezember 1928

Die Gliederung des Deutschen Noten Kreuzes, Nach 
richtcnblatt des Deutschen Roten Kreuzes, Nr. 21. 
15. Dezember 1928.

Nvtkreuz-Schwesternarbcit an den Wohlfahrtsan 
stalten der I. G. Farbenindustrie A. G. Ludwigs- 
Hafen a. Rh., Werkzeitung, Nr. 12. Dezember 
1928.

tz-

Organisalionsfragen.
Die Zusammenarbeit von öffentlicher und freier 

Wohlfahrtspflege in den Jugendämtern, Evan
gelische Fraucnzeitnng. Dezember 1928.

Der Arbeitsgemeinschastsgedanke in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Dr. Dr. Ad. Geck, Soziale 
Revue, Heft 12. Dezember 1928.

Ländliche Wohlfahrtspflege.
Großstädtische Methoden in der ländlichen Fürsorge. 

Arbeiterwohlfahrt, Heft 12. Nr. 24. 15. Dezember 
1928.

Fürsorgestakistik.
Zur Fürsorgcstatislik, Dr. Werner Blunck, Wohl 

sahrtswoche, Nr. 50. 10. Dezember 1928.
Die nordwestdeutsche Wohlfahrtsstatistik für Oktober 

1928, Wohlfahrtswoche, Nr. 48. 2. Dezember 1928.
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Methoden der Wohlfahrtspflege.
Psychologie und Wohlfahrtspflege, Dr. Hetzer, Deut

sche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 9. De
zember 1928.

Einzelhilfe und Massenhilfe, Beigeordneter Dr. Nein
haus, Nachrichtcnblatt des Städtischen Wohlfahrts
und Jugendamtes, Barmen, Nr. 12. Dezember 
1928.

Beziehungen zwischen sozialer Forschung und sozialer 
Arbeit in den Vereinigten Staaten, Mary van 
Klecck, Blätter des Deutschen Noten Kreuzes, 
Heft 12. Dezember 1928.

Methoden individualisierender Fürsorge im Nahmen 
der Kleinkinder-Erholungsfürsorgc, Eva Steinthal, 
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, Heft 12. 
Dezember 1928.

Zur Reform der sozialen Fürsorge durch die Ge
meinden, Karl Broll, Die Gemeinde, Heft 23. 
Dezember 1928.

Mit ihr können sie alles machen! Wohlfahrtswoche, 
Nr. 48. 2. Dezember 1928.

Der soziale Lebenstypus, Dr. Heinrich Kautz, Der 
Jngendbund, Nr. 12. 1. Dezember 1928.

Psychoanalyse und Seelsorge, Dr. Jung, Ethik, 
Nr. 15. 9. Oktober 128.

Finanzfragen.
Bemerkungen zum Sozialetat, F. Okras;, Deutsche 

Krankenkasse, Nr. 49. 6. Dezember 1928.
Vergleichende Tabelle sämtlicher Ausgaben und Ein

nahmen der 14 preußischen Provinzen (außer 
Berlin) für das Etatsjahr 1927/1928, Zeitschrift 
für Selbstverwaltung, Nr. 8. 15. Juli 1928.

Wohlfahrtsbricfmarken, Breslauer Gcmeindcblatt, 
Nr. 54, 16. Dezember 1928.

Die Reform der städtischen Haushaltspläne, Dr. 
Schräder, Neichsverwaltnngsblatt und Pr. Ver
waltungsblatt, Nr. 62. 1. Dezember 1928.

Soziale Lasten und Sozialbedarf in Österreich, 
Eduard Stark, Zeitschrift für Soziales Recht, 
Nr. 1. Oktober 1928.

Soziale Persönlichkeiten.
ssu Rosa Mayreders 70. Geburtstag, Die Neue 

Generation, Nr. 12. Dezember 1928.
Elisabeth Gnanck-Kühne, Pauline Montgelas, Die 

Christliche Frau, Nr. 12. Dezember 1928.

Der Altersaufbau der Bevölkerung Berlins und 
Deutschlands, Berliner Wirtschaftsberichte, Nr. 25. 
8. Dezember 1928.

Der Geburtenrückgang — eine Schicksalsfrage 
Deutschlands, Dr. Otto Krohne, Zeitschrift für 
Selbstverwaltung Nr. 11/12. 1. und 15. Sep
tember 1928.

Entartung und Kinderreiche, Med.-Rat Dr. Kühn
lein, Bundesblatt für den Neichsbund der Kinder
reichen Deutschlands, Nr. 12. Dezember 1928.

Hebamme und Fürsorgerin, Dr. Theodor Hoffa, 
Monatsschrift Deutscher Ärztinnen, Heft 2. De
zember 1928.

Das thüringische Hebammengesetz, Nachrichtendienst 
des Deutschen Vereins für öffentliche und private 
Fürsorge, Nr. 11/12. November/Dezember 1928.

Hebammenfragen in Thüringen, Arbeiterwohlfahrt, 
Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Pressestimmen zum Beschluß der Berliner Ärzte
kammer gegen ß 218, Der Kassenarzt, Nr. 51. 
22. Dezember 1928.

Hundert Jahre Kampf für Geburtenregelung, Helene 
.Stöcker, Die Neue Generation, Nr. 12. De
zember 1928.

Wie viele Frauen sterben jährlich an den Folgen 
eines Aborts? Der Kassenarzt, Nr. 52. 22. De
zember 1928.

Berechnung und Verrechnung bei Schwangerschast 
und Schwangerschaftsbeschwerden, Dr. Rohrer, 
Die Ersatzkasse, Nr. 15. Dezember 1928.

Schwangerenberatung in mittleren und kleinen 
Städten, Dr. Albert Ultmann, Der Reichsstädte
bund, Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Bücher zur Ehe- und Lebensbcratung, Dr. Joseph 
Mayer, Caritas, Nr. 12. 1928.

Zweck, Erfahrungen und Ziele der Eheberatung, 
Dr. med. Josephine Höber, Die Frau, Heft 3. 
Dezember 1928.

Zweck, Erfahrungen und Ziele der Eheberatung, 
Dr. med. Josephine Höber, Kiel, Mitteilungen 
des ADF., Nr. 4. Dezember 1928.

Ehebcratungsstellcn und Heiratszeugnis, Christliche 
Volksmacht, Heft 11—12. 1928.

Geburtenregelung. Aus den Ergebnissen der Enquete 
über die Ehe- und Sexualberatungsstellen Deutsch
lands, Dr. Lotte Neißer-Schroeter, Die Neue 
Generation, Nr. 12. Dezember 1928.

Die Berliner Ärztekammer zum Abortproblem, Ernst 
Victor Noack, Der Kassenarzt, Nr. 49. 8. De
zember 1928.

Bevölkerungspolitik.
Bevölkerungsbewegung, BavöllerungSfortschreitung 

und Fremdenverkehr in den Groß- und Mittel
städten im 2. Kalendervierteljahr 1928, Dr. Elfen, 
Statistische Vierteljahrsberichte des Deutschen 
Ttädtetagcs, Nr. 2. September 1928.

und Volksvcrmehrung, Dr. Scheffzek, Die 
Oberschlcsien, Nr. 45. 30. November

Bevölkerungsrückgang — Wohnungsnot und Woh
nungselend, Bürgermeister Dr. Necker, Kommunale 
Umschau, Nr. 23. 5. Dezember 1928.

Geburtenvermindcrnng und Landbevölkerung, Me- 
dizinalrat Dr. Beyreis, Das Land, Nr. 12. De
zember 1928.

Uber die Bevölkerung Ostpreußens, Dr. Schack, Die 
Wohlfahrt, Nr. 17/18. 15. Dezember 1928.

Arbeiismarkt und Bevölkerungsenttvicklung, GDA., 
Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Wirtschaft
Provinz

Soziale Frauenfragen.
Die Frauenbewegung und ihre Jugend, Helene 

Scholz, Die Frau, Heft 3. Dezember 1928.
Legendenbildung über die Geschichte der Frauen

bewegung, Helene Lange, Die Frau, Heft 3. De
zember 1928.

Die Ehe der erwerbstätigen Frau, Sofie Lazarsfeld, 
Die Neue Generation, Nr. 12. Dezember 1928.

Zur modernen Ehekritik und Ehekrisis, Marianne 
Weber, Ethik, November 1928.

Leitsätze zu: Die Stellung der evangelischen Frau 
zu den Ehereformvorschlägen, Evangelische Frauen
zeitung. Dezember 1928.

Verzeihung durch Geschlechtsverkehr, A. Süßer, 
Juristische Wochenschrift, Heft 48. 1. Dezember
1928.

Zur Reform des Ehestreitverfahrens, Miu.-Nat, Geh. 
Rcg.-Rat Dr. Volkmar, Juristische Wochenschrift, 
Heft 48. I. Dezember 1928.
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Neues Frauentum im Hause, Jugend und Berus, 
Nr. 11. November 1928.

Zahl und Liebe. II., Dr. Prager, Die Neue Gene
ration, Nr. 12. Dezember 1928.

Theologin und Pfarramt, Annemarie Rubens, Die 
Frau, Heft 3. Dezember 1928.

Wenn Arbeiterinnen Mütter werden. Der Kassenarzt, 
Nr. 48. 1. Dezember 1928.

Gegen ein Verbot der Arbeit verheirateter Frauen, 
Gewerkschaftszeitung, Nr. 49. 8. Dezember 1928.

Die Fabrikarbeit der Frau, Der Deutsche Metall
arbeiter, Nr. 48. 1. Dezember 1928.

Erhebung über die Arbeitsverhältnisse der Haus
gehilfinnen, Soziale Praxis, Heft 47/48. 29. No
vember 1928.

/Akademikerin und Hallswissenschaft, Dr. Maria 
Maresch, Die Christliche Frau, Nr. 11. November 
1928.

Die mit dem Studentinnenheim gesetzte Verant
wortung und Aufgabe der weiblichen Studierenden, 
Vlaudia Bader, Studentcnwerk, Heft 4. -Oktober 
1928.

Zur Frage: Sozialfürsorge und .Haushaltsrationali
sierung, Helene Krieger, Soziale Praxis, Heft 48. 
29. November 1928.

Warum mutz jede verantwortungsbewußte Haus
frau sich mit Fragen der Ernährungswissenschaft 
beschäftigen? Martha Zschörncr, Die Volks- 
ernährung, Heft 23. 5. Dezember 1928.

Zur Hauswirtschaft und Gesetzgebung, Die Christ
liche Frau, Nr. 12. Dezember 1928.

Lebensvereinfachung als Kernfrage der Hauswirt
schaft, Dr. Maria Maresch, Die Christliche Frau, 
Nr. 11. November 1928.

Meine Küche, Else Knausenberger, Mein Eigen-Heim, 
Nr. 11. November 1928.

Die schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit 
(Sassa) in Bern vom 26. August bis 30. Sep
tember 1928, Die Christliche Frau, Nr. 11. No
vember 1928.

Die italienische hauslvirtschaftlichc Bewegung, Die 
nolksernährung, Heft 23. 5. Dezember 1928.

Lohnbeschlagnahme zu Gunsten des Untcrhalts- 
anspruchs der geschiedenen Frau, Dr. Kälberer, 
Juristische Wochenschrift, Heft 48. 1. Dezember
1928.

Jugendwohlfahrk.
Rcchtsvergleichende Kritik des Deutschen Reichs- 

jugcndwohlfahrtsgesetzes und des Österreichischen 
Entwurfs zu einem Jugendwohlfahrtsgesetz, Sek- 
tionschcf Dr. Suchanek, Zeitschrift für Kinder- 
schutz, Familien- und Berufsfürsorge, Nr. 12. De
zember 1928.

Jugendamt und Kinderschutz in Preußen, Arbeiter- 
Wohlfahrt, Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Die Übertragung und Überlassung jugendamtlichcr 
Fürsorgeaufgaben an die Organe der freien Wohl
fahrtspflege, Neg.-Rat Dr. Schühly, Dortmunder 
Wohlfahrtsblättcr, Nr. 8. November 1928.

Zur Krise der Jugendämter, Lene Mann, Zcntral- 
blatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 
Nr. 9. Dezember 1928.

Die Tätigkeit des Badischen Landesjugendamtes in 
der Zeit vom 1. April 1926 bis 31. März 1928 
und der badischen Jugendämter in der Zeit v'om 
1. April 1926 bis 31. März 1927, Badische Wohl- 
sahrtsblätter, Nr. 7. Oktober 1928.

Das Landesjugendamt der Nheinprovinz im Rech
nungsjahr 1927/28, Die Wohlfahrtspflege in der 
Rheinprovinz, Nr. 24. 16. Dezember 1926.

Wohliahrts- und Jugendpflege des Kreises Regen
walde im Jahre 1927, Pommersche Wohlfahrts
blätter, Nr. 2. November 1928.

Aus der Praxis ländlicher Jugendämter, Kommunal
politische Blätter, Heft 23. 10. Dezember 1928.

Klagemöglichkeiten bei Verletzung der Unterhalts
pflicht durch Haussöhne und Ehemänner (Dritt- 
schuldnerklage u. a.) mit besonderer Berücksichti
gung der Rechtsprechung, Dr. Friedrich Scheck, 
Blätter für öffentliche Fürsorge, Nr. 23. 1. De
zember 1928.

Zur Feststellung der unehelichen Vaterschaft, Justiz
rat Dr. Thaler, Blätter für öffentliche Fürsorge, 
Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Familienrechtlichc Unterhaltsansprüchc (Fortsetzung), 
Wohlfahrtsblatt der Stadt Breslau, Nr. 300/301. 
November/Dezember 1928.

Das Recht des außerehelichen Vaters zur Namens
erteilung, Geh. Reg.-Rat Dr. Dr. Oertel, Säch
sische Gemeindebeamten-Zeitung, Nr. 22. 15. No
vember 1928.

Die bevorstehende Reform des Strafverfahrens in 
Vaterschafts- und Unterhaltssachen, Blätter für 
öffentliche Fürsorge, Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Die Blutgruppenuntersuchungsstelle des Gesundheits
amtes der Stadt Wien, Oberbezirksarzt Dr. Cor 
bin, Blätter für das Wohlfahrtswesen Wien, 
Nr. 269. September/Oktober 1928.

Die rechtliche Stellung des unehelichen Kindes, Mit 
teilungen des Vereins katholischer deutscher So- 
zialbeamtinnen, Nr. 11/12. November/Dezember 
1928.

Adoption und Pflegekindschaft, Rechtsanwalt Alois 
Nauck, Blätter für öffentliche Fürsorge, Nr. 23. 
1. Dezember 1928.

Der Begisf „Pflegekind" im Sinne des 8 103 Abs. 2 
AVABG., Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. ösf. 
u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. November/Dezember 
1928.

Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der 
bayerischen Berussvormünder, Blätter für öffent
liche Fürsorge, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Erweiterung des Wirkungskreises der Bcrufsvor- 
mundschaften in Österreich, Nachrichtendienst d. 
Dt. Vereins f. ösf. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. 
Novembcr/Dezembcr 1928.

Forderungen an das Ziehkindergesetz, Zeitschrift für 
Soziales Recht, Nr. 1. Oktober 1928.

Säuglingssterblichkeit der Unehelichen, Rundbrief 
des Archivs Deutscher Berufsvormünder, Nr. 16/17. 
18. Dezember 1928.

Ein Beitrag zur Frage des Erfolges der Fürsorge 
erziehung, Dr. Neubcrt, Zentralblatt für Jugend 
recht und Jugendwohlfahrt, Nr. 9. Dezember 
1928.

Fürsorgeerziehungstag in Würzburg, II. Arbeiter 
Wohlfahrt, Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Tagung des Hauptausschusses des Allgemeinen Für 
sorgeerziehnngstages in Würzburg am 19. und 
20. September 1928, Zcntralblatt für Jugcndrec!» 
und Jugendwohlfahrt, Nr. 9. Dezember 1928.

Richtlinien für Fürsorgeerziehungsanstalten, Blätter 
für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. Dezember 1928.

Vom allgemeinen Fürsorgeerziehungstag in Würz 
bürg am 19. und 20. Oktober 1928, Blätter der 
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg. 
Nr. 12. Dezember 1928.

Der Allgemeine Fürsorgeerziehungslag, Caritac, 
Heft 12. 1928.

Nichterbesuch in .Fürsorgeheimen, Blätter der 
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Würtemberg, 
Nr. 12. Dezember 1928.
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Kosten der ärztlichen Untersuchung in Fürsorge- 
erzichungsverfahren, Westfälische Wohlfahrtspflege, 
Nr. 12. 20. Dezember 1928.

Die Kosten der Fürsorgeerziehung von ausländischen 
Minderjährigen, Nachrichtendienst des Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürs., Nr. 11/12. Novcmber/De- 
zeinber 1928.

Die Kosten und die Finanzierung der Berufsschulen 
in Preußen, Dr. Roß, Der Arbeitgeber, Nr. 24. 
15. Dezember 1928.

Welche Fürsorgeaufgaben hat der B. F. V. v. N. K. 
für Kleinkinder zu erfüllen? Nachrichtenblatt des 
Deutschen Noten Kreuzes, Nr. 23. 1. Dezember 
1928.

Die saarländische Verordnung für Jugendwohl
fahrt vom 4. Juli 1928, Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. 
November/Dezember 1928.

Gedanken über Volksschule und Volksbildung in 
Deutschland, Dr. Karl Pütz, Volksbücherei und 
Volksbildung in Niedersachscn, Nr. 8. November 
1928.

Jugend und evangelische Kirche, Günter Krolzig, 
Das junge Deutschland, Nr. 12. Dezember 1928.

Der Arbeitstag der jungen Arbeiter, Der Jugend
liche Arbeiter, Nr. 12. Dezember 1928.

Schule, Wirtschaft, Berufsberatung, Jugend und 
Beruf, Nr. 12. Dezember 1928.

Der hanswirtschaftliche Unterricht in den Altonaer 
Volks- und Mittelschulen, Stadtschulrat Max Jo- 
hannsen, Amtsblatt der Stadt Altona, Nr. 50.
15. Dezember 1928.

Berufswünsche und Zukunftspläne der Jugend an 
höheren Schulen, Jugend und Beruf, Nr. 11. 
November 1928.

Die Gewährung von Erziehungs- und Ansbildungs- 
beihilfen an besonders begabte, minderbemittelte 
Jugendliche, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. November/ 
Dezember 1928.

Die Unterstützung hilfsbedürftiger Minderjähriger 
vom Standpuntt der Erziehung und Erwerbs
befähigung, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. 
öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. November/ 
Dezember 1928.

Erziehungsbeihilfen,^ Schlesische Wohlfahrt, Nr. 24.

Weitere Erleichterung für Erziehungsbeihilfen, Die 
Wohlfahrtspflege in der Nhcinprovinz, Nr. 24.
16. Dezember 1928.

Lehrbcihilfen, Zentralblatt für Jugendrecht und Ju-
^ gendwohlfahrt, Nr. 9. Dezember 1928.
Freizeit der berufsgebundcnen Jugend und ihre 

Gestaltung, Dr. Klatt, Jugend und Beruf, Nr. 11. 
November 1928.

Von der gewerblichen Kinderarbeit im Landkreise, 
Leo Pelle, Arbciterwohlfahrt, Nr. 23. 1. De
zember 1928.

Sexuelle Erziehung, Blätter des Jüdischen Frauen- 
bundcs, Nr. 12. Dezember 1928.

Ausreißer, Zentralblatt für Inge, -recht und Ju- 
gendwohlfahrt, Nr. 9. Dezember 1928.

Praktische Arbeit zur Bekämpfung der Sexualnot 
der Jugendlichen, Dr. Ludwig Hoppe, Hygienischer 
Wegweiser, Heft 10. Oktober 1928.

führen oder Wachsenlassen, Dr. Bender, Die 
Christliche Frau, Nr. 12. Dezember 1928.

Seelische Neuartung als Ziel der weiblichen Jugend 
und ernste Hemmungen, Prof. Dr. Bopp, Die 
Christliche Frau, Nr. 12. Dezember 1928.

Erziehung zur Elternschaft, Luise Lcithner, Soziale 
Arbeit, Wien, Nr. 9/10. Dezember 1928.

Psychologische Probleme des jugendlichen Alters, 
H. P. Höring, Waisenhilfe, Nr. 12. Dezember 
1928.

Wir verlangen Jugendhilfe — auch für den Schul
schwänzer, Fritz Kleist, Arbeiterwohlfahrt, Nr. 24. 
15. Dezember 1928.

Dilemma (Erlaubtes, Erschalltes und Nachdenkliches),
H. Bogen, Jugend und Beruf, Nr. 11. November 
1928.

Weiterentwicklung der Jugendbewegung, Neuland, 
Nr. 12. Dezenlber 1928.

Aus dem Tageslauf eines Kindergartens, Nach
richtenblatt des Deutschen Noten Kreuzes, Nr. 23.
I. Dezember 1928.

Lehrlingsschutz und Berufsvormund, Dir. v. Mann, 
Blätter für öffentliche Fürsorge, Nr. 23.1. De
zember 1928.

Die gegenwärtige Rechtslage bei Bekämpfung von 
Schmutz und Schund, Nechtsrat Dr. Ammann, 
Dortmunder Wohlfahrtsblätter, Nr. 8. November 
1928.

Der Mißerfolg des Gesetzes zur Bewährung der 
Jugend vor Schund- und Schmutzschriften, Landes
rat Dr. Stange, Pommersche Wohlfahrtsblätter, 
Nr. 3. Dezember 1928.

Sollen die Jugendämter den Kampf gegen Schmutz 
und Schund führen? Rechtsrat Dr. Ammann, 
Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohl
fahrt, Nr. 9. Dezember 1928.

Das österreichische Jugendgerichtsgesetz, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 11/12. Novembcr/Dezember 1928.

Gefährdekenfürsorge.
Das Bewahrungsgesetz vom Standpunkt der Praxis, 

Dir. Steigertahl, Deutsche Zeitschrift für Wohl
fahrtspflege, Nr. 9. Dezember 1928.

Das Bewahrungsgesetz vom Standpunkt der Praxis, 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. 
Fürsorge, Nr. 11/12. November/Dezember 1928.

Die Kosten des Neichsbewahrungsgesctzes, Die Wohl
fahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 24. 16. De
zember 1928.

Gefährdetenfürforge, Berta Schumacher, Blätter der 
Zentralleitung für Wohltätigkeit in Württemberg, 
Nr. 10. Oktober 1928.

Milieu und jugendliche Verwahrlosung, Prof. Dr. 
Busemann, Pommersche Wohlfahrtsblätter, Nr. 3. 
Dezember 1928.

Gefährdetenfürforge? Paula Kurgaß, Arbeiterwohl
fahrt, Nr. 23. 1 .Dezember 1928.

Verwaist, verwahrlost, gefährdet, Waisenhilfe, Nr. 12. 
Dezember 1928.

Der Pfälzische Evangelische Erziehungsverein in 
seiner Arbeit an der gefährdeten und verwahr
losten Jugend, Pfarrer Thomas, Evangelische Ju
gendhilfe, Nr. 12. Dezember 1928.

Die Verantwortung der evangelischen Christenheit 
für die praktische Gesährdetenfiirsorge, Christliche 
Volkswacht, Heft 11—12. 1928.

Fürsorge für jugendliche Psychopathen in außer
deutschen Ländern, Ruth von der Leyen, Ose- 
Rnndschau, Nr. 10. Oktober 1928.

Weshalb ist Psychopathcnsürsorge eine öffentliche 
Angelegenheit, und wie gewinnen wir die Öffent
lichkeit für diesen Zweig der Gesundheitsfürsorge? 
Dr. Villinger, Zeitschrift für Schulgesundheits- 
pflege, Nr. 22 b, 1928.

Die Fürsorge für jugendliche Psychopathen, 
Dr. Moses, Blätter für Wohlfahrtspflege der 
Stadt Mannheim, Nr. 2. Dezember 1928.
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Die heilpädagogischc Beschulung der geistig sch,rächen 
Landkinder, K. Brettschneider, Die Hilfsschule, 
Nr. 12. Dezember 1928.

Der Hauswirtschaftsunterricht in der Hilfsschule, 
Brinckmann, Die Hilfsschule, Nr. 12. Dezember 
1928.

Die Bernssschuleinrichtungen der Fürsorgeheime für 
die männliche Jugend, Dir. Braune, Evangelische 
Jugendhilfe, Nr. 12. Dezember 1928.

Zur Soziologie einer Hilfsschulklasse, Thomaschefsty, 
Die Hilfsschule, Nr/ 12. Dezember 1928.

Kriminalstatistik der Jugendlichen 1925 und 1926, 
Zcntralblatt für Jugendrecht und Jugendwohl- 
fahrt, Nr. 9. Dezember 1928.

Vererbung und Kriminalität, Prof. Dr. Fetscher, 
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 9. 
Dezember 1928.

Mädchenschutz und Zusammenarbeit mit Behörden, 
Elisabeth Denis, Mädchcnschutz, Nr. 1/2. Oktober 
November 1928.

Weibliche Polizei in Sachsen, Blätter für Wohl
fahrtspflege, Nr. 12. Dezember 1928.

Der Völkerbund und der Mädchenhandel, Christ
liche Volksmacht, Heft 11—12. 1928.

Arbeitsrecht der weiblichen Kriminalpolizei in Ham
burg, Nachrichtendienst des Dt. Vereins f. ösf. 
u. priv. Fürs., Nr. 11/12. November/Dezcmber 
1928.

Die Auswirkung des GBG. in bezug auf die Ge- 
fährdelenfürsorge und die öffentliche Sittlichkeit 
Die Wohlfahrtspflege in der Nheinprovinz, Nr. 24. 
16. Dezember 1928.

Erster Internationaler Kinokongreß im .Haag, 
Caritas, Nr. 12. 1928.

Die Minderwertigkeit und ihre Bekämpfung, Dr. 
med. phil. et iur. Albert Niedermelier, Görlitz, 
Bundesblait für den Reichsbnnd der Kinderreichen 
Deutschlands, Nr. 12. Dezember 1928.

Strafgefangenen^ und Enllassenenfürsorge.
Vom neuzeitlichen Strafvollzug, Sophie Kunert, 

Wohlfahrtsnachrichten der Stadt Altona, Nr. 2. 
November 1928.

Der Entwurf eines Strafvollzugsgefetzes vom 
9. September 1927, Otto Krebs, Arbeiterwvhl- 
fahrt, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Probleme der Strafsälligenpflege, Nachrichtendienst 
des Evang. Hauptwohlfahrtsaintes Berlin, Nr. 7/8. 
Dezember 1928/Januar 1829.

Vorschläge für eine Änderung des Strafverfahrens 
aus Anlaß des .Hußmann-Prozesses, Rechtsan- 
wältin Dr. Marie Munk, Die Frau, Heft 3. De
zember 1928.

Die Musik innerhalb des modernen Strafvollzuges, 
Artur Lcumas, Deutsche Toukünstler-Zeitung, 
Nr. 488. 5. Dezember 1928.

Die Gerichtshilfe für Erwachsene, Stadtoberinspektor 
Hammer, Zeitschrift für das Heimatrvesen, Nr 36. 
21. Dezember 1928.

Beschäftigung entlassener Strafgefangener bei Be
hörden, Blätter der i »ralleitung für Wohl
tätigkeit in Württemberg, 1l. November 1928.

Gemeinschaftsstuuden mit Gesai.geneu und mit Ent
lassenen, Oberstrafanstaltsdir. Grohmann, i. R., 
Monatsblätter des Deutschen Neichsverbandcs für 
Gerichtshilfe, Gefangenen- und Entlafsenenfür- 
fvrge, Nr. 12. Dezember 1928.

Eine Erwiderung „Zur Frage der Gerichtshilse im 
Freistaat Sachsen", Dr. Morgenstern, Monats
blätter des Deutschen Neichsverbandes für Ge- 
richtshilfe, Gefangenen- und Entlassenenfürsorge, 
Nr. 12. Dezember 1928.

Der verantwortungsvolle Beruf der Strafanstalts
beamten, Allgemeine Deutsche Bcamtenzeitnna, 
Nr. 143. 15. Dezember 1928.

Die Vernehmung von Kindern und Jugendlichen in 
Strafsachen, Marg. Starrmann-Hunger, Zeitschrift 
für das Heimatwesen, Nr. 35. 11. Dezember 1928.

Der tschechoslowakische Strafgesetzentwurf, Zeitschrift 
für Soziales Recht, Nr. 1. Oktober 1928.

Das Bewährungssystem in England und Amerika, 
Soziale Hilfe, Wien, Nr. 5/6. Maj/Juni 1928.

Kriegsbeschädigken- und Kriegshinterbliebenen- 
fürsorge.

Text der Eingaben an den Reichstag, Der Reichs- 
verband, Nr. 12. Dezember 1928.

Der Stand der Kriegsopferversorgung, Die Wohl
fahrtspflege in der Nheinprovinz, Nr. 24. 16. De
zember 1928.

Entwicklung der Versorgungsgesetzgebnng, Der 
Reichsverband, Nr. 8. August 1928.

Zusatzrenten für Kriegshinterbliebene, Wohlfahrts
woche, Nr. 50. 16. Dezember 1928.

Die Änderungen des Verfahrensgesetzes und ihre 
Auswirkungen, Allgemeiner Verband der Kriegs
und Arbeitsopfer Deutschlands, Nr. 6. 1. Juni 
1928.

Zur Rechtsprechung der Versorgungsgerichte, Inter
nationaler Bund, Nr. 12. Dezember 1928.

Versorgung und Fürsorge für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene, Min.-Rat Dr. Geiger, Baye
rische Fürsorgeblätter, Nr. 12. 10. Dezember 1928.

Ergebnisse der Zählung der deutschen Kriegsopfer 
vom Mai 1928, Korrespondenzblatt des Reichs
bundes der Kb., Kt. und Kh., Nr. 12. Dezember 
1928.

Die Zählung der Kriegsbeschädigten und Kriegs
hinterbliebenen vom 21. Mai 1928 und die sich 
daraus ergebenden finanziellen Folgerungen, Ver
sorgungs-Fürsorge, Nr. 24. 16. Dezember 1928.

Die Zahl der versorgungsberechtiglen Kriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebenen im Stadt
kreis Hannover, Wohlfahrtswoche, Nr. 50. 16. De
zember 1928.

Die Zahlen der versorgungsberechiigten Kriegs
beschädigten und Kriegshinterbliebenen im Reich 
und in der Provinz Pommern, nach dem Stande 
vom Mai 1928, Karl Feldmann, Pommersche Wohl
fahrtsblätter, Nr. 3. Dezember 1928.

Sitzung des Neichsausschusses der Kriegsbeschädigten 
und Kricgshinterbliebenenfürsorge, Versorgungs- 
Fürsorge, Nr. 24. 16. Dezember 1928.

Weihnachiswünsche der Kriegs- und Arbeitsopfer,
- Internationaler Bund, Nr. 12. Dezember 1928.

Die Kriegsbliudenrente, Kracmer, Die Blindcn- 
welt, Nr. 12. Dezember 1928.

Erzichnngs- und Berufsfürsorge für Kriegerwaisen 
und Kriegsbeschädigtenkinder, Nachrichtendienst des 
Dt. Vereins f. ösf. u. priv. Fürs., Nr. 11/12. 
Novembcr/Dezember 1928.

Die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen- 
Versorgung in Italien, Min.-Rat Jacobs, Berlin, 
Der Reichsverband, Nr. 8. August 1928.

Das Schwerbeschädigiengesetz und die Arbeits- 
gerichtsbarkeit, F. Helm, Korrespondcnzblatt des 
Rcichsbundes der Kb., Kt. und Kh., r. 12. De
zember 1928.

Die Geflügelfarm der Dortmunder Schwer
beschädigtenfürsorge, Dortmunder Wohlfahrts
blätter, Heft 12. 1. Dezember 1928.
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Die Rechtsprechung der Versorgungsgerichte, Ver
sorgung — Fürsorge, Nr. 23. 2. Dezember 1928.

Das Reichsversorgungsgesetz in Gegenüberstellung, 
des geltenden Gesetzeswortlautes zu den Ab
änderungsvorschlägen des Neichsverbandes Deut
scher Kriegsbeschädigter und Kriegshinterbliebener, 
Der Reichsverband, Nr. 12. Dezember 1928.

Wohnungsfürsorge.
Staatliche Wohnungsreformpolitik, Stadtrat Dr. 

Lehmann, Zeitschrift für Selbstverwaltung, Nr. 13.
I. Oktober 1928.

Denkmalpflege und moderner Wohnungs- und 
Städtebau, Dr.-Jng. Duttmann, Rheinische Blät
ter für Wohnungswesen und Bauberatung, Heft
II. November 1928.

Wohnungsbau in den Landkreistageu, Zeitschrift für 
Selbstverwaltung, Nr. 15. 1. November 1928.

Wohnungswirtschaft, Stadtrat Wutzky, Zeitschrift für 
Kommunalwirtschaft, Nr. 19. 10 Oktober 1928.

Die Wohnbautätigkeit in den Groß- und Mittel
städten im 2. Vierteljahr 1928, Pros. Dr. Auer, 
Statistische Vierteljahrsberichte des Deutschen 
Städtetagcs, Nr. 2. September 1928.

Das Reichswohnungsbauprogramm, Westfälisches 
Wohnungsblatt, Heft 12. Dezember 1928.

Förderung des Baues von Landarbeiterwohnungen 
aus Mitteln der wertschaffenden Arbeitslosenfür
sorge, Zeitschrift für Selbstverwaltung, Nr. 10. 
15. August 1928.

Er soll erst auch mal in einer Arbeiterwohnung 
untergebracht werden! Allgemeine Deutsche Be- 
amtenzeitung, Nr. 105. 15. September 1928.

Die Bedeutung der inneren Kolonisation, Landrat 
Dr. Schocnkaes, Zeitschrift für Selbstverwaltung, 
Nr. 6. 15. Juni 1928.

Ländliche Siedlung, Landwirtschaft und Landkreise, 
Dr. Karl Wild, Zeitschrift für Selbstverwaltung, 
Nr. 10. 15. August 1928.

Siedlungspraxis in der Westmark, Landrat Simmer- 
mann, Zeitschrift für Selbstverwaltung, Nr. 6.
16. Juni 1928.
rr Frage der ländlichen Siedlung in 

~ — Die
Zur $ 

schlesii
Ober-

.--lesien, Landesrat Dr. Ehrhardt, "Die Provinz 
Oberschlesien, Nr. 49. 7. Dezember 1928.

Die ländliche Siedlung in Oberschlesien, Dr. Ba° 
bilas. Die Provinz Oberschlesien, Nr. 50/51. 
14. Dezember 1928.

Die Sicdlungstätigkeit in Preußen im Jahre 1927. 
Statistische Korrespondenz, Nr. 48. 21. Dezember 
1928.

Das Siedlungswesen, Bornefeld, Zeitschrift für 
Selbstverwaltung, Nr. 9. 1. August 1928.

Die ländliche Siedlung und die Landkreise, Ober- 
reg.-Nat Großpietsch, Zeitschrift für Selbstverwal
tung. Nr. 8. 15. Juli 1928.

Der Erbbauheimstättenvertrag der Stadt Rudol
stadt. Werner, Thüringer Kommunale Rundschau, 
Nr. 9. Dezember 1928.

Heimstättendämmerung, Paul Kettel, Zeitschrift für 
Wohnungswesen, Nr. 24. 28. Dezember 1928.

Wohnungsbaufinanzierung, Zeitschrift für Selbstver
waltung, Nr. 18. 15. Dezember 1928.

Warum sind in Berlin die Neubaumieten so hoch? 
Oberfinanzrat a. D. Dr. Fleischmann, Zeitschrift 
für Wohnungswesen, Nr. 3. 10. Dezember 1928.

Schasst Wohnungen für 50 RM. im Monat, Woh- 
uungswirtschast, Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Wünsche und Notwendigkeiten für die Finanzierung 
des Wohnungsbaus, Dr. Lüke, Rheinische Blätter 
für Wohnungswesen und Bauberatung, Nr. 12. 
Dezember 1928.

Ein Enteignungsgesetz für Wohnbauten, Österrei
chische Gemeinde-Zeitung, Nr. 23. 1. Dezember 
1928..

Die Gesetzgebung über das Wohnungswesen in 
Sowjetrußland, Dr. Martell, Wohnungswirtschafr, 
Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Die neue Breslauer Bauordnung, Stadtrat Beh
rendt, Der Städtetag, Nr. 12. 21. Dezember 
1928.

Die Wohnungsfürsorgegesellschasten und ihr Werk, 
Dr. K. v. Mangoldt, Soziale Praxis, Nr. 52. 
27. Dezember 1928.

Wohnungsfürsorge durch Errichtung von Alters
heimen und Ledigenheimen, Deutsche Zeitschrift 
für Wohlfahrtspflege, Nr. 9. Dezember 1928.

Ein Beitrag zur Wohnungsfrage der deutschen Mit
telstädte, Stadlurzt Dr. Beer, Deutsche Zeitschrift 
für öffentliche Gesundheitspflege, Nr. 7/8. Juli/ 
August 1928.

Oberschlesische Wohnungsnot, Landrat Dr. Schmidt, 
Kommunalpolitische Blätter, Heft 23. 10. Dezem 
der 1928.

Internationale Wohnungsstatistik, Otto Bach, Die 
Gemeinde, Heft 23. Dezember 1928.

Weitere Ergebnisse der Reichswohnungszählung vom 
16. Mai 1927, Statistische Korrespondenz, Nr. 
46/47 . 6. Dezember 1928.

Die Küchen in der Kleinwohnung, Dr. Düttmann, 
Rheinische Blätter für Wohnungswesen und Ran 
beratung, Nr. 12. Dezember 1928.

Sozialfürsorge und Haushgltsrationalisierung, Dr. 
Erna Meyer, Soziale Praxis, Heft 48. 29. No
vember 1928.

Zur Frage „Sozialfürsorge und Haushaltsratio 
nalisierung, Clara Israel, Soziale Praxis, Heft 
48. 29. November 1928.

Bodenreform — Gartenstadt — Wohnungsreform, 
Stadtrat z. D. Treffert, Soziale Praxis, Nr. 52. 
27. Dezember 1928.

Die deutschen Bodenreformer, Stadtrat z. D. Tres- 
fert, Zeitschrift für Wohnungswesen, Nr. 23. 
10. Dezember 1928.

Psychotherapie und Bodenreform, Bodenreform, 
Nr. 8. 20. Februar 1927.

Eingreifen des Fürsorgeverbandes bei Mietrückstän
den in Frankfurt a. M., Nachrichtendienst d. Dt. 
Vereins f. äff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. No- 
vcmber/Dezember 1928.

Die heutige wirtschaftliche Bedeutung des Schlaf
hauswesens in Oberschlesien, Wilhelm Negling, 
Oberschlesische Wirtschaft, Nr. 12. Dezember 1928.

Wandererfürsorge.
Weitere Stimmen zum Vorentwurf eines Wanderer

fürsorgegesetzes des Deutschen Vereins für öffent
liche und private Fürsorge, Der Wanderer, Nr. 12. 
Dezember 1928.

Die fürsorgerische Behandlung der jugendlichen Wan
derer in Württemberg, Blätter der Zentralleitung 
für Wohltätigkeit in Württemberg, Nr. 12. De
zember 1928.

Wanderburschen von heute, Der Wanderer, Nr. 12. 
Dezember 1928.

Der grenzmärkische Saison-Wanderarbeiter und der 
Arbeitermangel in der Landwirtschaft, A. Morgen- 
thaler, Braudenburgischer Arbeitsmarkt, Nr. 50. 
15. Dezember 1928.

Die Städte und das Jugendherbergswerk, Dr. 
Mewes, Statistische Vierteljahrsberichte des Deut
schen Städtetagcs, Nr. 2. September 1928.
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Die Entwicklung des Jugendherbergswerks in der 
Nordmark, K- Hatje, Wohlfahrtsnachrichten der 
Stadt Altona, Nr. 2. November 1928.

Meldepflicht der Inhaber von Wanderscheinen, Wil
helm Bock, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. 
Dezember 1928.

Bedenken und Wünsche der freien Wanderfürsorge 
zum Wanderschein der Reichsanstalt, Pastor Sey- 
ferth, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. De
zember 1928.

Kritisches zur Wanderscheinversorgung, Direktor Dr. 
Nerschmann, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. 
Dezember 1928.

Der Wanderschein für Jung-Gesellen, Handwerks- 
Zeitung, Nr. 53. 30. Dezember 1928.

Der Wanderschein nach § 169 AVAVG. eine Ein
richtung der Arbeitslosenversicherung oder der 
Berufssortbildung? Ministerialrat Wittelshöfer, 
Arbeit und Beruf, Heft 23. 10. Dezember 1928.

Zusammenarbeit von Arbeits- und Wohlfahrtsamt 
beim Vollzug der Wanderschein-VO., Dr. Link, 
Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. Dezember 
1928.

Örtliche Erfahrungen mit der Wanderschein-VO., 
Dr. Henschel, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. 
Dezember 1928.

Lebenshaltung.
Die Ernährungslage von 300 Hamburger Familien, 

Aus Hamburgs Verwaltung und Wirtschaft, 
Nr. 10. Oktober 1928.

Fahrt ins Elend — Im Waldenburger Hungerland, 
Klötzel, Wohnungswirtschaft, Nr. 24. 15. Dezem
ber 1928.

Leben wir um vieles teurer als in der Vorkriegs
zeit? Dr. Wilhelm, Soziale Arbeit, Wien, Nr. 
9/10. Dezember 1928.

Volksernahrvng.
Einiges Wissenswerte über die Ernährung, Dr. A. 

Behling, Die Landkrankenpflegerin, Nr. 4. Juli 
1928.

Was braucht der Mensch zum Leben? Allgemeine 
Deutsche Beamtenzeitung, Nr. 147. 29. Dezember 
1928.

Was muß der Verbraucher über das neue Lebens- 
mittelgesctz und die Verordnung über die Kenn
zeichnung von Lebensmitteln wissen? Dr. Otto 
Mezger, Mutter und Kind, Nr. 6. Juni 1926.

Spar- und Darlehnswesen.
Sparanregung durch Patengeschenk und ihr Erfolg, 

Dr. Jesinghaus, Amtsblatt der Stadt Berlin, 
Nr. 49. 2. Dezember 1928.

Die Entwicklung des Leihamtsverkehrs, Amts-Blatt 
der Stadt Augsburg, Nr. 60. 15. Dezember
1928.

Arbeiksfürsorge (Allgemeines).
Das Internationale Arbeitsamt und die Sozial

politik im Jahre 1927, Herbert Gaedicke, Wirt
schaftliche Selbstverwaltung, Nr. 11. November 
1928.

Zur Arbeitsfürsorge der öffeutlichen Wohlfahrts
pflege, Vcrw.-Oberinspektor H. Baldes, Zeitschrift 
für das Heimatwesen, Nr. 35. 11. Dezember
1928.

Reichstagsarbeit des Reichsarbeitsministeriums, 
Min.-Rat Dr. Hellbach, Reichsarbeitsblatt, Nr. 36. 
25. Dezember 1928.

Die Arbeitsgebiete des Reichsarbeitsmmisteriums, 
Min.-Rat Dr. Hartrodt, Bayerische Fürsorge,- 
blätter, Nr. 12. 10. Dezember 1928.

Die Notwendigkeit der Arbeitsfürsorge, Stadtrat Dr. 
Krüger, Blätter für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. De
zember 1928.

Die Berufsfürsorge der Wohlfahrtsbehörde, Erica 
Schreiber, Jugend- und Volkswohl, Nr. 9. De
zember 1928.

Arbeitsphysiologie, II. Der Arbeiter-Samariter, 
Nr. 12. Dezember 1928.

Ergebnisse der Arbeitswissenschaft, Dr. Otto Lip- 
mann. Die Arbeit, Nr. 7. Juli 1928.

Zur Frage der Vertretung von Arbeitsgerichten, 
I. Amtsgerichtsrat Hirschfeld, II. Justizrat Dr. 
Sauer, Juristische Wochenschrift, Nr. 26. Juni 
1928.

Fortschritte in der Arbeitszcitgestaltung, Der 
Deutsche Metallarbeiter, Nr. 28. Juli 1928.

Die Anwendung des künftigen Arbeitsschutzgesetzcs 
auf die Neichsbahngescllschaft, Soziale Praxis, 
Nr. 51. 20. Dezember 1928.

Das englische Schlichtungs- und Lohnfestsetzuugs- 
wesen, Dr. Lothar Rosenberg, Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 21. 25. Juli 1928.

Arbeitsnachweis (Arbeiksvermiltlung).
Ausbau der Arbeitsvermittlung, Arbeit und Berus, 

Heft 24. 25. Dezember 1928.
Grenzgebiete der Arbeitsämter und der kommunalen 

Gesundheits- und Wohlfahrtspflege, Zeitschrift für 
Medizinalbeamte, Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Die Außenorganisation des Arbeitsamtes, Dr. 
Michalke, Arbeit und Beruf, Heft 23. 10. De
zember 1928.

Die Umschulungsmaßnahmen im Rahmen einer ak
tiven Ärbeitsmarktpolitik, Franz Gurk, Jugend 
und Beruf, Nr. 11. November 1928.

Berufsumleitung, Dr. Cohn, Deutsche Krankenkasse, 
Nr. 52. 27. Dezember 1928.

Richtlinien für den Dienstverkehr im Arbeitsamt 
Berlin-Südwest, Dr. Graack, Brandenburgischcr 
Arbeitsmarkt, Nr. 48. 1. Dezember 1928.

Die deutsch-französische Vereinbarung über die Zu
lassung von Arbeitnehmern, die sich beruflich und 
sprachlich fortbilden wollen, Oberregiorungsrat 
Dr. Carl Petersen, Reichsarbeitsblatt, Nr. 34. 
5. Dezember 1928.

Berufsberakung.
Von sozialer Lebensberatung und Berufspolitik, 

Margarete Ansion, Soziale Hilfe, Nr. 7/8. Juli/ 
August 1928.

Was Frankfurter Schulmädchen von ihrem künftigen 
Beruf erzählen, Margrit Klüssendorf, Frankfurt 
a. M., Jugend und Beruf, Heft 7, Juli 1928.

Erlebnisse und Erfahrungen aus der Berufsberatung 
der Schülerinnen höherer Lehranstalten, Emma 
Loewe, Arbeit und Beruf, Heft 24. 25. Dezember

Die ärztliche Untersuchung für die Berufsberatung, 
Dr. Strohmann, Jugend- und Volkswohl, Nr. 9. 
Dezember 1928.

Berufsärztliche Beratung, Stadtarzt Dr. Kehr, Zeit 
schrift für Schulgesundheitspflege und soziale 
Hygiene, Nr. 23. 1928.

Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung von 
Mädchen aus Förderklassen, Margrit Klüssen
dorf, Arbeit und Beruf, Nr. 12. Dezember 1928.

Waisenkind und Berufsberatung, H. Dahlström, 
Waisenhilfe, Nr. 12. Dezember 1928.
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Die Ungelernten und die Berufsausbildung, Di
rektor A. Bierther, Arbeit und Beruf, Heft 24. 
25. Dezember 1928.

Die Berufsberatung Hamburg, Chr. Carlberg, Ju
gend- und Volkswohl, Nr. 9. Dezember 1928.

Tagung für Berufsberatung in Frankfurt a. M., 
Jugend und Beruf, Nr. 12. Dezember 1928.

Die Berufsberatung in der neuen Reichsanstalt, 
Dir. Menne, Jugend- und Volkswohl, Nr. 9. 
Dezember 1928.

Was für die Berufsberatung geschehen sollte. 
E. Schindler, Arbeit und Beruf, Heft 23. 10. De
zember 1928.

Das Berufsausbildungsgesetz, Bernhard Ehmke, Der 
Heimatdienst, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Unterstützung hilfsbedürftiger Lehrlinge, Jugend und 
Beruf, Nr. 12. Dezember 1928.

Die Aussichten auf Nachwuchs in der Jndustrie- 
arbeiterschaft, Dr. Saenger, Deutsche Wirtschafts- 
Zeitung, Nr. 52. 20. Dezember 1928.

Berufseignung des russischen ArbeiterMchwuchses, 
Georg Malis, Jugend und Beruf, Nr. 12. De
zember 1928.

Arbeiternachwuchs, Der Arbeitgeber, Nr. 24. 15. De
zember 1928.

Selbsthilfe.
Sind die Gewerkschaften antisozial? (Eine Erwide

rung auf den Aufsatz „Schafft ein Land ohne Ar
beitslose".) Paul Gerhard, Borsig Zeitung, 
Nr. 9/10. 1928.

Der Allgemeine Gewerkschaftsbund im Jahre 1927, 
Gewerkschafts-Zeitung, Nr. 28. Juli 1928.

Arbeitsschutz.
Übersicht über die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte, 

Oberregierungsrat Jende, Berlin, Arbeit und Be
ruf, Heft 23. 10. Dezember 1928.

Das erste Jahr deutscher Arbeitsgerichtsbarkeit, 
Landrichter Dr. Willy Franke, Berlin, Der Arbeit
geber, Nr. 13. 1. Juli 1928.

Die Stellung der Berufsrichter zum Arbeitsgcrichts- 
wesen, Geh. Just.-Rat W. Hauchecorne, Der Ar
beitgeber, Nr. 13. 1. Juli 1928.

Ein Jahr Arbeitsgerichtsgesetz, Dr. G. Erdmann, 
Der Arbeitgeber, Nr. 13. 1. Juli 1928.

Das Beschlußverfahren des Arbeitsgerichtsgesetzes, 
R.-A. Dr. v. Karger, Juristische Wochenschrift, 
Nr. 26. Juni 1928.

Keine Zuständigkeit des Arbeitsgerichts für gepfän
dete und überwiesene Forderungen, A. R.-A. Dr. 
Tischauer, 8. Min.-R. Geh. Reg.-Rat Dr. Volk
mar, Juristische Wochenschrift, Nr. 26. Juni 1928.

25jährigcs Bestehen des Deutschen Arbeitsschutz- 
Museums, .Reichsarbeitsblatt, Nr. 35. 15. De
zember 1928.

Zur Überarbeitung der Gewerbeordnung, Prof. Dr. 
Dvchow, Juristische Wochenschrift, Nr. 26. Juni

Aus den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten für 
das Jahr 1927, Dr. Frieda Wunderlich, Soziale 
Praxis, Nr. 49/52. 29. Novcmber/27. Dezember

Aus den Jahresberichten der Preußischen Gewerbe
aufsichtsbeamten für das Jahr 1927, Gust. Hart
mann, Wirtschaftliche Selbstverwaltung, Nr. 11. 
November 1928.

Die Jahresberichte der preußischen Gewerbeauf
sichtsbeamten für das Jahr 1927, Max Fichtl, 
Zentralblatt der christlichen Gewerkschaften Deutsch
lands, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Frauenarbeit und Gewerbeaufsicht, Blätter des 
Deutschen Roten Kreuzes, Heft 12, Dezember 1928.

Referentenentwurf eines Gesetzes über die Be
schäftigung in der Hauswirtschaft, Soziale Praxis, 
Nr. 27. 5. Juli 1928.

Der deutsche Referentenentwurf eines Gesetzes über 
die Beschäftigung in der Hauswirtschaft, Zeit
schrift für Soziales Recht, Nr. 1. Oktober 1928.

Landhaushalt und Reserentenentwurf zum Gesetz 
über die Beschäftigung in der Hauswirtschaft, 
Lieselotte Keßner-Gerhard, Soziale Praxis, Nr. 51. 
20. Dezember 1928.

Die Arbeitsverhältnifse der Hausgehilfinnen, Der 
Heimatdienst, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Das künftige Arbeitsschutzgesetz, Magazin für Ar
beitsrecht, Sozialpolitik und verwandte Gebiete, 
Nr. 21. 1. November 1928.

Arbeitslosenversicherung.
Verwaltungsreform und Reichsanstalt, Dr. Max 

Schlederer, Arbeit und Beruf, Heft 24. 26. De
zember 1928.

Das erste Geschäftsjahr der Reichsanstalt, Ober- 
reg.-Rat Dr. Nesf, Reichsarbeitsblatt, Nr. 36. 
25. Dezember 1928.

Verfahren und Zuständigkeit, Die Arbeitslosenver
sicherung, Nr. 9. Dezember 1928.

Zur Tätigkeit des Spruchsenats für Arbeitslosen
versicherung in den Monaten August bis No
vember 1928, Neichsarbeitsblatt, Nr. 34. 6. De
zember 1928.

Die Auswirkungen des Gesetzes über Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung auf die Ge
meindefinanzen, Rcgicrungsassessor Dr. Brandes, 
Zeitschrift für Selbstverwaltung, Nr. 9. 1. Anglist 
1928.

Die kommunalen Arbeitgeber und das Gesetz über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, 
Stadtrat Dr. Bcnermann, Magazin für Arbeits
recht, Sozialpolitik und verwandte Gebiete, Nr. 21. 
1. November 1928.

Die Gemeinden und die Organisation der Neichs- 
anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen
versicherung, Stadtrat Schmidt, Arbeit und Be
ruf, Heft 23. 10. Dezember 1928.

„Ungekündigte Arbeitslose" in der AJV., Dr. Bern
hard Ascher, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. 
Dezember 1928.

Der Kamps gegen die Schwarzarbeit in der AJV., 
Walter Salzmann, Die Arbeitslosenversicherunig, 
Nr. 9. Dezember 1928.

Die Frage der Bedürftigkeit in der Krisennnter- 
stützung, Kommunalpolitische Blätter, Heft 23. 
10. Dezember 1928.

Arbeitslosenversicherungspflicht höherer Angestellter 
und von Hausgewerbetreibenden, Soziale Praxis, 
Nr. 51. 20. Dezember 1928.

Der unständig beschäftigte Arbeiter in der Arbeits
losenversicherung, W. Schneider, Wirtschaft und 
Arbeit, Nr. 4. Tlpril 1928.

Zur Frage der Rcichsstcllung des in der gemeind
lichen .rrbeitsfürsorge beschäftigten Fnrsorgear- 
beiters (Schluß), Oberverw.-Rat Dr. Marx, So
ziale Praxis, Nr. 51. 20. Dezember 1928.

Die Neuregelung der wertscl)affenden Arbeitslosen-- 
fürsorge (II. Forts.), Reg.-Rat 1. Klasse a. D. 
Schlederer, München, Bayerische Gemeinde- und 
Benvaltungszeitung, Nr. 29. 10. Oktober 1928.

Die wertschasfende Arbeitslosenfürsorge im ersten 
und zweiten Haushaltsvierteljahr 1928, Reichs-- 
arbeitsblatt, Nr. 34. 5. Dezember 1928.
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Die Verordnung über Kurzarbeiterunterstützung vom 
30. Oktober 1928, Edmund Greipel, Die Arbeits
losenversicherung, Nr. 9. Dezember 1928.

Auszahlung von ALU. an andere Personen als den 
Unterstützungsberechtigten selbst, Dr. Lenz, Die 
Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. Dezember 1928.

Ausdehnung der Krisenfürsorge zu einer Reichs
arbeitslosenfürsorge? Die Arbeitslosenversicherung, 
Nr. 9. Dezember 1928.

Die neue Krisenfürsorgeverordnung, Dr. Hanns 
Hastler, Die Arbeitslosenversicherung, Nr. 9. De
zember 1928.—

Die Gemeinden und die alte Krisenunterstützung, 
Stadtrat Schmidt, Die Arbeitslosenversicherung, 
Nr. 9. Dezember 1928.

Vorzugsrente und Krisenunterstützung, Natsassessor 
Dr. Zehrfeld- Zeitschrift für das Heimatwesen, 
Nr. 36. 21. Dezember 1928.

Unterstützung erwerbsloser Saisonarbeiter, Zentral- 
blatt der christlichen Gewerkschaften Deutschlands, 
Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Arbeitsfürsorge für Wohlfahrtserwerbslose, Soziale 
Arbeit, Nr. 47. 1. Dezember 1928.

Allgemeine Gesundheitsfürsorge.
Die Notwendigkeit der Gesundheitsfürsorge vom 

Standpunkte der Verwaltung, Lmrdesrat Dr. 
Thode, Zeitschrift für Schulgesundheitspftege, 
Nr. 22 b, 1928.

Gesundheitsfürsorge im Lichte der Biologie und 
Hygiene, Obermed.-Rat Prof. Dr. Tjaden, Zeit
schrift für Schulgesundheitspflege, Nr. 22 b, 1928.

Eine kulturhygienische Vorlesung I. P. Süßmilchs 
über die Zustände in Berlin 1749, Sozialhygie
nische Mitteilungen, Nr. 3/4. Juli/Oktober 1928.

I. P. Franks Akademische Rede über das Völker
elend als Ursprung der Krankheiten, Sozial- 
hygienische Mitteilungen, Nr. 3/4. Juli/Oktober 
1928.

Joh. Peter Franks Einladungsbrief an die Ge
lehrten zur Übermittlung von Verordnungen me
dizinalpolizeilichen Inhalts, Sozialhygienische Mit
teilungen, Nr. 3/4. Juli/Oktober 1928.

Bemerkungen zum Krankenstand, Verw.-Dir. Kilian, 
Deutsche Krankenkasse, Nr. 51. 20. Dezember 1928.

über örtliche Unterschiede im Krankenstand, 
H. v. Waldheim, Volkstümliche Zeitschrift fiir die 
gesamte Sozialversicherung, Nr. 24. 15. De
zember 1928.

Regelung des Verhältnisses zwischen Ärzten und 
Fürsorgeärzten in Sachsen, Soziale Praxis, 
Heft 48. 29. November 1928.

Versuch einer sozial-hygienischen Ortsbeschreibung 
der Stadt Grünberg i. Schlesien, Stadtarzt 
Dr. Beer, Sozialhygienische Mitteilungen, Nr. 3/4, 
Juli/Oktober 1928.

Das Desinfektionswesen der Stadt Wien, Ober- 
physikatsrat Dr. Gegenbaner, Blätter für das 
Wohlfahrtswesen, Wien, Nr. 269. September/ 
Oktober 1928.

Bericht über das 1. Geschäftsjahr der Gesundheits
behörde der Stadt Breslau, 1. Oktober 1927 bis 
30. September 1928, Breslauer Gemeiudeblatt, 
Nr. 52. 2. Dezember 1928.

Bericht über die 3. Sitzung der Reichsfachkommission 
der Neichssektion Gesundheitswesen, Sanitäts
warte, Nr. 12. 15. Juni 1928.

Psychische Hyygiene, ihre Bedeutung und ihre Me
thoden, Dr. Dreikurs, Arbeiterfchutz, Nr. 24. 
15. Dezember 1928.

Maßnahmen zur Pflege der Volksgesundheit, Ober
bürgermeister Dr. Wagner, Kommunale Sozial
politik, Nr. 21. November 1928.

Zur Neuorganisation des Gesundheitswesens, Stadt
arzt Dr. Roeder, Der Kassenarzt, Nr. 49. 8. De
zember 1928.

Wie Amerikaner Gesundheitsfürsorge treiben, Pro
fessor Dr. Adam, Hygienischer Wegweiser, Heft 11. 
November 1928.

Hygiene des Schlafens, Dr. Grünewald, Mein- 
Eigen-Heim, Nr. 12. Dezember 1928.

Krankenkost und Krankenhauskost, Soziale Praxis, 
Nr. 51. 20. Dezember 1928.

Die Organisation der Berliner kommunalen Zahn
pflege, Dr. Alfred Korach, Soziale Medizin, 
Nr. 12. Dezember 1928.

Zwei Beiträge zum heilpädagogischen Turnen, 
H. Orthmann, Zeitschrift für gemeindliche Schul
verwaltung, Nr. 12. 1928.

Der Arzt im Dienste der hygienischen Volksbeleh- 
rung. Hygienischer Wegweiser, Nr. 12. Dezember 
1928.

Ausstellungsarbeit und Ausstellungskritik, vr. med. 
Martin Vogel, Hygienischer Wegweiser, Heft 10. 
Oktober 1928.

Hygienische Voltsbelehrung durch die Presse, Der 
Kassenarzt, Nr. 49. 8. Dezember 1928.

Hygiene und hygienische Volksbelehrung in der 
Türkei, Dr. Karl Muley, Hygienischer Wegweiser, 
Heft 11, November 1928.

Volksmedizin und Volkshygiene in Bulgarien, Ge
sundheitswacht, Heft 12. Dezember 1928.

Die soziale Krankenhausfürsorge in Barmen, Die 
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 24. 
16. Dezember 1928.

Der Gutachterausschuß für das öffentliche Kranken
hauswesen, E. Möller, Zeitschrift für Selbstver- 
waltung, Nr. 15. 1. November 1928.

Die soziale Krankenhausfürsorge in Barmen, Die 
Wohlfahrtspflege in der Rheinprovinz, Nr. 21. 
16. Dezember 1928.

Der Kampf gegen die Krebskrankheit, Dr. Fischer, 
Sozialhygienische Mitteilungen, Nr. 3/4. Juli 
Oktober 1928.

Luxus in der Anstaltspflege, Der Wanderer, Nr. 12. 
Dezember 1928.

Über kombinierte Giftsuchten, Dr. Ernst Joel, Inter
nationale Zeitschrift gegen den Alkoholismus, 
Skr. 5. 1928.

Lupusfürsorge des Kreises Calau, Dr. Gemsjäger, 
Die Nachbarschaft, Nr. 8/9. November/Dezember 
1928.

Soziale Not und Frauenkrankheiten, vr. meä. Ernst 
Holzbach, Blätter für die Wohlfahrtspflege der 
Stadt Mannheim, Nr. 2. Dezember 1928.

Vorbeugende Fürsorge für Nückgratsverkrümmte in 
Nürnberg, Wohlfahrtsblätter der Stadt Nürnberg, 
Nr. 3/4. Dezember 1928.

Mütter- und Säuglingsfürsorge.
Zwanzig Jahre Landesverband für Mutterschafts-, 

Säuglings- und Kleinkinderfürsorge in Bayern, 
Dr. Josef Meier, Blätter für Gesundheits-Fürsorge, 
Heft 3. November-Dezember 1928.

Die Mutter-, Säuglings- und Kleinkinderfürsorge, 
Dr. Gustav Tugendreich, Soziale Medizin, Nr. 12. 
Dezember 1928.

Mutterschutz, Bürgermeister Böttger, Blätter für die 
Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, Nr. 2. 
Dezember 1928.
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Die Entwicklung der Mütterberatungsstellen in 
Mannheim, Jugendamtsdirektor Köbele, Blätter 
für die Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, 
Nr. 2. Dezember 1928.

über Altes und Modernes in der Säuglingsernäh
rung, Dr. I. Husler, Blätter für Gesundheits- 
Fürsorge, Heit 3. November-Dezember 1928.

Säugling und Umwelt, Professor Dr. Frank, Blätter 
für die Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, 
Nr. 2. Dezember 1928.

Der Säuglingspflegekursus für unsere ehrenamtlichen 
Helferinnen in Altdöbern, Die Nachbarschaft, 
Nr. 8/9. November/Dezember 1928.

Iugendgesundhettsfürsorge.
Lücken und Grenzen in der Jugendgesundheits

fürsorge, Direktor Dr. A. Wolters, Jugendwohl, 
Heft 6. November/Dezember 1928.

25 Jahre Gesundheitsdienst am deutschen Kinde, 
Dr. Otto Rommel, Blätter für Gesundheitsfür
sorge, Heft 3. November/Dezember 1928.

Die Förderung der körperlichen und geistigen Ge
sundheit in der Schule, Dr. MI. Martha Muchow, 
Monatsschrift Deutscher Ärztinnen, Heft 12. De
zember 1928.

Die Ernährungsweise und ihre Bedeutung in den 
Anstalten der Kindergesundheitsfürsorge, Dr. 
Richard Gralka, Jugendwohl, Heft 6. November/ 
Dezember 1928.

Erziehungs- und Schulfragen, Stadtschularzt Dr. 
Dibbern, Zeitschrift für Kommunalwirtschaft, 
Nr. 19. 10. Oktober 1928.

Ein Tag aus dem Leben eines Schularztes, Or. 
med. Hans Kollwitz, Der Hausarzt, Dezember

Zur Ausbildung der schulzahnärztlichen Assistentin, 
Soziale Arbeit, Nr. 49. 15. Dezember 1928.

Gesundheitsgemäße Schulmöbel, Dr. Berger und 
Dir. Keller, Zeitschrift für Schulgesundheits
und soziale Hygiene, Nr. 23. 1928.

Ein Beitrag zum Gesundheitsunterricht in den 
Schulen, Med.-Rat Dr. Engel, Hygienischer Weg
weiser, Nr. 12. Dezember 1928.

Die Tätigkeit des Schul- und Kindergartcnarzt.'.s, 
Dr. Hans Redtenbacher, Blätter für das Wohl
fahrtswesen Wien, Nr. 269, September/Oktobar

über die Heranbildung zahnärztlicher Hilfsschwestern in 
der Schulzahnklinik, Schulzahnarzt Dr. Schlaeger, 
Zeitschrift für Kommunalwirtschaft, Nr. 24. 25. De
zember 1928.

Die Aufgaben des Arztes im Kinderheim, 
Dr.^Gralka, Wchfälische Wohlfahrtspflege, Nr. 12.

Schulfahrten als Erziehungsmittel im Dienste der 
Hygiene, Oberlehrer Kurt Wagner, Hygienischer 
Wegweiser, Heft 6/7. Juni/Juli 1928.

Schwestern und Elternschaft, Schulschwester Hclma, 
Kinderheim, Nr. 6. 1928.

Etwas über bettnässende Kinder, Lydia Ruehland, 
Kindergarten, Nr. 12. Dezember 1928.

Erholungsfürsorae.

Die Bedeutung der Erholung für die Gesundheit, 
Or. med. F. Bennighof, Pommersche Wohlfahrts- 
Blätter, Nr. 2. November 1928.

HA- und Erholungssürsorge in den letzten fünf 
Jahren, Dr. Stephani, Blätter für die Wohl
fahrtspflege der Stadt Mannheim, Nr. 2. De
zember 1928.

Neuere Literatur zur Erholungsfürsorge, Dr. Hun- 
dinger, Evangelische Jugendhilfe, Nr. 12. De
zember 1928.

Indikationen und Gegenindikationen in der Nord- 
seeklimatotherapie unter dem Gesichtspunkte der 
Kinderfürsorge, Dr. med. M. Methling, Jugend- 
Wohl, Heft 6. November/Dezember 1928.

Örtliche Erholungsfürsorge, Dr. W. Stephan, Blätter 
für die Wohlfahrtspflege der Stadt Mannheim, 
Nr. 2. Dezember 1928.

Gedanken zur Freizeitbewcgung, Pfarrer Paul 
Pfister, Der Heuberg, Nr. 8. 1. Dezember 1928.

Erholungsfürsorge für Kinder Schwerbeschädigter, 
Wohlfahrtswoche, Nr. 50. 16. Dezember 1928.

Örtliche Erholungsfürsorge, Kindergarten, Nr. 6. 
1928.

Haftung der Bezirksfürsorgeverbände für Kurtax- 
verpflichtungen der von ihnen in Kur- oder Bade
orten untcrgebrachten Kinder, Dr. Hüster, Zeit
schrift für Selbstverwaltung, Nr. 10. 15. August

Geistes- und Gemütskranke.
Die neuzeitliche Entwicklung der öffentlichen Geistes

krankenfürsorge unter besonderer Berücksichtigung 
Badens, Obermed.-Rat Dr. Roemer, Sozial
hygienische Mitteilungen, Nr. 3/4. Juli/Oktober 
1928.

Offene Geisteskrankenfürsorge im Rahmen der kom
munalen Gesundheitsfürsorge, Dr. Freund, 
Blätter für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. Dezember 
1928.

Außenfürsorge der sächsischen Landesanstalten, Sa
nitätswarte, Nr. 12. 15. Juni 1928.

Tuberkulosefürsorge.
Zur Reform des Preußischen Gesetzes zur Bekämp

fung der Tuberkulose, Stadtrat Dr. Roeder, Ar
beiterwohlfahrt, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

über die Notwendigkeit eines Reichs-Tuberkulose
gesetzes, Dr. Jckert, Sozialhygienische Mitteilungen, 
Nr. 3/4. Juli/Oktober 1928.

Nochmals das Tuberkulosegesetz, Med.-Rat Dr. Wein
berg, Zeitschrift für Medizinalbeamte, Nr. 24. 
15. Dezember 1928.

Tuberkulosebekämpfung, Blätter für Wohlfahrts
pflege, Nr. 12. Dezember 1928.

Warum und nach welchen Gesichtspunkten müssen 
wir heute Tuberkulosefürsorge treiben? Dr. Erich 
Schmitt, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, 
Nr. 22b. 1928.

Praktische Fragen aus der Tuberkulosefürsorge, Nach
richtenblatt des Deutschen Noten Kreuzes, Nr. 24. 
15. Dezember 1928.

Berichterstattung über Tuberkulosebekämpfung, Med.- 
Rat Dr. Kreuser, Tubcrkulose-Fürsorge-Blatt, 
Nr. 12. 25. Dezember 1928.

Das Tuberkuloselrankenhaus und das Mittelstands
sanatorium Speyerershof in Heidelberg, Prof. Dr. 
Fraenkel, Sozialhygienische Mitteilungen, Nr. 3/4. 
Juli/Oktober 1928.

Welcher Nutzen läßt sich für die klinisch betriebenen 
Tuberkulose-Heilstätten der deutschen Landesver- 
sicherungsanstalten ziehen aus einer dauernden 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Forschungs
anstalt für Tuberkulose am Hamburg-Eppendorfer 
Krankenhaus? Amtliche Nachrichten des Vorstandes 
der Landesversicherungsanstalt Schlesien, Nr. 9. 
24. Dezember 1926.
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Die Reichserhebung der Tuberkuloseerkrankungen 
des Heil- und Pflegepersonals 1928—1931, Ge
neraloberst a. D. Dr. Helm, Deutsche Zeitschrift 
für Krankenpflege und Gesundheitsfürsorge, Nr. 12. 
Dezember 1928.

Beitrag zum Schicksal tuberkulosegefährdeter Säug
linge und Kleinkinder, Dr. Harms und Dr. v. 
Heyden, Tuberkulose-Fürsorge-Blatt, Nr. 12. 
25. Dezember 1928.

Tnberkulosesterblichkeit und Wohlstand, Stadtobcr- 
schularzt Dr. Wolfs, Ose-Rundschau, Nr. 11. No
vember 1928.

Tuberkulöse Lehrer, Soziale Praxis, Nr. 51. 20. De
zember 1928.

2. Oberschlesische Tuberkulosetagung in Ziegenhals, 
Die Provinz Oberschlesien, Nr. 49. 7. Dezcmbex 
1928.

Die Organisation der Tuberkulosebekämpfung in 
Wien, Chefarzt Dr. Götzl, Blätter für das Wohl
fahrtswesen Wien, Nr. 269. Septcmber/Oktobesc

Das schweizerische Bundesgesetz betr. Maßnahmen 
gegen die Tuberkulose vom 13. Juni 1928, Stadt- 
obermed.-Nat Dr. Geißler, Sozialhygienische Mit
teilungen, Nr. 3/4. Juli/Oktobcr 1928.

Organisation und Methoden der Tuberkulosebekämp
fung in England, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins 
f. off. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. November/ 
Dezember 1928.

Internationale Tuberkulosenkonferenz in Rom, Dr. 
Fr. Helm, Soziale Praxis, Heft 48. 29. November 
1928.

Eeschlechkskrankenfürsorge.
Erste Eindrücke vom Erfolg des Gesetzes zur Be

kämpfung der Geschlechtskrankheiten, Dr. Lydia 
Klaute, Evangelisch-Sozial, Heft 4. Oktober/De- 
zember 1928.

Ein Jahr „Reichsgesetz zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten", Stadtrat Dr. Plank, Wohl
fahrtsblätter der Stadt Nürnberg, Nr. 3/4. De
zember 1928.

Ein Jahr praktischer Arbeit mit dem Gesetz zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Dr. Spren
ger, Mitteilungen d. Dt. Ges. z. Bek. d. Ge
schlechtskrankheiten, Nr. 12. Dezember 1928.

Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten in Landkreisen, Dr. Marx, 
Zeitschrift für Selbstverwaltung, Nr. 6. 1. Juni 
1928.

Die Auswirkung des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten, Beigeordneter Dr. Wenden- 
burg. Kommunale Sozialpolitik, Nr. 11. Novcm- 
ber 1928.

Arbeitsgemeinschaft für die Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, Beigeordneter Dr. Memels
dorff, Mitteilungen d. Dt. Ges. z. Bek. d. Ge
schlechtskrankheiten, Nr. 12. Dezember 1928.

Arbeitsgemeinschaften für die Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, Hclmuth Lehmann, Mittei
lungen d. Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskrankhei
ten, Nr. 12. Dezember 1928.

Arbeitsgemeinschaften für die Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, Dir. Dr. Schwöers, Mittei
lungen d. Dt. Ges. z. Bek. d. Geschlechtskrank
heiten, Nr. 12. Dezember 1928.

Fürsorge für geschlcchtskranke Gefangene, Amts
gerichtsrat Dr. Delcker, Monatsblätter des Deut
schen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, Gefan
genen- und Entlassenensürsorge, Nr. 12. Dezem- 
ber 1928.

Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten in 
Deutschland im Vergleich mit den Maßnahmen an
derer Länder, Dr. Roeschmann, Blätter des Deut
schen Roten Kreuzes, Heft 12. Dezember 1928.

Alkoholkrankenfürsorge.
Merkblatt für Frauen und Angehörige von Trin

kern, Primarius Dr. Rudolf Wlassak, Der Absti
nent, Nr. 11. November 1928.

Geschlechtsleben und Alkohol, Prof. Dr. Georg 
Klatt, Revue Internationale contre l’alcoolisnie, 
Internationale Zeitschrift gegen den Alkoholis
mus, Nr. 4. Juli/August 1928.

Alkoholfreie Jugenderziehung, IV., Österreich, In
ternationale Zeitschrift gegen den Alkoholismus, 
Nr. 6. 1928.

Internationaler Lehrverband gegen den Alkoholis
mus, Internationale Zeitschrift gegen den Alkv- 
holismus, Nr. 5. 1928.

Alkoholfreie Jugenderziehung, Stadtsekretär Märg 
ner,^ Schlesische Wohlfahrt, Nr. 24. 20. Dezember-

Mäßiger Alkoholverbrauch und Männersterblichkeit, 
Dr. Günter, Internationale Zeitschrift gegen den 
Alkoholismus, Nr. 5. 1928.

Im Lande ohne Alkohol, Gemeinderat Edmuud 
Reismann, Der Abstinent, Nr. 11. November 
1928.

Sterblichkeit und spezifische Männersterblichkeit in 
der Schweiz 1867 bis 1925 und ihre Beziehungen 
zum Alkoholverbrauch, San.-Rat Or. mea. Ru
dolf Bändel, Die Alkoholfrage, Heft 6. 1928.

Zur Geträn^steuer, I. Fleischmann, Kommunale 
Sozialpolitik, Nr. 11. November 1928.

Weiteres zur Getränkesteuer, W. H. Steinheimcr, 
Kommunale Sozialpolitik, Nr. 11. November 
1928.

Steuern vom Essen und Trinken, GDA., Nr. 23. 
1928.

Belastung der öffentlichen Fürsorge durch Trinker, 
Blätter des Deutschen Roten Kreuzes, Heft 12. 
Dezember 1928.

Reform der Brannttveinwirtschast unter besonderer 
Berücksichtigung des ablieferungsfreieu Brenne
reigewerbes, Deutsche Wirtschafts-Zeitung, Nr. 52. 
20. Dezember 1928.

Bedeutsame behördliche Maßnahmen mit Bezug aus 
den Alkohol, Dr. I. Flaig, Die Alkoholsrage, 
Heft 6. 1928.

Der Alkoholismus als Problem moderner kapita
listischer Wirtschaft, Kurt Baurichter, Internatio
nale Zeitschrift gegen den Alkoholismus, Nr. 5. 
1928.

Alkohol und Wirtschaft, Professor Rosenfcld, Inter
nationale Zeitschrift gegen den Alkoholismus, 
Nr. 5. 1928.

Schädliche und kostspielige Branntweinpolitik, 
H. Juhnke, Wirtschaftliche Selbstvertvaltung, 
Nr. 11. November 1928.

Grundlagen und Aufgaben der deutschen Alko
holstatistik, irr. zur. Hans-Alfred Littauer, Die 
Alkoholfrage, Heft 6. 1928.

25 Jahre Kampf gegen den Alkoholismus, Berliner 
Woh'fahrtsblatt, Nr. 23. 11. November 1928.

Chronik zur Alkoholfrage, Pastor Dr. Christian 
Stubbe, Die Alkoholfrage, Heft 6. 1928.

Die Berücksichtigung des Alkohols im neuen Straf- 
gesetzentwurf, Dr. Riese, Der abstinente Arbeiter, 
Nr. 12. 16. Dezember 1928.

Das Verhältnis von Politik und Christentum, au
gewendet auf die Alkoholfrage, Der Christliche 
Abstinent, Nr. 9. Dezember 1928.
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Erwerbsbeschränktenfürsorge.
Die Taubstummenfürsorge im Freistaat Sachsen, 

Alfred Schneider, Blätter für die Wohlfahrt der 
Gehörlosen, Nr. 6. 1. Dezember 1928.

Lehrlingsheim für Taubstumme in Dresden, Weibel, 
Blätter für die Wohlfahrt der Gehörlosen, Nr. 4.
I. Dezember 1928.

Das Brandenburgische Taubstummen-Lehrgut Ossig, 
Franz Güssow, Blätter für die Wohlfahrt der Ge
hörlosen, Nr. 4. 1. Dezember 1928.

Die Basler Tagungen für Taubstummenpflege vom
II. bis 12. Juni 1928, Eugen Sutermeister, 
Blätter für die Wohlfahrt der Gehörlosen, Nr. 4. 
1. Dezember 1928.

Vertiefung der Krüppelfürsorge, Med.-Rat Dr. 
Basten, Zeitschrift für Schulgesundheitspflege, 
Nr. 22 b. 1928.

Kriippelfürsorge der Landesversicherungsanstalten 
und der Arbeitsgemeinschaften öffentlich-rechtlicher 
Verbände, Karl Mayer, Blätter der Zentralleitung 
für Wohltätigkeit in Württemberg, Nr. 11. No
vember 1928.

Pros. Dr. Konrad Biesalskis Arbeit in der Krüppel
fürsorge, Dr. Eckhardt, Berliner Wohlfahrtsblatt, 
Nr. 23. 11. November 1928.

Ambulante Krüppelschulen, Nachrichtendienst des 
Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. 
November/Dezember 1928.

Fragen der Erwerbsbeschränktenfürsorge, Nachrich
tendienst d. Dt. Vereins f. öff. u. priv. Fürsorge, 
Nr. 11/12. November/Dezember 1928.

britische Gedanken zur Frage: Blindenpädagogik und 
Heilpädagogik, Der Blindenfreund, Nr. 11. No
vember 1928.

Der Lehrgang zur Ausbildung von Blindenlehrern 
l-lehrerinnen) an der Staatl. Blindenanstalt in 
Berlin-Steglitz, Der Blindenfrennd, Nr. 11. No
vember 1928.

Das Emilienheim für alte Blinde in .Kilchberg bei 
Zürich, Schweizerische Zeitschrift für Gemein
nützigkeit, Nr. 11. November 1928.

Betriebswohlfahrtspflege.
Einführung und Wirkung der Rationalisierung in 

den Betrieben, Gust. Hartmann, Wirtschaftliche 
Selbstverwaltung, Nr. 12. Dezember 1928.

Zur Psychologie der mechanisierten Jndustriearbeit, 
Dr. Bruno Nauecker, Soziale Praxis, Heft 49. 
6. Dezember 1928.

Abgrenzung der Werksfürsorgc von der kommu
nalen Wohlfahrtspflege im Rheinisch-Westfälischen 
Industriegebiet, Der Städtetag, Nr. 12. 21. De
zember 1928.

Die Beziehungen zwischen Unfallverhütung und Lei
stungsfähigkeit in gewerblichen Betrieben, Dr. F. 
Ritzmann, Chronik der Unfallverhütung, Heft 6. 
November/Dezember 1928.

Die sozialen Wirkungen der Rationalisierung in 
der Kaliindustrie, W. Hofer, Die Arbeit, Nr. 7. 
Juli 1928.

Ford-System und Arbeitslosigkeit, Dr. Helene 
Simon, Soziale Praxis, Heft 49. Dezember 1928.

Die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversor- 
gnng der Arbeiter und Angestellten bei der Reichs
verwaltung, Max Schroeder, Reichsarbeitsblatt, 
Nr. 33. 25. November 1928.

Das System Bat'a, Dr. Rudolf Schwenger, Soziale 
Praxis. Heft 18. 29. November 1928.

Gnift Abbe, Blätter für Volksgesundheitspflege, 
Nr. 12. Dezember 1928.

Arbeitsgesetzgebung und Arbeitsbedingungen in der 
japanischen Industrie, Dr. Weber, Reichsarbeits
blatt, Nr. 36. 25. Dezember 1928.

Die Witwen- und Waisenrente der Kranken- und 
Hinterbliebenenkasse der Deutschen Reichsbahn, 
Die Fürsorge, Altona, Nr. 23. Dezember 1928.

Sozialversicherung (Allgemeines).
Was kostet die Sozialversicherung? Allgemeiner 

Verband der Kriegs- und Arbeitsopfer Deutsch
lands, Nr. 6. 1. Juni 1928.

Aus der Begriffswelt der Reichsversicherungsord
nung, Ehr. Riedel, Soziale Medizin, Nr. 12. De
zember 1928.

Arbeitsgemeinschaften in der Sozialversicherung, R. 
Fette, Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte 
Sozialversicherung, Nr. 23. 1. Dezember 1928.

Die Bersicherungspflicht der Haustöchter, Friedrich 
Schule, Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte 
Sozialversicherung, Nr. 24. 15. Dezember 1928.

Die Sozialversicherung in der Tschechoslowakei, Ab
geordneter Anton Schäfer, Volkstümliche Zeit
schrift für die gesamte Sozialversicherung, Nr. 24. 
15. Dezember 1928.

Krankenversicherung.
Die Bedeutung der deutschen Krankenversicherung, 

Arbeiterwohlfahrt, Nr. 24. 15. Dezember 1928.
Krankenversicherung und Neichsverfassung, Prof. 

Dr. Chajes, Deutsche Krankenkasse, Nr. 50. 13. De
zember 1928.

Die amtliche Statistik der Krankenversicherung i.m 
Jahre 1926, Alfred Diller, Die Ersatzkasse, Nr. 15. 
Dezember 1928.

Die Sachleistungen in der sozialen Krankenversiche- 
rung, H. Bergmann, Materialblätter für Wirt
schafts- und Sozialpolitik, Nr. 12. Dezember 1928.

Rationalisierung und Krankenkassen, Erich Harb
kopf, Internationaler Bund, Nr. 12. Dezember 1928.

Die Bewegung im Mitgliederstand der Krankenkassen 
im Oktober 1928 und der Personenkreis der Ar-

' beitslosenversicherung Ende Oktober 1928, Reichs- 
Arbeitsmarkt-Anzeiger, Nr. 51. 18. Dezember 1928.

Der Anspruch auf die Regelleistungen der Kran
kenkassen, Stadtrat i. R. H. v. Frankenberg, Die 
Krankenversicherung, Nr. 24. 25. Dezember 1928.

Krisenunterstützung und Krankenversicherung, Gustav 
Wasewitz, Deutsche Krankenkasse, Nr. 51. 20. De
zember 1928.

Der Lehrling im Dienste der Krankenversicherung, 
Verwaltungsdirektor Richards, Deutsche Krankeu- 
Nr. 49. 6. Dezember 1928.

Schulzahnpflege und Krankenkassen, F. Bohlmann, 
Deutsche Krankenkasse, Nr. 52. 27. Dezember 1928.

Invalidenversicherung.
Aus der Invalidenversicherung, Die Jnvaliden- 

stimme, Nr. 12. 1. Dezember 1928.
Herabsetzung der Altersgrenze in der Invalidenver

sicherung, Die Jnvalidenstimme, Nr. 12. 1. De
zember 1928.

Invalidenversicherung und Augestelltenversicherung, 
Gewerkschaftszeitung, Nr. 48. 1. Dezember 1928.

Entrichtung der Jnvalidenversicherungsbeiträge für 
die unständig beschäftigten Personen, Oberrech- 
nungsrat Neher, Amtsblatt des Vorstandes der 
Landerversicherungsanstalt Württemberg, Nr. 12. 
20. Dezember 1928.

Heilverfahren im Jahre 1927, Amtsblatt des Vor- 
standes der Landesversicherungsanstall Württem
berg, Nr. 12. 20. Dezember 1928.
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Erweiterung des Heilverfahrens der Landesversiche
rungsanstalt, Oberreg.-Rat Karl Mayer, Amts
blatt des Vorstandes der Landesversicherungs
anstalt Württemberg, Nr. 12. 20. Dezember 1928.

Unfallversicherung.
Die Verordnung über Krankenbehandlung und Be

rufsfürsorge in der Unfallversicherung vom 14.No
vember 1928, Ober-Reg.-Nat Dr. Behrend, Deut
sche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege, Nr. 9. De
zember 1928.

Vom V. Internationalen Kongreß für Unfallheil
kunde und Berufskrankheiten in Budapest, Zeit
schrift für Gewerbe-Hygiene und Unfallverhütung, 
Nr. 12. 15. Dezember 1928.

Ermüdung und Arbeitszeit als Unfallveranlassung, 
Reichsarbeitsblatt, Nr. 35. 15. Dezember 1928.

Die Mckeilung für Berufskrankheiten am Kranken- 
haus Breslau der Landesversichcrungsanstalt Schle
sien, Amtliche Nachrichten des Vorstandes der 
LandesversichcrungsanstaltSchlesien, Nr. 9. 24.De
zember 1928.

Ausbildungs- und Berufsfragen.
Lehrplankonferenz für die Wohlfahrtsschulen im 

Preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt, 4. 
bis 6. Oktober 1928, Jda-Marie Solltmann, Die 
Christliche Frau, Nr. 11. November 1928.

Lehrplan-Konferenz im Preußischen Ministerium für 
Volkswohlfahrt, Soziale Berufsarbeit, Nr. 11/12. 
November/Dezember 1928.

Generalversammlung katholischer Sozialbeamtinnen, 
Die Christliche Frau, Nr. 11. November 1928.

Familienfürsorge, Nachrichtendienst d. Dt. Vereins 
f. öff. u. priv. Fürsorge, Nr. 11/12. November/ 
Dezember 1928.

Zwei Tage aus dem Leben einer Kreisfürsorgerin, 
Blätter für Volksgesundheitspflege, Nr. 12. De
zember 1928.

Was erwarten wir von der Persönlichkeit einer Kin
dergärtnerin in einem Erholungsheim oder einer 
Heilstätte? Stefanie Kirsch-Hirt, PommerscheWohl- 
fahrtsblätter, Nr. 2. November 1928.

Ausbildung des Geistlichen, Abderhalden - March- 
Keller, Ethik. 16. September 1928.

Genügt die gegenwärtige Ausbildung der evange
lischen Geistlichen für die wirksame Durchführung 
ihrer seelsorgerischen Aufgaben? Ethik, ^Novem
ber 1928.

Was muß die Wohlfahrtspflegerin für die Betriebs
ratswahl wissen? Soziale Berufsarbeit, Nr. 11/12. 
Dezember 1928.

Kreis- und Orts-Heimatpfleger, Studienrat F. A. 
Schmidt, Nassamsche Blätter, Nr. 12. Dezember

Schulfürsorge, Richtlinien für die Fürsorgerinnen, 
Blätter für das Wohlfahrtswesen, Wien, Nr. 269. 
September/Oktober 1928.

Mitarbeiter in den Wohlfahrts- und Jugendkoin- 
missionen, Berliner Wohlfahrtsblatt, Nr. 23. 
11. November 1928.

Richtlinien für die Gewährung von Ausbildungs
beihilfen durch das Fürsorgeamt Dresden, Blätter 
für Wohlfahrtspflege, Nr. 12. Dezember 1928.

Bücherbesprechungen.
Deutsche Sozialpolitik 1918 bis 1928. Erinnerungs

schrift des Neichsarbeitsministeriums. Verlag von 
E. S. Mittler L Sohn, Berlin 1929. 319 Seiten. 
Preis 5,40 RM.
Die Schrift, die ein Vorwort von dem jetzigen 

Reichsarbeitsminister Wissell und Beiträge des 
früheren Reichsarbeitsministers Brauns sowie seiner 
Mitarbeiter enthält, ist vom historischen wie sach
lichen Gesichtspunkt aus zu begrüßen. Sie zeigt die 
Entwicklung der Wege, die die Sozialpolitik in der 
neuen Epoche seit 1918 genommen hat. Mit der 
neuen deutschen Reichsverfassung, durch die Deutsch
land den Charakter des Arbeitsstaates erhalten hat, 
steht der Schuß der Arbeitskräfte und die Förderung 
der Arbeitsmöglichkeiten im Vordergründe aller 
sozialen Maßnahmen. Auf kaum einem anderen Ge
biete des deutschen Kulturlebens sind so wichtige 
neue Formen und so wesentliche neue Inhalte ge
funden worden, wie auf diesem Gebiete. Daher 
geben die Abhandlungen, die die Entwicklung des 
Arbeitsrechtes und Arbeitsschutzes, 
der Lohnpolitik und des Schlichtungs
wesens, des ArbeitsMarktes und der Ar- 
beitslosenVersicherung, der Sozialver
sicherung, der Fürsorge für die Kriegs
beschädigten und Kriegshinterblie
benen, des Reichsfürsorgerechts, des 
Wohnungs - und Siedlungswesens ent
halten, nicht nur eine Darstellung der Entwicklung, 
sondern auch aufschlußreiche Mitteilungen über den 
heutigen Stand der deutschen Sozialpolitik ein
schließlich des Fürsorgewesens. Das Werk dient 
sowohl der Erkenntnis des Entwicklungsforschers 
als auch der Vermehrung der Kenntnisse aller in

der Wohlfahrtspflege tätigen Personen, für die das 
Buch ein wesentliches Lehr- und Orientierungs
material enthält. Wr.

Die deutsche Sozialpolitik im Spiegel der Sta
tistik. Von Dr. rer. et pol. Rawicz. Verlag 
des Katholischen Volksvereins, München-Gladbach 
1929. 332 S. Preis ungeb. 14 M.
Das vorliegende, 330 Seiten starke Werk ver

sucht, im Wege der statistischen Erfassung eine Über
sicht zu geben über diejenigen Teile des deutschen 
Volkes, die zur Erhaltung ihrer Existenzgrundlage 
des öffentlichen Eingreifens bedürfen, und über 
den Umfang und die Auswirkungen der wichtigsten 
sozialpolitischen Maßnahmen, deren Entwicklung seit 
der Revolution ungeheuer rasch vor sich gegangen 
ist. Der Verfasser geht von dem Standpunkt aus, 
daß die eigene Urteilsbildung in allen wichtigen 
sozialpolitischen Fragen am besten und sichersten 
an Hand einer ziffernmäßigen Darstellung der ein
zelnen Gebiete der Sozialpolitik erfolgen kann, wo
bei er die wesentlicheren Gebiete ausführlicher, die 
unwesentlicheren weniger eingehend behandelt hat. 
Im Mittelpunkt seiner Betrachtung steht ihm der 
Mensch und die Erhaltung und der Schutz seiner 
Arbeitskraft. Das große Gebiet ist in knapper, über
sichtlicher Form behandelt worden, das reiche Ma
terial an statistischen Tabellen wird zum großen 
Teil durch graphische Darstellungen in bezug auf 
seine Anschaulichkeit noch wesentlich ergänzt.

Das Buch wird für in der sozialen Arbeit 
Stehende ebenso wie für Arbeitgeber und Arbeit
nehmer, für Studierende wie für Politiker ein lvert- 
volles Orientierungsmittel sein. We.

Verantwortlich: Für den redaMoneilen^il^Frau ^ WronSkp^Aerlin W Slojtocnffragc 4^ — JOr den Anzeigenteil: Paul Wolff.
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statistik der öffentlichen Fürsorge
Titel- und Einlagebogen in der Größe von 29,7X42 cm. Preis 
für 10 Bogen M. 2, für 25 Bogen M. 4, für 100 Bogen M. 15

Zu beziehen unter Nr. T 525 des Lagers

Fe euer sind erschienen nnd sofort lieferbar:

Nr. T 526. Familienkarte für alle Arten von 
s-' Fürsorgebedürftigen. Als Buchiurtci vierseitig 

; hergestellr in der Größe 23,5X22 cm. Hergestellt 
sind Ausgaben fürKriegsbeschädigte, Kriegshinter- 

- - bliebene, Kleinrentrrer, Sozialrentner, sonstige 
Hilfsbedürftige. Preis einzeln 30 Pf., für 25 Stück 
M. 5, für 100 Stück M. 15, für 500 Stück M. 50 
. T 996. Mündelkarte. Als Buchkartei vier
seitig hergestellt in der Größe 23,5X25 cm. Preise 

7 wie bei Nr. T 526 . .
^Einbanddecke zur Mündelkarte Nr. T 996. Modell 
': Primus. Ausführung in ganz Moleskin niit dauer- 

haftem und handlichem Mechanismus nnd Nücken- 
§ schild. Preis M. 8

r. 1 997. Stammkarte für Krüppel auf orange- 
- farbigem Karton in der Größe von 21X29.7 cm 

gedruckt. Preis für 10 Stück M. 1. für T Stück 
M. 1.80. für 100 Stück M. 6. für 500 Stück M. 27 

!r. T 998. Kontroll-Liste über die von endgültig 
7 verpflichteten Fürsorgeoerbänden zu erstatten

den Fürsorgeaufwendungen im Rechnungsjahr. 
- Folio. Titel- u. Einlagebogen. Preis für 10 Bogen 
' M. 1. für 25 Bogen M. 1.80, für 100 Bogen M. 6

Nr. 1' 998 G. Kontroll-Liste über die von end
gültig verpflichteten Fürsorgevcrbänden zu 
erstattenden Fürsorgeaufwendungen im Rech
nungsjahr. In Aktendeckel geheftet zu 10 Bogen 
M.1.25, dauerhaft gebunden zu 25 Bogen M. 3.75, 
zu 50 Bogen M. 5, zu 75 Bogen M. 7.60, zu 
100 Bogen M. 10.50

Nr. 1 999. Kontroll-Liste über den Eingang der 
auf Grund der Verordnung über die Für
sorgepflicht oder anderen gesetzlich zu lei
stenden Beiträge Drittverpflichteter und frei- 
williger Leistungen von Fürsorgeverbänden. 
Folio. Titel- nnd Einlagebogen. Preise wie 
Nr. T 998

Nr. T 999 G. Kontroll-Liste über den Eingang 
der auf Grund der Verordnung über die Für
sorgepflicht oder anderer gesetzlich zu leistenden 
Beiträge Drittverpflichteter und freiwilliger 
Leistungen von Fürsorgeverbänden. In Akten
deckel geheftet zu 10 Bogen, dauerhaft gebunden 
zu 25 Bogen, zu 50 Bogen, zu 75 Bogen, zu 
100 Bogen. Preise wie bei Nr. 'I' 998 G

Reichhaltiges Lager in Vordrucken für Wohlfahrtsämter. Ausführliche 
Verzeichnisse und Mustervordrucke stehen auf Wunsch gern zur Verfügung.
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Jagend and Beruf
"K Ä___ ____ I -Q. ___ ______ D___r_t____.____ __ -J L- Ci- i ' kWMonatsschrift zur Förderung der Berufsberatung und beruflichen^ 
Ausbildung Jugendlicher auf j ugendpsychologiseh ejf|j 
sozialpädagogischer und volkswirtschaftlicher GrundlagejJ

In Verbindung mir einer deutschen, österreichischen, tschecho- 
. slowakischen und schweizerischen Arbeitsgemeinschaft

M

1

Monatficß ein Heft

herausgegeben von

Di*. Richard Liebenberg
Bezugspreis vierteijäßrficß 4,5o Mar6

-K
Einzeißeft I,6o Mal

Jugend und Beruf
unterrichtet alle an der Berufsberatung und 
Berufsausbildung der Jugendlichen Interessierten

sartihundig und schnell Ober alle Fragen

des Arbeitsmarkts der Jugendlichen
des Arbeitsrechts der Jugendlichen
der Berufsberatung und Berufsausbildung
der Gewerbemedizi.i und Berufseignungsprüfungen
der Jugendwohlfahrt und Lehrlingsfürsorge
der Jugendkunde und Jugendbewegung
der Mitwirkung der Schule bei der Berufsberatung
der Berufskunde
der einschlägigen Literatur
der Erledigung praktischer Fälle

„Jugend und Beruf“
Ist also der Beste Berater iür Beroisfieraler
Probenummer kostenlos.


